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und Herrn Dr. Ortwin Gieseler für deren wiederholte Bereitschaft zur engagierten
Auseinandersetzung auch mit auf den ersten Blick utopisch erscheinenden Vor-
stellungen. Die große Zahl der Interviews konnte nur durch die Verknüpfung mit
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Kurzfassung

Vorsorgender Hochwasserschutz wird nach den Erfahrungen der letzten Jahre als
gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe unterschiedlicher Akteure verstanden.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei die Wasserwirtschaft und die Raumplanung
ein. Ein wesentliches Problem ist die unzureichende Versorgung der Akteure mit
Informationen. In der vorliegenden Arbeit werden deshalb Empfehlungen zum
Informationsmanagement entwickelt, um einen Beitrag zur verstärkten Nutzung
und Wirkungssteigerung der Planungsinstrumente zu leisten.

Wesentliche Informationen des vorsorgenden Hochwasserschutzes sind die hoch-
wasserrelevanten Flächen, die Schadenspotenziale, die Kosten und Nutzen von
Hochwasserschutzkonzepten sowie die zur Ermittlung dieser Informationen erfor-
derlichen Grundlagendaten. Die Anforderungen an die Informationen hinsichtlich
der inhaltlichen und informationstechnischen Ausgestaltung sowie deren Qua-
litätsmerkmale sollten gemeinsam von den Akteuren festgelegt werden.

Die intern bzw. extern ausgerichteten Informationsmanagementaktivitäten sollten
qualitativ und quantitativ verbessert werden. Dafür wird die Einführung einer
Koordinationsstruktur empfohlen, die auf den verschiedenen Verwaltungsebenen
strategische und operative Aufgaben wahrnimmt. Wesentliche strategische Auf-
gaben sind Bedarfsanalysen, die Koordinierung der Erhebung und Aufbereitung
sowie die Festlegung von Standardformaten für die Daten. Wichtige operative
Aufgaben sind die Bereitstellung von Metadaten, d.h. von Informationen über
die Daten, sowie die Überprüfung der Standards von Daten und Metadaten.

Die Empfehlungen zur informationstechnischen Umsetzung sollen zur koordinier-
ten und einfach zugänglichen Informationsbereitstellung führen. Grundvoraus-
setzung ist dabei der Aufbau kompatibler Datenbestände. Der Zugang zu den
Datenbeständen sollte durch einfach zu nutzende digitale Karten erfolgen, die
über das Internet zur Verfügung gestellt werden.

Die rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft und der Raumplanung sollten
das Informationsmanagement als Aufgabe festlegen. Damit sollte die Verpflich-
tung zur Koordination, zum Aufbau kompatibler Daten und Metadaten, zum
kontinuierlichen Informationsaustausch und zur Information der Öffentlichkeit
verbunden sein.

Es ist erforderlich, die Empfehlungen schrittweise in Abhängigkeit der jeweiligen
Prioritäten und der zur Verfügung stehenden Mittel umzusetzen.
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Abstract

In the last few years flood prevention has been recognized to be an issue that
requires a collaborative approach of a variety of stakeholders. Amongst these,
spatial planning and water management agencies play key roles. So far, these
stakeholders’ performances have been hampered due to major deficiencies in ac-
cessing relevant information. This thesis investigates this shortcoming. It develops
suggestions for how to collect, manage and distribute information in order to ma-
ke full use of tools and orders that have already been implemented in planning
law and policies.

This essential information comprises data on areas: their relevance to floods (for
example flood plains, retention areas, areas in risk of flooding), information on po-
tential damage, data on costs and revenue of flood prevention measures, together
with all data these analyses are based on. To ensure that the recorded information
will meet everybody’s requirements, stakeholders of all agencies involved should
define the precise contents and parameters in a joint effort.

There is a need to improve the quality of information management as well as its
quantity. This applies not only internally within one agency, but also externally
between agencies, the general public and other agencies. To accomplish this ob-
jective, this thesis recommends a co-ordinated structure, capable of performing
strategic and operational tasks on a variety of administrative levels. Such major
strategic tasks are to analyze requirements, co-ordinate data gathering and pro-
cessing, and to define standard formats for information. Key operational tasks
are to provide meta data and to check on standards of data and meta data.

The recommendations for data processing and presentation have been designed
in such a way, that information will be co-ordinated and easily accessible. This
will only be possible if all data bases are compatible. Accessible via the internet,
all data should be shown on digital maps.

Beyond this, information management should be included in future water manage-
ment and planning policies as a task, relevant agencies are required to perform.
This would include the obligation to co-ordinate and continually exchange infor-
mation with other agencies, to compile compatible data and mega data, and to
inform the general public.

These recommendations, of course, would need to be implemented in stages, ac-
cording to respective priorities and budgets available.
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PC Personal Computer
PDF Portable Document Format
PlanzV Planzeichenverordnung
PlanzVRP Planzeichenverordnung Regionalpläne
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1 Problemaufriss, Zielsetzung,
Methodik und Aufbau

1.1 Problemaufriss

Zahlreiche extreme Hochwasserereignisse wie am Rhein 1995 und 1997, an der
Oder 1998 oder in der Schweiz und Italien 2000 machen deutlich, dass der Umgang
mit der Naturgefahr Hochwasser ein wichtiges Thema darstellt.

Diese Extremereignisse haben demonstriert, dass die getroffenen technischen
Maßnahmen für den Hochwasserschutz wie der Schutz einzelner Objekte durch
Deiche und die Aktivitäten des Katastrophenschutzes, beispielsweise Hochwas-
serwarndienste, weiter verbessert und durch weitergehende vorsorgende Hochwas-
serschutzaktivitäten ergänzt werden müssen. Um die Schäden durch Hochwasser
zu reduzieren oder zumindest nicht weiter anwachsen zu lassen, muss ein um-
fassender vorsorgender Hochwasserschutz mit den folgenden Handlungsbereichen
betrieben werden (Böhm et al., 1999, S. 21):

� Schutz bestehender Retentionsräume und Erweiterung von Retentions-
möglichkeiten,

� Steigerung des Rückhalts von Niederschlagswasser in der Fläche,

� Minimierung des Schadenspotenzials,

� technische und organisatorische Hochwasserschutzmaßnahmen.

Hauptanliegen muss es dabei sein, die unterschiedlichen Handlungsbereiche des
vorsorgenden Hochwasserschutzes in alle Aktivitäten, die einen Beitrag zur Um-
setzung leisten können, zu integrieren. Damit wird der vorsorgende Hochwas-
serschutz zu einer gemeinschaftlich zu bewältigenden Aufgabe, die derzeit nicht
optimal durchgeführt wird. Es bestehen Defizite in der notwendigen Integrati-
on der unterschiedlichen Aspekte des vorsorgenden Hochwasserschutzes in das
Verwaltungshandeln. Ebenso ist das Bewusstsein bei politischen bzw. wirtschaft-
lichen Entscheidungstragenden sowie der Bevölkerung für die Gefahren durch
Hochwasser und den vorsorgenden Hochwasserschutz unzureichend (Böhm et al.,
2002a).
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1 Problemaufriss, Zielsetzung, Methodik und Aufbau

Die öffentliche formelle und informelle Planung1 spielt trotz der vorhandenen De-
fizite eine zentrale Rolle für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Sie stellt den
Teil des Verwaltungshandelns dar, der ausdrücklich die Aufgabe der Zukunftsge-
staltung2 hat, und bietet sich damit zur Umsetzung der Zielsetzungen des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes an. Gleichzeitig ist die öffentliche Planung eng an
die politische und wirtschaftliche Ebene gekoppelt. Schließlich enthalten zahlrei-
che Planungsinstrumente Beteiligungsmöglichkeiten für die Bevölkerung, so dass
auch die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung im Sinne eines vorsorgenden
Hochwasserschutzes Bestandteil der öffentlichen Planung sein kann.

Verschiedene Untersuchungen3 weisen vor allem auf drei Bereiche hin, in denen
Defizite in der öffentlichen Planung im Bereich des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes bestehen:

� Die Einsetzbarkeit der planerischen Instrumente für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz und deren Abstimmung aufeinander ist in einigen Bereichen
unzureichend.

� Die Anwendung der vorhandenen Planungsinstrumente für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz ist oft unzulänglich.

� Ergänzende Handlungsformen zur Umsetzung der Planungsideen wie Ko-
operationen zwischen Regionen, informelles Verwaltungshandeln, Einsatz
ökonomischer Instrumente wie Lastenausgleich oder Öffentlichkeitsarbeit
fehlen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes weitgehend.

In den Untersuchungen werden diese Defizite detailliert analysiert. Dabei wird
deutlich, dass die Informationsgrundlage eine wichtige Voraussetzung4 für die In-
tegration des vorsorgenden Hochwasserschutzes in die Planungsaktivitäten dar-
stellt (siehe z.B. Heiland, 2002b, S. 85ff). Damit lässt sich die Problemstellung
dieser Arbeit folgendermaßen zusammenfassen:

1Als öffentliche Planung werden im Rahmen dieser Arbeit alle Aktivitäten bezeichnet, die zur
Erstellung von Zukunftsaussagen (z.B. in Form von Planwerken oder Konzepten) und zu
deren Realisierung beitragen. In aller Regel handelt es sich dabei um Konsensfindungspro-
zesse zwischen den verschiedenen beteiligten oder betroffenen Akteuren (siehe hierzu u.a.
Selle (1993), Bischoff (2001), Dickhaut (1996, S. 55ff), Keller (1998) oder Hüchter (2000)).

2siehe hierzu konkret die gesetzlichen Aufgabenbeschreibungen der Paragraphen 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) und des Raumordnungsgesetzes (ROG)

3siehe u.a. IKSR (1995), Böhm et al. (1999), Greiving (2000) oder Heiland (2002b)
4 Parallel zu dieser Arbeit werden am Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung der TU Darm-

stadt (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm) mehrere Forschungsvorhaben zur Weiterentwick-
lung der öffentlichen Planung im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch-
geführt, die sich mit weiteren Einflussmöglichkeiten auseinandersetzen (siehe u.a. Heiland
(2002b) ”Vorsorgender Hochwasserschutz durch Raumordnung, Interregionale Kooperation
und ökonomischen Lastenausgleich“).
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1.1 Problemaufriss

Ein grundlegendes Problem in der Planung im Bereich des vorsorgen-
den Hochwasserschutzes ist die unzureichende Versorgung der unter-
schiedlichen Akteure mit geeigneten Informationen zum erforderlichen
Zeitpunkt zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Planungsprozess.

Diese Schwierigkeiten mit der Informationsversorgung lässt auf Probleme in al-
len Bestandteilen eines umfassenden Informationsmanagments schließen. Davon
betroffen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Strukuren der in- und ex-
ternen Informationsaktivitäten5, die Informationen bzw. die Anforderungen an
Informationen und die Informationstechnologien.

Für die Integration des vorsorgenden Hochwasserschutz in die Planung ist ein In-
formationsmanagement unter Einbeziehung unterschiedlicher fachlicher Verwal-
tungsbereiche von besonderer Bedeutung, da keine eigenständige Fachverwaltung
existiert, die alle Handlungsfelder des vorsorgenden Hochwasserschutzes abdeckt.

Die Bedeutung von Informationen für die Planung wird unter anderem durch zahl-
reiche Initiativen auf europäischer Ebene unterstrichen. So wurde zum Beispiel in
das Programm IRMA6 zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Einzugsge-
biet von Rhein und Maas ausdrücklich eine Verbesserung des Wissens (

”
Theme 3:

Improve Knowledge and Co-operation“) aufgenommen. Auf diesen Bereich ent-
fielen ca. 11% des Gesamtbudgets von 141 Millionene (IRMA, 2001).

Auch in der Nachfolgeinitiative INTERREG III (Laufzeit 2000-2006) ist der Aus-
tausch von Informationen grundsätzlich in allen Ausrichtungen der Initiative an-
gesprochen. Für die transnationale Zusammenarbeit wird als prioritäre Maßnah-
me u.a. die

”
Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologien zur Verbesserung der öffentlichen Dienste, einschließlich des Trans-
fers von Know-how und Technologien zwischen lokalen Verwaltungen sowie die
Entwicklung von Anwendungsmöglichkeiten im öffentlichen Interesse“ benannt
(EU, 2000b, S. 33).

Die Nutzung von Informationen des öffentlichen Sektors wird in den EU-Program-
men INFO 2000 (Laufzeit 1996-2000, Finanzvolumen 11,7 Millionene), eEurope
(Laufzeit 1999-2002) und eContent (Laufzeit 2001-2005, Finanzvolumen 75 Mil-
lionene) gefördert (EU, 2000a).

Die Untersuchung des Informationsmanagements in der Planung am Beispiel des
vorsorgenden Hochwasserschutzes verdeutlicht zwei Aspekte besonders:

1. Die Anforderungen zur Kooperation zwischen der wasserwirtschaftlichen
Fachplanung und der räumlichen Gesamtplanung sind exemplarisch für alle

5Als intern werden die Aktivitäten innerhalb der unterschiedlichen Planungsverwaltungen wie
Raumplanung oder Wasserwirtschaft aufgefasst. Externe Informationsaktivitäten umfas-
sen die Aktivitäten zum Informationaustausch zwischen den unterschiedlichen Planungs-
behörden und die Information der Öffentlichkeit

6INTERREG Rhein-Maas Aktivitäten im Rahmen der Gemeindschaftsinitiative INTERREG
IIc (Laufzeit 1997-2001)
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1 Problemaufriss, Zielsetzung, Methodik und Aufbau

flächenbezogenen Fachplanungen, die in die räumliche Gesamtplanung inte-
griert werden müssen, um Wirkung zu entfalten oder zu verbessern. Solche
Fachplanungen sind u.a. die Landschaftsplanung7 oder der Grundwasser-
schutz8.

2. Der vorsorgende Hochwasserschutz ist ein Beispiel für die Integration von in-
formellen Konzepten, die nicht durch eigenständige Fachverwaltungen auf-
gestellt und umgesetzt werden, wie die Berücksichtigung der Ergebnisse
kooperativer Planungsprozesse in der räumlichen Gesamtplanung.

Der vorsorgende Hochwasserschutz stellt damit einen Planungsbereich dar, der
traditionelle Planungsaktivitäten wie die Aufstellung von Plänen der Fach- und
Raumplanung mit weitergehenden Ansätzen wie Kooperationen verbindet.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von Empfehlungen für ein In-
formationsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Da-
durch soll sichergestellt werden, dass die an den jeweiligen Planungs-
aktivitäten beteiligten Akteure die erforderlichen Informationen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben in einer für sie nutzbaren Form und zu ei-
nem geeigneten Zeitpunkt erhalten.

Diese Arbeit leistet damit einen Beitrag zur verstärkten Nutzung und Wirkungs-
steigerung der formellen und der informellen Planungsinstrumente9 der Wasser-
wirtschaft10 und der räumlichen Gesamtplanung11 in Deutschland zur Umsetzung

7Die Landschaftsplanung ist zwar eine eigenständige Fachplanung, sie entfaltet ihre Verbind-
lichkeit gegenüber dem Einzelnen jedoch in den meisten Bundesländern durch die Integration
in die Bebauungspläne (siehe detailliert Gassner (1995, S. 116ff) und Bender (2000, S. 184,
Rn 109)).

8Der Schutz des Grundwassers für die Trinkwassergewinnung erfolgt in der Regel durch die
wasserrechtliche Festsetzung von Wasserschutzgebieten (§ 19 WHG), die jedoch durch die
Aktivitäten der räumlichen Gesamtplanung besonders bei der (Nicht-)Ausweisung von Sied-
lungsflächen unterstützt werden können

9Als formelle Planungsinstrumente gelten im Rahmen dieser Arbeit alle in Gesetzen geregel-
ten Aktivitäten im Bereich der Planung (z.B. Verfahren zur Festsetzung eines Überschwem-
mungsgebietes oder Aufstellung eines Bebauungsplanes). Unter informellen Planungsin-
strumenten werden alle darüber hinaus gehenden Aktivitäten der Institutionen verstanden
(z.B. Beteiligung an Agenda-Prozessen).

10Mit dem Begriff Wasserwirtschaft werden in dieser Arbeit alle Institutionen des öffentlichen
Bereichs zusammengefasst, die Aufgaben im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 1 WHG)
und der Landeswassergesetze erfüllen

11Als räumliche Gesamtplanung werden in dieser Arbeit alle Institutionen bezeichnet, die sich
mit der räumlichen Gesamtplanung gemäß der Paragraphen 1 des Baugesetzbuches (BauGB)
und des Raumordnungsgesetzes (ROG) beschäftigen.
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1.2 Zielsetzung

eines vorsorgenden Hochwasserschutzes. Sie konzentriert sich dabei auf den Ein-
flussfaktor Information als grundlegendes Element des Entscheidungs- und Pla-
nungsprozesses.

Aus der allgemeinen Zielsetzung lassen sich vor allem drei Z ielgruppen für die
Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens ableiten:

� die Akteure in den Verwaltungen,

� die Entscheidungstragenden auf den verschiedenen politischen und wirt-
schaftlichen Ebenen und

� die potenziell durch die Auswirkungen von Hochwasserereignissen und Maß-
nahmen für den vorsorgenden Hochwasserschutz Betroffenen.

Im Vordergrund dieser Arbeit stehen die beiden ersten Zielgruppen. Sie haben
einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Planungsprozesse und auf die
Umsetzung der Planungen. Die Bewusstseinsbildung der Betroffenen lässt sich
dagegen nur in begrenztem Maß mit den Mitteln der öffentlichen Planung errei-
chen12. Die Untersuchung dieses wichtigen Themenfeldes muss daher weitgehend
anderen Arbeiten vorbehalten bleiben.

Die in Abbildung 1.1 zusammengestellten Forschungsfragen (Was ? Wie ? Wer ?
Wann ?) werden für die vier Handlungsbereiche des Informationsmanagements

� Informationserfassung,

� Informationsaufbereitung,

� Informationsvorhaltung und

� Informationsfluss

getrennt nach den Bestandteilen des Informationsmanagements

� rechtliche Rahmenbedingungen,

� interne und externe Informationsaktivitäten und deren Strukturen,

� Informationsbedürfnisse bzw. Anforderungen an Informationen und

� die informationstechnischen Umsetzungsmöglichkeiten

für die Verhältnisse in Deutschland beantwortet. In Abbildung 1.1 sind das Ziel,
die Zielgruppen und die Forschungsfragen dieser Arbeit gegenübergestellt.

12siehe dazu u.a. Selle (1993) oder Dickhaut (1996, S. 55ff)
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Abbildung 1.1: Ziel, Zielgruppen und Forschungsfragen der Arbeit
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1.3 Methodisches Vorgehen

Als Ergebnis dieser Arbeit werden Empfehlungen für die Wasserwirtschaft und die
räumliche Gesamtplanung abgeleitet. Dies muss sich im methodischen Vorgehen
niederschlagen. So ist es beispielsweise nicht ausreichend, bestehende Erklärungs-
ansätze zu falsifizieren oder neue Erklärungsmuster zu erarbeiten. Vielmehr gilt
es, ein Verständnis des Systems aufzubauen und darauf basierende Empfehlungen
zu erarbeiten.

Die Arbeit ist darüber hinaus durch ihren interdisziplinären Ansatz geprägt. Ne-
ben Fragen zur Informationstechnologie wie den Einsatzmöglichkeiten von Geo-
Informationssystemen werden vor allem Fragestellungen zum Planungssystem mit
seinen Randbedingungen und den mit ihm verbundenen Akteuren betrachtet.

Es galt deshalb, eine für interdisziplinäre Fragestellungen geeignete Forschungs-
strategie zu finden, um auf Basis einer Analyse der vorhandenen heterogenen
Situation (z.B. unterschiedliche Verwaltungsebenen) Empfehlungen abzuleiten.
Für diese Aufgabenstellung bietet sich generell ein qualitativer Forschungsansatz
an, der im Gegensatz zu standardisierten Ansätzen der quantitativen Sozialfor-
schung keine feste Vorstellung über den Untersuchungsbereich voraussetzt (Flick,
2000, S. 17). Die zu untersuchenden Fragestellungen lassen sich in Teilbereichen
der Organisationsanalyse (siehe hierzu Rosenstiel, 2000 S. 224ff) und der Evalua-
tionsforschung (siehe hierzu Kardorff, 2000 S. 238ff) als gegenstandsspezifische
Forschungsprogramme (Flick, 2000, S. 108) der qualitativen Sozialforschung zu-
ordnen.

Als Methodik wird weitestgehend auf die Grounded Theory13 zurückgegriffen, die

”
am ehesten die Gewähr [bietet], den Forschungsprozess [...] voranzutreiben, d.h.

mit einem minimalen Aufwand an Datenerhebung ein Maximum an Datenanalyse
und folgender Theoriebildung zu erreichen“ (Hildenbrand, 2000).

Schwerpunkt der Grounded Theory ist die Generierung von Theorie durch den
Prozess der Erhebung von Daten14. Dabei werden Daten parallel erhoben, ko-
diert15 und analysiert. Mit der Methode des ständigen Vergleichens wird erreicht,

”
viele Kategorien, Eigenschaften und Hypothesen ... zu generieren und plausi-

bel einzuführen“ (Strauss, 1998a, S. 110). Als Daten werden in der Grounded
Theory neben Daten aus Erhebungen16 auch dokumentarische Daten17 verwendet

13Der Begriff ”Grounded Theory“ kann mit ”auf empirisches Material gestützt“ oder ”in den
Daten verankerte“ Theorie angenähert werden. ”Grounded Theory“ ist jedoch ein festste-
hender Begriff, so dass auf eine Eindeutschung verzichtet werden kann (Strauss, 1998a, S. 8,
Fußnote 1).

14Dieser Prozess wird in der Grounded Theory als �Theoretisches Sampling� bezeichnet.
15Als kodieren wird dabei die Überführung in Analysekatagorien verstanden, auf deren Basis

dann die Analyse durchgeführt werden kann (Strauss, 1998a, S. 111).
16z.B. Interviews
17

”Literatur einschließlich weitab liegender Dinge wie Urkunden, Witze, Photographien und
Stadtpläne“ (Strauss, 1998a, S.167)
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(ausführliche Beschreibungen der Grounded Theory finden sich u.a. in Strauss,
1998a, 1996 und 1998b).

Die weitere Auswahl, Anpassung und Anwendung von Methoden aus dem Bereich
der qualitativen Sozialforschung - insbesondere für die im Rahmen der Untersu-
chungen durchgeführten Interviews18 - basieren auf der einschlägigen Fachlitera-
tur (siehe u.a. Flick, 2000).

Die Arbeit besteht im wesentlichen aus fünf miteinander verknüpften Elementen,
deren Bearbeitung sich über einen Zeitraum von annähernd fünf Jahren erstreckte
und teilweise parallel stattfand:

� Konzeption und Durchführung von Projekten zur Konkretisierung der Fra-
gestellungen und Untersuchung in der Praxis (A)

� Analyse der Projekte (B)

� Auswertung von ergänzenden Quellen (C)

� Reflexion der Zwischenergebnisse mit Experten (D)

� Schlussfolgerungen und Empfehlungen (E)

Die Verknüpfungen und der zeitliche Ablauf sind in Abbildung 1.2 zusammen-
gestellt. Das methodische Vorgehen innerhalb der Arbeitsschritte wird in den
folgenden Abschnitten dargestellt.

1.3.1 Konzeption und Durchführung von Projekten im Bereich
des vorsorgenden Hochwasserschutzes (A)

Im Verlauf dieser Arbeit konnten vier Projekte im Zusammenhang mit der The-
menstellung durchgeführt werden, die unterschiedliche Funktionen für die Arbeit
haben. Gemeinsam ist ihnen, dass sie an der Planungspraxis orientiert sind und
in Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen der Wasserwirtschaft erstellt
wurden, was den praxisorientierten und fachübergreifenden Anspruch dieser Ar-
beit unterstreicht.

Basis ist das im Auftrag des Umweltbundesamtes unter Leitung des Fachgebiets
Umwelt- und Raumplanung (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm) durchgeführte
Forschungsvorhaben A119

”
Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes

an Raumordnung, Landes-/ Regionalplanung, Stadtplanung und die Umweltfach-
planungen - Empfehlungen für die Weiterentwicklung“ (Böhm et al., 1999). Ko-
operationspartner waren das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der
Technischen Universität Darmstadt und die Planungs- und Ingenieurgesellschaft

18siehe Anhang B
19siehe Abbildung 1.1
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Abbildung 1.2: Methodische Elemente und zeitlicher Ablauf der Arbeit
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Infrastruktur und Umwelt in Darmstadt. Dieses Projekt ermöglichte eine umfang-
reiche Analyse der wesentlichen planerischen Handlungsmöglichkeiten für den
vorsorgenden Hochwasserschutz und deren rechtlicher Rahmenbedingungen in
Deutschland. Daneben konnten anhand von Untersuchungen vor allem an der
Elbe und am Rhein Probleme aus der Planungspraxis analysiert werden. Dabei
stellte sich die fehlende Verfügbarkeit von Informationen als ein Hemmnis bei
der Integration von Aspekten des vorsorgenden Hochwasserschutzes in die Fach-
planungen (z.B. Naturschutz (Böhm et al., 1999, S. 230)) und in die räumliche
Gesamtplanung (Böhm et al., 1999, S. 222 und S. 227f) heraus.

Das Projekt A2
”
Hochwasserschutz am Rhein - Räumliche Planung und Bauvor-

sorge in hochwassergefährdeten Gebieten, insbesondere hinter den Deichen am
Beispiel des hessischen Rieds“ (HMWVL, 1999) stand im engen Zusammenhang
mit Projekt A1. Auch hier wurden Untersuchungen zu den Instrumenten der
Regional- und Bauleitplanung durchgeführt. Dabei wurden Abgrenzungen und
Zielsetzungen für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz im
hessischen Ried entwickelt sowie Darstellungen und Festsetzungen für die Bau-
leitplanung der Kommunen in der betroffenen Region vorgeschlagen. Der Schwer-
punkt der Projekte bezog sich auf Flächen, die durch Deiche von Hochwasser
geschützt wurden und erst im Versagensfall gefährdet sind. Die Nutzungen in
diesen Gebieten sind oft nicht an die Hochwassergefahr angepasst, so dass im
Katastrophenfall mit erheblichen Schäden zu rechnen ist.

Im Projekt A3
”
Vorbeugender Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Hessischen

Lahn“ (HMULF, 2001) unter der Leitung des Fachgebietes Wasserbau und Was-
serwirtschaft der Universität Gh Kassel (Prof. Dr.-Ing. Frank Tönsmann) hatte
das Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm)
die Aufgabe, die raumplanerische Umsetzung eines zu erstellenden Hochwasser-
schutzkonzeptes vorzubereiten. Entscheidend für den Erfolg des Projektes war
die Bereitstellung von geeigneten Informationen für die verschiedenen Ebenen
der Raumplanung. So konnten die Ansätze in der Praxis erprobt werden.

Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes SPONGE-IRMA (Scientific Programme
ON GEnerating sustainable flood control - Interreg Rhine-Meuse Activities) leite-
te das Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm)
das Teilprojekt A4

”
Spatial planning and supporting instruments for preventive

flood management“ (Böhm et al., 2002a). Dieses Projekt wurde in Kooperati-
on mit dem Fachgebiet Geomorphologie der Universität Bern (Prof. Dr. Hans
Kienholz) durchgeführt und konnte die Fragestellungen der Arbeit in einen eu-
ropäischen Kontext bringen.

Im Rahmen dieser Projekte wurden zahlreiche Interviews20 mit unterschiedlichs-
ten Akteuren geführt. Die Ergebnisse wurden soweit möglich in den Fallstudien21

Elbe, Lahn und Ried zusammengefasst.

20siehe Anhang B
21siehe Anhang A

10



1.3 Methodisches Vorgehen

1.3.2 Analyse der eigenen Projekte im Bereich des
vorsorgenden Hochwasserschutzes (B)

Die Analyse (B1) des Projektes
”
Anforderungen des vorsorgenden Hochwasser-

schutzes an Raumordnung, Landes-/ Regionalplanung, Stadtplanung und die
Umweltfachplanungen - Empfehlungen für die Weiterentwicklung“ (Böhm et al.,
1999) führte zu einer Konkretisierung der Fragestellungen. Die Auswertung der
weiteren Projekte (B2) diente vor allem der Beantwortung der Fragestellungen
und der Erarbeitung von Empfehlungen. Weiterhin war für verschiedene Bereiche
die Umsetzung von Empfehlungen möglich, die dadurch in der Praxis überprüft
werden konnten.

1.3.3 Auswertung von zusätzlichen Quellen (C)

Die Auswertung von zusätzlichen Quellen umfasst neben der notwendigen Inte-
gration der Arbeit in die Forschungszusammenhänge anderer Disziplinen durch
eine Literaturanalyse auch die Durchführung ergänzender Interviews. Diese lie-
fern weitere Hinweise über den Umgang mit Informationen in anderen Diszipli-
nen und Planungsbereichen. Als Beispiel für die Planungsaktivitäten im Bereich
des Naturschutzes dient das Forschungsprojekt

”
Ausgestaltungskriterien und An-

wendungsmöglichkeiten eines Kommunalen Geographischen Informationssystems
(KGIS) für eine umsetzungsorientierte Landnutzungsplanung“. Es wurde durch
das Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung (Prof. Dr.-Ing. Hans Reiner Böhm)
in Kooperation mit dem Institut für Geodäsie der TU Darmstadt (Prof. Dr.-Ing.
Harald Schlemmer) unter Beteiligung des Verfassers durchgeführt. Am Beispiel
des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde der Einsatz eines KGIS zur Erstellung
von naturschutzfachlichen Konzepten erprobt. Die Bedeutung des Informations-
managements für die Integration informeller Planungen in die räumliche Gesamt-
planung auf kommunaler Ebene konnte anhand des Forschungsvorhabens

”
Inte-

gration der Handlungsempfehlungen des Agenda 21 Prozesses in die Bauleitpla-
nung und die Fachplanung“ am Beispiel der Gemeinde Riedstadt exemplarisch
untersucht werden.

1.3.4 Reflexion von Zwischenergebnissen mit Fachleuten aus
Wissenschaft und Praxis (D)

Die Zwischenergebnisse wurden auf verschiedenen Fachveranstaltungen (D1)
präsentiert und mit Akteuren aus anderen Disziplinen und Ländern diskutiert.
Neben öffentlichen Veranstaltungen wie dem

”
Symposium zur Rolle der Informa-

tionstechnologie in der Raumplanung - CORP“ (Dapp, 2000a, 2001a und 2002a),
dem Forum Bauinformatik (Dapp, 1999a) oder dem Symposium

”
River Flood

Defence“ (Dapp, 2000b) konnten die unterschiedlichen Fragen in den Projekten

11
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mit den Partnern aus Forschung und Praxis diskutiert werden. Einen weiteren
Beitrag zur Reflexion von Zwischenergebnissen (D2) leisteten Publikationen in
einschlägigen Fachzeitschriften (u.a. Dapp, 1999b, Dapp, 2002b oder Heiland et
al., 2002a), die zu Rückfragen und interessanten Diskussionen besonders mit Mit-
arbeitern der Verwaltung führten.

Schwerpunkte dieser Reflexion (D2) stellen Arbeitsgruppensitzungen im Rahmen
eines Workshops mit Akteuren der Raumplanung und der Wasserwirtschaft am
Rhein (Böhm et al., 2001) sowie eines Workshops mit Fachleuten aus dem Bereich
der Geobasisdaten (Wegner, 2002) dar. Ein weiterer Bestandteil der Reflexion sind
Interviews mit Fachleuten zu ausgewählten Einzelfragen.

1.3.5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen (E)

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen wurden im Sinne der Grounded Theo-
ry kontinuierlich in die einzelnen Arbeitschritte integriert. Dadurch konnten die
Fragestellungen vertieft sowie die Schlussfolgerungen und Empfehlungen auf Ba-
sis der Praxisempfehlungen weiter konkretisiert werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Kapitel 1 umfasst einen Problemauf-
riss, stellt die Zielsetzung der Arbeit und die damit verbundenen Forschungsfra-
gen dar und erläutert die Methodik und Struktur der Arbeit.

Die beiden folgenden Kapitel geben eine Übersicht über die Ausgangspunkte der
Arbeit, d.h. den Hochwasserschutz und das Informationsmanagement. Kapitel 2
definiert die zentralen Begriffe des vorsorgenden Hochwasserschutzes, beschreibt
die Entwicklung des Hochwasserschutzes und erläutert die rechtsstaatliche Ver-
pflichtung der wasserwirtschaftlichen Planung und der räumlichen Gesamtpla-
nung zur Integration des vorsorgenden Hochwasserschutzes in ihre Aktivitäten.
Auf dieser Basis werden die generellen Anforderungen der Akteure an Informatio-
nen für den vorsorgenden Hochwasserschutz dargestellt. Im folgenden Kapitel 3
schließt sich eine Darstellung der Grundbegriffe des Informationsmanagements
und eine Vorstellung der Entwicklung des Informationsmanagements in verschie-
denen Disziplinen an. Mit diesen Erfahrungen aus anderen Disziplinen werden
rechtliche Grundlagen, Grundstrukturen und technische Ausgestaltungsmöglich-
keiten mit Relevanz für die Planung abgeleitet und den Entwicklungen des Infor-
mationsmanagements in der Planung gegenübergestellt. Daraus werden Schluss-
folgerungen für die Konzeption eines Informationsmanagements in der Planung
gezogen.

In den Kapiteln 4 und 5 wird das bestehende Informationsmanagment der
wasserwirtschaftlichen Planung und der räumlichen Gesamtplanung analysiert.
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Abbildung 1.3: Aufbau der Arbeit
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Ausgehend von den rechtlichen Randbedingungen werden die internen bzw. exter-
nen Informationsaktivitäten und die informationstechnischen Umsetzungen vor-
gestellt. Schwerpunkt beider Kapitel bildet die Analyse der Nutzbarkeit des vor-
handenen Informationsmanagements für den vorsorgenden Hochwasserschutz an-
hand der Forschungsfragen.

Auf Grundlage der in Kapitel 2 ermittelten Anforderungen der Akteure an In-
formationen bzw. deren Informationsbedürfnisse, den Schlussfolgerungen für die
Konzeption eines Informationsmanagements in der Planung aus Kapitel 3 und
den Ergebnissen der Analysen der Nutzbarkeit aus Kapitel 4 und 5 werden in
Kapitel 6 die Forschungsfragen beantwortet und Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung des Informationsmanagements in der wasserwirtschaftlichen Planung
und der räumlichen Gesamtplanung formuliert. Diese umfassen die Anforderun-
gen an Informationen bzw. die Informationsbedürfnisse, die internen und externen
Informationsaktivitäten, die Möglichkeiten der informationstechnischen Umset-
zung und die rechtlichen Randbedingungen. Darüber hinaus werden im Rahmen
eines Ausblicks die Umsetzungschancen abgeschätzt und weiterer Forschungsbe-
darf formuliert.

Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung in Kapitel 7.
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2 Information als Teil des
Hochwasserschutzes

Nach einer Definition der wichtigsten Begriffe1 des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes2 werden im Folgenden die Entwicklung des Hochwasserschutzes in
Deutschland und die aktuellen Handlungsfelder beschrieben. Daran schließt sich
eine Betrachtung des Hochwasserschutzes als Teilaufgabe der wasserwirtschaftli-
chen Planung und der räumlichen Gesamtplanung einschließlich der praktischen
Umsetzung an. Auf dieser Basis werden generelle Anforderungen der Akteure an
Informationen für den vorsorgenden Hochwasserschutz formuliert.

2.1 Begriffsdefinitionen

Als Hochwasser wird nach DIN 4049 allgemein der Zustand in einem oberirdi-
schen Binnengewässer bezeichnet, bei dem der Wasserstand oder der Abfluss einen
bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschritten hat (Ziffern 2.1.1, 2.2.4,
2.2.14 und 2.2.33 DIN 4049-3). Diese Arbeit konzentriert sich auf Extremereig-
nisse mit einer statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit von unter einem Ereignis
in 100 Jahren. Für diese Eintrittswahrscheinlichkeit kann für jeden Querschnitt
eines Gewässers ein sogenannter Bemessungshochwasserabfluss HQ100 bestimmt
werden. Der jeweilige Bemessungshochwasserabfluss an einem bestimmten Ort
ist abhängig von dem zugehörigen Einzugsgebiet, d.h. dem Gebiet, aus dem Was-
ser zu diesem Ort fließt (Ziffer 1.20 DIN 4049-1), und dem zu Grunde gelegten
Bemessungsniederschlag.

Die hochwasserrelevanten Flächen werden in dieser Arbeit weitgehend analog zu
den Handlungsempfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO,
2000) definiert. Sie sind in den Abbildungen 2.1 und 2.2 dargestellt:

� Vorhandene Überschwemmungsbereiche umfassen Flächen, die bei einem
festgelegten Bemessungshochwasserabfluss überschwemmt werden. Dabei

1Ein umfangreiches weitergehendes wasserwirtschaftliches Glossar wird durch das Bayrische
Landesamt für Wasserwirtschaft bereitgestellt (BLW, 2002a). Darüber hinaus sind eine Viel-
zahl wasserwirtschaftlicher Begriffe in den einschlägigen DIN-Normen erläutert (DIN, 1996).

2Wichtige Begriffe aus dem Bereich Information sind in Kapitel 3.1.1, S. 39ff zusammengestellt.
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wird davon ausgegangen, dass Schutzeinrichtungen wie Deiche nicht ver-
sagen.

� Als Übrige Überschwemmungsbereiche werden die Flächen zwischen der Ab-
grenzung der vorhandenen Überschwemmungsbereiche (s.o.) und der mor-
phologischen Aue bezeichnet. Der Einstau erfolgt gleichmäßig und wird
nicht durch Deiche, Bahn- bzw. Straßendämme oder natürliche Gelände-
formen beeinträchtigt. Diese Systeme werden auch als

”
offene Systeme“ be-

zeichnet. Die Flächen werden nur dann überschwemmt, wenn das Hochwas-
ser größer als das Bemessungshochwasser (s.o. HQ100) ist. Das bedeutet,
dass diese Ereignisse statistisch seltener als einmal in einhundert Jahren
auftreten.

� Potenzielle Überflutungsbereiche und Rückgewinnbare Überschwemmungs-
bereiche sind durch Deiche oder andere Maßnahmen geschützte Flächen
(
”
geschlossene Systeme“), die bei der Überschreitung der Bemessungsgren-

ze oder durch Versagen der Schutzeinrichtung überflutet werden. Diese Be-
reiche liegen in der Regel in den Grenzen der morphologischen Aue. Po-
tenzielle Überflutungsbereiche (z.B. Siedlungen in der Aue) sind dabei im
Gegensatz zu rückgewinnbaren Überschwemmungsbereichen (z.B. landwirt-
schaftlich genutzte Flächen in der Aue) mit angemessenem Aufwand nicht
für den Hochwasserschutz nutzbar.

Abbildung 2.1: Abgrenzung hochwasserrelevanter Flächen in Anlehnung an
MKRO (2000) (nach Böhm et al., 2002b, S. 18)
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Abbildung 2.2: Abgrenzung der hochwasserrelevanten Flächen in Anlehnung an
MKRO (2000) – geschlossene und offene Systeme im Vergleich
(nach MKRO, 2000, Anhang)

� Als Sonstige hochwasserrelevante Flächen (Hochwasserentstehungsgebiete)
werden Flächen bezeichnet, die durch ihre spezielle Beschaffenheit3) be-
sonders zur Hochwasserentstehung beitragen. Diese Flächen sind in den
Abbildungen 2.1 und 2.2 nicht dargestellt.

Im Gegensatz zur Definition der MKRO enthalten die vorhandenen Überschwem-
mungsbereiche in der Definition dieser Arbeit auch Siedlungsbereiche, wenn diese
bei einem festgelegten Bemessungshochwasser überschwemmt werden. Die MKRO
orientiert sich bei ihrer Definition an den für den Hochwasserschutz relevanten
Instrumenten der Raumordnung4. In dieser interdisziplinär ausgerichteten Arbeit

3z.B. Flächen mit hoherNiederschlagshäufung, hohen Niederschlagsintensitäten oder sonstiger
besonderer Wirkung für das Einzugsgebiet (”Hochwasserentstehungsgebiete”4Die Festlegung eines Ziels der Raumordnung bzw. eines Vorranggebietes (siehe Abbildung
2.4, S. 29), das eine Bebauung im Siedlungsbereich ausschließt, ist nicht möglich. Deshalb
werden in der MKRO-Definition Siedlungsbereiche als übriger Überschwemmungsbereich be-
zeichnet. Mit GIS-Systemen ist durch eine Verschneidung der Siedlungsgebiete mit den Vor-
handenen Überschwemmungsbereichen im Sinne dieser Arbeit eine einfache Neuabgrenzung
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wird von dieser Abgrenzung zu Gunsten einer besseren Verständlichkeit und einer
Betonung der Hochwassergefahren in diesen Siedlungsbereichen bewusst abgewi-
chen.

Die Verwendung des Begriffs Überschwemmungsgebiet im Sinne der Ziffer 2.1.19
der DIN 4049-3 als Fläche, die beim Ausufern eines Gewässers eingenommen
wird, ist in der planerischen Praxis irreführend. Die wasserrechtliche Abgrenzung
von Überschwemmungsgebieten5 unterscheidet sich oft erheblich von den Über-
schwemmungsgebieten nach DIN 4049-3. In dieser Arbeit werden mit dem Begriff
Überschwemmungsgebiet deshalb ausschließlich wasserrechtlich als Überschwem-
mungsgebiet abgegrenzte Flächen bezeichnet.

2.2 Entwicklung des Hochwasserschutzes

2.2.1 Historischer Rückblick

Hochwasserberichte aus Deutschland existieren schon aus römischer Zeit. Im Mit-
telalter sind die frühesten Berichte über Hochwasser aus dem Jahr 711 überliefert.
Im Zusammenhang mit der zunehmenden Besiedlung wurden Teile der Auen ein-
gedeicht, um Schäden durch Hochwasser zu begrenzen. Diese Deiche boten Schutz
gegen kleinere und mittlere Hochwasser. Bei großen Hochwasserereignissen kam
es jedoch bei Deichbrüchen zu schwereren Schäden als vorher. Erste Überliefe-
rungen von Deichversagen sind für das Jahr 1206 nachgewiesen. Damals kamen
bei einer großen Überschwemmung an Rhein und Main zahlreiche Menschen ums
Leben (Schmidt, 2000, S. 24ff).

Die Anlage von Schutzdämmen erfolgte lange Zeit eher zufällig. Hochwasserschutz
war aus territorialen, technischen und wirtschaftlichen Gründen in Deutschland
vor allem eine kleinräumige Angelegenheit. Eine fachliche Auseinandersetzung be-
gann in Deutschland im 18. Jahrhundert. Jacob Leupold (1674-1727) beschreibt
in seinem Werk

”
Theatrum Machinarum“ verschiedene Schutzkonstruktionen. Es

handelte sich dabei meist um starre Konstruktionen, die auf den Erfahrungen
des Festungsbaus basierten. Auch Albert Brahms (1692-1758) beschrieb ähnli-
che Konstruktionen. Darüber hinaus forderte er das Anfertigen von Karten als
Aufgabe des Flussbaus (Schmidt, 2000, S. 39ff).

Bereits 1756 wies Johann Esaias Silberschlag (1716-1791) darauf hin, dass der
Deichbau als alleiniger Hochwasserschutz nicht ausreicht. Er sah den Fluss als
Einheit und plädierte für einen Flussausbau, der auch die Anreiner in Planung
und Ausbau integriert. Zur Koordination dieser Aufgaben schlug er Bündnisse
der Stromnachbarn vor. Als wichtige Grundlage dafür bezeichnete Silberschlag

nach der Definition der MKRO möglich. Dadurch hat die Raumplanung die Möglichkeit, die
Vorranggebiete gemäß der MKRO-Empfehlungen festzulegen.

5siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
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2.2 Entwicklung des Hochwasserschutzes

gemeinsame Messgeräte sowie Pläne und empfahl flexible Bauwerke unter Nut-
zung von Faschinen6. Aus dem Scheitern der festen Bauwerke und

”
harten“ Maß-

nahmen zog er die Konsequenz, naturnahe Maßnahmen wie das Anpflanzen von
Weiden anzuwenden. Der Einsatz von Faschinen wurde auch von Josef Schemerl
(1752-1844) und Carl Friedrich Wiebeking (1762-1842) favorisiert. Als Ausbau-
maßnahmen schlug Silberschlag ein Durchstechen der Stromschlingen vor, um den
Abfluss zu verbessern. Adrian von Riedl (1746-1809) empfahl darüber hinaus die
Beseitigung von natürlichen und künstlichen Engstellen (Schmidt, 2000, S. 41ff.).

Der Deichbau war bis zur Einführung der Dampfschiffe vor allem auf lokale Roh-
stoffe, besonders Weidenruten, angewiesen. Sie wurden später durch Steinschüt-
tungen und Pflasterungen abgelöst (Schmidt, 2000, S. 41ff).

Eine der größten flussbaulichen Maßnahmen, die auch dem Hochwasserschutz
diente, war die Rhein-Korrektur durch Tulla. Johann Gottfried Tulla (1770-1828)
erkannte die Begrenztheit der lokalen Maßnahmen und erarbeitete ein Konzept
für die Umgestaltung des Oberrheins auf einer Strecke von 267 km. Er nutzte
dabei die Erfahrungen mit Begradigungen an anderen Flüssen wie der Murg,
dem Neckar oder Teilen des Niederrheins (Schmidt, 2000, S. 162ff).

Mit dem beginnenden 20. Jahrhundert wurden in Deutschland große Talsperren
errichtet, die auch dem Hochwasserschutz dienten. Beispiele sind die Urfttalsper-
re7, die Edertalsperre8, die Diemeltalsperre9 oder das Talsperrensystem im Harz10.
Der Bau von Talsperren wurde noch bis Anfang der 1970er Jahre in größerem Um-
fang durchgeführt. Am Rhein wurde durch den Bau der Hochrheinkraftwerke in
den Staubereichen der Kraftwerke ein Schutz gegen ein 1000 jährliches Hochwas-
ser erreicht (Meurer, 2000, S. 144ff).

In den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg gewann neben örtlichen
Hochwasserschutzmaßnahmen wie Vergrößerungen des Abflussprofils und Eindei-
chungen der Hochwasserschutz durch Rückhaltung zunehmend an Bedeutung. Im
Gegensatz zu den Talsperren handelt es sich dabei um flussbauliche Maßnahmen,
die vor allem in mittleren und kleineren Gewässern angeordnet werden. Um die
Wirkung zu steigern, ist eine Steuerung der einzelnen Rückhalte in einem Ein-
zugsgebiet sinnvoll. Durch rechnergestützte Modelle kann auf Basis von Nieder-

6Faschinen sind aus Reisern hergestellte Bauelemente. Durch ihren beweglichen Aufbau sind
sie Angriffen des strömenden Wassers weniger stark ausgesetzt als starre Bauwerke und
können sich Bewegungen der Gewässersohle oder des Ufers anpassen. Dadurch ist bei ihnen
gegenüber starren Bauwerken die Gefahr einer Zerstörung geringer. Sie werden auch heute
noch erfolgreich im Flussbau eingesetzt (Lange et al., 1993, S. 145f)

7Inbetriebnahme 1905
8Inbetriebnahme 1914
9Inbetriebnahme 1923

10Im Jahre 1928 wurden die Harzwasserwerke gegründet. Sie trieben den Ausbau des Tal-
sperrensystems voran. 1931 wurde mit der Sösetalsperre die erste Talsperre des Systems
in Betriebgenommen. Seinen vorläufigen Abschluss fand das Talsperrenprogramm mit der
Talsperre der Grane 1969 (Meurer, 2000, S. 144).
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2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

schlagsprognosen eine optimale Bewirtschaftung des Rückhaltevolumens erreicht
werden. Mit der 1986 herausgebrachten DIN 19700 Teil 12 existieren allgemein
anerkannte Anhaltswerte für die Bemessung von Hochwasserrückhalteräumen in
Abhängigkeit von den Schadenspotenzialen (Meurer, 2000, S. 226f).

Mit der Einführung der verpflichtenden Umweltverträglichkeitsprüfung 1990 wird
die Bedeutung einer umweltgerechten Ausführung wasserbaulicher Maßnahmen
betont. Um aueähnliche Biotope zu schaffen, werden beispielsweise die Überflu-
tungshöhen in Rückhalten begrenzt und ein Durchströmen der Rückhalte sicher-
gestellt. Darüber hinaus werden bei gesteuerten Rückhalten ökologische Vorflu-
tungen11 durchgeführt (Meurer, 2000, S.232f).

Vor allem die beiden Rheinhochwasser 1993 und 1995 rückten in Deutschland den
Themenbereich Hochwasser in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit und
der Politik. Darüber hinaus regten sie eine intensive Diskussion in der Fachwelt an
(IKSR, 1995, S. 1). Ein Resultat war die Erarbeitung von Leitlinien für einen zu-
kunftsweisenden Hochwasserschutz durch die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
(LAWA) im Auftrag der für den Hochwasserschutz verantwortlichen Umweltmi-
nister der Länder (LAWA, 1995, S. 1ff). Sie dokumentieren die Neuausrichtung
des Hochwasserschutzes in Deutschland.

Grundlegende Aussage dieser Leitlinien ist die Abkehr vom Gedanken einer
vollständigen Sicherheit vor Hochwasser (LAWA, 1995, S. 8):

”
Große Hochwasser mit Sicherheit zu verhindern, ist letzlich unmög-

lich, die Hochwasserschäden zu begrenzen, ist sehr wohl zu erreichen.“

Auf dieser Grundlage werden folgende Handlungsfelder12 für den Hochwasser-
schutz benannt:

� Natürlicher Rückhalt

� Technischer Hochwasserschutz

� Weitergehende Hochwasservorsorge

Dabei wird der Hochwasserschutz als Gemeinschaftsaufgabe der Wasserwirtschaft
mit anderen Planungen, den Nutzenden, den Versicherungen und dem Katastro-
phenschutz gesehen (LAWA, 1995, S. 10ff).

Eine weitere Konsequenz aus den Rheinhochwassern war der Beschluss der Um-
weltminister der EU und der Schweiz am 4. Februar 1995 in Arles, einen Aktions-
plan Hochwasser für den Rhein zu erarbeiten. Er wurde am 22. Januar 1998 durch

11Bei einer ökologischen Vorflutung der Rückhalte beginnt die Flutung bereits bei leicht
erhöhten Wasserständen. Der Rückhalt wird mit geringer Intensität langsam befüllt. Steigt
der Wasserstand der Hochwasserwelle an, d.h. der Scheitel der Welle erreicht den Rückhalt,
wird die Flutung verstärkt, um die Spitze der Hochwasserwelle zurückzuhalten.

12siehe auch das folgende Kapitel 2.2.2, S. 21f
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2.2 Entwicklung des Hochwasserschutzes

die 12. Rheinministerkonferenz beschlossen (IKSR, 1998a, S.1). Darin werden die
folgenden vier Handlungsziele formuliert (IKSR, 1998a, S. 14)

1. Minderung der Schadensrisiken

2. Minderung der Hochwasserstände

3. Verstärkung des Hochwasserbewusstseins

4. Verbesserung des Hochwassermeldesystems

Dabei wird betont, dass eine Verbesserung des vorsorgenden Hochwasserschutzes
nur in enger Zusammenarbeit der Politikbereiche Wasserwirtschaft, Raumord-
nung, Naturschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft realisiert werden kann
(IKSR, 1998a, S. 24). Der Aktionsplan Hochwasser am Rhein diente als Vorbild
für die Aktivitäten an allen anderen großen Flüssen in Deutschland (Heiland et
al., 2002a, S. 339).

2.2.2 Aktuelle Handlungsfelder des vorsorgenden
Hochwasserschutzes

Die Handlungsfelder des vorsorgenden Hochwasserschutzes werden abhängig von
der Situation an den Flüssen (z.B. für den Rhein IKSR, 1998a, S. 14) und dem
fachlichen Hintergrund der erstellenden Institution unterschiedlich definiert13.

In dieser Arbeit werden folgenden Handlungsfelder des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes unterschieden:

A Schutz von Retentionsräumen

B Erweiterung von Retentionsräumen

C Rückhalt in der Fläche

D Minimierung des Schadenspotenzials

E Technischer und organisatorischer Hochwasserschutz

In Abbildung 2.3 werden den Handlungsfeldern A-E Maßnahmen zugeordnet und
deren Verortung im Einzugsgebiet dargestellt. Für diese Arbeit sind besonders die
Handlungsfelder A-D relevant. Alle zugehörigen Maßnahmen haben einen Raum-
bezug, d.h. es werden Flächen benötigt (z.B. für Rückhaltebecken) oder es sind

13Übersichten über Ansätze verschiedener Institutionen siehe z.B. Böhm et al. (1999, S. 21),
weitergehende Erläuterungen zu Maßnahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes siehe
Greiving (2000, S. 107ff) oder Patt et al. (2001, S. 225ff).

21



2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

Abbildung 2.3: Handlungsfelder und Maßnahmen des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes (nach Heiland et al., 2002a, S. 340)

Restriktionen für die Flächen (z.B. Nutzungseinschränkungen) erforderlich. In
diesen Fällen kann und muss die Raumplanung einen Beitrag14 zur Umsetzung
der Maßnahmen leisten.

2.3 Hochwasserschutz als Teilaufgabe der
Wasserwirtschaft

2.3.1 Rechtliche Grundlagen

Die Verabschiedung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im September 2000
durch das Europäische Parlament schuf erstmals in der Geschichte der Euro-

14Möglichkeiten und Instrumente der Raumplanung werden in Kapitel 2.4.2 (S. 32ff) vorgestellt.
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päischen Union eine umfassende Regelung für den Bereich der Wasserpolitik und
ersetzte damit zahlreiche Einzelrichtlinien. Hauptziele der WRRL sind die Verbes-
serung der Gewässerqualität und eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser.
Daneben wird der Hochwasserschutz explizit als Ziel benannt. Mit der WRRL soll
ein

”
Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen“ geleistet

werden (Art. 1 WRRL). Im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld
”
Rückhalt

in der Fläche“ des vorsorgenden Hochwasserschutzes steht auch das Umweltziel,
für Oberflächenwasser soweit möglich einen

”
guten Zustand“ einschließlich einer

”
guten Gewässerstruktur“ zu erreichen (Art. 4 WRRL).

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten, für jede Fluss-
gebietseinheit ein Maßnahmenprogramm zur Verwirklichung der Umweltziele des
Artikels 4 WRRL festzulegen (Art. 11 WRRL) und Bewirtschaftungspläne für die
Einzugsgebiete zu erstellen (Art. 13 und Anhang VII WRRL). Eine Umsetzung
in nationales Recht muss durch die Mitgliedsstaaten bis Ende 2003 erfolgen.

Der Bund hat nach Art. 75 Nr. 4 GG die Rahmengesetzgebungskompetenz für
das Wasserhaushaltsrecht. Der Schwerpunkt der Landeswassergesetze liegt neben
der Konkretisierung der Vorgaben des WHG in der Regelung des Vollzugs.

In § 1a WHG legt der Gesetzgeber den Grundsatz der Gewässerbewirtschaftung
fest. Danach sind Gewässer

”
als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie
dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Ein-
zelner dienen [...]“ (§ 1a Abs. 1 WHG). Dadurch werden die Bedeutung des Um-
weltschutzes und die klassische wasserrechtliche Zielsetzung der Bewirtschaftung
ausgedrückt. Als Bewirtschaftung gilt dabei jede Beeinflussung von Gewässern,
die auf eine Ordnung des Wasserhaushaltes nach Menge oder Güte zielen (Bender,
2000, Rn 66ff, S. 248f). Damit wird der Hochwasserschutz indirekt angesprochen
(Lersner et al., 2001, C 10, S. 5).

Die wichtigsten planerischen Instrumente für den vorsorgenden Hochwasserschutz
sind derzeit die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (§ 32 WHG) und
die Erstellung von Wasserwirtschaftlichen Rahmenplänen (§ 36 WHG). Bei der
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in deutsches Recht wurden die Was-
serwirtschaftlichen Rahmenpläne durch die neuen Maßnahmenprogramme ersetzt
(§ 36 WHG). Darüber hinaus wurden die bisherigen Bewirtschaftungspläne nach
§ 36b WHG von Bewirtschaftungspläne im Sinne des Artikel 13 WRRL (s.o.)
abgelöst. Die Aufstellung und Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme ist bis Ende 2009 abzuschließen (Art. 13 Abs. 6 WRRL).

Für das Handlungsfeld15

”
Schutz und Erweiterung von Retentionsräumen“ ist die

Festsetzung von Überschwemmungsgebieten von besonderer Bedeutung. Wasser-
rechtlich ausgewiesene Überschwemmungsgebiete sind gegenüber den Nutzenden
unmittelbar verbindlich. Mit der Festsetzung werden Nutzungsbeschränkungen

15siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
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ausgesprochen, um ihre Funktion als natürliche Rückhalteflächen zu erhalten16

(§ 32 Abs. 2 WHG). Nach § 32 WHG setzen die Länder die Überschwemmungsge-
biete fest. Seit der Novellierung des WHG 1996 umfassen diese nicht nur

”
Gebiete

zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern sowie sonstige Ge-
biete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen“ werden, sondern auch
Gebiete,

”
die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden“

(§ 32 WHG). Damit haben die Länder die Möglichkeit, in den Landeswasserge-
setzen auch Retentionsräume als Überschwemmungsgebiete zu definieren.

Bislang greifen erst einzelne Landeswassergesetze (z.B. § 93 Abs. 1 NWG oder
§ 100 Abs. 1 SächsWG) die erweiterte Definition auf. Eine flächendeckende Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten ist auch von der im WHG nicht gere-
gelten Frage des Bemessungshochwassers für die Festsetzung der einzelnen Über-
schwemmungsgebiete abhängig. Diese Festlegung ist von den Ländern zu treffen
(Kollmann, 1997, S. 10). Lediglich in Hessen und Thüringen ist das Bemessungs-
hochwasser im Landeswassergesetz konkret festgelegt (jeweils HQ100 § 69 HWG
und § 80 ThürWG).

Für länderübergreifende Gewässer ist eine Abstimmung der Maßnahmen für den
vorbeugenden Hochwasserschutz vorgeschrieben,

”
soweit diese erhebliche Auswir-

kungen auf das Gebiet anderer Länder haben können“(§ 32 Abs. 3 WHG). Die
Erarbeitung von länderübergreifenden Hochwasserschutzkonzepten ist gesetzlich
nicht geregelt.

Ein weiteres Instrument für den vorsorgenden Hochwasserschutz waren die von
den Ländern aufzustellenden wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne (§ 36 WHG).
Sie sollten u.a. die Erfordernisse des Hochwasserschutzes berücksichtigen und die
Grundlage für eine großräumige Bewirtschaftung der Gewässer darstellen (siehe
ausführlich Böhm et al., 1999, S. 38). Wasserwirtschaftliche Rahmenpläne waren
behördenintern wirksam und mussten bei der Erstellung der Pläne der räumlichen
Gesamtplanung berücksichtigt werden (Lersner et al., 2001, C 10 E, S. 167).

Die rechtlichen Grundlagen der mit der WRRL eingeführten Instrumente Maß-
nahmenprogramm und Bewirtschaftungsplan sind noch nicht vollständig in natio-

16Beispielsweise werden in § 70 HWG folgende Verbote ausgesprochen, die mit den Regelungen
anderer Landeswassergesetze vergleichbar sind:

”(1) Im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten ist die Ausweisung von neuen
Bauflächen in Bauleitplänen unzulässig [...]

(2) Im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten sind verboten:

1. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen,
2. das Aufbringen und Ablagern wassergefährdender Stoffe auf den Boden,
3. die Umwandlung von Grün- in Ackerland,
4. das Anlegen, Erweitern oder Beseitigen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit dies

nicht dem Ausbau oder der Unterhaltung des Gewässers, der Erhaltung oder Wiederher-
stellung einer natürlichen Auenlandschaft, der Verjüngung des Pflanzenbestandes oder
der Gefahrenabwehr dient.“ (§ 70 HWG)
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nales Recht umgesetzt. Durch die Verabschiedung der 7. Novellierung des WHG
wurden die bundesrechtlichen Rahmenvorgaben für die Umsetzung der WRRL
gesetzt. Nun steht die Novellierung der Wassergesetze der Bundesländer aus, mit
denen vor allem die konkreten Verfahren geregelt werden müssen (WHG-Entwurf,
S. 1).

Der Hochwasserschutz spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Schwerpunkt
des Maßnahmenprogramms ist die Gewässerqualität und die Wassernutzung. Die
Maßnahmen zur Verbesserung der hydromorphologischen Bedingungen (Art. 11
WRRL) in Richtung auf einen naturnahen Zustand – und hier besonders
großflächige Renaturierungsmaßnahmen mit einer Rückgewinnung von Retenti-
onsräumen – tragen jedoch auch zum Hochwasserschutz bei. Als

”
Ergänzende

Maßnahmen“ sind u.a. wirtschaftliche und steuerliche Instrumente, Verhaltensko-
dizes für die gute Praxis, Fortbildungs-, Forschungs-, Entwicklungs und Demons-
trationsvorhaben in die Maßnahmenprogramme aufzunehmen (Art. 11 Abs. 4
i.V.m. Anhang VI Teil B WRRL). Darunter fallen auch Maßnahmen, die dem
Hochwasserschutz dienen können, wie die Förderung der extensiven Nutzung der
Auen.

Die Bewirtschaftungspläne sollen u.a. Aussagen über die Merkmale der Gewässer,
die signifikanten Auswirkungen und Einwirkungen auf deren Zustand, die Bewirt-
schaftungsziele und eine Zusammenfassung der Maßnahmenprogramme enthalten
(Art. 13 Abs. 4 i.V.m. Anhang VII WRRL). Darüber hinaus können die Bewirt-
schaftungspläne

”
durch detaillierte Programme und Bewirtschaftungspläne für

Teilgebiete, Sektoren, Problembereiche oder Gewässertypen ergänzt werden, die
sich mit besonderen Aspekten der Wasserwirtschaft befassen“ (Art. 13 Abs. 5
WRRL). Dies umfasst auch Pläne für den Hochwasserschutz wie Hochwasserak-
tionspläne.

Im Rahmen der Umsetzung in deutsches Recht haben die Bundesländer in ihrer
Stellungnahme zum Gesetzentwurf darauf hingewiesen, dass

”
durch die einzugs-

bedingten Bewirtschaftungspläne der WRRL und des WHG17 [...] nunmehr aber
verstärkt Forderungen an die Wasserwirtschaft gestellt [werden], die einer räum-
lichen Gesamtplanung nahe kommen“ (Stellungnahme des Bundesrates, Nr. 22,
S. 26f, WHG-Entwurf). Auf Vorschlag des Bundesrates wurde deshalb in den
neuen § 36 Abs. 1 WHG eine Raumordnungsklausel18 eingefügt, um Zielkonflikte
zwischen einer behördenverbindlichen sektoralen Bewirtschaftungsplanung und
der behördenverbindlichen Raumordnung zu verhindern.

Für den Hochwasserschutz relevant sind darüber hinaus die Regelungen zu Un-
terhalt (§ 28 WHG) und Ausbau (§ 31 WHG) von Gewässern (Czychowski, 1998,
S. 1081, § 31 Rn 2c). Diese Regelungen zielen auf den Erhalt natürlicher und
naturnaher Gewässer ab und enthalten den Auftrag, nicht naturnah ausgebaute

17gemeint ist hier die novellierte Fassung
18

”Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse
der Raumordnung sind zu berücksichtigen.“
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Gewässer in einen naturnahen Zustand zurückzuführen, solange das Wohl der
Allgemeinheit dem nicht entgegensteht. Damit werden für die Entwicklung der
Gewässer wichtige Vorgaben getroffen, die von den Unterhaltspflichtigen19 bei
ihren konkreten Maßnahmen an den Gewässern umzusetzen sind (siehe hierzu
ausführlich Böhm et al., 1999).

2.3.2 Praktische Umsetzung

Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten umfasst nur einen kleinen Teil
der tatsächlichen Überschwemmungsflächen. Die Festsetzungen stammen zudem
häufig aus preußischer Zeit (BBR, 1998, S. 24). Diese Bewertung wurde in den
Fallstudien20 bestätigt. Besonders die sehr alten Überschwemmungsgebietsab-
grenzungen entsprechen nicht mehr den aktuellen Verhältnissen in den Einzugs-
gebieten.

In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Bundesländern Programme zur
Neuabgrenzung der Überschwemmungsgebiete aufgelegt. So werden beispielsweise
in Hessen im Rahmen des Projektes

”
Retentionskataster Hessen“ bis zum Jahr

2006 rund 4.750 km Gewässerstrecke bearbeitet. Dabei sollen

� die vorhandenen und potenziellen Retentionsräume ermittelt,

� die Unterlagen für die förmliche Festsetzung von Überschwemmungsgebie-
ten erarbeitet und

� die erfassten Daten mittels neuer Technologien für eine weitere Anwendung
bereitgestellt werden.

Für das Projekt wird mit Gesamtkosten von ca. 25 Mio.e gerechnet. Während zu
Beginn des Projekts 1992 ca. 23 % des relevanten Gewässernetzes (ca. 5.000km)
als Überschwemmungsgebiet gesichert waren, konnte bereits im Mai 2000 ein
Sicherungsgrad von 60 % erreicht werden (Gieseler, 2000, S. 94ff).

Ein weiteres Beispiel ist das 1997 gestartete Projekt
”
Ermittlung und Festset-

zung von Überschwemmungsgebieten in Bayern“. Bis etwa 2007 sollen mit einem
Aufwand von ca. 20 Mio.e die überschwemmungsgefährdeten Gebiete in Bayern
ermittelt und die Festsetzung als Überschwemmungsgebiet durchgeführt werden.
Auch hier werden neue IuK-Technologien – insbesondere GIS21 – eingesetzt, um

19Nach § 28 WHG umfasst die Unterhaltung eines Gewässers ”die Erhaltung eines ordnungs-
gemäßen Zustandes für den Wasserabfluss und an schiffbaren Gewässern auch die Erhaltung
der Schiffbarkeit.“ Die Länder können diese Unterhaltsverpflichtung auf andere wasserwirt-
schaftliche Belange ausweiten. Die Unterhaltspflichtigen werden durch die Landeswasserge-
setze festgelegt.

20siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
21siehe Kapitel 3.5.1.4, S. 73
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die erfassten Daten vielseitig nutzen zu können. Die Gesamtfläche wird auf 2.000
km2 geschätzt, das entspricht 3 % der Landesfläche (Wald+Corbe, 1997, S. 74ff;
BLW, 2001).

Die wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne in Deutschland leisten nur in wenigen
Fällen einen Beitrag zum vorsorgenden Hochwasserschutz (Böhm et al., 1999,
S. IX). Dies ist vor allem dadurch begründet, dass diese Planungen in vielen
Bundesländern nach der Erstaufstellung über mehrere Jahrzehnte nicht fortge-
schrieben22 wurden. In diesen Plänen zeigt sich oft ein sehr technokratisches
Planungsverständnis, das den Anforderungen an einen vorsorgenden Hochwas-
serschutz nicht gerecht wird. Darüber hinaus weichen die tatsächlichen Gegeben-
heiten in den Einzugsgebieten zum Teil erheblich von den Planaussagen ab (siehe
ausführlich Seiler, 2002, Kap. 3.3.1). In den wenigen wasserwirtschaftlichen Rah-
menplänen der 1990er Jahre werden Gewässermorphologie und Auen einbezogen.
Dadurch wird in einigen Fällen ein indirekter Beitrag zum vorsorgenden Hoch-
wasserschutz geleistet, im Vordergrund stehen jedoch ökologische Betrachtungen
(Böhm et al., 1999, S. 101).

2.4 Hochwasserschutz als Teilaufgabe der
Raumplanung

2.4.1 Rechtliche Grundlagen

Die räumliche Gesamtplanung ist in der Europäischen Union im Gegensatz zur
Wasserwirtschaft ausschließlich auf nationaler bzw. subnationaler Ebene rechtlich
geregelt. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich 1999 jedoch in
Form des

”
Europäischen Raumentwicklungskonzeptes“ (EUREK) auf gemeinsa-

me Ziele und Leitbilder für die räumliche Entwicklung der EU verständigt. Für
den Hochwasserschutz relevant sind dabei folgende Aussagen:

�
”
[...] gefährdete Gebiete müssen als fester Bestandteil städtischer und länd-

licher Regionen anerkannt werden. [...] Bei Entscheidungen zur territorialen
Entwicklung sind potentielle Risiken wie Überschwemmungen [...] einzube-
ziehen. Bei der Vorbeugung von Risiken sollte insbesondere die regionale
und transnationale Dimension berücksichtigt werden.“ (EUREK, Rn 142).

�
”
[...] Die Raumplanung kann vor allem auf transnationaler Ebene einen

wichtigen Beitrag für den Schutz der Menschen und zur Verringerung des
Risikos von Hochwasser leisten. Vorbeugender Hochwasserschutz kann mit
Naturentwicklungs- bzw. Rehabilitationsmaßnahmen kombiniert werden.“
(EUREK, Rn 146).

22Als Planungshorizont wurde teilweise von 30 Jahren ausgegangen (Schultz, 1993, S. 395).
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2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

Für die Raumordnung des Bundesgebietes, der Länder und Teilräume der Länder
hat der Bund gemäß Art. 75 GG folgende Kompetenzen (Hoppe et al., 1995, S. 34,
Rn 11ff):

� die Vollkompetenz für die länderübergreifende Raumordnung,

� die Rahmenkompetenz für die Raumordnung in den Ländern und für Teil-
räume der Länder in den Grenzen des Art. 75 GG, d.h. eine Regelung in
den Grundzügen,

� die Befugnis die Rechtswirkungen der Pläne der räumlichen Gesamtplanung
auf allen Ebenen festzulegen.

Die Raumordnung des Bundes ist durch ihren Gesetzesauftrag auf die Koordi-
nation raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen auf Bundesebene und die
Vorgabe von Grundsätzen23 beschränkt. Mit der Novellierung des Raumordnungs-
gesetzes 199724 wurde der Hochwasserschutz erstmals explizit als Grundsatz der
Raumordnung auf Bundesebene festgelegt:

”
Für den vorbeugenden Hochwasser-

schutz ist [...] zu sorgen, im Binnenland vor allem durch Sicherung und Rückge-
winnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungsgefährdeten Berei-
chen“(§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG). Das Handlungsfeld25

”
Rückhalt in der Fläche“ wird

mit folgendem Grundsatz in die Raumordnung aufgenommen:
”
Die Naturgüter,

insbesondere Wasser und Boden, sind sparsam und schonend in Anspruch zu
nehmen;[...] bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen soll der Boden in sei-
ner Leistungsfähigkeit erhalten oder wiederhergestellt werden“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 8
ROG).

Die im Raumordnungsgesetz durch den Bund vorgegebenen Instrumente wer-
den durch die Planungsgesetze der Bundesländer ergänzt und konkretisiert. Die
wesentlichen Instrumente der Raumordnung auf Ebene der Bundesländer und
Regionen für den vorsorgenden Hochwasserschutz sind dabei die Grundsätze und
Ziele26 der Raumordnung bzw. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete27. Abbildung 2.4

23Grundsätze der Raumordnung sind ”allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung des Raums [...] als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensent-
scheidungen“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG).

24Das ROG wurde als Art. 2 des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 am 18.8.1997 verkündet
und am 1.1.1998 wirksam.

25siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
26Ziele der Raumordnung sind ”verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich be-

stimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Ent-
wicklung, Ordnung und Sicherung des Raums“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG).

27Vorranggebiete sind Gebiete, ”die für bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-
gen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen,
soweit diese mit den vorrangigen [...] Zielen der Raumordnung nicht vereinbar sind“ (§ 7
Abs. 4 Nr. 1 ROG).
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2.4 Hochwasserschutz als Teilaufgabe der Raumplanung

verdeutlicht die Anwendbarkeit dieser Instrumente für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz.

Abbildung 2.4: Mögliche Festlegungen zum vorsorgenden Hochwasserschutz in
Raumordnungsplänen (Heiland et al., 2002a, S. 341)

Das Bauplanungsrecht unterliegt nach Art. 74 Nr. 18 GG der konkurrieren-
den Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern. Schwerpunkte der Gesetzge-
bungszuständigkeiten des Bundes sind der Grundstücksverkehr, das Wohnungs-,
Siedlungs- und Heimstättenwesen und das Bodenrecht. Das Bodenrecht umfasst
vor allem das Recht der städtebaulichen Planung. Die weiteren Rechtsbereiche des
Baurechts wie das Bauordnungsrecht liegen nach Art. 70 GG in der Zuständigkeit
der Länder (Finkelnburg et al., 1998, S. 9ff).

Im Gegensatz zur Raumordnung wird der Hochwasserschutz nicht ausdrück-
lich als Belang der Bauleitplanung benannt. Er ist jedoch als Teilaufgabe an-
derer im BauGB zusammengestellter Belange aufzufassen. Das Gebot,

”
[...] eine

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln“ (§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB) erfordert eine Ausein-
andersetzung mit dem Hochwasserschutz in der Bauleitplanung. Dies wird durch
die Verpflichtung bestätigt, in den Bauleitplänen

”
die allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn-

Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, ”in denen bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder
Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonde-
res Gewicht beigemessen werden soll“ (§ 7 Abs. 4 Nr. 2 ROG).
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2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

und Arbeitsbevölkerung“ zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB). Den kon-
kreten Stellenwert des Hochwasserschutzes legt die Kommune im Rahmen ihres
planerischen Ermessens (§ 1 Abs. 6 BauGB) fest (Lüers, 1996, S. 242).

Der Handlungsspielraum der planenden Kommune hängt davon ab, ob konkrete
Hochwassergefahren für das Plangebiet abzuwehren sind oder allgemeine Vorsor-
gemaßnahmen durchgeführt werden sollen. Ist eine Abwehr der Gefahren erfor-
derlich, haben die Belange des Hochwasserschutzes ein hohes Gewicht gegenüber
anderen Belangen. Handelt es sich dagegen um Vorsorgemaßnahmen wie die Re-
genwasserbewirtschaftung, haben die Kommunen einen großen Handlungsspiel-
raum (Lüers, 1996, S. 242).

Die Kommunen sind verpflichtet, für eine sachgerechte Abwägung alle entschei-
dungsrelevanten Informationen zusammenzutragen. Dazu ist u.a. ein intensiver
Informationsaustausch mit der wasserwirtschaftlichen Fachplanung erforderlich
(Böhm et al., 1999, S. 53f).

Der Bauleitplanung stehen neben der Kennzeichnung von gefährdeten Bereichen
(§ 5 Abs. 3 und § 9 Abs. 5 BauGB) und der nachrichtlichen Übernahme von
fachrechtlich festgestellten Überschwemmungsgebieten (§ 5 Abs. 4 und § 9 Abs. 6
BauGB) verschiedene Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten28 für den vor-
sorgenden Hochwasserschutz zur Verfügung. Diese Instrumente der Bauleitpla-
nung sind in Tabelle 2.1 zusammengestellt (siehe ausführlich Dapp, 1999b, S.57ff).

Tabelle 2.1: Mögliche Festlegungen zum vorsorgenden Hochwasserschutz in der
Bauleitplanung (Dapp, 1999b, S. 618)

Darstellungsmöglichkeiten Festsetzungsmöglichkeiten
im Flächennutzungsplan im Bebauungsplan

BauGB Inhalt BauGB Inhalt
Retentions-
raum-
sicherung/
-erweiter-

§ 5 (2)
Nr. 7

Flächen für den Hoch-
wasserschutz und die
Regelung des Wasser-
abflusses

§ 9 (1)
Nr. 16

Gebiete für den Hoch-
wasserschutz und die
Regelung des Wasser-
abflusses

ung § 5 (2)
Nr. 5

Grünflächen (z.B. Park) § 9 (1)
Nr. 15

Grünflächen (z.B. Park)

§ 5 (2)
Nr. 9a

Flächen für die Land-
wirtschaft

§ 9 (1)
Nr. 18a

Flächen für die Land-
wirtschaft

§ 5 (2)
Nr. 9b

Wald § 9 (1)
Nr. 18b

Wald

28Mit den Darstellungen und Festsetzungen wird der politische Wille der Kommune in den Bau-
leitplänen verankert. Die Darstellungen des Flächennutzungsplans gelten dabei behördenin-
tern verbindlich, während die Festsetzungen gegenüber Einzelnen wirksam sind (Finkelnburg
et al., 1998, S. 72).
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Tabelle 2.1: Mögliche Festlegungen zum vorsorgenden Hochwasserschutz in der
Bauleitplanung - Fortsetzung

Darstellungsmöglichkeiten Festsetzungsmöglichkeiten
im Flächennutzungsplan im Bebauungsplan

BauGB Inhalt BauGB Inhalt
Retentions-
raum-
sicherung/
-erweiter-

§ 5 (2)
Nr. 10

Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung
von Boden, Natur und
Landschaft

§ 9 (1)
Nr. 20

Flächen für oder Maß-
nahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur
und Landschaft

Rückhalt
in der
Fläche

§ 5 (2)
Nr. 4

Flächen für die Abwas-
serbeseitigung (z.B. zen-
trale Versickerung)

§ 9 (2)
Nr. 4

Flächen für die Abwas-
serbeseitigung (z.B. zen-
trale Versickerung)

§ 5 (2)
Nr. 1

Begrenzung von neuen
für die Bebauung vorge-
sehener Flächen

§ 9 (1)
Nr. 1 – 4

Begrenzung von neuen,
für die Bebauung vorge-
sehener Flächen

§ 9 (1)
Nr. 10

Begrenzung der bebau-
baren Fläche auf mehre-
ren Grundstücken

§ 5 (2)
Nr. 5

Grünflächen mit geeig-
neter Zweckbestimmung

§ 9 (1)
Nr. 15

Grünflächen mit geeig-
neter Zweckbestimmung

§ 5 (2)
Nr. 10

Flächen für Maßnahmen
...

§ 9 Abs.
1 Nr. 20

Flächen und
Maßnahmen ...

§ 9 (4)
i.V.m.
Bauord-
nung

Versickerungsanlagen
und Versickerungsmög
-lichkeiten (z.B. durch
spezielle Bodenbeläge)

§ 9 (1)
Nr. 1

Art und Maß der bau-
lichen Nutzung

Verringe-
rung des
Schadens-
potentials

§ 5 (2)
Nr. 1

Begrenzung der neu für
die Bebauung vorgese-
henen Flächen und die
Beschränkung der Art
der baulichen Nutzung

§ 9 (1)
Nr. 10

Begrenzung der bebau-
baren Fläche und damit
der Siedlungstätig-
keit auf mehreren
Grundstücken

§ 5 (2)
Nr. 5

Grünflächen mit geeig-
neter Zweckbestimmung

§ 9 (1)
Nr. 15

Grünflächen mit geeig-
neter Zweckbestimmung

§ 5 (2)
Nr. 10

Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung
von Boden, Natur und
Landschaft

§ 9 (1)
Nr. 20

Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung
von Boden, Natur und
Landschaft

§ 9 (2) Höhenlage
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2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

Tabelle 2.1: Mögliche Festlegungen zum vorsorgenden Hochwasserschutz in der
Bauleitplanung - Fortsetzung

Darstellungsmöglichkeiten Festsetzungsmöglichkeiten
im Flächennutzungsplan im Bebauungsplan

BauGB Inhalt BauGB Inhalt
Verringe-
rung des
Schadens-
potentials

§ 9 (3) Art und Maß der bau-
lichen Nutzung für Ge-
schosse und Ebenen

§ 9 (4) Übernahme landesrecht-
licher Regelungen (z.Zt.
für HWS nicht vorhan-
den)

§ 5 (5) Hinweise auf Gefahren
und Maßnahmenvor-
schläge im Erläuterungs-
bericht

§ 9 (8) Hinweise auf Gefahren
und Maßnahmenvor-
schläge in der Begründ-
ung

2.4.2 Praktische Umsetzung

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung ist in Deutschland eine sehr unter-
schiedliche Auseinandersetzung mit dem vorsorgenden Hochwasserschutz anzu-
treffen. Insgesamt werden die instrumentellen Möglichkeiten der Raumordnung
nicht ausgenutzt (siehe Böhm et al., 1999, S. 103ff, HMWVL, 1999, S. 34ff, Grei-
ving, 2000, S. 202ff, Heiland et al., 2002a, S. 341ff und Heiland, 2002b, S. 94ff).

In den meisten Raumordnungsplänen sind Grundsätze und textliche Ziele zum
Hochwasserschutz enthalten. Deren räumliche Konkretisierung und Darstellung
ist jedoch oft unzureichend. In den neueren Plänen bzw. Planentwürfen ist ein
positiver Trend zu beobachten. Wasserrechtlich festgesetzte Überschwemmungs-
gebiete29 werden zum Großteil in die Raumordnungspläne auf regionaler Ebene
nachrichtlich übernommen. Weitergehende Aussagen wie Deichrückverlegungs-
gebiete oder potenzielle Polder sind dagegen nur in Ausnahmefällen enthalten.
Risikogebiete vor und hinter Deichen sind nur im Regionalplan

”
Unterer Neckar“

als Vorranggebiete ausgewiesen. Dadurch soll in diesen Gebieten eine Erhöhung
der Schadenspotenziale durch Baumaßnahmen vermieden werden.

Zur Unterstützung der Belange des Hochwasserschutzes in der Raumordnung
hat die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO, 2000)

”
Handlungsempfeh-

lungen zum vorbeugenden Hochwasserschutz“ vereinbart. Diese Empfehlungen
beinhalten Begriffsdefinitionen30 und darauf aufbauend Vorschläge für die Fest-

29siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
30siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
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legung von Zielen und Grundsätzen für den vorsorgenden Hochwasserschutz31 in
den Raumordnungsplänen. Darüber hinaus werden Hinweise für die erforderlichen
Informationsgrundlagen32 gegeben.

Der Bauleitplanung stehen zahlreiche Instrumente33 für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz zur Verfügung. Diese werden jedoch nur teilweise eingesetzt (siehe
Böhm et al. (1999, S.115ff), HMWVL (1999, S. 40ff und S. 54ff), Dapp (1999b,
S. 617f) oder Greiving (2000, S. 269ff)). Diese Analyseergebnisse wurden in den
Fallstudien34 bestätigt.

Die Kennzeichnung von
”
Flächen, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen

gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind“ (§ 5 Abs. 2 und § 9 Abs. 5 BauGB,
1998) wird meistens nicht im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz verwen-
det.

Wasserrechtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete35 werden in den meisten
Fällen nachrichtlich nach § 5 Abs. 4 bzw. § 9 Abs. 6 BauGB in die Bauleitpläne
übernommen. Dabei ist jedoch nur selten nachzuvollziehen, welche Verordnung
der wasserrechtlichen Festsetzung zu Grunde liegt. Dadurch gehen die fachlichen
Informationen der Verordnung wie das Bemessungshochwasser oder notwendi-
ge Nutzungseinschränkungen verloren. Verweise auf bzw. Übernahmen aus den
Wasserwirtschaftlichen Rahmenplänen36 sind nur in wenigen Ausnahmefällen an-
zutreffen. Sie beziehen sich meistens auf die allgemeine wasserwirtschaftliche Si-
tuation.

Eigene Darstellungen der Kommunen für den vorsorgenden Hochwasserschutz in
den Flächennutzungsplänen sind die Ausnahme. Es handelt sich dabei meistens
um Darstellungen, die die Nutzung in wasserrechtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebieten konkretisieren, wie die Darstellung von

”
Grünland“ als Zweckbe-

stimmung der Flächen für die Landwirtschaft. Darstellungen zur Verringerung des
Schadenspotenzials wurden in den Untersuchungen nicht angetroffen. Die Dar-
stellungen zur Regenwasserbewirtschaftung, die in zahlreichen Flächennutzungs-
plänen anzutreffen sind, werden in der Regel nicht mit dem Hochwasserschutz
in Verbindung gebracht. Sie sind meistens ökologisch oder ökonomisch motiviert
und inzwischen

”
Stand der Planungstechnik“ .

In den Bebauungsplänen sind nur in Ausnahmefällen Festsetzungen enthalten,
die sich ausdrücklich auf den Hochwasserschutz beziehen. Diese setzen meistens
Flächen für technische Hochwasserschutzmaßnahmen wie Schutzmauern fest oder
schränken Art und Maß der baulichen Nutzung ein mit dem Ziel das Schadenspo-

31 siehe Kapitel 2.4.1, S. 27ff
32siehe Kapitel 2.5, S. 34ff
33 siehe Kapitel 2.4.1, S. 27ff
34siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
35siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
36siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
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tenzial zu begrenzen. Ein Großteil der nach 1990 entstandenen Bebauungspläne
enthält Festsetzungen zur Regenwasserbewirtschaftung. Diese werden wie in der
Flächennutzungsplanung ökologisch oder ökonomisch begründet.

Die Beschaffung von Informationen über den vorsorgenden Hochwasserschutz für
die Abwägungsentscheidungen in den Bauleitplänen durch die Kommunen kon-
zentriert sich vor allem auf Stellungnahmen von wasserwirtschaftlichen Fach-
behörden. Diese beschränken sich in ihren Stellungnahmen meistens auf allge-
meine Aussagen zur Regenwasserbewirtschaftung ohne Bezug zum vorsorgenden
Hochwasserschutz und Informationen über die festgesetzten Überschwemmungs-
gebiete oder bekannte Probleme durch hohe Grundwasserstände.

2.5 Generelle Anforderungen der Akteure an
Informationen zum Hochwasserschutz

Aus den vorangehenden Kapiteln wird deutlich, dass eine erfolgreiche Umsetzung
des vorsorgenden Hochwasserschutzes nur durch die Zusammenarbeit verschie-
denster Akteure möglich ist. Ein solches Zusammenwirken setzt den Austausch
von Informationen zwingend voraus. Abbildung 2.5 gibt einen Überblick über die
Hauptakteure.

Es ist offensichtlich, dass die Akteure in den unterschiedlichen Handlungsfeldern37

verschieden große Beiträge zur Umsetzung leisten können. Tabelle 2.2 stellt den
Hauptakteuren die wichtigsten Handlungsfelder gegenüber. Dabei wird deutlich,
dass die Beteiligten jeweils auf sie abgestimmte Informationsinhalte benötigen,
um ihren Beitrag für den vorsorgenden Hochwasserschutz leisten zu können.

In den Fallstudien38 wurden die Anforderungen der einzelnen Akteure an die In-
formationen detailliert untersucht. Dabei zeigte sich, dass neben den Inhalten die
Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität und der Aufbereitungsgrad der Informa-
tionen ausschlaggebend für die Nutzbarkeit der Informationen sind.

� Die Vollständigkeit der entscheidungsrelevanten Informationen muss für den
kompletten Untersuchungsraum gegeben sein. Werden in einem Konzept
mehrere Ebenen betrachtet39, müssen für alle Teilräume die Informationen
jeweils vollständig vorliegen.

� Die Genauigkeitsanforderungen sind vom jeweiligen Bearbeitungsmaßstab
und von den Handlungsfeldern bzw. den damit verbundenen Maßnahmen
abhängig. Der Bearbeitungsmaßstab muss für alle Eingangsdaten eingehal-
ten werden.

37siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
38siehe Kapitel 1.3.1, S. 8
39beispielsweise eine besondere Betrachtung von Gebieten mit besonders hohem Schadenspo-

tenzial in einem Konzept für ein Einzugsgebiet
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Abbildung 2.5: Hauptakteure im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes
(nach Dapp, 2002a, S. 281)

� Die Anforderungen an die Aktualität der Daten hängen stark von den Ver-
änderungszyklen der Objekte und den damit verbundenen Fragestellungen
ab. Während beispielsweise die Standorte von Hochwasserrückhalten oder
Talsperren sehr langlebig sind, ändert sich die Ausgestaltung einzelner Kom-
ponenten wie Durchlässe oder Steuerungseinrichtungen zyklisch (z.B. alle
30-60 Jahre je nach Auslegung). Wesentlich höhere Änderungsraten sind
im Bereich der Siedlungserweiterung und besonders in der landwirtschaftli-
chen Landnutzung festzustellen. Je nach Handlungsfeld und Akteur fallen
die Anforderungen an die Aktualität deshalb unterschiedlich aus.

� Der erforderliche Aufbereitungsgrad hängt stark von den jeweiligen Akteu-
ren ab. Er variiert zwischen hohen Anforderungen an die Aufbereitung z.B.
für Bürgerinnen und Bürger und geringem Aufbereitungsbedarf für Exper-
tinnen und Experten. Bei fachlich versierten Akteuren kann die Aufberei-
tung auf die Übersichtlichkeit der Informationen beschränkt werden. Um
fachlich nicht versierte Akteure zu integrieren ist es dagegen notwendig,
die Hintergründe zu erläutern und – meistens durch eine Vereinfachung der
Sachverhalte und konkrete Beispiele – die Aussagen verständlich zu machen.
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Die wesentlichen Anforderungen hinsichtlich Genauigkeit, Aktualität und Auf-
bereitung der Informationen sind in Tabelle 2.2 den Hauptakteuren und deren
wichtigsten Handlungsfeldern gegenübergestellt.

Weitergehende Aspekte der Informationsinhalte und der notwendigen Qualität
der Informationen bzw. Daten werden für die Wasserwirtschaft in Kapitel 4.6.4
(S. 131ff) und für die Raumplanung in Kapitel 5.6.4 (S. 175ff) erläutert.

Tabelle 2.2: Akteure und deren Anforderungen an Informationen zum vorsor-
genden Hochwasserschutz

Hauptakteur Hand-
lungs-
felder*

Genauigkeits-
anforderungen

Aktualität Aufbereitung

Wasserwirt-
schaft

A-E exakte Detailinfor-
mationen, genera-
lisierte Informa-
tionen über das
gesamte Einzugs-
gebiet

für Planungsaktivi-
täten abhängig von
Veränderungen bis
zu mehreren Jahre,
für Hochwasservor-
hersagen so aktuell
wie möglich

gering

Räumliche
Gesamtpla-
nung

A-D generalisierte Infor-
mationen über das
gesamte Einzugs-
gebiet, detaillierte
Informationen über
die Abgrenzung der
hochwasserrelevan-
ten Gebiete auf
dem jeweiligen
Planungsniveau, in
Einzelfällen Detail-
informationen

für Planungsaktivi-
täten abhängig von
Veränderungen bis
zu mehreren Jahren

mittel–hoch,
Verständlichkeit für
die Integration ist
sicherzustellen (z.B.
hochwassergefähr-
dete Bereiche)

Fachverwal-
tungen

A-D exakte Detailinfor-
mationen abhängig
von den Aufgaben,
generalisierte Infor-
mationen über das
gesamte Einzugs-
gebiet

für Planungsaktivi-
täten abhängig von
Veränderungen bis
zu mehreren Jahren

mittel–hoch,
Verständlichkeit
für die Integration
angepasst an die
Aufgabenstellung,
weitergehende
Hintergrundinfor-
mationen, um die
Integration sicher
zustellen (z.B.
Themenkarten)

*siehe Kapitel 2.2.2, S. 21
A/B: Schutz/Erweiterung von Retentions- C: Rückhalt in der Fläche
räumen E: Technischer und organisatorischer
D: Minimierung des Schadenspotenzials Hochwasserschutz
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2.5 Generelle Anforderungen der Akteure an Informationen zum Hochwasserschutz

Tabelle 2.2: Akteure und deren Anforderungen an Informationen zum vorsor-
genden Hochwasserschutz - Fortsetzung

Hauptakteur Hand-
lungs-
felder*

Genauigkeits-
anforderungen

Aktualität Aufbereitung

Entscheidungs-
tragende,
Mandats-
trägerInnen

A-E abhängig vom
Einzelfall

abhängig vom
Einzelfall, für Plan-
ungsaktivitäten
abhängig von Ver-
änderungen bis zu
mehreren Jahren

hoch–dringend
erforderlich, allge-
meinverständlich,
motivierend, trans-
parente Entschei-
dungsergebnisse

Öffentlich-
keit/Landnut-
zende (vor
allem in
hochwasser-
gefährdeten
Bereichen)

B (vor
allem
Land-
und
Forst-
wirt-
schaft),
D

Generalisierte In-
formationen, detail-
lierte Abgrenzung
der Flächen, um die
Betroffenheit bzw.
Verantwortung auf-
zuzeigen, Detail-
informationen bei
starken Nutzungs-
einschränkungen

für Planungsaktivi-
täten abhängig von
Veränderungen bis
zu mehreren
Jahren, für Hoch-
wasservorhersagen
und private Scha-
denskontrolle so
aktuell wie möglich

hoch–dringend
erforderlich, allge-
meinverständlich
und leicht zugäng-
lich um die Motiva-
tion zur Auseinan-
dersetzung mit dem
Thema zu fördern

Katastrophen-
schutz

E Detailinformationen
über betroffene
Flächen, Hochwas-
servorhersagen

so aktuell wie
möglich

hoch–dringend
erforderlich, an die
Aufgaben angepasst

Gemeinden A-E generalisierte Infor-
mationen über das
Einzugsgebiet,
detaillierte Informa-
tionen zur lokalen
Situation, in Einzel-
fällen weiter detail-
lierte Informationen
(z.B. besonders ge-
fährdete Gebäude)

für Planungsaktivi-
täten abhängig von
Veränderungen bis
zu mehreren Jahren

mittel–hoch,
Verständlichkeit für
die Integration in
lokale Aktivitäten
ist notwendig (z.B.
hochwassergefähr-
dete Gebiete)

Versicherungen D Generalisierte Infor-
mationen über das
gesamte Einzugs-
gebiet, Detailinfor-
mationen über das
Gefahrenpotenzial

abhängig von Ver-
änderungen bis zu
mehreren Jahren

mittel–hoch, drin-
gend erforderlich,
an die Aufgaben an-
gepasst

*siehe Kapitel 2.2.2, S. 21
A/B: Schutz/Erweiterung von Retentions- C: Rückhalt in der Fläche
räumen E: Technischer und organisatorischer
D: Minimierung des Schadenspotenzials Hochwasserschutz
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2 Information als Teil des Hochwasserschutzes

Tabelle 2.2: Akteure und deren Anforderungen an Informationen zum vorsor-
genden Hochwasserschutz - Fortsetzung

Hauptakteur Hand-
lungs-
felder*

Genauigkeits-
anforderungen

Aktualität Aufbereitung

Wissenschaft-
lerInnen

A-E variiert abhängig
vom Forschungsvor-
haben, meist exakte
Detailinformatio-
nen, generalisierte
Informationen über
das gesamte Ein-
zugsgebiet

für Langzeitper-
spektiven abhängig
von Veränderungen
bis zu mehreren
Jahren, für Hoch-
wasservorhersagen
so aktuell wie mög-
lich

variiert ja nach For-
schungsvorhaben,
meistens gering

*siehe Kapitel 2.2.2, S. 21
A/B: Schutz/Erweiterung von Retentions- C: Rückhalt in der Fläche
räumen E: Technischer und organisatorischer
D: Minimierung des Schadenspotenzials Hochwasserschutz
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3 Entwicklung des
Informationsmanagements

3.1 Begriffsdefinitionen und allgemeine Entwicklung

Auf Basis einer Definition der Kernbegriffe des Informationsmanagements wird
dessen Anwendung in verschiedenen Disziplinen vorgestellt. Daran schließt sich
eine Zusammenstellung der allgemeinen rechtlichen Randbedingungen für den
Umgang mit Informationen an. Im Folgenden werden die Grundstrukturen des
Informationsmanagements, die wesentlichen informationstechnischen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten und die Entwicklung in der Planung beschrieben. Auf dieser
Grundlage werden Schlussfolgerungen für die Konzeption eines Informationsma-
nagements in der Planung formuliert.

3.1.1 Begriffsdefinitionen

Zahlreiche Disziplinen nutzen Bestandteile des Informationsmanagements bzw.
entwickeln dafür Methoden. In den unterschiedlichen Wissenschaftskulturen ha-
ben sich im Laufe der Entwicklung verschiedene Begrifflichkeiten herausgebildet.
Trotz der Normung einiger wesentlicher Begriffe z.B. durch die ISO 9000 werden
sie weiterhin uneinheitlich benutzt. Deshalb werden im Folgenden die wichtigsten
Begriffe vorgestellt und für diese Arbeit definiert.

Die Begriffe Information und Wissen hängen eng zusammen. Als Wissen wird die
Gesamtmenge der jeweils vorhandenen Kenntnisse in einem Themenbereich auf-
gefasst (Heinrich, 1989, S. 509). Das bedeutet, dass jede Information als Teil des
Gesamtwissens bezeichnet werden kann. Wissen ist dabei zunächst subjektiv und
an den einzelnen Menschen gebunden. Erst durch einen Konsens zwischen allen
Beteiligten kann aus subjektivem Wissen objektives Wissen entstehen (Heinrich,
2000, S. 350).

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist in der Regel1 davon auszugehen, dass je
mehr Wissen über verschiedene Handlungsalternativen vorhanden ist, desto bes-

1Zur Verunsicherung von Entscheidungstragenden durch zuviele Informationen siehe Dörner
(2000, S. 145) und Kapitel 3.4.1.4 (S. 66f).
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3 Entwicklung des Informationsmanagements

ser die Auswahl in Bezug auf die zu erreichenden Ziele ausfällt. Wissen ist nach
dieser Auffassung zweckorientiert und dient dazu, das Handeln zu optimieren (sie-
he auch Berthel, 1975, S. 1866ff). Der Begriff Information lässt sich demnach als
Teil des

”
handlungsbestimmenden Wissens über historische, gegenwärtige und

zukünftige Zustände der Wirklichkeit und Vorgänge in der Wirklichkeit“ definie-
ren (Heinrich, 1996, S. 7).

Daneben wird mit dem Begriff Information vor allem in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften auch der Prozess der Verbreitung von Kenntnissen2 bezeichnet. In
der Informatik aber auch in den Geistes und Sozialwissenschaften wird Informa-
tion teilweise als die kleinstmögliche Einheit von Kommunikationsinhalten (z.B.
ein Zeichen), die zwischen Kommunkationspartnern ausgetauscht wird, aufgefasst
(Lamnek, 1997b, S. 292).

Die Begriffe Daten und Information werden oft synonym verwendet. Im infor-
mationstechnischen Sinn werden nur solche Informationen als Daten bezeichnet,
die durch IuK-Technologien genutzt werden können (Heinrich, 2000, S. 350). Me-
tadaten beschreiben Daten inhaltlich und strukturell. Sie ermöglichen Aussagen
zur Zugänglichkeit und zu Nutzungsmöglichkeiten von Datenbeständen. Wichti-
ge Metadaten sind vor allem Datenquelle, Datenqualität, Methoden der Daten-
erfassung und -aufbereitung sowie Angaben über Zugriffs- und Weiterverarbei-
tungsmöglichkeiten (Müller, 2001, S. 363).

In dieser Arbeit wird der Begriff Information für alle einzelnen
Kenntnisse verwendet, die einen Beitrag zum jeweiligen Planungs-
prozess oder zur Umsetzung von Planungen leisten können. Unter
dem Begriff Daten werden nur solche Informationen verstanden, die
mit IuK-Technologien genutzt werden können. Als Wissen wird die
jeweils vorhandene Gesamtmenge von Informationen zu einem The-
menbereich bezeichnet.

Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, enthält Information auch den Aspekt der
Kommunikation, da Information und Kommunikation in enger Abhängigkeit von-
einander stehen:

”
Ohne Information keine Kommunikation und ohne Kommuni-

kation keine Information“ (Heinrich, 1996, S. 7). Dies zeigt sich auch in der allge-
meinen Bezeichnung

”
Informations- und Kommunikationstechnik“ (IuK-Technik)

(Heinrich, 1996, S. 7). Pehle (2000, S. 310) konkretisiert Kommunikation als
Austausch von Informationen zwischen Personen über Zeichensysteme wie Spra-
che, Schrift oder nonverbale Formen. Für die allgemeine Systemtheorie erweitert
Rammstedt (1994, S. 347) diese Definition generell auf die Kopplung von Syste-
men, d.h. die aus einem System herausgegebene Information wird zur Eingangs-
information eines anderen Systems. Für die Informationstheorie schränkt er dies
auf Systeme ein, die Informationen aufnehmen, speichern und/oder umformen

2siehe auch die Erläuterung des Begriffes Kommunikation (S. 40)
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3.1 Begriffsdefinitionen und allgemeine Entwicklung

können. Poensgen (1978, S. 466) weist darauf hin, dass neben dem Informa-
tionsaustausch unter Lebewesen und Maschinen Kommunikation sich auch auf
die Mitteilung von Informationen zwischen Lebewesen und Maschinen beziehen
kann. Verschiedene Autoren unterscheiden Massenkommunikation, d.h. der Infor-
mationsfluss geht von einer Quelle in einer Richtung zu vielen Individuen, und
Individualkommunikation, bei der ein Informationsaustausch zwischen Partnern
stattfindet (siehe u.a. Fellbaum, 1997, S. 464). Lamnek (1997a, S. 340) versteht
aus Sicht einer verstehend-soziologischen Position heraus Kommunikation über
die Aufnahme von Informationen hinaus auch als Aufnahme des gemeinten Sinns,
der für das Verstehen wichtig ist. Heinrich (1989, S. 267) weist aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht ebenso wie für den Informationsbegriff auf den verfolgten Zweck
hin, das Handeln auf die angestrebten Ziele hin optimal zu gestalten (Heinrich,
1996, S. 7).

Unter Kommunikation wird in dieser Arbeit der Austausch von
Informationen zwischen Menschen und/oder Maschinen der Informa-
tionstechnologie verstanden, der einen Beitrag zum Planungsprozess
oder zur Umsetzung von Planungen leisten kann.

Mit dem Begriff Management wird entweder allgemein das Leiten einer Orga-
nisation3 oder deren Führungskräfte bezeichnet. Im engeren Sinne wird damit
das Leitungshandeln bezeichnet, das in allen arbeitsteiligen Organisationen er-
forderlich ist (Heinrich, 1996, S. 7f). Management umfasst damit den Prozess der
Zielformulierung und Umsetzung der Ziele in einer Organisation durch Planung,
Koordination und Kontrolle (Biermann, 1994, S. 414). Die ISO 9000 versteht
unter Management alle

”
aufeinander abgestimmten Tätigkeiten zum Leiten und

Lenken einer Organisation“ (ISO 9000, S. 20), wobei Organisation als
”
Gruppe

von Personen und Einrichtungen mit einem Gefüge von Verantwortungen, Befug-
nissen und Beziehungen“ (ISO 9000, S. 22) definiert ist.

Als Management werden in dieser Arbeit alle aufeinander abge-
stimmten Entscheidungen und Handlungen zur Leitung von Gruppen
aus Personen und Einrichtungen verstanden, die miteinander in Be-
ziehung stehen bzw. gebracht werden sollen.

Als Entscheidung wird die Auswahl einer Handlung aus mindestens zwei un-
terschiedlichen Handlungsmöglichkeiten bezeichnet. Dabei ist sowohl das Tun als
auch das Unterlassen einer Handlung jeweils als Alternative anzusehen. Der Wahl-
vorgang setzt ein Individuum oder ein Kollektiv als Entscheidungstragende vor-
aus. Der Wahlvorgang ist von der Zahl der Entscheidungstragenden und vor allem

3Heinrich (1996, S. 7) bezieht sich in seinen Aussagen auf einen Betrieb. Im Rahmen dieser
Arbeit werden vor allem Behörden im Vordergrund der Betrachtung stehen, so dass hier die
Verallgemeinerung auf Organisation vorgenommen wird, die Heinrich für das Leitungshan-
deln im Folgenden auch anwendet.
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3 Entwicklung des Informationsmanagements

vom Grad der Rationalität sowie der Bewusstheit der Entscheidung abhängig.
Die Rationalität der Entscheidung bezieht sich auf die Erreichung der gesteck-
ten Ziele. Der Informationsstand der Entscheidungstragenden und der Grad der
Normierung der Ziele beeinflusst dabei die Rationalität der Entscheidung (Kahle,
2000, S. 223f). Gewohnheitsmäßige oder instinktive Handlungen werden als un-
bewusste Handlungen und damit nicht als bewusste Entscheidungen aufgefasst
(Bischoff, 1997, S. 285). Prinzipiell lassen sich Entscheidungen unter Gewissheit4,
unter Risiko5 und unter Ungewissheit6 unterscheiden (Ronge, 1997, S. 142 oder
u.a. Wienold, 1994, S. 171).

Unter einer Entscheidung wird in dieser Arbeit die Auswahl einer
Handlungsmöglichkeit unter mindestens zwei verschiedenen Alterna-
tiven durch einzelne oder mehrere Entscheidungstragende verstanden.

Der Begriff Handlung bezeichnet allgemein die Überführung eines Zustandes in
einen anderen (Lamnek, 1997c, S. 152). Als Handlung werden alle sinnhaften,
gewollten, motivierten und zielgerichteten menschlichen Aktivitäten bezeichnet.
Eine Handlung kann dabei sowohl Tun als auch Unterlassen von Aktivitäten sein
(Hartfiel, 1982, S. 286f). Als sinnhaft gilt eine Handlung, wenn ein Individuum
aus seiner subjektiven Auffassung heraus damit einen Sinn verbindet. Diese Ab-
grenzung des gewollten Handelns stellt die Unterscheidung zum tierischen und
instinktiv menschlichen Verhalten dar (Thieme, 1997, S. 250). Die Motivation
zum Handeln kann dabei aus bewussten oder unbewussten Motiven und Antrie-
ben stammen (Hartfiel, 1982, S. 287).

Als Handlung wird in dieser Arbeit eine sinnhafte, gewollte, moti-
vierte und zielgerichtete menschliche Aktivität zur Veränderung eines
Zustandes definiert, wobei auch das bewusste Unterlassen einer Akti-
vität als Handlung aufgefasst wird.

Die Entwicklung des Informationsmanagements und seine Definition in den ver-
schiedenen Wissenschaftsdisziplinen wird in den folgenden Kapiteln7 dargestellt.

In dieser Arbeit werden unter dem Begriff Informationsmanage-
ment alle Managementtätigkeiten8 mit Bezug zu planungsrelevanten
Informationen9 verstanden.

4Den Akteuren sind die Folgen der Entscheidung bekannt.
5Den Akteuren sind nur die Wahrscheinlichkeiten der Folgen der verschiedenen Entscheidungs-

alternativen bekannt.
6Die Akteure kennen die Folgen der Entscheidung nicht.
7siehe Kapitel 3.2.1 - 3.2.7 (S. 44ff)
8d.h. alle aufeinander abgestimmten Entscheidungen und Handlungen zur Leitung von Grup-

pen aus Personen und Einrichtungen, die miteinander in Beziehung stehen bzw. gebracht
werden sollen (siehe Definition Management)

9d.h. alle einzelnen Kenntnisse, die einen Beitrag zum jeweiligen Planungsprozess oder zur
Umsetzung von Planungen leisten können (siehe Definition Information)
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3.1 Begriffsdefinitionen und allgemeine Entwicklung

3.1.2 Allgemeine Entwicklung des Informationsmanagements

Der Umgang mit Informationen ist eine Grundvoraussetzung für jedes Lebewesen.
Erst die Verarbeitung von Informationen ermöglicht eine Reaktion auf die Um-
gebungsbedingungen (Lamnek, 1997b, S. 292f). Mit dem Aufbau erster Hochkul-
turen wuchs die Zahl der zu verarbeitenden Informationen stark an. Dies machte
einen strukturierten und methodischen Umgang mit Informationen erforderlich.
Zahlreiche Beispiele10 zeigen, dass bereits über 3000 Jahre v.u.Z. Informationen
systematisch erfasst und aufbereitet wurden.

Die Menge der verfügbaren Informationen nahm und nimmt ständig zu. Das in
Schriftform publizierte Wissen verdoppelt sich derzeit alle acht Jahre. Die Zahl
der Dokumente im Internet wird voraussichtlich von ca. 2 Millionen im Jahr 1995
auf über 450 Millionen in 2002 steigen (Krcmar, 2000, S. 40). Diese

”
Wissenex-

plosion“ steht im engem Zusammenhang mit der Entwicklung der Informations-
technologie, besonders dem Buchdruck und der Computertechnologie. Die Ent-
wicklung der Computertechnologie wird am Beispiel des betrieblichen Einsatzes
dargestellt, der zur allgemeinen Zugänglichkeit dieser Technologien führte.

Der erste umfangreiche Einsatz von Anlagen zur Datenverarbeitung (DV) in
den Betrieben konzentrierte sich Anfang der 1960er Jahre auf stark formalisierte
Massen-Datenverarbeitungsprozesse vor allem in den Bereichen Rechnungswesen,
Buchhaltung und Abrechnung. Die Verbreitung der DV-Anlagen weitete sich in
den Folgejahren auf weitere Funktionsbereiche aus (Seibt, 1993, S. 4).

Mitte der 1970er Jahre wurden in großem Umfang Datenbanksysteme bzw. Da-
tenbank-gestützte Informationssysteme entwickelt und eingesetzt. Die Verbrei-
tung von PCs und von Kommunikations-Netzen Anfang der 1980er Jahre führte
zu zwei gegenläufigen Entwicklungen. Durch die Netze wurden zunächst die zen-
tralen DV-Bereiche gestärkt, da es nun möglich war, die Kapazitäten von zentra-
len Großrechnern dezentral zugänglich zu machen. Durch die im Vergleich zu den
Großrechnern einfach zu bedienenden PCs wurde es möglich, unabhängig von den
zentralen Einheiten dezentrale Gruppen aufzubauen (Seibt, 1993, S. 4f).

Die beschriebene Ausweitung und Veränderung des DV-Einsatzes wurde über-
wiegend durch die Fortschritte der Informations- und Kommunikations-Technik
(IuK-Technik) bestimmt. Im Gegensatz dazu wurde der Übergang vom DV-
Management zum Informationsmanagement durch eine intelligente Verknüpfung
der vorhandenen IuK-Techniken erreicht. Seit Anfang der 1980er Jahre wurde in
der IuK-Technik nicht nur ein Instrument zur Rationalisierung gesehen, sondern
auch ein wichtiges Potenzial für den Unternehmenserfolg. Dieses wurde vor allem
für die Entwicklung von Produkten bzw. Dienstleistungen und die Veränderung
der Produktion sowie der organisatorischen Strukturen, besonders von Leitungs-
prozessen, genutzt (Seibt, 1993, S. 5f).

10siehe Kapitel 3.2.4 - 3.2.6 (S. 53ff).
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3 Entwicklung des Informationsmanagements

3.2 Informationsmanagement in verschiedenen
Disziplinen

3.2.1 Betriebswirtschaft

Es existiert eine Vielzahl betriebswirtschaftlich motivierter Konzepte für das In-
formationsmanagement. Einige wenige werden hier dargestellt, um die Bandbreite
aufzuzeigen (siehe ausführlich u.a. Krcmar, 2000, S. 22ff, Heinrich, 1996, S. 7ff,
Seibt, 1993, S. 6ff).

3.2.1.1 Informationsressourcen-Management

Auf dem 1981 durch Horton formulierten Konzept baut eine Vielzahl der Vor-
stellungen für ein Informationsmanagement auf (Krcmar, 2000, S. 22). Ausgangs-
punkt dieses Ansatzes ist die These, dass Information ein Produktionsfaktor wie
Arbeit und Kapital ist. Aufgabe des Managements ist es, wie bei allen ande-
ren Produktionsfaktoren auch, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Schwerpunkt des
Informationsressourcen-Managements ist es, innerbetriebliche und außerbetrieb-
liche Einrichtungen zur Informationsversorgung bereitzustellen (Heinrich, 1996,
S. 9). Daneben ist eine

”
Informationsverarbeitungsfähigkeit“ der Organisation

herbeizuführen, die es ermöglicht, äußere Veränderungen zeitnah zu erkennen
und interne Produktions- und Anpassungsprozesse zu optimieren (Seibt, 1993,
S. 7).

Folgende Hauptaufgaben des Informationsressourcen-Mangements lassen sich ab-
grenzen (Kuhlen, 1988, S. 400ff):

� Schaffung externer Informations-Ressourcen und informationsbezogener
Kontakte: Diese Aktivitäten haben das Ziel, eine Kooperation mit externen
Partnern aufzubauen. Sie umfassen eine ständige Beobachtung des Infor-
mationsangebotes und der Entwicklung der IuK-Technologien.

� Organisation interner Informationsstrukturen und Steuerung von Informa-
tionsproduktions- und -verwertungsprozessen: Dieser Aufgabenbereich um-
fasst neben der Struktur des Informationssystems und dem Management
der Umstrukturierung der Organisation auch die Organisation der Pro-
duktion von Informationen und die Analyse und Umsetzung von Verwer-
tungsmöglichkeiten der vorhandenen bzw. gewonnenen Informationen.

� Bereitstellung interner informationsbezogener Dienstleistungen: Hierzu
zählen die informationsbezogene Beratung des Managements, Dienstleis-
tungen für Nutzende (z.B. Schulungen) und zentrale informationstechnische
Dienstleistungen (z.B. zentrale Rechenzentren, Kommunikationsnetze).
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� Integration des Informations-Ressourcen-Managements in die Betriebsab-
läufe: Auf Basis der Abschätzung der strategischen Relevanz und des Er-
folgspotenzials für die Organisation, eines strategischen Konzeptes und
der bestehenden Strukturen sowie organisatorischen Regelungen erfolgt
eine Institutionalisierung und Verwaltung des Informations-Ressourcen-
Managements.

Der Schwerpunkt des Informations-Ressourcen-Managements liegt auf dem Im-
plementieren, Strukturieren und Optimieren der Informationsversorgung und der
damit verbundenen Prozesse. Hauptnutzer der Informationsversorgung ist das
Management. Betont werden die externen Informations-Ressourcen und deren
Nutzungsmöglichkeiten (Seibt, 1993, S. 9). Strategische Aufgaben und damit die
Einbindung in die Unternehmensziele und -strategie werden in diesem Ansatz
nicht berücksichtigt (Heinrich, 1996, S. 9).

3.2.1.2 Leitungszentriertes Informationsmanagement

Dieser Ansatz basiert auf der Auffassung, dass Informationsmanagement das Lei-
tungshandeln für Kommunikation und Information in einer Betriebswirtschaft ist
(Heinrich, 1996, S. 8). Auch in diesem Ansatz wird Information als Produktions-
faktor aufgefasst (Heinrich, 1996, S. 11). Bei allen Entscheidungen des Manage-
ments soll geprüft werden, ob die vorhandenen Unternehmensziele durch den
Einsatz von IuK-Technologien besser erreicht werden können (Heinrich, 1996,
S. 8).

Für das leitungszentrierte Informationsmanagement stellen sich folgende Haupt-
aufgaben (Heinrich, 1996, S. 19ff):

� Strategische Aufgaben: Generell ist eine geeignete Informationsinfrastruktur
als Gesamtsystem zur Verfügung zu stellen, die sowohl die innerbetriebli-
chen (Rationalisierung) als auch die externen Leistungspotenziale (

”
Beein-

flussung kritischer Wettbewerbsfaktoren“) nutzbar machen.

� Administrative Aufgaben: Sie umfassen die Planung, Überwachung und
Steuerung der verschiedenen Einzelkomponenten der Informationsinfra-
struktur wie Datensysteme oder Personal. Ergebnis dieser Aufgaben ist der
Informationsinfrastrukturbestand.

� Operative Aufgaben: Diese Aufgaben beinhalten alle Aspekte der Nutzung
des Informationsinfrastrukturbestandes.

Alle Aufgaben sind auf die Informationsinfrastruktur ausgerichtet, d.h. auf
”
Ein-

richtungen, Mittel und Maßnahmen zur Produktion, Verbreitung und Nutzung
von Information im Unternehmen“(Heinrich, 1996, S. 19).
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Eine übergeordnete Ebene oberhalb der Informationsinfrastruktur besteht nicht.
Die operativen Aufgaben orientieren sich vor allem an der Sicht der Informa-
tionstechnik (Rechenzentrum). Individuelle Kommunikations- und Informations-
prozesse werden nicht berücksichtigt. Weitergehende Aussagen zum Verhältnis
der Informationsstrategie/-infrastruktur und der Unternehmensstrategie werden
nicht getroffen (Seibt, 1993, S. 11f).

Weitgehend übereinstimmende Ansätze sind der
”
Management-Ansatz“, der als

Besonderheit die Erfolgssteigerung und Potenzialvergrößerung durch Nutzung der
IuK-Technologien explizit als Aufgabe des Informationsmanagements benennt,
und der

”
Führungsansatz“, der ausdrücklich eine informationsbewusste Unter-

nehmensführung fordert (Heinrich, 1996, S. 9).

3.2.1.3 Persönliches Informationsmanagement

Im Mittelpunkt des Persönlichen Informationsmanagements stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Beteiligten. Informationsmanagement bezeichnet hier die
Art und Weise wie Individuen Informationen verarbeiten und untereinander kom-
munizieren. Schwerpunkt dieses Ansatzes sind die von den einzelnen Individuen
für ihre jeweiligen Informationsprozesse eingesetzten Methoden und computer-
unterstützten Arbeitsweisen. Diese ermöglichen ihnen, ihre Aufgaben im Unter-
nehmen optimal zu erfüllen (Seibt, 1993, S. 12f). Das persönliche Informations-
management umfasst als Teil des leitungszentrierten Ansatzes im wesentlichen
operative und administrative Aufgaben des Informationsmanagements, die beim
leitungszentrierten Ansatz bewusst nicht detailliert betrachtet werden (Heinrich,
1996, S. 10).

3.2.1.4 Informationsmanagement mit unternehmerischen Dimensionen

Sowohl beim Informationsressourcen-Management11 als auch beim leitungszen-
trierten Informationsmanagement12 stehen die Ressourcen13 im Vordergrund.
Informationsmanagement mit den Zielen der Erfolgssteigerung und Potenzial-
vergrößerung mit Hilfe von IuK-Technologien geht über das Management der
Informations- und Wissensversorgung hinaus. Statt ausschließlich vorgegebene
Unternehmensziele möglichst optimal zu erfüllen, werden neue Ziele entwickelt
bzw. bestehende entsprechend geändert (Seibt, 1993, S. 14).

Dieses Modell enthält folgende Bereiche:

� Management der Netzwerk- und Rechnerressourcen (entspricht der klassi-
schen Aufgabe der Datenverarbeitung),

11siehe Kapitel 3.2.1.1, S. 44f
12siehe Kapitel 3.2.1.2, S. 45f
13Informationen und Wissensbestände, Technik-Ressourcen und Informationssysteme als

Mensch-Maschine-Systeme
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� Management der Systemlebenszyklen (entspricht der klassischen Aufgabe
der Datenverarbeitung),

� Management der Informations- und Wissensversorgung und

� Management der Erfolgssteigerung und Potenzialvergrößerung.

Durch eine enge Vernetzung dieser Bereiche ist eine Verbesserung der Ergebnisse
zu erwarten (Seibt, 1993, S. 14).

3.2.1.5 Objektorientiertes Informationsmanagement

Der von Krcmar (2000) formulierte Ansatz verknüpft mehrere neuere Modelle des
Informationsmanagements wie das

”
Ebenenmodell“ und

”
Architekturmodelle“.

Ziel ist ein ganzheitliches Konzept, das nicht von der Informationstechnologie
dominiert wird und Information als

”
Modell“ und gleichzeitig als

”
physischen

Fluss“ auffasst (Krcmar, 2000, S.34).

Das Informationsmanagement setzt sich bei diesem Ansatz (Krcmar, 2000,
S. 34ff) aus einer auf drei Ebenen aufteilbaren Managementaufgabe und einer
ebenenübergreifenden bzw. in jeder Ebene auftretenden Führungsaufgabe des In-
formationsmanagementes zusammen (siehe Abbildung 3.1).

Die Managementaufgabe lässt sich in folgende drei Ebenen untergliedern:

� Das Managment der Informationswirtschaft lenkt die Bereitstellung der
Ressource Information. Das Unternehmensmanagement entscheidet über
den Informationsbedarf, das Informationsangebot und die Verwendung der
Informationen. Die Entscheidungen fallen dabei mit Hilfe von betriebswirt-
schaftlichen Modellen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Manage-
ments der Informationswirtschaft die notwendigen Anforderungen an das
Management der Informationssysteme formuliert und die erbrachten Un-
terstützungsleistungen integriert.

� Als Informationssysteme werden Systeme mit aufeinander abgestimmten
personellen, organisatorischen und technischen Elementen definiert, die ei-
ne Deckung des Informationsbedarfs sicherstellen. Auf dieser Ebene werden
Daten und Prozesse gesteuert, indem über den Einsatz geeigneter Anwen-
dungen und die Anwendungsentwicklung entschieden wird. Außerdem wer-
den Anforderungen an die IuK-Technologien gestellt und die Unterstützung
durch das IuK-Management integriert.

� Die physische Grundlage des Informationsmanagements bildet die Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie. Auf dieser Ebene wird die Be-
reitstellung und Verwaltung der technologischen Infrastrukur geregelt. Im
Vordergrund des Handelns stehen die Speicherungs-, Verarbeitungs- und
Kommunikationstechnologien sowie deren Koppelung.
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Abbildung 3.1: Objektorientiertes Informationsmanagement (Krcmar, 2000,
S. 34)

Als Führungsaufgaben des Informationsmanagements werden auf allen drei Ma-
nagementebenen jeweils die Bedeutung des Informationsmanagements in der Un-
ternehmensstrategie bestimmt, der Aufbau der Organisation gestaltet, das Per-
sonal für das Informationsmanagement eingesetzt und ein Controlling etabliert
(Krcmar, 2000, S.34ff).

3.2.2 Informatik

Wie für die Betriebswirtschaft beschrieben, haben die Fortschritte der IuK-Tech-
nologien erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Informationsmanagements
genommen. Das Informationsmanagement hat sich dabei von einer technischen
Ausrichtung wegbewegt. Die IuK-Technologien14 stellen die Voraussetzung dar,
die für ein umfassendes Informationsmanagement jedoch um strategische Ele-
mente erweitert werden müssen (siehe u.a. Heinrich, 1996, S. 54). Weitergehende
Anforderungen werden durch die Wirtschaftsinformatik erfüllt, die eine Verbin-
dung der IuK-Technologien und der Betriebswirtschaft verfolgt (u.a. Heinrich,
1996, S. 10ff; Krcmar, 2000, S. 37ff oder Ortner, 1991, S. 326).

14zur historischen Entwicklung siehe Kapitel 3.1.2 (S. 43f), zum aktuellen Stand siehe Kapitel
3.5 (S. 72ff)
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3.2.3 Qualitätsmanagement

3.2.3.1 Wandel der Stellung und Funktion des Qualitätsmanagements

Die heutigen Konzepte des Qualitätsmanagements lassen sich historisch auf die
Fragen der Messung und der Haftung zurückführen. Maßsysteme15 bilden die
Grundlage für einen Vergleich von Gegenständen und damit für den Warenaus-
tausch. Sie dienen dazu, Informationen über die Waren wie das Gewicht auf einer
neutralen Basis zu ermitteln. Die Übernahme der Haftung16 für die zugesicherten
Produkteigenschaften steht in enger Verbindung mit der Festlegung von Qua-
litätsmerkmalen. Ein bestimmendes Merkmal dieses vorindustriellen Qualitäts-
wesens ist die Integration des Qualitätsbegriffs in alle Prozesse der Herstellung,
ohne jedoch dafür methodische Grundlagen zu entwickeln (Ketting, 1999, S. 18f).

Mit Beginn der Industrialisierung und der damit verbundenen Mechanisierung
konnte die Produktqualität in Hinblick auf Präzision, Gleichmäßigkeit usw. er-
heblich gesteigert werden. Dies erforderte jedoch höhere Qualitäten der Rohstoffe.
Daher war es notwendig, neue Messmethoden und Vorschriften für die Produk-
tionsprozesse zu entwickeln. Diese Entwicklung wurde im Bereich der privaten
und öffentlichen Verwaltung durch die exakte Regelung von Abläufen nachvoll-
zogen und führte zu einer Qualitätssteigerung in Richtung einer Einheitlichkeit
und Transparenz der Vorgänge. Durch die mit der Industrialisierung – vor allem
der arbeitsteiligen Produktion – verbundene Trennung von Arbeitskraft und Pro-
dukt konnte das erforderliche Qualifikationsniveau gesenkt werden. Dies führte
häufig zu einem fehlendenden Qualitätsbewusstsein. Durch spezielle Einheiten
zur Qualitätsüberwachung wurde als Abschluss der Produktionsschritte die Qua-
lität geprüft. Das historisch gewachsene produktionsbegleitende Qualitätsdenken
wurde an das Ende der Produktionsschritte verlagert und die Verantwortlichkeit
auf diese Stellen konzentriert (Ketting, 1999, S. 21ff).

Seit den 1950er Jahren wurde verstärkt versucht, den Qualitätsgedanken vom
Ende der Produktionsschritte in die Konstruktions- und Entwicklungsphase zu
verlagern. Dabei wurde verstärkt die Wirkung der Fertigungsprozesse auf die
Qualität analysiert. Seit den 1960er Jahren haben sich die Anforderungen der
Kunden – ausgehend vom militärischen Bereich und der Raumfahrt – an ihre

15Sie sind für die Sumerer (3000 v.u.Z.) und alle folgenden Hochkulturen nachgewiesen (Ketting,
1999, S. 18).

16Solche Regelungen sind seit ca. 1750 v.u.Z. nachgewiesen. Als frühes Beispiel sei auf die
Regelungen des König Hammurapi von Babylonien hingewiesen, die sich auf die Errichtung
von Bauwerken und die Strafen für die Bauausführenden bei mangelnder Qualität bezogen:

”Wenn der Baumeister für jemanden ein Haus baut und es nicht fest ausführt und das Haus,
das er gebaut hat, einstürzt und den Eigentümer totschlägt, so soll jener Baumeister getötet
werden. Wenn es den Sohn des Eigentümers totschlägt, so soll der Sohn jenes Baumeisters
getötet werden. Wenn es Sklaven des Eigentümers erschlägt, so soll der Baumeister Sklaven
für Sklaven geben.“ (Kaiser, 1982, S. 44f).
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Lieferanten17 verändert. Sie verlangen neben der hohen Qualität der Produkte in
zunehmendem Maß einen Nachweis der Qualitätssicherung in den Unternehmen.
Die Qualitätssicherung durch die Lieferanten musste deshalb auf Tätigkeitsfelder
wie Vertrieb oder Marketing ausgeweitet werden, die nicht im direkten Zusam-
menhang mit der Produktion stehen. Zusätzlich entstand die Notwendigkeit einer
neutralen Beurteilung der Qualitätssicherung. Das bedeutete eine Veränderung
des Qualitätswesens weg von der aktuellen Qualitätskontrolle hin zu einer lang-
fristigen strategischen Qualitätsplanung und -sicherung (Ketting, 1999, S. 26ff).

Die Fortschritte der IuK-Technologien18 und der damit mögliche Austausch großer
Informationsmengen sowie die zunehmende Globalisierung und der damit einher-
gehende Konkurrenzdruck erforderten neue Konzepte in den Unternehmen. Zur
Abgrenzung von Konkurrenten, aber auch zur Integration von Zulieferern wa-
ren neue Denkweisen hinsichtlich der Qualität erforderlich. Deshalb wurde in den
1980er Jahren die Qualitätskontrolle zunehmend auf die produzierenden Einhei-
ten19 verlagert. Die 1984 vorgelegte erste Fassung der ISO 9000 Normengruppe
förderte die rasche Verbreitung von Qualitätsmanagementsystemen in den Be-
trieben. Daneben wurden Ansätze des Qualitätsmanagemens aber auch vermehrt
außerhalb des produzierenden Sektors eingesetzt, z.B. im Bereich von Banken,
sozialen und medizinischen Einrichtungen, der Gastronomie oder der öffentlichen
Verwaltung (Ketting, 1999, S.28f).

Die Entwicklung des Qualitätsmanagements ist mit der Möglichkeit der Zerti-
fizierung nach ISO 9000 nicht abgeschlossen. Diese Zertifizierung umfasst nur
einen Teil der für ein umfassendes Qualitätsmanagements notwendigen Aspekte.
Ende der 1980er Jahre wurde die organisationskonzentrierte Herangehensweise
des Qualitätsmanagements um den Aspekt der Kundenorientierung ergänzt und
in Richtung eines Total-Quality-Management (Totales Qualitäts-Management,
TQM)20 weiterentwickelt (Ketting, 1999, S. 29f und Frehr, 1999, S. 31ff). Durch
die Revision der ISO 9000-Familie im Jahr 2000 bewegen sich die Ansätze der
ISO stark in Richtung eines TQM (Seghezzi, 1999, S. 120).

17In den 1960er Jahren wurde von der US-Army für die Lieferanten ein ”Design Review“ ver-
pflichtend eingeführt. Die NASA entwickelte ebenfalls in den 1960er Jahren die ”Failure Mo-
des and Effects Analysis“ (FMEA) als Methode zur Fehlerbeeinflussung und -vermeidung
(Ketting, 1999, S. 27).

18siehe Kapitel 3.1.2, S. 43ff
19Eine ”neue“ Arbeitform ist dabei die seit 1922 bekannte ”Gruppenarbeit“. Sie legt den Pro-

duktionsprozess in die Hand einer Arbeitgruppe, die gemeinsam für das Ergebnis ihrer Ar-
beit und damit auch für die Qualität verantwortlich ist. Sie wird seit den 1980er Jahren in
verschiedenen Wirtschaftsbereichen verstärkt eingesetzt.

20 TQM kann vereinfacht wie folgt zusammengefasst werden (ÖQS, 2002):

”T“ steht für Total, das bedeutet die Berücksichtigung aller Interessenspartner wie Kunden,
Lieferanten, Beschäftigte und das Engagement aller Mitarbeiter und Organisationsbereiche.

”Q“ symbolisiert die Qualität aller Tätigkeiten und Geschäftsprozesse und damit deren
Leistungsfähigkeit, Unternehmensergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

”M“ repräsentiert die Managementtätigkeiten zur kontinuierlichen Verbesserung.
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3.2.3.2 Verbindung des Qualitäts- mit dem Informationsmanagement

Die Revision der ISO 9000-Familie führte eine verstärkte Prozessorientierung ein,
die sich für ein Qualitätsmanagement für Dienstleister und Verwaltungen anbietet
(Seghezzi, 1999, S. 110). In der ISO 9000 (S. 7) werden folgende acht Grundsätze
für ein Qualitätsmanagement formuliert:

1. Orientierung der Organisation an den Erwartungen und Anforderungen der
Kundschaft

2. Verantwortlichkeit der Führung für die Voraussetzungen zur Verwirklichung
der Ziele

3. Beteiligung aller Personen der Organisation am Qualitätsmanagementpro-
zess

4. Nutzung eines prozessorientierten Managementansatzes

5. Systemorientierung des Managements, d.h. Beachten von Wechselwirkun-
gen

6. Kontinuierliche Verbesserung durch eine zyklische Vorgehensweise

7. Beschaffung von Informationen vor Entscheidungen und Offenlegung der
relevanten Entscheidungsparameter

8. Gestaltung der Beziehungen zu anderen Organisationen zum beiderseitigen
Nutzen

Besonders der siebte Grundsatz zeigt die enge Abhängigkeit des Qualitätsmanage-
ments von einem funktionierenden Informationsmanagement. Für die Einführung
eines Qualitätsmanagementsystems ist eine Integration in die vorhandenen Infor-
mationssysteme erforderlich (Seghezzi, 1999, S. 103ff).

Das Qualitätsmanagement beschäftigt sich überwiegend mit
”
informatorischen“

Prozessen wie Markt- und Kundenanalysen oder der konzeptionellen Festlegung
von Qualitätsanforderungen. Diese sind durch große Datenmengen, eine hohe
Komplexität und Variabilität gekennzeichnet. Aufgabe des Qualitätsmanage-
ments ist es, durch alphanumerische und graphische Informationen in Lasten-
bzw. Pflichtenheften, Stücklisten, Fertigungsbelegen, Verfahrens- und Arbeits-
anweisungen sowie Prüfanweisungen die Arbeitsprozesse möglichst exakt zu be-
schreiben und die jeweils Verantwortlichen zu benennen (Hofmann, 1999, S. 565f).
Das Informationsmanagement ist eine wesentliche Grundlage der Qualitätssiche-
rung (Hofmann, 1999, S. 583).

Das Informationsmanagement muss neben den Grundlagenfunktionen für das
Qualitätsmanagement selbst auch hohe Qualitätsansprüche erfüllen, um zu-
verlässige Informationen liefern zu können. Das bedeutet, dass es selbst einem
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Qualitätsmanagementprozess unterliegen muss. Da sich die Grundideen des Qua-
litätsmanagements generell für materielle und immaterielle Güter wie Informa-
tionen oder Dienstleistungen eignen (Geiger, 1999, S. 769) sind auch die Aufga-
ben des Qualitätsmanagements für materielle und immaterielle Güter methodisch
gleich zu behandeln. Für die konkrete Implementierung ist für alle Güter der je-
weilige fachliche Hintergrund zu berücksichtigen (Geiger, 1999, S. 780).

Der Zusammenhang der Bausteine des prozessorientierten Qualitätsmanagements
nach ISO 9000 ist in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abbildung 3.2: Modell des prozessorientierten Qualitätsmanagements (ISO
9000, S. 11)

Das prozessorientierte Qualitätsmangement kann in vier Phasen aufgeteilt wer-
den, die aufeinander aufbauen und permanent durchlaufen werden (Geiger, 1999,
S. 782ff):

� Qualitätsplanung: Die Qualitätsplanung umfasst die Auswahl, Klassifizie-
rung und Gewichtung der Qualitätsmerkmale sowie das schrittweise Kon-
kretisieren der Einzelforderungen bis zu Umsetzungsvorgaben im Hinblick
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auf die Qualitätsforderungen unter Berücksichtigung der Realisierungsmög-
lichkeiten. Verfahren der Qualitätsplanung sind u.a. Benchmarking oder die
Ermittlung von Anforderungen der Kundschaft.

� Qualitätslenkung: Die Qualitätslenkung lässt sich in die unmittelbare und
mittelbare Qualitätslenkung unterteilen. Die unmittelbare Qualitätslen-
kung beeinflusst die zu realisierenden Beschaffenheiten direkt, so dass die
Qualitätsforderungen bei den Prozessen und den Ergebnissen der Prozesse
erfüllt werden. Die mittelbare Qualitätslenkung bezieht sich auf die Verbes-
serung künftiger Realisierungen. Verfahren der Qualitätslenkung sind der
Aufbau einer qualitätsfähigen Struktur der jeweiligen Organisation und eine
qualitätsbezogene Personalentwicklung.

� Qualitätsprüfung: Im Rahmen der Qualitätsprüfung wird festgestellt, ob
die Durchführung eines Projektschritts den Anforderungen genügt. Für die
Qualitätsprüfung werden Verfahren wie Produkt- und Prozessaudits oder
ein Beschwerdemanagement eingesetzt.

� Qualitätsmanagementdarlegung: Die Darlegung des Qualitätsmanagements
beinhaltet sowohl die Dokumentation in Form von Qualitätshandbüchern
als auch Audits und Zertifizierungen des Qualitätsmangements.

Es wird deutlich, dass für die Konzeption eines Informationsmanagements in der
Planung vor allem die Qualitätsplanung von Bedeutung ist. Bei einer konkreten
Implementierung in den verschiedenen Organisationen sind die weiteren Phasen
des Qualitätsmanagements umzusetzen.

In der öffentlichen Verwaltung in Deutschland werden Qualitätsmanagementsys-
teme im Vergleich zur privaten Wirtschaft deutlich seltener eingesetzt. Teilweise
werden die Aspekte im Zuge der Bemühungen um eine Verwaltungsreform (New
Public Managment) aufgegriffen (Hill, 1999, S. 799).

3.2.4 Information und Dokumentation

Das Informationswesen umfasst Verlagswesen und Buchhandel, Filmdienste, Pho-
notheken, Museen und das Informationswesen im engeren Sinne, das sind die
Bereiche Archivwesen, Bibliothekswesen sowie Information und Dokumentation
(ABD-Bereich). Innerhalb des ABD-Bereichs gibt es vielfältige Überschneidun-
gen, aber auch deutliche Abgrenzungen auf die bearbeiteten Dokumente (Henzler,
1992, S. 20; Manecke et al., 1997a, S. 32).

Archive erfassen, verwahren und erschließen Archivalien, d.h. Materialien, die
dauerhaft aufbewahrt werden sollen. Diese werden ihnen durch die Institutionen
zur Verfügung gestellt, die diese Materialien erstellt haben. Die Sammlung der
Objekte schließt eine Bewertung ihrer

”
Dokumentationswürdigkeit“ ein. Kriterien
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dafür sind die Notwendigkeit des Rückgriffs auf die Information und ihre
”
histo-

rische Bedeutung“ (Henzler, 1992, S. 15). Wichtigste Funktion der Bibliotheken
für das Informationswesen ist die Bereitstellung der Medien, d.h. der Verleih bzw.
die Einsicht (Hacker, 2000, S. 15ff). Beide Einrichtungen des Informationswesens
lassen sich bereits für die mesopotamischen Hochkulturen21 nachweisen (Sasson,
1995, S. 2205f).

Die Begriffe
”
Dokumentation“,

”
Dokumentation und Information“,

”
Information

und Dokumentation“ und
”
Informationsmanagement“ – hier in ihrer Verwendung

im Bereich der Information und Dokumentation aufgezählt – definieren einen sich
seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelnden Bereich des Informationswesen,
der sich mit der Vermittlung von Wissenswertem befasst (Seeger, 1997, S. 11).
Dokumentation wird allgemein als Sammeln, Ordnen und Nutzbarmachen von
Dokumenten aller Art definiert (Henzler, 1992, S. 3). In der Regel wird das Nutz-
barmachen der Informationen konzentriert sich meistens auf spezielle fachliche
Bereiche (Seeger, 1997, S. 11).

Mit Hilfe des Informationsmanagements in der Planung soll das Fachwissen nutz-
bar gemacht werden. Deshalb ist der Bereich der Information und Dokumentation
von besonderer Bedeutung, da hier Fragen der inhaltlichen Erschließung von In-
formationen behandelt werden. Die natürliche Sprache ist zur Dokumentation
von Informationen nur bedingt geeignet. Die beiden am weitesten verbreiteten
künstlichen Dokumentationssprachen sind Thesauri und Klassifikationen.

Nach DIN 1463 Teil 1 ist ein Thesaurus
”
eine geordnete Zusammenstellung

von Begriffen und ihren (vorwiegend natürlichsprachigen) Bezeichnungen, die
in einem Dokumentationsgebiet zum Indexieren, Speichern und Wiederauffin-
den dient“. DIN 31623 definiert die Indexierung als Vorgang der

”
Zuordnung

von Deskriptoren und Notationen zu dokumentarischen Bezugseinheiten“ die ne-
ben der inhaltlichen Erschließung auch das Wiederauffinden sicherstellt (siehe
auch Knorz, 1997, S. 122ff). Die verschiedenen Begriffe und Bezeichnungen wer-
den zueinander in Beziehung gesetzt, indem sie einer terminologischen Kontrolle
unterworfen werden. In vielen Fällen werden Deskriptoren festgelegt, die als Vor-
zugsbezeichnung für mehrere Begriffe zur Indexierung verwendet werden. Zentrale
Elemente eines Thesaurus sind darüber hinaus die Relationen, die zwischen Be-
griffen entstehen. Die wichtigsten Relationen sind die Äquivalenz-, die Hierarchie-
und die Assoziationsrelation. Thesauri sind flexibel und sollten den Entwicklun-
gen der Wissenschaften regelmäßig angepasst werden (Burkart, 1997, S. 160ff).

Speziell für die Erfassung der Umweltdatenbestände wurde durch die Europäische

21Bereits die mesopotamischen Hochkulturen verfügten über einen ausgesprochenen Tradie-
rungswillen. So lässt sich beispielsweise eine Sprichwortsammlung von einer altassyrischen
Version (ca. 2400 v.u.Z.) bis hin zu einer mittelassyrischen Übersetzung um 1100 v.u.Z.,
also über 1300 Jahre verfolgen. Sumerische Kultgedichte von 1800 v.u.Z. wurden im ersten
Jahrhundert v.u.Z. fast unverändert abgeschrieben. In allen vier assyrischen Hauptstädten
(Assur, Dur-Sharrukin, Nimrud und Ninive) konnten Bibliotheken nachgewiesen werden
(Sasson, 1995, S. 2205f).
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Umweltagentur (EEA) für den Catalogue of Data Sources (CDS) der mehrspra-
chige GEneral Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET) entwickelt und
auf europäischer Ebene abgestimmt (EEA, 2001).

Klassifikationen sind Systeme zur Gruppierung und Einteilung von Informatio-
nen. Ziel ist es, gleichartige Objekte in Klassen zusammenzufassen und diese an-
deren Klassen hierarchisch zuzuordenen. Bei der Bildung einzelner Klassen wird
darauf geachtet, dass diese durch mindestens ein gemeinsames Merkmal verbun-
den sind. In Klassifikationen werden Notationen, d.h. charakteristische Bezeich-
nungen zur Kennzeichnung der Klassen verwendet. Die Tatsache, dass in Klas-
sifikationen nur hierarchische Beziehungen abgebildet werden können, bedingt
eine gewisse Starrheit des Systems im Vergleich zu Thesauri. Eine der bekanntes-
ten Klassifikationen ist die von Dewey22 vor über einhundert Jahren entwickelte
Dezimalklassifikation, die besonders für die Strukturierung einiger Nationalbiblio-
graphien bis heute verwendet wird (Manecke, 1997b, S. 141ff).

3.2.5 Verwaltungswissenschaften

Auch in den Verwaltungswissenschaften bzw. in der Verwaltung werden Elemente
des Informationsmanagements (wie z.B. Registraturen) traditionell23 eingesetzt.
Die in den letzten Jahrzehnten verstärkt vorangetriebene Anwendung neuer Tech-
nologien und Umstrukturierungen im Rahmen der Verwaltungsreform bzw. des
New Public Management (NPM) dienen der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
des Verwaltungshandelns und der Dienstleistungen, besonders im Verhältnis zu
den Bürgerinnen und Bürgern (siehe u.a. Reinermann, 2000a; für eine umfangrei-
che Bibliographie zur Verwaltungsreform-Literatur siehe Hecker, 1999, 2000 und
2001).

Im Zuge der Bemühungen um eine Verwaltungsreform wird versucht, Manage-
mentansätze24 zu nutzen soweit dies die besonderen Eigenschaften der öffentli-
chen Aufgaben sinnvoll zulassen (Reinermann, 2000a, S. 18ff). Damit verbunden
sind Änderungen des Umgangs mit Informationen innerhalb der Strukturen wie
die Ermittlung neuer Informationen zu Kosten einzelner öffentlicher Dienstleis-
tungen und Güter, die Verteilung von Informationen innerhalb der Verwaltung
und die Transparenz des Verwaltungshandelns (Reinermann, 2000a, S. 125-129).
Dieser Umgang mit Informationen ist in weiten Bereichen mit den Ansätzen der

22Melvil Dewey (1851-1931) legte seine Dewey Decimal Classification (DCC) 1876 vor (Mane-
cke, 1997b, S. 148).

23Die Hochkulturen in Mesopotamien seit dem späten 4. Jahrtausend v.u.Z. verfügten be-
reits über eine ausgeprägte Bürokratie. Sie zeigte eine ausgeprägte Neigung zum Auflisten,
Erfassen und Zählen. Eine große Verwaltung beschäftigte sich damit, den Eingang, die Be-
arbeitung und den Ausgang zu erfassten, handelte es sich nun um Menschen, Tiere oder
Sachgüter (Sasson, 1995, S. 2202).

24siehe auch Kapitel 3.2.1, S. 44ff

55



3 Entwicklung des Informationsmanagements

Betriebswirtschaft und der Informatik vergleichbar25. Weitergehende Ansätze zu
einem Wissensmanagement existieren in einigen Kommunen und Regionen als
Pilotprojekte (siehe u.a. Hill, 1997 und Reinermann, 2000b, S. 482ff).

3.2.6 Vermessungswesen

Im Vermessungs- und Katasterwesen werden traditionell26 große Datenbestände
vorgehalten. In den 1960er Jahren wurde erstmal der Begriff Geographisches
Informationssystem (GIS) eingeführt, der auf die Nutzung der elektronischen
Datenverarbeitung hinweist. Seitdem haben sich die Systeme rasant weiterent-
wickelt. Ziel der Entwicklung ist die digitale Bereitstellung von raumbezogenen
Daten. Die Vermessungsverwaltung konzentriert sich dabei vor allem auf die Be-
reitstellung von Grundlagendaten. So wurde z.B. in Deutschland 1970 das Kon-
zept der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) verabschiedet (Bill, 1999a,
S. 16ff). Eine vollständige Flächenabdeckung wurde noch nicht erreicht (sie-
he für Deutschland AdV (2001b)). In den 1980er Jahren wurden weitergehen-
de Informationssysteme von verschiedenen Betreibern entwickelt z.B. Netzinfor-
mationssysteme von Versorgungsbetrieben, Bodeninformationssysteme von Um-
weltverwaltungen. Dies führte zu einem erheblichen Aufschwung im Bereich der
Geoinformationssysteme. Diese Entwicklung wurde von den Vermessungsverwal-
tungen durch ein Konzept für die Weiterentwicklung der ALK zum Amtlichen
Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) Mitte der 1990er Jahre auf-
gegriffen. Wesentliche Ziele des neuen Konzeptes mit Relevanz für ein Informati-
onsmanagement in der Planung sind (AdV, 1999):

� Vereinheitlichung des Liegenschaftskatasters in Deutschland

� Redundanzfreie, flexible Datenstruktur

� Integration der Zeitkomponente (Historienverwaltung)

� Integration eines Qualitätsmanagements unter Nutzung von Metadaten

� Nutzung moderner Softwaretechniken und normierter Schnittstellen zur
Verbesserung des Datenaustauschs und der Anwendungspflege

Ein Zeitplan für die konkrete Umsetzung besteht zur Zeit noch nicht (AdV,
2001a). Die technischen Voraussetzungen werden derzeit erarbeitet (Hartmann,
2002).

25siehe Kapitel 3.2.1 (S. 44ff) und 3.2.2 (S. 48f)
26Als älteste Karte der Welt wird eine Tontafel mit einer Abbildung des nördlichen Meso-

potamiens aus der Zeit um ca. 3800 v.u.Z. betrachtet. Für die babylonischen und ägyp-
tischen Hochkulturen sind umfangreiche Tätigkeiten zur Bestimmung von Grundstücks-
grenzen nachgewiesen, die mit großen Informationsmengen verbunden waren (Wittke, 1971,
S. 1f).
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3.2.7 Geistes- und Sozialwissenschaften

In den Geistes- und Sozialwissenschaften findet eine Auseinandersetzung über den
Umgang mit Informationen auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Für den Bereich
der Planung besonders relevant sind Fragen des Einflusses von Informationen auf
Entscheidungen (siehe u.a. Zimolong (1988), Jungermann (1998), Dörner (2000)
oder Luhmann (2000)) und der Kommunikation von Informationen.

Diese Untersuchungen machen deutlich, dass die Entscheidungsfindung erhebliche
Anforderungen an die menschliche Informationsverarbeitung stellt. Eine erfolgrei-
che Entscheidung hängt deshalb stark von den vorhandenen Informationen und
deren geeigneter Aufbereitung ab. Das Leistungsvermögen der Entscheidungs-
tragenden kann dadurch überfordert werden, dass die benötigten Informationen
schwer zugänglich sind, die Informationsmenge zu groß und die Wichtigkeit der
einzelnen Informationen nur schwer erkennbar ist oder eine Verknüpfung der Ein-
zelinformationen hinsichtlich der Entscheidung nicht möglich ist (Dörner, 2000,
S. 67ff und S. 144ff).

Entscheidungshilfesysteme27 können die Entscheidungsfindung unterstützen, er-
folgreiche Entscheidungen jedoch nicht garantieren, da Entscheidungen immer
auch subjektive Beurteilungsprozesse enthalten, die sich im Nachhinein als unge-
eignet herausstellen können (Zimolong, 1999, S. 83).

Zur Kommunikation von Informationen in Planungsprozessen liegen umfangrei-
che Untersuchungen vor. Besonders der Bereich der Integration von Bürgerinnen
und Bürgern in Planungsprozesse wurde umfangreich untersucht. Darauf aufbau-
end wurden Handlungsempfehlungen für die Beteiligung und die damit verbun-
dene Kommunikation von Informationen entwickelt (u.a. Fietkau, 1998 und Selle,
2000).

Weitergehende Forschungsfelder mit Relevanz für ein Informationsmanagement-
system – besonders für die konkrete Ausgestaltung der Systemkomponenten –
stellen Untersuchungen zur Informationsverarbeitung in Organisationen (u.a.
Fiedler, 1999) und zu Mensch-Maschine-Systemen dar (u.a. Timpe, 1999 und
Benda, 1999).

3.3 Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen des
Informationsmanagements

Grundlegend für die Konzeption eines Informationsmanagements in der Planung
– und damit in der staatlichen Verwaltung – ist die Verpflichtung des Staates
zur Bereitstellung von Informationen. Darauf aufbauend stellen die folgenden

27siehe auch Kapitel 3.5.2.1, S. 75
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Rechtsbereiche die wichtigsten übergreifenden rechtlichen Randbedingungen für
ein Informationsmanagement in der Planung28 dar:

� Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und Datensammlungen (Urhe-
berrecht)

� Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz)

� Schaffung des Zugangs zu Informationen der Verwaltung im Umweltbereich
(Zugang zu Umweltinformationen)

� Herstellung der Rechtssicherheit für digitale Dokumente

3.3.1 Informationsbereitstellung als Teil der Daseinsvorsorge

Der Begriff
”
Daseinsvorsorge“ umschreibt die staatliche Verpflichtung, die für ein

sinnvolles menschliches Dasein erforderlichen Güter und Leistungen bereitzustel-
len (Maurer, 1999, S. 16f Rn 6). Durch seine Entschließung vom 14. Februar 2001
stellte der Deutsche Bundestag fest, dass die Basisdaten der Geoinformation wei-
terhin wesentlich mit dem Einsatz öffentlicher Mittel gewonnen werden und des-
halb eine öffentliche Infrastruktur darstellen (Deutscher Bundestag, 2001, S. 2).
Damit wird bekräftigt, dass diese Daten einen Teil der Daseinsvorsorge des Staa-
tes bilden. Wesentliche Informationen für den vorsorgenden Hochwasserschutz29

diesen Basisdaten zuzurechnen oder zumindest mit ihnen gleichzustellen sind.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Staat nach Art. 20 Abs. 1 GG30 dazu
verpflichtet ist, diese Informationen so bereitzustellen, dass sie mit GIS verwend-
bar sind.

Auf Grund der föderalen Aufgabenverteilung im Bereich der Geodäsie, der Was-
serwirtschaft und der Raumplanung ist diese Verpflichtung auf verschiedene In-
stitutionen verteilt.

28Weitere Rechtsbereiche wie die Regelungen über Teledienste (z.B. Informationsangebot im
Internet) durch das Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz haben prinzipiell ei-
ne Relevanz für ein Informationsmanagement. Es handelt sich dabei jedoch zum Einen um
Regelungen, die lediglich Randbereiche eines Informationsmanagements betreffen, und zum
Anderen um Regelungen, die durch die üblichen Verhaltensweisen im Verwaltungshandeln
(z.B. Angabe der Dienststelle als Anbieterkennzeichnung nach § 6 Teledienstgesetz) be-
reits erfüllt werden. Sie werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit nur betrachtet, soweit
sie Anforderungen enthalten, die über die Regelungen der oben genannten Rechtsbereiche
hinausgehen.

29siehe für die Wasserwirtschaft Tabelle 4.4, Kapitel 4.6.4, S. 132 und für die Raumplanung
Tabelle 5.2, Kapitel 5.6.4, S. 175

30In diesem Artikel wird das Sozialstaatsprinzip für die Bundesrepublik Deutschland festgelegt

58



3.3 Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen des Informationsmanagements

3.3.2 Urheberrecht

Die im Rahmen eines Informationsmanagements genutzten Datenbestände
können dem Urheberrecht31 und dem damit in Verbindung stehenden Schutz
von Datenbanken unterliegen. Das Urheberrecht schützt allgemein künstlerische
und wissenschaftliche Leistungen, die eine gewisse Originalität und Kreativität
ausdrücken. Geschützt ist dabei die spezielle Ausdrucksform eines Werkes, be-
sonders gegen unerwünschte Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung. Die
dahinter stehende Idee als solche ist durch das Urheberrecht nicht geschützt (§§
1-5 UrhG).

Der urheberrechtliche Schutz muss bei der Auswahl der Datenbestände für ein
Informationsmanagement in der Planung berücksichtigt werden, da hiermit er-
hebliche Kosten und ggf. Einschränkungen der gewünschten Weitergabe von In-
formationen verbunden sein können. Weitergehende Einflüsse auf das Informa-
tionsmanagement in der Planung allgemein und speziell für den vorsorgenden
Hochwasserschutz sind durch das Urheberrecht nicht zu erwarten.

3.3.3 Datenschutz

Datenschutz ist eine wichtige Aufgabe in der Informationsgesellschaft. So ver-
pflichtet die Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (DSR) die Mit-
gliedsstaaten der EU

”
den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten und ins-

besondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten“ sicherzustellen (Art. 1 DSR). Als personenbezogene
Daten gelten danach

”
alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare

natürliche Person“ (
”
betroffene Person“) (Art. 2a DSR). Anwendungsbereich der

Richtlinie ist die
”
ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezo-

gener Daten sowie für die nicht-automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten, die in einer Datei gespeichert sind oder gespeichert werden sollen“ (Art. 3
Abs. 1 DSR). Die Richtlinie wurde mit erheblicher Verspätung inzwischen in den
meisten Ländern der EU umgesetzt. Zum Stichtag 24. Oktober 1998 sind ledig-
lich Italien, Griechenland, Schweden, Portugal und Großbritannien der Umset-
zungspflicht nachgekommen (Bundesbeauftragter, 2001, S. 31). Die Umsetzung
in Deutschland erfolgte erst mit der Novelle des Bundesdatenschutzgesetz am 23.

31Rechtsgrundlagen auf internationaler Ebene sind der WIPO-Urheberrechtsvertrag (WCT),
das Welturheberrechtsabkommen (WUA) und das WTO-Übereinkommen TRIPS. Auf Ebe-
ne der EU werden diese Regelungen durch die EU-Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisie-
rung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der In-
formationsgesellschaft und die EU-Richtlinie 2001/29/EG über den rechtlichen Schutz von
Datenbanken konkretisiert. In Deutschland ist das Urheberrecht auf nationaler Ebene im
Urheberrechtsgesetz (UrhG) geregelt.
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Mai 2001. Das Bundesdatenschutzgesetz stellt die wichtigste Rechtsgrundlage32

für den Datenschutz in Deutschland dar.

Um Konflike mit dem Datenschutz zu vermeiden, gilt es, generell möglichst
wenige personenbezogene Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Besonders die
Einführung neuer Technologien wie Data Mining33 birgt neue Gefahren und Ri-
siken für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verwen-
dung digitaler Datenbestände, da es mit ihnen möglich ist, bisher nicht verknüpf-
te Datenbestände zusammenzuführen und daraus neue Information über einzelne
Personen abzuleiten (Datenschutzbeauftragte des Bundes und der Länder, 2000).

Für die informationstechnische Infrastruktur existieren zahlreiche Orientierungs-
hilfen (u.a. Datenschutz bei PCs, Netzwerke und Internetanschluss) zu den Belan-
gen des Datenschutzes. Es handelt sich dabei um Anleitungen zur Gewährleistung
der Datensicherheit, d.h. zu Maßnahmen die der Sicherstellung der Verfügbarkeit
der IuK-Technologien dienen, und um originäre Datenschutzmaßnahmen. Diese
Maßnahmen sind generell im alltäglichen Verwaltungshandeln zu berücksichtigen
und stellen keine Besonderheit für ein Informationsmanagement im Bereich der
Planung dar (siehe hierzu u.a. Bundesbeauftragter, 2002 und Bäumler, 2002).

Die datenschutzrechtlichen Randbedingungen können erhebliche Auswirkungen
auf die Konzeption eines Informationsmanagements in der Planung haben. Bei
der erwünschten Nutzung von Datenbeständen aus verschiedenen Bereichen muss
sichergestellt werden, dass der Schutz der Privatsphäre erhalten bleibt. Dies kann
vor allem auf kommunaler Ebene zu Einschränkungen führen. So wäre z.B. die
Auswertung des Zustandes privater Liegenschaften für die Stadtplanung durch die
Zuordnungsmöglichkeit zu Privatpersonen über das Liegenschaftskataster daten-
schutzrechtlich bedenklich (Krause, 2001, S. 67). Generell reicht es für die Planung
aus, auf Grundlage aggregierter Daten zu arbeiten, wobei sich Art und Maß der
Aggregation je nach Aufgabe der Planungen unterscheiden können (Koch, 1992,
S. 138f). Es gilt daher, für diese Fälle ein datenschutzrechtlich unbedenkliches
Verfahren zur Aggregation zu finden (für die Raumplanung siehe z.B. Krause,
2001, S. 67ff, für den Datenschutz in der Vermessungs- und Katasterverwaltung
siehe beispielhaft Roeschke, 1997, S. 8f oder Zöllner, 1998, S. 5f).

Für den Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes wurde bei der Untersu-
chung der Fallstudien34 deutlich, dass es für verschiedene Anwendungen wie die
Abgrenzung von Überschwemmungsgebieten oder Gefahrenbereichen sinnvoll ist,

”
parzellenscharfe“ Aussagen zu treffen, um die Nutzenden zu Verhaltensänderun-

gen veranlassen zu können. Dies bedeutet, dass im Rahmen des Informationsbe-

32Die Begründung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist in Deutschland in der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Volkszählung (BVerfGE, 1984) zu sehen.
Auf eine ausführlichere Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet. Eine ausführliche Zu-
sammenstellung der Literatur findet sich u.a. in Simitis (1998, S. 19)

33siehe Kapitel 3.5.2.2 S. 77
34siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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standes für den Hochwasserschutz Daten beispielsweise in Form der Automati-
sierten Liegenschaftskarte (ALK) oder des Automatisierten Liegenschaftsbuches
(ALB) vorhanden sind, die Rückschlüsse auf die Eigentumsverhältnisse und damit
unter Umständen auch auf die Privatsphäre einzelner Personen ermöglichen.

Um den Ansprüchen des Datenschutzes zu genügen und Akzeptanzprobleme im
Vorfeld auszuschließen, ist es notwendig und sinnvoll keine weiteren Daten in
den Bestand aufzunehmen, die Rückschlüsse auf die Privatsphäre einzelner Per-
sonen zulassen. In den untersuchten Beispielen sind solche Datenkategorien nur
dann aufgetreten, wenn Schadenspotenziale betrachtet werden sollten. Würden
diese Daten für einzelne Grundstücke exakt ermittelt, z.B. durch Befragungen
oder Schadensanalysen durch Versicherungsgesellschaften, könnten über die Ver-
ortung unzulässige Rückschlüsse auf die Vermögensverhältnisse einzelner Perso-
nen getroffen werden. Eine solch exakte Ermittlung ist für die Planung fach-
lich nicht notwendig. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die verwendeten
Abschätzungen des Schadenspotenzials nicht auf

”
parzellenscharfe“ Vermögens-

verhältnisse angewiesen sind, um ausreichend abgesicherte Aussagen zu treffen.
In allen Fällen reichten zusammenfassende Angaben oder Ableitungen über Nut-
zungskategorien für die Bearbeitung aus (u.a. HMWVL, 1999, Rodrigues, 2001
und Böhm et al., 2002b).

3.3.4 Zugang zu Umweltinformationen

Mit der Verabschiedung der EU-Richtlinie 90/313/EWG (Umweltinformations-
richtlinie, UIR) 1990 wurde in der EU ein Recht auf den Zugang zu Umweltin-
formationen für alle Bürgerinnen und Bürger eingeführt. Die Richtlinie ist inzwi-
schen in allen Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt, in Deutschland
in Form des Umweltinformationsgesetzes (UIG). Weitergehende Vereinbarungen
wurden mit dem Übereinkommen der UN-Wirtschaftskommission für Europa
über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entschei-
dungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten erzielt.
Sie wurden am 25. Juni 1998 von 14 EU-Mitgliedstaaten bei der vierten Umwelt-
ministerkonferenz im dänischen Aarhus unterzeichnet. Diese Vereinbarungen und
die Ergebnisse der Evaluation der UIR werden derzeit in eine neue UIR integriert.
Die wichtigsten vorgesehenen Veränderungen sind die Erweiterung der erfassten
Bereiche und Institutionen, neue Anforderungen an die Form der Informationen,
die Begrenzung von Ausnahmen sowie zusätzliche Verpflichtungen zur Erhebung
und Verbreitung von Informationen (EU, 2000c, S. 10ff).

Diese zusätzlichen Verpflichtungen müssen in das Informationsmanagement in der
Planung integriert werden. Der Richtlinienvorschlag (Art. 7) sieht die Nutzung
der aktuellen Informationstechnologien vor, umder Öffentlichkeit mindestens die
rechtlichen Grundlagen, politischen Strategien, Pläne, Programme und Zustands-
berichte zur Verfügung zu stellen.
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Die Fallstudien35 haben verdeutlicht, dass in der Planung besonders auf regionaler
und lokaler Ebene diese Informationen nur unvollständig digital zugänglich sind.
Das bedeutet, dass nach einer Verabschiedung der Richtlinie im Bereich des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes erhebliche Anstrengungen vor allem auf regionaler
und kommunaler Ebene erforderlich sind, um mehr Informationen per Internet
bereitzustellen.

3.3.5 Rechtssicherheit digitaler Dokumente

Um digitale Dokumente rechtssicher zu machen, müssen die Dokumente eindeu-
tig authentifizierbar sein, d.h. es muss möglich sein, die Echtheit des Dokumen-
tes nachzuvollziehen. Elektronische Signaturen sollen diese Aufgabe übernehmen.
Durch sie ist es möglich, die Person bzw. Institution zu identifizieren, die ein Do-
kument erstellt hat, und den Originalzustand des Dokumentes zu belegen (siehe
auch § 2 SigG).

Auf europäischer Ebene werden elektronische Signaturen durch die EU-Richtlinie
1999/93/EG geregelt, die durch das Signaturengesetz (SigG) in das deutsche
Recht integriert ist. Durch diese rechtlichen Regelungen wird die elektronische
Form in Verbindung mit einem qualifizierten Zertifikat mit der Schriftform gleich-
gestellt.

Die mit diesen Regelungen hergestellte Rechtssicherheit ermöglicht es, alle Hand-
lungsbereiche der Planung rechtsverbindlich in digitaler Form zu bearbeiten.

3.4 Grundstrukturen des Informationsmanagements

Der von Krcmar formulierte objektorientierte Ansatz für ein Informationsmana-
gement in der Betriebswirtschaft36 eignet sich auf Grund seines hierarchischen
Aufbaus und der Abstraktion von der IuK-Technik auch für eine Beschreibung
der Grundstrukturen eines Informationsmanagements in der Planung.

Für die Fragestellungen dieser Arbeit besonders relevant ist die Ebene Informati-
onswirtschaft der Managementaufgabe sowie die Führungsaufgabe des Informati-
onsmanagements37. Mit Hilfe der Erfahrungen aus den Fallstudien38 werden dafür
die betriebswirtschaftlichen Ansätze auf den Planungsbereich übertragen. Eine
Vorstellung der prinzipiellen Ausgestaltungsmöglichkeiten der IuK-Technologie
erfolgt im Kapitel 3.5 (S. 72).

35siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
36siehe Kapitel 3.2.1.5, S. 47f
37siehe Abbildung 3.1, Kapitel 3.2.1.5, S. 48
38siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f

62



3.4 Grundstrukturen des Informationsmanagements

3.4.1 Management der Informationswirtschaft

3.4.1.1 Ziel und Aufgaben des Managements der Informationswirtschaft

Übergeordnetes Ziel der Informationswirtschaft ist die Schaffung eines informati-
onswirtschaftlichen Gleichgewichts in einer Organisation. Die folgende Abbildung
3.3 zeigt die Unterschiede zwischen dem subjektiven Informationsbedarf einer ein-
zelnen Person, dem objektiv39 für die Aufgabenerfüllung notwendigen Informati-
onsbedarf, der tatsächlich von der Person formulierten Informationsnachfrage und
den vorhandenen Informationen. Ziel ist es, diese Unterschiede zu minimieren.

Abbildung 3.3: Ermittlung des Informationsstandes aus Bedarf, Angebot und
Nachfrage (nach Krcmar, 2000, S. 38f, Abbildungen 3-1 und 3-2)

Für das Management der Informationswirtschaft ergeben sich folgende Aufgaben
(Krcmar, 2000, S. 37):

� Ausgleich von Informationsnachfrage und -angebot

� Versorgung der Entscheidungstragenden mit den jeweils entscheidungsrele-
vanten Informationen

� Sicherstellung einer hohen Qualität der Informationen

� Analyse und Dokumentation von Willensbildungs- und Entscheidungspro-
zessen

39Zu den Schwierigkeiten der Abgrenzung des ”objektiven“ Informationsbedarfs siehe u.a.
Dörner (2000, S. 116ff).
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� Verankerung der Informationswirtschaft als Querschnittsfunktion in der Or-
ganisation

� Zeitliche Optimierung der Informationsflüsse

� Wirtschaftliche Optimierung

Diese Aufgaben werden unter Nutzung von IuK-Technologien und unter perma-
nenter Rückkopplung der technischen Möglichkeiten bearbeitet.

3.4.1.2 Zielgerichtete Reduktion der Informationsmenge

Wie Abbildung 3.3 (S. 63) zeigt, ist eine Hauptaufgabe der Informationswirtschaft
die Reduktion der Informationen auf ein von den Entscheidungstragenden zu
bewältigendes Maß. Ein wichtiger Ansatz dazu ist die Veränderung des Informati-
onsverhaltens in den Organisationsstrukturen der Entscheidenden. Ziel muss sein,
die Menge der kommunizierten Informationen (

”
Liefersystem“40) wie Umläufe,

Rundschreiben, Zeitschriften zu reduzieren und die Möglichkeiten des gezielten
Informationszugriffs (

”
Abholsystem“) zu erhöhen (Krcmar, 2000, S. 39ff).

Um ihre Zugänglichkeit (z.B. über Kataloge oder Suchmaschinen) sicherzustellen,
ist es erforderlich, die Methoden der Indexierung und Klassifizierung41 verstärkt
einzusetzen und Informationsbestände systematisch aufzubereiten (Krcmar, 2000,
S. 40f).

Auch die Planung ist vom Phänomen der Informationsflut nicht ausgenommen.
In den Fallstudien42 wurde deutlich, dass sich eine große Mehrheit der Befragten

”
nicht richtig“ informiert fühlten, sich gleichzeitig aber nicht in der Lage sahen,

weitere Informationen aufzunehmen. In verschiedenen Zusammenhängen wurde
die fehlende Koordinierung der Informationen beklagt. Verdichtete Informationen
wie die Handlungsempfehlungen der MKRO (2000) wurden als große Erleichte-
rung des Informationszugangs empfunden.

3.4.1.3 Management von Informationsnachfrage, -angebot und -fluss

Fester Bestandteil jeden Informationsmanagements ist die kontinuierliche Ermitt-
lung des Informationsbedarfs. Schwierigkeiten bereitet dabei der in Abbildung 3.3
(S. 63) dargestellte Unterschied zwischen subjektivem und objektivem Informa-
tionsbedarf. Zur Ermittlung stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung.
Das Spektrum reicht dabei von offenen Befragungen und Wunschlisten bis zu
Analyseverfahren (siehe z.B. Schneider, 1990, S. 237).

40Krcmar (2000, S. 41f) spricht in diesem Zusammenhang von ”Push- und Pull-Informations-
möglichkeiten“

41siehe Kapitel 81, S. 54
42siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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Schwerpunkt im Management des Informationsangebots ist die Auswahl der Infor-
mationsquellen. Sie liegen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation.
Dies gilt ebenso für die Informationsnachfragenden. Neben den Informationsan-
geboten, die innerhalb der Organisationen aufgebaut werden, haben sich in den
letzen Jahren spezielle Institutionen zur Informationsproduktion und -beratung
etabliert (Krcmar, 2000, S.48ff).

Darüber hinaus muss der Informationsfluss sichergestellt werden. Ziel der
”
Infor-

mationslogistik“ ist es,

die richtige Information, – verständlich und notwendig für die Akteure
zum richtigen Zeitpunkt, – für die Entscheidung ausreichend
in der richtigen Menge, – so wenig wie möglich, so viel wie nötig
am richtigen Ort, – für die Nachfragenden verfügbar
in der erforderlichen
Qualität

– ausreichend detailliert, unmittelbar verwendbar

bereitzustellen (Augustin, 1990 nach Krcmar, 2000).

Im Vordergrund der
”
Informationslogistik“ steht die Optimierung der Informati-

onsverfügbarkeit und der Informationsdurchlaufzeiten. Die
”
Informationslogistik“

hat ihren Schwerpunkt damit im Bereich der strukturierten Entscheidungsprozes-
se (Krcmar, 2000).

In der Planung ist der Informationsbedarf für viele Bereiche in den Planungsvor-
schriften oder -prozessen geregelt (z.B. Verwaltungsvorschriften für die Festset-
zung von Überschwemmungsgebieten (Wald+Corbe, 1997, S. 27ff)). Darüber hin-
aus werden in einigen Verfahren Abstimmungen zum Informationsbedarf durch-
geführt, z.B. Scoping-Termin im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5
UVPG) oder Anhörung der Träger öffentlicher Belange zur Sicherstellung einer
vollständigen Information in der Raumplanung (u.a. § 4 BauGB).

Die Verantwortlichkeit für die Informationsproduktion in der Planung ist in vielen
Fällen gesetzlich festgelegt wie die Erstellung von Unterlagen im Raumordnungs-
verfahren und im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Träger
der Planung oder Maßnahme (§ 15 Abs. 1 Satz 4 ROG, § 6 Abs. 1 Satz 1 UVPG).
Die Verantwortlichen ziehen häufig externe

”
Informationsproduzenten“ in Form

von Consultants und Planungsbüros hinzu, um diese Aufgaben zu erfüllen. Dane-
ben dienen Anhörungsverfahren dazu, Informationsbestände anderer Organisatio-
nen wie Behörden, Umweltverbände oder Interessensgruppen zu erschließen. Sie
sind dadurch ein wichtiger Faktor für den Informationsfluss. Eine Optimierung
des Informationsflusses wird darüber hinaus durch die Bestrebungen der Verfah-
rensbeschleunigung in vielen Bereichen angestrebt, z.B. mit der Verkürzung von
Fristen für die Genehmigungsbehörden in der Flächennutzungsplanung nach § 6
Abs. 4 BauGB.
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3.4.1.4 Management der Informationsverwendung

Die Abbildung 3.3 (S. 63) zeigt, dass der optimale Informationsstand nur in ei-
nem Teil der Fälle erreicht wird. Das bedeutet, dass Entscheidungen ohne ei-
ne vollständige Deckung der Informationsnachfrage fallen müssen. Dieser Mangel
kann sich jedoch auch positiv auswirken. Verschiedene Experimente ergaben, dass
sich die Unsicherheit von Entscheidungstragenden bei strategischen Entscheidun-
gen durch eine steigende Informationsmenge vergrößert. Sie sind dann nicht in der
Lage, die notwendige Informationsmenge zu bestimmen (Dörner, 2000, S. 145).

Werden die Entscheidungstragenden durch das zu umfangreiche Informationsan-
gebot verunsichert und fragen nach weiteren Informationen, die sie noch weiter
verunsichern, werden Entscheidungen blockiert (Dörner, 2000, S. 153). Es gilt
deshalb, diesen

”
Teufelskreis der Entscheidungshemmung“ durch eine geeignete

Informationswirtschaft zu verhindern. Dazu sind administrative und strategische
Aufgaben zu unterscheiden. Während sich die Qualität administrativer Aufgaben
mit einer steigenden Informationsmenge verbessert, ist bei strategischen Aufga-
ben die Gefahr einer zusätzlichen Verunsicherung gegeben (Dörner, 2000, S. 298).

In der Planung wird dieser Tendenz mit gestuften Planungsverfahren entgegen-
gewirkt. So werden strategische Entscheidungen oft auf groben Maßstabsebenen
(z.B. 1:100.000) getroffen und auf den nachfolgenden Ebenen konkretisiert, so z.B.
das System der räumlichen Gesamtplanung43 oder die Kombination aus Raum-
ordnungsverfahren und Planfeststellung44.

3.4.2 Führungsaufgaben des Informationsmanagements

3.4.2.1 Abgrenzung der Führungsaufgaben

Führungsaufgaben des Informationsmanagements45 sind dadurch charakterisiert,
dass sie sich nicht einer der drei Ebenen des Informationsmanagements (Infor-
mationswirtschaft, Informationssysteme und IuK-Technologien) zuordnen lassen,

43In der Regel ist die räumliche Gesamtplanung vierstufig. Aus den allgemeinen Grundsätzen
der Raumordnung auf Bundesebene (§ 2 ROG) entwickeln die Länder einen landesweiten zu-
sammenfassenden und übergeordneten Raumordnungsplan (§ 8 ROG). Diese werden durch
Regionalpläne weiter konkretisiert (§ 8 ROG). Die Gemeinden erarbeiten auf dieser Basis
einen Flächennutzungsplan für das Gemeindegebiet, in dem die beabsichtigte Bodennutzung
in den Grundzügen dargestellt ist (§ 5 BauGB). Aus dem Flächennutzungsplan können die
Gemeinden nach Bedarf rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
ableiten (§ 8 BauGB).

44Verschiedene raumbedeutsame Vorhaben der Fachplanung (z.B. Deponien, Verkehrswege)
müssen Planfeststellungsverfahren durchlaufen, die eine Zulässigkeit der Vorhaben im Hin-
blick auf alle öffentlichen Belange überprüfen (siehe ausführlich Bender, 2000, S. 79, Rn 3-
51). Diesem Verfahren wird in der Regel ein Raumordnungsverfahren vorweggestellt, um auf
einer gröberen Ebene die Raumverträglichkeit zu prüfen und eine Standortentscheidung zu
fällen (siehe ausführlich Bender, 2000, S. 49, Rn 2-40).

45siehe Abbildung 3.1, Kapitel 3.2.1.5, S. 48
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da sie entweder auf allen Ebenen auftreten oder ebenenübergreifend zu bearbei-
ten sind. Wesentliche für die Planung relevante Führungsaufgaben sind (Krcmar,
2000, S. 200)

� die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Informationsmanagement und
Strategie der Organisation,

� die Organisation des Informationsmanagements einschließlich der Fragestel-
lung des Outsourcing und

� die Durchführung eines Controllings.

3.4.2.2 Verhältnis zwischen Informationsmanagement und Strategie einer
Organisation

Die strategische Bedeutung von Informationssystemen ist im Bereich der Be-
triebswirtschaft seit Mitte der 1980er Jahre ein zentrales Thema. Dabei werden
zwei grundlegende Zusammenhänge zwischen der Strategie der Organisation und
den Informationssystemen unterschieden (Krcmar, 2000, S. 203):

1. Informationssysteme sind für die Unterstützung einer Strategie der Orga-
nisation erforderlich. Sie werden deshalb an der Strategie der Organisation
ausgerichtet.

2. Durch die Verwendung von Informationssystemen werden neue strategische
Optionen möglich.

Für die Entwicklung neuer Ideen zur Nutzung der strategischen Informations-
systeme stehen zahlreiche formalisierte Methoden zur Verfügung (siehe Krcmar,
2000, S. 211ff und Mertens, 1989, S. 109ff). Sie ermöglichen durch die an den
Bedürfnissen der Kundschaft ausgerichteten Vorschläge die profitorientierte Wei-
terentwicklung von Informationssystemen (Krcmar, 2000, S. 204ff).

Strategische Informationssysteme haben jedoch im Gegensatz zu Anwendungen,
die über ihre direkte Wirtschaftlichkeit beurteilt werden können, weitergehende
Beurteilungskriterien (Krcmar, 2000, S. 217):

� Ausgleich eines Wettbewerbsnachteils,

� Erhöhung der Attraktivität der Leistung für die Kundschaft,

� Nutzung und/oder Ausbau der besonderen Merkmale der Organisation,

� Erzeugung von Hindernissen zum Ausstieg aus dem Informationssystem
z.B. bei Unwirksamkeit (Abhängigkeit),
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� Hervorrufen unerfüllbarer Erwartungen und

� Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens, das durch das Strategische Infor-
mationssystem unterstützt werden soll.

Um das Zusammenwirken von Informationsmanagement und Strategie der Or-
ganisation zur Steigerung des Erfolgs nutzen zu können, ist eine Bewusstseins-
bildung bei den Mitarbeitenden erforderlich. Darüber hinaus ist eine strukturelle
Verankerung beispielsweise durch ein Mitglied in der Leitung der Organisation
als Chief Information Officer (CIO) und ein institutionalisierter Austausch zwi-
schen den Verantwortlichen für Strategie und für IuK-Technologie zur Umsetzung
erforderlich (Krcmar, 2000, S. 217f).

Die Fallstudien46 haben verdeutlicht, dass die im Bereich der Wirtschaft übli-
che Strategiediskussion in Verbindung mit dem Informationsmanagement in der
Planungsverwaltung derzeit nur in wenigen Ausnahmen geführt wird. Dies trifft
auch für viele Entscheidungen im Bereich der Verwaltungsmodernisierung zu, bei
denen in den meisten Fällen die Gestaltung der Informationssysteme erst nach
der Umgestaltung der Verwaltungsstrukturen durchgeführt wird. Eine sinnvolle
strategische Verknüpfung unterbleibt (Büssow, 2000, S. 184). Viele Verwaltun-
gen haben bei ihren Reformbestrebungen einzelne neue Steuerungsinstrumente
wie die Budgetierung eingeführt. Es fehlt jedoch an einem ganzheitlichen Steue-
rungsansatz (Pinkwart, 2000, S. 44).

3.4.2.3 Organisationsformen des Informationsmanagements

Durch die steigende Wettbewerbsintensität im Zuge der Globalisierung nutzen
viele Wirtschaftsunternehmen die Fortschritte der IuK-Technologien zu einer Um-
strukturierung der Organisationen. Ziel ist dabei die stärkere Eigenverantwort-
lichkeit der Mitarbeitenden. Folgende Schwerpunkte werden dabei gesetzt (Krc-
mar, 2000, S. 218):

� hohe Flexibilität, d.h. kurzfristige Reaktion auf das Marktgeschehen,

� hohe Innovationskraft, d.h. Entwicklung und Vermarktung mit kalkulierba-
rem Riskio und Kapitaleinsatz,

� schnelle Prozessabwicklung, d.h. eine zeitliche Optimierung der Prozessab-
läufe und

� organisationsübergreifend optimierte Wertschöpfungsketten, d.h. Koopera-
tion von Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette.

46siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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Die IuK-Technologien bieten ein großes Potenzial zur innerorganisatorischen Be-
schleunigung von Geschäftsprozessen durch Automatisierung und durch ihre voll-
ständige Neugestaltung. So unterstützten sie Teamarbeit, auch wenn die Mitar-
beitenden an verschiedenen Standorten eingesetzt sind. Darüber hinaus können
sie gegenüber traditionellen hierarchischen Strukturen die Kommunikationswe-
ge und Fähigkeiten zur Problemlösung der Organisation verbessern. Zusätzlich
bieten sich die IuK-Technologien zur Verbesserung der Strukturen zwischen ver-
schiedenen Organisationen an. Neben den erst durch intensiven Datenaustausch
möglichen Just-in-time-Konzepten ermöglichen sie eine bessere Vernetzung von
Organisationen (Krcmar, 2000, S.219ff).

Eine wichtige organisatorische Aufgabe ist die Erbringung von Informations-
management-Dienstleistungen. Neben der organisationsinternen Ausführung ist
dabei in den letzten Jahren die Möglichkeit einer Auslagerung in den Vorder-
grund der Überlegungen getreten. Zahlreiche Gründe wie die Reduktion und Fle-
xibilisierung der Kosten, die Verringerung des Personalbestandes und des damit
verbundenen Aufwandes, die Verlagerung des Technologierisikos und die Konzen-
tration auf das Kerngeschäft sowie der Zugang zu speziellem Know-how werden
für ein Outsourcing formuliert (siehe ausführlich Bongard, 1994).

Dem stehen einige Risiken gegenüber. Auf der Kostenseite sind dies u.a. Umstel-
lungskosten, Risiken der Preisfixierung, erhöhter und teilweise nicht absehbarer
Aufwand für Kommunikation/Koordination, unvorhersehbare Änderungen und
die generell schwierige Abschätzung der Preisentwicklung im IuK-Bereich. Im Per-
sonalbereich ist neben arbeitsrechtlichen und personalpolitischen Problemen der
Verlust von Schlüsselpersonen und deren Know-how zu berücksichtigen. Weitere
Risiken sind die Gewährleistung des Datenschutzes, der Verlust von Know-how
und die zu erwartenden Schwierigkeiten bei Rückkehr zu einer eigenen Informa-
tionsverarbeitung (Krcmar, 2000, S. 237f).

Für ein Outsourcing stehen zahlreiche Varianten zur Verfügung. Das Spektrum
reicht dabei von einem

”
Inhouse-Outsourcing“ als schwächster Form über die In-

anspruchnahme von Beratungsleistungen und Teilausgliederungen von Aufgaben
bis zum vollständigen Outsourcen des IuK-Bereichs (Krcmar, 2000, S. 239f).

Die Fallstudien47 haben verdeutlich, dass sich die Umstrukturierungen in den
Planungsverwaltungen deutlich von denen in den Wirtschaftsunternehmen unter-
scheiden. In vielen Verwaltungen erfolgen Umstrukturierungen vor allem mit dem
Ziel, Personal einzusparen (siehe für den kommunalen Bereich Pinkwart (2000,
S. 50)). Dabei ist das Ziel der stärkeren Eigenverantwortung der Mitarbeitenden
in vielen Bereichen nachrangig. Die Förderung von Flexibilität, Innovationskraft
und organisationsübergreifend optimierten Wertschöpfungsketten bildet noch im-
mer die Ausnahme. Neben den Rationalisierungsbestrebungen wird bei Umstruk-
turierungen oft das Ziel einer Beschleunigung der Abläufe formuliert.

47siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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Die Möglichkeit des Outsourcing wird im Bereich der Planung vielfältig einge-
setzt. Das Spektrum reicht dabei von der Nutzung zentraler Dienststellen als
eine Art

”
Inhouse-Outsourcing“ bis zur vollständigen Vergabe der Erstellung von

Planwerken und der Betreuung des Planungsverfahrens wie bei der Bauleitpla-
nung. Im Bereich der IuK-Technologien hat die öffentliche Verwaltung langjährige
Erfahrungen mit dem Outsorcing z.B. in Form von Gemeinschaftsrechenzentren
(siehe hierzu ausführlich Reinermann, 1992, S.39ff).

3.4.2.4 Controlling

Hauptziele des Controlling der Informationsverarbeitung ist die Wirtschaftlich-
keit des Informationsmanagements, darüber hinaus Qualitätssicherung, Sicherung
der Funktionalität und Termineinhaltung. Aufgabe eines Controlling der Infor-
mationsverarbeitung ist es vor allem, die für Entscheidungen der Informations-
wirtschaft48 und den Einsatz von IuK-Technologien notwendigen Informationen
bereitzustellen. Es gilt, dafür Kosten und Nutzen des IuK-Einsatzes zu ermitteln,
wobei die Abschätzung des Nutzens erhebliche Probleme aufwirft (Krcmar, 2000,
S. 280f und S. 289ff).

Es gibt für den Nutzen meistens keine direkte Messgröße. Deshalb wird er in vielen
Fällen durch eine Gegenüberstellung der IuK-Kosten mit dem gesamten Unter-
nehmenserfolg abgeschätzt, der dabei über Rentabilität, Gewinn, Umsatz, Absatz
und andere Größen bestimmt wird. Diese Größen sind jedoch zusätzlich von zahl-
reichen anderen Aktivitäten abhängig (Potthof, 1998, S. 55ff). Untersuchungen
auf Basis dieser Vorgehensweise führen teilweise zu dem Ergebnis des

”
Produk-

tivitätsparadoxons“, d.h. es besteht kein positiver Zusammenhang zwischen dem
Einsatz von IuK-Technologien und der Produktivität (Für eine Übersicht über
die Befunde siehe Krcmar (2000, S. 283, Abbildung 3-90)).

Die qualitativen Nutzen des IuK-Einsatzes (siehe u.a. Tabelle 3.1) werden durch
dieses Vorgehen jedoch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt. Dieser Effekt
wird durch die Fortentwicklung der Zielsetzung des IuK-Einsatzes von Rationa-
lisierungsbestrebungen hin zur strategischen Ausrichtung noch verschärft.

Für Entscheidungen im Bereich des IuK-Einsatzes müssen deshalb geeignete Nut-
zenkategorien für eine Bewertung ermittelt werden (Krcmar, 2000, S. 283ff).
Dafür stehen zahlreiche Ansätze zur Verfügung (siehe detailliert Geier, 1999):

� Bei der Ermittlung von Nutzenkategorien für arbeitsteilige Systeme mit
Austauschbeziehungen ist es möglich, die Transaktionskosten zur Beurtei-
lung des IuK-Ansatzes heranzuziehen. Nutzen sind danach die Reduzierung
von Informationsungleichgewichten und Transaktionskosten (Hanker, 1990,
S.332ff).

48siehe Kapitel 3.4.1 S. 63ff

70



3.4 Grundstrukturen des Informationsmanagements

� Während die Betrachtung der Transaktionskosten einen Eindruck über die
Quantität der Auswirkungen des IuK-Einsatzes vermittelt, kann die Analy-
se entlang der Wertschöpfungskette die profitierenden Einheiten identifizie-
ren. Vernachlässigt werden bei diesem Ansatz jedoch übergreifende Aspekte,
die einen wichtigen Teil der Vorteile des Informationsmanagements ausma-
chen (Schumann, 1992, S. 94ff).

� Eine für weite Bereiche mögliche Ermittlung von Nutzenkategorien ist die
Betrachtung von IuK-Potenzialen. Diesen Potenzialen lässt sich direkt ein
organisatorischer Nutzen zuordnen (siehe dazu Tabelle 3.1 und detailliert
Geier, 1999, S. 79ff). Dadurch ist mit diesem Ansatz eine direkte Über-
tragung der Potenziale in reale Organisationsstrukturen möglich.

Auf Grundlage der ausgewählten Kriterien ist eine Beurteilung mit den bekannten
Bewertungsverfahren49 möglich, u.a. Jacoby, 1998, S. 146ff oder Krcmar, 2000,
S.286ff.

Tabelle 3.1: IuK-Potenziale und deren organisatorischer Nutzen (nach Krcmar,
2000, S. 285)

IuK-Potenzial Organisatorischer Nutzen

automatisch Reduktion manueller Eingriffe und Standardisierung der
Prozesse

informativ Verfügbarkeit vieler detaillierter Informationen

sequentiell Reihenfolge der Aktivitäten

zielorientiert Verfolgung des Prozesszustandes

analytisch komplexe Auswertung vorhandener Informationen

geographisch Raumunabhängig

integrierend Zusammenfassung auch heterogener Aktivitäten

Wissen schaffend Verfügbarkeit von Wissen für alle Beteiligten

vereinfachend Reduzierung von Prozessschritten

Organisatorisch muss das Controlling an die Querschnittsfunktion des Informati-
onsmanagements angepasst werden. Dies entspricht auch anderen Controllingauf-
gaben, so dass auf die gleichen Strukturen wie die Einrichtung einer Stabsstelle
oder den Aufbau von Parallelorganisationen zurückgegriffen werden kann. Da-
bei ist jedoch der Aufwand für das Controlling in ein sinnvolles Verhältnis zum
Nutzen zu bringen, d.h. der Kontrollaufwand darf nur einen geringen Teil des
Gesamtaufwandes betragen (Krcmar, 2000, S. 300f).

49Generell können dafür alle Bewertungsverfahren eingesetzt werden, mit denen es möglich ist,
unterschiedliche Nutzen und Aufwendungen (z.B. wirtschaftlich oder ökologisch) miteinan-
der zu vergleichen. Ein Beispiel ist die Nutzwertanalyse.
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3.5 Technische Ausgestaltungsmöglichkeiten des
Informationsmanagements

Im Folgenden werden die informationstechnischen Ausgestaltungsmöglichkeiten
den Handlungsbereichen Informationserfassung, -vorhaltung, -aufbereitung und
-fluss des Informationsmanagements50 zugeordnet.

3.5.1 Informationserfassung und -vorhaltung

Die Informationserfassung dient der Umwandlung von Informationen zu IuK-
technologisch nutzbaren Daten. Als Informationsvorhaltung werden die Akti-
vitäten zur Speicherung der Daten verstanden, die eine Nutzung zum jeweils
gewünschten Zeitpunkt ermöglichen.

3.5.1.1 Datenbanksysteme

Bei der Informationserfassung müssen die verschiedenartigen Informationen, z.B.
Texte, Bilder, Karten, in speicherbare Daten umgewandelt werden, die mit IuK-
Technologien nutzbar sind. In der Regel kommen dabei Datenbanksysteme zum
Einsatz. Sie bestehen aus den gespeicherten Daten der Datenbank im engeren
Sinn, einem Verwaltungssystem für Aufbau, Auskunft, Kontrolle und Sicherheit
der Daten (Datenbankmanagementsystem) und einer Dokumentation der Daten
(Data Dictionary). Die Dokumentation der Daten enthält alle Informationen über
die Struktur der Datenbank, so zum Beispiel die Datenformate (Schmidt, 1996,
S. 11ff). Diese

”
Daten über Daten“ werden auch als Metadaten bezeichnet und

stellen ein wichtiges Element des Informationsmanagements dar. Sie ermöglichen
die Recherche und Nutzung von Daten durch Dritte.

Datenbanken bilden die Grundlage für die weitere informationstechnische Ver-
arbeitung von Daten und sind die Grundlage der im Folgenden beschriebenen
Systeme.

3.5.1.2 Executive Information Systeme

Der verstärkte Einsatz51 von Datenbanken in den 1970er Jahren führte zu dem
Bestreben, diese Informationen gezielt für das Management einzusetzen. Die In-
formationen sollen sowohl detailliert als auch aggregiert in standardisierter Form
auf den verschiedenen Ebenen zur Verfügung gestellt werden.

Nach der Überwindung technologischer und methodischer Probleme werden diese
Systeme seit Anfang der 1980er Jahre vermarktet. Die in Datenbanken gespei-
cherten Daten sind dabei durch intuitiv zu bedienende und individuell anpassbare

50siehe Kapitel 12, S. 5ff
51siehe Kapitel 3.1.2, S. 43
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Oberflächen aktuell zugänglich. Eingesetzt werden die Systeme vor allem zur In-
formationsbeschaffung und zur Überwachung von Aktivitäten der jeweiligen Or-
ganisation. Die Schwerpunkte liegen auf tagesaktuellen internen Kennzahlen und
externen Informationen (Schmidt, 1996, S. 15f; Kuppinger, 2000, S. 171ff).

3.5.1.3 Computer Aided Design (CAD) - Systeme

Die ersten Ideen für ein Computer Aided Design wurden Ende der 1950er Jahre
entwickelt. Die Systeme dienen dem interaktiven geometrischen Design im Rech-
ner. Sie sind deshalb vor allem auf die geometrische Modellierung ausgerichtet.
In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Herstellern Ansätze zur Ver-
knüpfung der Geometriedaten mit Sachdaten in die Systeme integriert. Diese ste-
hen jedoch im Gegensatz zu Geo-Informationssystemen52 nicht im Vordergrund.
Eine Analyse und räumliche Verknüpfung der Daten mit dem Ziel, neue geo-
graphische Daten zu erzeugen ist in der Regel nicht möglich. Schwerpunkt der
CAD-Systeme ist die Konstruktion und die folgende Umsetzung in der realen
Welt während mit GIS ein Abbild der realen Welt als Grundlage für die weitere
Bearbeitung erstellt werden soll (Bill, 1999a, S.34f).

3.5.1.4 Geo-Informationssysteme

Viele Informationen haben einen Raumbezug, z.B. Planungen von Bauwerken,
Marktpotenziale bei der Standortsuche oder Umweltinformationen. Für diese In-
formationen wurden Geo-Informationssysteme (GIS) entwickelt. GIS sind rech-
nergestützte Systeme, die sich aus Hard- und Software, Daten und Anwendungen
zusammensetzen. Mit ihnen können raumbezogene Daten erfasst, gespeichert,
organisiert, modelliert, analysiert und präsentiert werden (Bill, 1999a, S. 4).
GIS werden seit Beginn der 1990er Jahre in den unterschiedlichsten Bereichen
verstärkt eingesetzt. Bill (1999a, S. 18) und Bartelme (1995, S. 7) grenzten na-
hezu deckungsgleich folgende Entwicklungsphasen ab :

� 1960-1975 Zeit der Pioniere – Individualisten experimentieren

� 1975-1985 Zeit der Behörden – Vermessungsverwaltungen starten

� 1985-1990 Zeit der Firmen – erste GIS am Markt

� 1990-1995 Zeit der Nutzenden53 – Entwicklung von Fach-GIS

� seit 1995 Zeit des offenen Marktes54 – Geoinformationen werden zur Ware

52 siehe Kapitel 3.5.1.4
53siehe ausführlich Reinhardt (1999)
54In den 1990er Jahren wurden dabei Zuwachsraten von in der Regel 10-20% pro Jahr erzielt

(Reinhardt, 1999, S. 27).
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Inzwischen stehen leistungsfähige Technologien für das Informationsmanagement
zur Verfügung. Die weitere Entwicklung umfasst technische Aspekte wie die wei-
tergehende Objektorientierung und die Einbeziehung neuer Medien, die Verbesse-
rung der Nutzbarkeit u.a. durch raumbezogende Abfragesprachen und die Verbes-
serung der Kooperationsmöglichkeiten durch Normung, Interoperabilität der Sys-
teme sowie den Aufbau nationaler und internationaler Geodaten-Infrastrukturen.
Darüber hinaus wird die Integration von Anwenderwissen in den Zusammenhang
der Geographischen Informationssysteme im Sinne eines Wissensmanagements
angestrebt. Das bedeutet, den raumbezogenen Elementen sollen bestimmte Sach-
inhalte und Methoden zugeordnet werden (Bill, 1999b, S. 313ff).

Die wichtigsten Vorteile des GIS-Einsatzes sind

� die Möglichkeit des Zusammenführens der Daten aus unterschiedlichen
Quellen55,

� die zahlreichen Analysemöglichkeiten56 und die damit verbundene Möglich-
keit zur Erzeugung neuer Daten bzw. Gewinnung neuer Erkenntnisse,

� die einfache Aktualisierung der Daten,

� die einfache und kostengünstige Anfertigung von Karten und Kartenaus-
schnitten und

� die schnellen Zugriffsmöglichkeiten auf die Datenbestände.

Voraussetzung für die Erreichung dieser Vorteile ist jedoch eine umfassende Um-
stellung auf eine digitale Datengrundlage und Bearbeitung57, eine ausreichende
technische Ausstattung und Schulung der Beschäftigten sowie die Schaffung der
organisatorischen Voraussetzungen (siehe ausführlich Seuß, 2000, S. 48ff).

Geo-Informationssysteme dienen sowohl der Informationserfassung und -vorhal-
tung als auch der Informationsaufbereitung58. Für die Erfassung der Informatio-
nen ist es erforderlich, diesen einen eindeutigen geographischen Bezug zuzuweisen.
Dazu stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Die orginären Erfassungsmethoden gewinnen die Daten direkt an den relevan-
ten Objekten durch Methoden der Vermessungskunde (z.B. Tachymetrie, GPS-
Messverfahren), der Photogrammetrie und Fernerkundung (z.B. Stereoauswer-
tung, digitales Geländemodell, Orthophotos, Bildinterpretationen) und weiterer

55zu den technischen Möglichkeiten des Austauschs und der Bemühungen zur Normung siehe
ausführlich Bill, 1999b, S. 195ff und S. 385ff

56z.B. Verschneidung von Überschwemmungsbereichen und Siedlungsaktivitäten zur
Abschätzung von Konflikten

57Nur durch eine Umstellung auf eine digitale Datenhaltung und Bearbeitung kann eine konti-
nuierliche Aktualisierung und damit ein Werterhalt der Daten erreicht werden. Eine parallele
analoge und digitale Bearbeitung führt zu erheblichen Kosten, ohne einen nennenswerten
Nutzen zu erzielen (Seuß, 2000, S. 49).

58siehe Kapitel 3.5.2.3, S. 78

74



3.5 Informationstechnische Ausgestaltungsmöglichkeiten

fachspezifischer Erfassungsmethoden wie Feldaufnahmen oder Interviews (Bill,
1999a, S. 171ff). Als sekundäre Erfassung wird die Aufnahme bestehender oder
für diesen Zweck speziell erstellter Produkte bezeichnet. So können z.B. analo-
ge thematische Karten durch eine manuelle Digitalisierung auf einem Digitali-
siertisch, eine Bildschirmdigitalisierung oder eine automatische Digitalisierung in
digitale Daten überführt werden. Außerdem lassen sich Informationen mit Hil-
fe digitaler Grundkarten räumlich verorten (Bill, 1999a, S. 195ff; Rappe, 1995,
S. 127ff).

Die Vorhaltung der Informationen erfolgt in Datenbanken (siehe auch Kapitel
3.5.1.1, S. 72). Speziell für raumbezogene Datenbanken haben die folgenden Cha-
rakteristika eine hohe Bedeutung (Bill, 1999a, S. 293ff)

� redundanzfreie Datenhaltung

� parallele Zugriffsmöglichkeit für mehrere Nutzende

� flexible Struktur

� hohe Sicherheit der Daten gegen Verlust und unbefugten Zugriff

� einfache Handhabung und leistungsfähige Werkzeuge

Diese Anforderungen lassen sich mit speziellen Datenbankverwaltungs- bzw. Da-
tenbankmanagementsystemen erfüllen (siehe auch Bartelme, 1995, S. 245ff).

3.5.2 Informationsaufbereitung

Als Informationsaufbereitung werden im Folgenden alle Tätigkeiten zusammen-
gefasst, die der Auswertung und Präsentation von Informationen dienen.

3.5.2.1 Entscheidungshilfesysteme (Decision Support Systems, DSS) und
Expertensysteme (Expert Systems, XPS)

Expertensysteme (XPS) und Entscheidungshilfesysteme (DSS) stellen Technolo-
gien zur Informationsaufbereitung dar.

Mit XPS wird versucht, die Problemlösung von Experten für ein abgegrenztes
Themenfeld zu simulieren. Im Gegensatz zur üblichen Datenverarbeitung, die
auf exakte Problemlösungen ausgerichtet ist, versuchen XPS auch Lösungen für
qualitative Problemstellungen zu finden. Während die übliche Datenverarbeitung
Programme für einzelne Aufgaben nutzt und die Software die Daten mit festen
Funktionen verarbeitet, trennen XPS Wissen über das Anwendungsgebiet und
Verfahren zur Bearbeitung. Dafür werden soweit möglich das Wissen und die
Erfahrungen von Experten in Form von Heuristiken oder numerischen Verfahren
in das System integriert.
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Die ersten XPS wurden in den 1960er Jahren konzipiert und in den 1970er Jahren
erstmals technisch umgesetzt. Inzwischen sind XPS für die verschiedensten An-
wendungen im Einsatz. Sie finden sich im Bereich der Forschung, der Produktion,
der Finanzwirtschaft und im Umweltbereich (Schmidt, 1996, S. 16ff).

DSS basieren auf Modellen und einer Simulation des Problemlösungsverhaltens
von Entscheidungstragenden. Sie sollen interaktiv die Entscheidungsfindung für
semi-strukturierte Probleme durch geeignete Modelle und analytische Methoden
unterstützen und bestehen aus folgenden Elementen (Turban, 1988):

� Datenmanagement (database management system, DBMS) mit Funktionen
zur Datenabfrage und Informationen zur Datenstruktur,

� Modellmanagement (modelbase management system, MBMS) mit verschie-
denen Modellen und deren Anforderungen,

� Dialog mit einer Benutzerschnittstelle (graphical user interface , GUI) und

� Reporterstellung zur Wiedergabe von Ergebnissen und Wegen der Entschei-
dungsfindung.

Sie wurden in den 1970er Jahren technisch umgesetzt und werden in verschiedenen
Bereichen wie der Finanzplanung (Schmidt, 1996, S. 20ff) und im Umweltbereich
eingesetzt (für die Wasserwirtschaft siehe z.B. Gijsbers, 2000 oder BfG, 2000).

3.5.2.2 Data-Warehouse-Konzepte

Ein Data Warehouse lässt sich als für Analysen und Reporte strukturierte Kopie
aller Transaktionsdaten einer Organisation definieren (Kimball, 1996, S. 310). Das
bedeutet, dass alle Daten der operativen Datenbanken in regelmäßigen Intervallen
in einer zentralen Datenbank gesammelt, gefiltert, konsolidiert und strukturiert
werden. Ziel ist die Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Dabei soll es den
Entscheidungstragenden ermöglicht werden, die benötigten Informationen auf in-
tuitive Weise zu erhalten. Wesentliche Merkmale von Data-Warehousekonzepten
sind (Inmon, 1994, S. 2ff):

� die thematische Strukturierung (subject-orientated) in einem mehrdimen-
sionalen Datenraum (eine Dimension pro Organisationsmerkmal)

� die Vereinheitlichung (integrated) der Darstellung der Daten

� die historische Dimension (time-variant) durch die Speicherung der zeitli-
chen Entwicklung der betrachteten Daten

� die Dauerhaftigkeit (nonvolatible) durch den Verzicht auf eine Aktualisie-
rung der Daten zugunsten einer Ergänzung
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Die marktreife Entwicklung von Data-Warehouses erfolgte in den 1990er Jahren
wobei viele der eingesetzten Technologien bereits vorher genutzt wurden.

Die Analyse der Datenbestände erfolgt durch verschiedene Werkzeuge. Sie lassen
sich grob in folgende Gruppen zusammenfassen (Mattison, 1996):

� Report- und Abfragegeneratoren

� Statistik

� Data Mining

Als Data Mining wird der computergestützte Prozess definiert, Muster in
Daten zu erkennen. Ziel ist die Erkennung neuer sinnvoller Muster aus be-
stehenden Datenbeständen (Witten, 2001, S. 3).

� Online Analytical Processing (OLAP)

Eine erste Beschreibung des OLAP erfolgte 1993 durch Codd. Diese wur-
de inzwischen von verschiedenen Seiten weiterentwickelt. Die verwende-
ten Strategien und Technologien basieren dabei auf Entwicklungen der
1960/70erJahre (Pendse, 2002).

� Dokumenten-Retrival

� Prozessmodellierung

� Geo-Informationssysteme59

� Executive Information Systeme60

� Entscheidungshilfesysteme61

� Tools für spezielle Aufgaben einzelner Anwendungsbereiche und Abteilun-
gen

Ein erfolgreicher Einsatz von Data-Warehouses erfordert einen an die jeweilige
Organisation angepassten Aufbau insbesondere der Analysewerkzeuge (Kimball,
2002).

59siehe Kapitel 3.5.1.4, S. 73 und 3.5.2.3, S. 78
60siehe Kapitel 3.5.1.2, S. 72
61siehe Kapitel 3.5.2.1, S. 75
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3.5.2.3 Geo-Informationssysteme

Geo-Informationssysteme62 werden sowohl zur Informationsaufbereitung als auch
zur Informationserfassung und -vorhaltung genutzt.

Speziell raumbezogene Daten lassen sich mit GIS für verschiedene Zwecke analy-
sieren und aufbereiten.

Wesentliche Analyseformen eines GIS sind

� Flächenverschneidungen, d.h. die Verknüpfung von zwei Flächen mit gege-
benen Eigenschaften zur Erzeugung einer neuen Fläche (Bill, 1999b, S. 88ff),

� Netzwerkanalysen, d.h. die Analyse eines Netzwerkes (z.B. Stromnetz) hin-
sichtlich des

”
besten Weges“, des

”
besten Standorts“ im Netz oder des

”
Rei-

sendenproblems“ (Bill, 1999b, S. 99ff),

� Standortplanungen, d.h. neben den Standortfaktoren, die mit Flächenver-
schneidungen und Netzanalysen bestimmbar sind, lassen sich auch durch
punktförmige Einflussfaktoren Standorte optimieren (Bill, 1999b, S. 106ff),

� Digitale Geländemodelle63 (DGM), d.h. die Modellierung der Erdoberfläche
(Bill, 1999b, S. 108ff) und

� systemanalytische Ansätze, d.h. die Integration von Annahmen und Model-
len wie Empfindlichkeitsanalysen gegenüber Lärm (Bill, 1999b, S. 129ff).

Neben den Analyseformen stehen durch GIS verschiedene Möglichkeiten zur vi-
suellen Aufbereitung und Präsentation zur Verfügung. Ein wesentliches Einsatz-
feld ist dabei die vereinfachte Erstellung und Vervielfältigung von Planwerken
und Karten (siehe ausführlich Grünreich, 1995, Buziek, 1995 oder Bill, 1999b,
S.174ff). Darüber hinaus bestehen weitergehende Möglichkeiten der Präsentation
z.B. in Form von interaktiven Informationsangeboten oder Internetangeboten, die
in zunehmenden Maße genutzt werden (Bill, 1999b, S. 143ff).

3.5.3 Informationsfluss

3.5.3.1 Internet/Intranet

Als Internet werden alle Rechner und Netzwerke verstanden, die über das TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) kommunizieren. Das Internet
Protokoll verschickt Datenpakete auf Grundlage der IP-Adressen, die den Rech-
nern zugewiesen sind. Das TCP baut auf dem IP auf und schafft eine

”
virtuelle“

62siehe Kapitel 3.5.1.4, S. 73
63Ein Digitales Geländemodell (DGM) verknüpft ein Digitales Höhenmodell (DHM), das die

Lage eines Punktes mit seiner Höhe verknüpft, mit einem Digitalen Situationsmodell (DSM),
das den Grundriss und zugehöriger Informationen enthält.
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Verbindung zwischen dem absendenden und dem empfangenden Rechner, indem
es den Datenstrom zwischen beiden Rechnern in eigenständige Datenpakete auf-
teilt und beim Empfang in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt. Auf diesen
Protokollen basieren die Internetdienste wie das File Transfer Protocol (FTP)
und das Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Entstanden ist das Internet aus einem Forschungsprojekt der Advanced Research
Projects Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums Ende der 1960er
Jahre. 1983 wurde das gesamte bis dahin entwickelte ARPANET auf die heute
üblichen Protokolle umgestellt. Vor allem die Wissenschaftsinstitutionen forcier-
ten in den folgenden Jahren den Ausbau des Internet. 1992 wurde die Internet
Society (ISOC) zur Steuerung der Entwicklung des Internet gegründet (Bichler,
1997, S. 8ff).

Das Internet ist inzwischen ein etabliertes und universell einsetzbares Infor-
mations- und Kommunikationsmedium für heterogene Daten. Das Spektrum
reicht dabei von Text über Musik, Video bis zu GIS-Daten. Tabelle 3.2 stellt die
unterschiedlichen Arten von Kommunikationsbeziehungen im Internet gegenüber.

Tabelle 3.2: Kommunikationsbeziehungen im Internet (nach Krause, 2001,
S. 45f)

Kommunikationsbeziehung Inhalte

Business to Customer (B2C) Elektronische Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse zwischen der Wirtschaft und
den privaten Kunden

Business to Business (B2B) Elektronische Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse zwischen Wirtschaftsunter-
nehmen (z.B. Materialeinkauf)

Government to Customer
(Citizen) (G2C)

Integration der Bürgerinnen und Bürger in
die Verwaltungsprozesse auf elektronischem
Weg

Government to Business (G2B) Elektronische Geschäftsverbindung
zwischen Verwaltung und Wirtschaft

Government to Government
(G2G)

Elektronische Kommunikations- und Trans-
aktionsprozesse zwischen unterschiedlichen
Verwaltungseinheiten

Government to Policy (G2P) Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
für den politischen Prozess

Die jeweiligen technischen Anforderungen zwischen den verschiedenen Kommu-
nikationsbeziehungen hinsichtlich der Daten und des Transfervolumens, der Si-
cherheit, der Aktualität und der Aufbereitung der Daten unterscheiden sich dabei
teilweise erheblich.
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Als Intranet werden auf dem TCP/IP Protokoll basierende Netzwerke bezeichnet,
die nicht oder nur mit speziellen Sicherungsmaßnahmen, die den freien Zugang in
das Netzwerk verhindern, mit dem Internet verbunden sind (Bichler, 1997, S. 26).

3.5.3.2 Groupware-Systeme

Ein Mittel zur Unterstützung des Informationsflusses in Arbeitsgruppen stellen
Groupware-Systeme dar. Durch sie sollen Informationen für alle Mitglieder der
Gruppe einfach und schnell erhältlich sein (siehe u.a. Schmidt, 1996, S. 23ff).

Besonders relevante Elemente von Groupware-Systemen sind:

� die gemeinsame Dokumentenbearbeitung: Alle Gruppenmitglieder haben
Zugriff auf die gleichen Dokumente. Änderungen des Informationsbestan-
des werden sofort für alle Mitglieder der Gruppe wirksam, so dass keine
strukturellen Informationsdefizite entstehen.

� der gemeinsame Terminkalender: Für Absprachen notwendige Termine kön-
nen automatisch abgestimmt werden. Die an den Terminen nicht beteiligten
Gruppenmitglieder werden darüber informiert.

� eine E-mail-Funktion: Durch personalisierte E-mail-Funktionen für alle Be-
teiligten, ist das Versenden von Nachrichten schnell und kostengünstig mög-
lich. Durch die Option, die Nachrichten einfach zu kopieren bzw. gleichzeitig
an verschiedene Empfänger zu senden, ist es einfach, den Informationsstand
der Gruppenmitglieder zu vereinheitlichen.

� Virtuelle Schwarze Bretter: Ergänzend zur E-mail-Funktion dienen virtuelle
Schwarze Bretter dazu, alle Mitglieder der Arbeitsgruppe über bestimmte
Sachverhalte zu informieren.

Groupware Systeme werden seit den 1980er Jahren erfolgreich in verschiedenen
Bereichen eingesetzt (Krcmar, 1991, S. 11ff). Inzwischen existieren internetbasier-
te Lösungen, so dass ein Arbeiten an unterschiedlichen Standorten noch einfacher
möglich ist (siehe ausführlich Bichler, 1997).

3.5.3.3 Workflow-Systeme

Workflow-Systeme dienen der Steuerung des Informationsflusses bei Prozessen.
Sie gehören als Verfahrensvorschriften in analoger Form zu den typischen Ar-
beitsformen in den Verwaltungen. Die Einführung von Workflow-Systemen bie-
tet sich bei regelmäßig wiederkehrenden Prozessen an, die z.B. in der Logistik,
der Buchhaltung oder formalen Beteiligungsverfahren in der Planung auftreten.
Durch eine Digitalisierung der Arbeitsabläufe ist es möglich, deren Transparenz
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zu erhöhen. So kann zu jeder Zeit der aktuelle Stand der Bearbeitung nachvoll-
zogen werden. Ein damit verbundener Vorteil ist die Vermeidung von Liegezeiten
und die bessere Einhaltung von Terminen (Schmidt, 1996, S. 25). Voraussetzung
für die Einrichtung eines Workflow-Systems ist die Analyse des zu bearbeitenden
Prozesses. Nur dadurch ist es möglich, eine informationstechnische Ergänzung zu
schaffen (Böhm, 2000, S. 2ff).

Von den Groupware-Systemen unterscheiden sich Workflow-Systeme vor allem
durch ihre verschiedenen inhaltlichen Ansprüche und ihre strukturelle Reichweite
(Böhm, 2000, S. 2ff; Krcmar, 2000, S. 327f). In Tabelle 3.3 sind die wesentlichen
Charakteristika beider Systeme gegenübergestellt.

Tabelle 3.3: Gegenüberstellung der Charakteristika von Workgroup- und
Workflow-Management-Systemen (Hildebrand, 1995, S. 109)

Charakteristika Workgroup-
Management

Workflow-
Management

Koordinierungsmodell Lösung eines einzigen
Problems

Aufteilung und Lösung
von Teilproblemen

Anzahl der Beteiligten niedrig hoch

Räumliche Verteilung der
Beteiligten

an einem oder
verschiedenen Orten

an einem oder
verschiedenen Orten

Zeitliche Verteilung der
Aufgaben

zur gleichen Zeit oder
zu unterschiedlichen
Zeiten

zu unterschiedlichen
Zeiten

Strukturierungsgrad der
Aufgaben

mittel bis gering hoch

Wiederholungsfrequenz mittel bis gering hoch

Bedeutung organisatorischer
Regeln

niedrig hoch

Organisatorischer Bezug einzelnes Team organisationsweite
Prozesse

Anbindung an eine
betriebliche Informations-
verarbeitung

nein zum Teil

Primäres Ziel Flexibilität Effizienz

Aktive Steuerung und Verfol-
gung des Arbeitsfortschritts

nein ja
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3.5.3.4 Standardisierung

Für den vorsorgenden Hochwasserschutz ist die Standardisierung von raumbezo-
genen Daten von besonderer Bedeutung, um den Informationsfluss zu gewähr-
leisten. In vielen technischen Bereichen ist die Normung eine selbstverständliche
Voraussetzung. Im IuK-Bereich haben dagegen Normungsaktivitäten in größerem
Umfang erst in den 1990er Jahren begonnen. Derzeit existieren zahlreiche Stan-
dards, die vor allem auf der marktbeherrschenden Stellung verschiedener Her-
steller beruhen und im Gegensatz zu Normen nicht verbindlich sind. Im Bereich
der textbezogenen Informationen hat sich beispielsweise das Portable Document
Format (PDF) der Firma Adobe (Adobe, 2002) als Standard durchgesetzt. Im
Bereich der GIS sind die Formate der Produkte der Firma ESRI von den meisten
Wettbewerbsprodukten lesbar.

1992 wurde das Technische Komitee 287
”
Geoinformation“des Europäisches Ko-

mitee für Normung (CEN/TC 287) eingerichtet, das bis 1998 zahlreiche CEN-
Vornormen zur Datenbeschreibung und zum Raumbezug erarbeitete (Junius,
2002, S. 45ff).

Seit 1994 entwickelt das OPEN GIS Consortium (OGC), ein Konsortium von
mehr als 200 Unternehmen, Behörden und Universitäten, Standards im Bereich
der raumbezogenen Daten. Ein Beispiel für ihren erfolgreichen Einsatz64 im Be-
reich des vorsorgenden Hochwasserschutzes stellt die Multi-Hazard Mapping In-
itiative (MMI) dar (OGC-MMI, 2002).

Im selben Jahr wurde von der Internationalen Organisation für Standardisie-
rung (ISO) das Technische Komitee 211

”
Geographic Information/Geomatics“

gegründet. Es hat die Erfahrungen des CEN aufgegriffen, das über die nationalen
Normungsorganisationen in der ISO vertreten ist. Darüber hinaus ist zwischen
dem OGC und dem ISO/TC 211 eine enge Zusammenarbeit vereinbart, so dass
von einer Übereinstimmung der Standards des OGC und den ISO-Normen aus-
gegangen werden kann (Junius, 2002, S. 47). Inzwischen bestehen etliche Normen
und Vornormen zur Definition von Geodaten. Für Metadaten wird derzeit durch
die ISO/TC 211 ein neuer Standard entwickelt, der als ISO 19115 Ende 2002 zur
Verfügung stehen soll (ISO/TC 211, 2002). Damit wird die Austauschbarkeit und
die computergestützte Auswertung der Daten und Metadaten sichergestellt.

Weitere wichtige Entwicklungen im Zusammenhang mit der Standardisierung von
Daten stellen die Extensible Markup Language (XML), die strukturierte Daten
wie Kalkulationstabellen, Adressbücher, technische Zeichnungen usw. in einer
einheitlichen Struktur darstellt, und die Geography Markup Language (GML), die
geographische Daten auf der Basis von XML strukturiert, dar. Beide Technologien
machen die Daten für verschiedenste Softwareprodukte zugänglich (W3C, 2002).

64Zu möglichen Problemen des Datenaustauschs trotz der vorhandenen Standards mit aktuellen
GIS-Produkten siehe Hartmann (2002)
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3.6 Entwicklung des Informationsmanagements in
der Planung

Im Folgenden soll am Beispiel der Stadtplanung65 und der Einführung von Um-
weltinformationssystemen in der Umweltplanung66 die Entwicklung des Informa-
tionsmanagements in der Planung dargestellt werden.

3.6.1 Informationsmanagement in der Stadtplanung

Die Bedeutung einer Bestandsaufnahme bzw. Prognose und damit der systemati-
sche Umgang mit Informationen wurde für die Stadtplanung erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts erkannt. Sitte beschrieb 1889 die Notwendigkeit, vor der Pla-
nung eines neuen Stadtteils, auf Basis der Geschichte der Stadt und des darüber
existierenden statistischen Materials, die Entwicklung der Bevölkerung, des Ver-
kehrs sowie der Baustruktur abzuschätzen (Sitte, 1889, S. 135ff). Seine Forde-
rungen wurden jedoch von der Fachwelt nicht aufgegriffen. Obwohl bereits kurz
nach der Jahrhundertwende in vielen Städten umfangreiche Datenbestände und
thematische Karten durch die städtischen Verwaltungen vorlagen, wurden diese
erst nach dem zweiten Weltkrieg in der Stadtplanung in nennenswertem Umfang
genutzt (Fehl, 1970, S. 9ff).

Mitte der 1950er Jahre wurde ausgehend von den in den USA entwickelten Pla-
nungsansätzen des

”
Operations Research“ und des

”
Comprehensive Planning“

versucht, die verschiedenen Planungsbereiche einer Stadt zusammenzuführen. Im
Vordergrund standen dabei die physisch-technischen und wirtschaftlichen Aspek-
te der Planung. Ziel war eine computergestützte Modellierung aller Aufgaben
der Stadtplanung (Fehl, 1970, S. 16ff). Auch in Deutschland wurde intensiv in
diesem Bereich geforscht (siehe beispielsweise Meier, 1970 oder Nowak, 1973).
Trotz erheblicher Anstrengungen trat jedoch Ende der 1960er Jahre eine deutli-
che Ernüchterung ein. Es zeigte sich, dass die Vorhaben zu komplex waren und vor
allem der Umfang der zu erhebenden Daten so groß war, dass eine Fortführung
der Datenbestände sich oft nicht umsetzen ließ und die Datensammlungen schnell
ihren Wert verloren. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Formalisierbarkeit und
damit die Modellierbarkeit vieler Fragestellungen der Planung nicht im ursprüng-
lich erwarteten Maß möglich war. Die praktische Anwendung scheiterte aber auch
daran, dass die angehäuften Datenmengen nur schwer zu verarbeiten und kaum
für die Fragestellungen der Planung aufzubereiten waren (Fehl, 1970, S. 18ff; No-
wak, 1973, S. 115; Krause, 2001, S. 16ff). Parallel zu diesem Misserfolg in der

65Unter Stadtplanung werden hier die formellen und informellen Tätigkeiten der untersten Stufe
der räumlichen Gesamtplanung verstanden. Das Spektrum reicht dabei von der formellen
Bauleitplanung nach BauGB bis zu informellen Agenda 21 - Prozessen.

66Als Umweltplanung werden hier alle Tätigkeiten der Planungsbehörden im Umweltbereich
zusammengefasst.
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Planung ging die Nutzung der Informationstechnologien in anderen Bereichen
der Verwaltungen weiter. Anfang der 1970er Jahre wurden verstärkt zentrale Re-
chenzentren als

”
Datenzentralen“ für die unterschiedlichen Verwaltungsebenen

gegründet (Ermer, 2000, S. 341). Die verstärkte Dezentralisierung des politisch-
administrativen Systems und die Verfügbarkeit kleiner Rechner führte in den
1980er Jahren zu einer Dezentralisierung der IuK-Technik. Damit verbunden war
und ist bis heute der Einsatz verschiedenster Betriebssysteme und Anwendungs-
software. Dies machte den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Behörden
aber oft auch innerhalb einzelner Stadtverwaltungen auf Grund der unterschied-
lichen Datenformate schwierig (Büssow, 2000, S. 182ff).

Die Wandlung der Stadtplanung in den 1980er Jahren weg von einer langfris-
tigen und umfassenden Stadtentwicklungsplanung hin zu einem kleinräumigen
Stadtumbau und die zunehmende Verrechtlichung der Planung führten zu ei-
nem Bedeutungsverlust für die modellorientierten Planungstechniken. Der Ein-
satz von IuK-Technologien wurde verstärkt in der Informationsgewinnung und
weniger in Modellierungsversuchen wie in den 1960er und 70er Jahren gesehen.
Die verschiedenartigen Planungsaufgaben wurden auf unterschiedliche Fachämter
verteilt, was zu Abstimmungsproblemen zwischen den Ämtern führte. Eine all-
gemein gültige Datengrundlage wurde oft nicht mehr fortgeführt bzw. überhaupt
nicht aufgebaut. Die Fachämter erstellten eigene Fachinformationssysteme, die in
erster Linie auf die eigene konkrete Aufgabe ausgerichtet waren. Ein Austausch
von Daten war zwischen den unterschiedlichen Systemen oft nicht möglich. Durch
die fehlende Koordination wurden Datenbestände oft redundant zu anderen über-
geordneten Institutionen oder Fachbehörden vorgehalten. Da die Stadtplanung in
vielen Bereichen auf Sekundärdaten basiert, wurden vielfach keine eigenen Infor-
mationssysteme aufgebaut (Krause, 2001, S. 25ff).

Eine erneute Beschäftigung mit IuK-Technologien und dem computergestützen
Umgang mit Informationen setzte in der Stadtplanung wieder Mitte der 1990er
Jahre ein. Die inzwischen breite Verfügbarkeit von PCs in der Kommunalverwal-
tung und die zunehmende Verbreitung von PC-fähigen Anwendungen zur graphi-
schen Datenverarbeitung (CAD und GIS), die nach einer angemessenen Einarbei-
tungszeit auch für Endanwender sinnvoll zu nutzen sind, machte einen Einsatz
dieser Technik in der Stadtplanung interessant. Bereits 1988 wurde durch den
Deutschen Städtetag den Mitgliedsstädten die

”
Maßstabsorientierte Einheitliche

Raumbezugsbasis für Kommunale Informationssysteme“ (MERKIS) als Grund-
konzept für den Aufbau kommunaler Geo-Informationssysteme empfohlen. Ziel
der Empfehlung ist ein einheitlicher Raumbezug67 aller Informationssysteme ei-
ner Kommune, die Minimierung von Doppelarbeit und Verteilung der Zuständig-
keiten (siehe ausführlich u.a. Bill, 1999b, S. 240ff und Seuß, 2000, S. 43ff). In-

67Die Datenbasis soll dabei in die drei Maßstabsebenen 1:500 bis 1:1.000 (Grundstufe), 1:2.500
bis 1:5.000 (1. Ausbaustufe) und 1:10.000 bis 1:50.000 (2. Ausbaustufe) gegliedert werden.
Als Grundlage sollen vor allem die ALK und ATKIS dienen.
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zwischen sind – vor allem in größeren Städten68 – zahlreiche Systeme erfolgreich
implementiert. Jedoch fehlt oft eine Koordination der Datenbestände69 und des
Informationsflusses innerhalb der Kommunen und zu anderen Behörden (Krause,
2001, S. 27ff). Weitergehende Trends sind die verstärkte Nutzung des Internets
(siehe u.a. Scholl, 2001; tetraeder.com, 2001) und computergestützter Visualisie-
rungstechniken (Lehmkühler, 1999).

3.6.2 Umweltinformationssysteme (UIS)

Der Begriff
”
Umweltinformationssystem“ wird in einer sehr großen Bandbreite

genutzt. Die meisten UIS entsprechen folgender Charakterisierung (Fürst, 1996,
S. 3f):

� UIS geben auf Basis einer eigenen Systematik Auskunft über die Umwelt
oder Teile davon,

� Die Informationen in UIS haben in der Regel einen Raumbezug und

� UIS stellen Meta-Informationssysteme für einen vereinfachten Zugriff auf
die Informationen zur Verfügung.

Informationssysteme, die diesen Kriterien entsprechen, wurden wie für die Infor-
mationssysteme der Stadtplanung beschrieben Ende der 1960er Jahre aufgebaut.
Im Gegensatz zu den zum Teil sehr umfassenden und daran auch gescheiterten
Ansätzen der Stadtplanung70 wurden die UIS-Systeme für begrenzte Aufgaben
aufgebaut und erfolgreich genutzt.

Moderne UIS nutzen GIS als Werkzeug, das speziell auf den Einsatz im Um-
weltbereich ausgerichtet wird (Bill, 1999a, S. 41). Wie die Verbreitung der GIS71

steigerte sich auch die Anwendung von UIS in den 1990er Jahren. Sie wurden
sowohl auf den verschiedenen staatlichen Verwaltungsebenen als auch in privaten
Betrieben aufgebaut (Bill, 1999a, S. 41).

Die UIS werden von den verschiedenen Fachverwaltungen für die jeweils zu
erledigenden Aufgabenstellungen betrieben. Um die Informationen umfassend
verfügbar zu machen und die Anforderungen aus dem Umweltinformations-
gesetz72 zu erfüllen, haben Bund und Länder die seit dem 1.1.1996 wirk-
same Verwaltungsvereinbarung Umweltdatenkatalog (UDK) geschlossen. Der

68In den Fallstudien (siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f) wurde deutlich, dass vor allem Kommunen mit
mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verstärkt IuK-Technologien einsetzen.
Kleinere Kommunen sind dazu oft personell und finanziell nicht in der Lage.

69In den Fallstudien (siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f) zeigte sich, dass in vielen Fällen den unter-
schiedlichen Abteilungen in den Kommunen die Datenhaltung der anderen Abteilungen und
der Fachbehörden nicht bekannt ist.

70siehe Kapitel 3.6.1, S. 83f
71siehe Kapitel 3.5.1.4, S. 73
72siehe Kapitel 3.3.4, S. 61f
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UDK ist ein Metadaten-Katalog über die vorhandenen Datenbestände von
Bund und Ländern. Das Grundkonzept wurde in den Jahren 1991-1995 entwi-
ckelt und 1997/98 auf Grund der Erfahrungen mit der ersten Version grund-
legend überarbeitet. Der UDK gibt Auskunft über die Informationsklassen

”
Datensammlung/Datenbank, Dienst/Anwendung/Informationssystem, Doku-

ment/Bericht/Literatur, Geo-Information/Karte, Organisationseinheit/Fachauf-
gabe und Vorhaben/Projekt/Programm“ (Swoboda, 1998, Kap. 2).

Der UDK ermöglicht einen Überblick über die dezentral geführten Datenbestände
der meisten deutschen Bundes- und Landesbehörden. Die Fallstudien73 haben
verdeutlicht, dass er erst langsam

”
gefüllt“ wird. So fehlen beispielsweise für den

Hochwasserschutz noch ein Großteil der bestehenden Flächenausweisungen der
Wasserwirtschaftsbehörden.

Mit dem German Environmental Information Network (GEIN) wurde im Jahr
2000 ein über den UDK hinausgehendes nationales UIS für Deutschland geschaf-
fen, das auf die Informationsbestände von über 70 Institutionen zurückgreifen
kann. Durch umfangreiche Hilfen für die Recherche ist das System auch ohne
Expertenwissen zu bedienen. Der UDK ist als ein Teil in das System integriert
(UBA, 2002).

3.7 Schlussfolgerungen für die Konzeption eines
Informationsmanagements in der Planung

Zahlreiche Disziplinen arbeiten traditionell mit Elementen des Informationsmana-
gements. Durch den Einsatz von IuK-Technologien seit Anfang der 1960er Jahre
konnten neue Dimensionen hinsichtlich Quantität und Qualität des Umgangs mit
Informationen erreicht werden. Durch diese Entwicklung stehen zahlreiche erprob-
te Elemente74 für ein Informationsmanagement in der Planung zur Verfügung.

Die Bereitstellung von Informationen zum vorsorgenden Hochwasserschutz stellt
einen Teil der staatlichen Daseinsvorsorge dar. Auf Grund der föderalen
Zuständigkeiten und der unterschiedlichen Akteure ist die konkrete Verpflichtung
einzelner Institutionen jedoch schwierig. Bei der Gestaltung eines Informations-
managements für die Planung sind folgende rechtliche Rahmenbedingungen75 zu
beachten:

� Schutz der Rechte an geistigem Eigentum und Datensammlungen: Die Be-
achtung des Urheberrechts im Bereich des Informationsmanagements ist vor
allem für die Abschätzung der zu erwartenden Kosten und für die Möglich-
keiten der Datenweitergabe an andere Behörden oder die Öffentlichkeit von

73siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
74siehe Kapitel 3.2, S. 44ff
75siehe Kapitel 3.3, S. 57ff
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Bedeutung. Weitergehende Einflüsse auf das Informationsmanagement in
der Planung sind in der Regel mit dem Urheberrecht nicht verbunden.

� Schutz von personenbezogenen Daten: Bei der Auswahl und Erhebung der
Datenbestände muss sichergestellt sein, dass keine Daten erhoben werden,
die den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen verletzen können.
Das bedeutet besonders auf kommunaler Ebene, dass schon frühzeitig eine
Aggregation von Daten erfolgen muss, um eine Zuordnung von persönlich-
keitsrelevanten Informationen zu einzelnen Personen auszuschließen. Für
viele Bereiche wie beispielsweise den vorsorgenden Hochwasserschutz ist die
Verwendung von persönlichkeitsrelevanten Informationen fachlich nicht er-
forderlich, so dass bei einer frühzeitigen Integration des Datenschutzes keine
Einschränkungen zu erwarten sind.

� Schaffung des Zugangs zu Informationen der Verwaltung im Umweltbe-
reich: Die EU-Umweltinformationsrichtlinie verschafft den Bürgerinnen und
Bürgern Zugang zu Informationen im Umweltbereich. Durch die Novellie-
rung dieser Richtlinie werden die zuständigen Behörden im Umweltbereich
ihr Informationsangebot besonders durch digitale Medien erheblich auswei-
ten müssen. Davon sind auch alle wesentlichen Planungsbereiche betrof-
fen. Die Bestrebungen hinsichtlich eines Informationsfreiheitsgesetzes gehen
darüber hinaus und umfassen alle Aktivitäten des Verwaltungshandelns.

� Rechtssicherheit digitaler Dokumente: Durch die EU-Richtlinie über elek-
tronische Signaturen und das umsetzende deutsche Signaturgesetz erreichen
digitale Dokumente mit einem qualifizierten Zertifikat den gleichen Status
wie die Schriftform. Damit ist eine vollständige Umstellung auf die digitale
Form im Rahmen des Informationsmanagements in der Planung möglich.

Die Grundstrukturen des Informationsmanagements76 lassen sich für die Informa-
tionswirtschaft und die Führungsaufgabe des Informationsmanagements aus dem
objektorientierten Ansatz für ein Informationsmanagement in der Betriebswirt-
schaft (Krcmar, 2000) herleiten.

Hauptaufgabe der Informationswirtschaft ist die zielgerichtete Reduktion der In-
formationsmenge durch die Schaffung eines

”
Abholsystems“ mit Hilfe von Meta-

daten und die Einrichtung zur interessensgerechten Information über Änderun-
gen des Datenbestandes beispielsweise durch newsletter. Darüber hinaus ist durch
das Informationsmanagement eine kontinuierliche Ermittlung der Informations-
bedürfnisse und Auswahl der Informationsangebote vorzunehmen. Ergänzend sind
Nachfragepotenziale zu ermitteln und soweit möglich zu integrieren. Durch ein
Management der Informationsverwendung sind die Informationsströme so zu len-
ken, dass die für einzelne Entscheidungen erforderlichen Informationen gezielt
ausgewählt werden.

76siehe Kapitel 3.4, S. 62ff
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Ein wesentlicher Teil der Führungsaufgaben ist die Verknüpfung der Strategie
mit dem Informationsmanagement. Obwohl die grundlegenden Strategien der
Planung gesetzlich festgelegt sind, liegt hier ein erhebliches Potenzial. Dies be-
trifft neben den Verwaltungsabläufen vor allem die Verwaltungsstrukturen. Eine
weitere Führungsaufgabe des Informationsmanagements liegt in der Gestaltung
der Strukturen und besonders der Abgrenzung von eigenen und von Dritten zu
erbringenden Leistungen (Outsourcing). Im Bereich der Planung gilt es dabei
– wie in der Privatwirtschaft üblich – die Förderung der Eigenverantwortung
der Mitarbeitenden, die Steigerung der Flexibilität und Innovationskraft sowie
die organisationsübergreifende Kooperation in den Vordergrund zu stellen und
nicht die Einsparung von Personal. Darüber hinaus ist als Führungsaufgabe ein
Controlling der Informationsverarbeitung zu etablieren, das Wirtschaftlichkeit,
Qualitätssicherung und Sicherung der Funktionalität der Informationsverarbei-
tung sicherstellt. Dafür ist eine Verknüpfung mit bestehenden bzw. geplanten
Controlling-Ansätzen anzustreben.

Für die Konzeption eines Informationsmanagements ist aus dem Bereich des
Qualitätsmanagements77 vor allem die Qualitätsplanung zu berücksichtigen. Ein
Schwerpunkt stellt dabei die Ermittlung von Anforderungen der verschiedenen
Beteiligten dar. Bei einer konkreten Umsetzung in den verschiedenen Organisa-
tionen sind die weiteren Phasen des Qualitätsmanagements zu implementieren.

Für Informationserfassung, -vorhaltung, -aufbereitung und den Informationsfluss
stehen für die Planung zahlreiche informationstechnische Ausgestaltungsmöglich-
keiten78 zur Verfügung. Die IuK-Technologien sind bereits in unterschiedlichen
Disziplinen erprobt und können für die Zwecke der Planung eingerichtet werden.
Bei der Auswahl der Komponenten sind neben den Investitionskosten die Kosten
für die Umstellung (u.a. Schulungen des Personals) und vor allem die Folgekosten
zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass ein Ausstieg aus der
gewählten technischen Lösung möglich bleibt. Das bedeutet vor allem, dass die
erarbeiteten Datenbestände weiterhin nutzbar sind.

Aus der Entwicklung des Informationsmanagements in der Planung79 – besonders
dem Scheitern der Konzepte für die Stadtplanung in den 1970er Jahren – lassen
sich folgende Anforderungen formulieren:

� Die Aufgaben des Systems müssen möglichst klar umrissen sein.

� Der Aufbau des Systems muss flexibel sein.

� Das Informationsmanagementsystem muss für die Nutzenden einfach zu
bedienen sein. Die Einarbeitungszeit muss in einem sinnvollen Verhältnis
zum Nutzen stehen.

77siehe Kapitel 3.2.3, S. 49ff
78siehe Kapitel 3.5, S. 72
79siehe Kapitel 3.6, S. 83ff
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� Jeder Planungsprozess ist ein politischer Prozess. Der Versuch, Planung
alleine auf Grund von Fachwissen zu betreiben und damit automatisierbar
zu machen, ist zum Scheitern bestimmt. Das Informationsmanagement muss
deshalb auf eine Unterstützung des Planungsprozesses und nicht auf dessen
Ersatz ausgerichtet sein.

� Die Einführung muss so gestaltet werden, dass auch kurzfristig Erfolge sicht-
bar werden, um die Einführung politisch zu rechtfertigen und die Beteiligten
zu motivieren.

� Der Aufbau eines Metadatensystems analog bzw. im Rahmen des Umwelt-
datenkataloges (UDK) als erster Schritt zur Nutzbarmachung bestehender
Datenbestände.

Der derzeitige Stand des Informationsmanagements in der Planung entspricht
nicht den Möglichkeiten, die moderne Konzepte und IuK-Technologien bieten.
Durch eine konsequente Einführung ist sowohl eine Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit als auch der Planungsqualität80 zu erwarten.

80Als Planungsqualität wird hier sowohl die Qualität der fachlichen Aussagen an sich als auch
die Umsetzbarkeit der Planung betrachtet.
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4 Informationsmanagement in der
wasserwirtschaftlichen Planung

Im Folgenden wird das Informationsmanagement in der wasserwirtschaftlichen
Planung hinsichtlich seiner Nutzbarkeit für ein Informationsmanagement im Be-
reich des vorsorgenden Hochwasserschutzes analysiert. Die Basis dafür bilden die
Zusammenstellung der rechtlichen Grundlagen, die Beschreibung der Strukturen
der internen und externen Informationsaktivitäten, eine Ermittlung der Informa-
tionsbedürfnisse und die Darstellung der informationstechnischen Umsetzung.

4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Neben den allgemeinen rechtlichen Grundlagen1, die wie die Regelungen zum Da-
tenschutz für alle Informationsmanagementsysteme in der Planung gültig sind,
existieren spezifische rechtliche Rahmenbedingungen für das Informationsmana-
gement in der wasserwirtschaftlichen Planung2. In Kapitel 2.3.1 (S. 22) werden
die wesentlichen fachrechtlichen Instrumente der Wasserwirtschaft für den vorsor-
genden Hochwasserschutz dargestellt. Dabei wird deutlich, dass für ein zukünf-
tiges Informationsmanagementsystem die Festsetzung von Überschwemmungs-
gebieten und die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen bzw. Maßnahmenpro-
grammen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie3 (WRRL) von besonderer Bedeu-
tung sind. Für diese Instrumente werden im Folgenden die rechtlichen Regelun-
gen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Informationsaustausch, zur Informations-
sammlung und zu Mindestinhalten der Planwerke vorgestellt.

1siehe Kapitel 3.3, S. 57ff
2Nicht betrachtet werden hier die Regelungen für die Einrichtungen des Hochwasserwarndiens-

tes und besonderer Gewässernutzungen wie der Binnenschifffahrt. Die damit beschäftigten
Institutionen haben in ihrer gesetzlich festgelegten Aufgabenstellung keinen direkten Bezug
zu den wasserrechtlichen Instrumenten für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Dennoch
verfügen sie über Datenbestände, die prinzipiell auch für ein Informationssystem für den
vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt werden können, wie beispielsweise Aufzeichnungen
über historische Hochwasserereignisse. Sie sollten – wie andere nicht wasserwirtschaftliche
Fachplanungen auch – nach einem Aufbau des Grundsystems in weiteren Schritten in ein
Informationsmanagementkonzept für den vorsorgenden Hochwasserschutz integriert werden.

3siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
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Darüber hinaus werden die landesrechtlichen Regelungen für kontinuierliche In-
formationssammlungen dargestellt. Hier stehen die nach § 37 WHG zu führenden
Wasserbücher im Mittelpunkt der Betrachtungen.

4.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten

4.1.1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit

Bei der Beteiligung der Öffentlichkeit an Planungsprozessen kann allgemein zwi-
schen drei Stufen unterschieden werden (Selle, 2000, S. 61f):

� Die Information ist die Grundvoraussetzung für jede Kommunikation und
weitergehende Beteiligung der Öffentlichkeit an einem Planungsprozess.

� Die nächststärkere Stufe der Beteiligung ist die Partizipation. Darunter
wird die Beteiligung an von Dritten gestalteten Planungsprozessen verstan-
den. Beispiele aus dem Bereich der Planung sind Anhörungen oder Erörte-
rungstermine, bei denen Interessierte Anregungen zu den Vorschlägen geben
können.

� Die stärkste Form der Beteiligung an Planungsprozessen stellt die Koopera-
tion dar. Dabei wirken gleichberechtigte selbstständige Akteure zusammen.

In Tabelle 4.1 sind die rechtlichen Regelungen in den Bundesländern zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zusam-
mengestellt.

Es wird deutlich, dass in Deutschland eine Kooperation (s.o.) mit den Bürgerin-
nen und Bürgern rechtlich nicht vorgeschrieben ist.

Dagegen ist in allen Bundesländern eine Information der Öffentlichkeit über die
erfolgte Festsetzung von Überschwemmungsgebieten festgelegt. Sie erfolgt durch
eine Veröffentlichung der Verordnung in einem amtlichen Bekanntmachungsor-
gan (z.B. Staatsanzeiger) und durch die Möglichkeit der Einsichtnahme in die
Unterlagen bei der zuständigen Wasserwirtschaftsbehörde.

In fast der Hälfte der Bundesländer4 wird eine Partizipation der Bevölkerung
durch ein förmliches Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung in den Landeswas-
sergesetzen gefordert. Die Beteiligung der Bevölkerung in diesen Bundesländern
findet meistens in Form einer Auslegung statt. Das bedeutet, dass die Über-
schwemmungsgebietsverordnung einschließlich dem zugehörigen Kartenmaterial
für eine bestimmte Frist öffentlich ausgelegt und den Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit zur Äußerung von Anregungen gegeben wird. Auf diese Auslegung

4Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Thüringen
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wird durch eine Bekanntmachung hingewiesen. Die jeweils zuständige Behörde
prüft die eingegangenen Anregungen und teilt den direkt Beteiligten das Ergebnis
der Prüfung mit. Anschließend wird die überarbeitete Verordnung veröffentlicht.

Tabelle 4.1: Rechtlich vorgeschriebene Beteiligung der Öffentlichkeit bei der
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in den Bundesländern

Bundesland Information Partizipation

Baden-Würt-
temberg

§ 110 Abs. 3
WGBW

Bekanntmachung § 110 Abs. 3
WGBW

Auslegung und
Anhörung

Bayern Art. 61
Abs. 1
BayWG

Bekanntmachung — keine Regelung

Berlin — keine Regelung — keine Regelung

Brandenburg — keine Regelung — keine Regelung

Bremen — keine Regelung — keine Regelung

Hamburg — keine Regelung — keine Regelung

Hessen § 110 Abs. 2
HWG

Bekanntmachung § 110 Abs. 1
HWG

Auslegung und
Anhörung

Mecklenburg-
Vorpommern

§ 122 Abs. 2
LWaG

Bekanntmachung § 122 Abs. 2
LWaG

Auslegung und
Anhörung

Niedersachsen § 48 Abs. 3
NWG

Einsicht in
Pläne

— keine Regelung

Nordrhein-
Westfalen

§ 112 LWG Bekanntmachung — keine Regelung

Rheinland-
Pfalz

— keine Regelung — keine Regelung

Saarland § 114 Abs. 2
SWG

Bekanntmachung § 114 Abs. 2
SWG i.V.m.
§§ 63-71
SVwVfG

Auslegung und
Anhörung

Sachsen § 130
SächsWG

Bekanntmachung § 130 Abs. 2
SächsWG

Auslegung und
Anhörung

Sachsen-
Anhalt

§ 96 Abs. 2
WG LSA

Einsicht in
Pläne bzw.
Veröffentlichung

— keine Regelung

Schleswig-
Holstein

§ 124 Abs. 3
LWG SH

Bekanntmachung § 124 Abs. 2
LWG SH

Auslegung und
Anhörung

Thüringen § 117 Abs. 2
ThürWG

Bekanntmachung § 117 Abs. 1
ThürWG

Auslegung und
Anhörung
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4.1.1.2 Informationsaustausch mit anderen Behörden bei der Festsetzung
von Überschwemmungsgebieten

Durch die rechtlichen Regelungen für den Aufbau der Planungssysteme der räum-
lichen Gesamtplanung und der Fachplanungen in Deutschland (Fürst et al., 2001,
S. 36ff) ist im Gegensatz zu Planungssystemen in anderen Staaten Europas eine
relativ deutliche Trennung der Aufgabenstellungen und somit der Arbeitsstruk-
turen der Planungsbehörden vorgegeben5.

Eine Information bzw. Partizipation6 anderer Behörden findet im Rahmen von
förmlichen Beteiligungsverfahren statt. Eine weitergehende Kooperation für die
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

In den Bundesländern ohne Festlegungen für die Partizipation der Öffentlichkeit7

finden sich auch keine Regelungen zum Informationsaustausch der Behörden. In
den anderen Ländern wird der Informationsaustausch in der Regel gemeinsam
mit der Partizipation der Öffentlichkeit durchgeführt. In Baden-Württemberg
wird ausdrücklich eine Stellungnahme der betroffenen Gemeinden im Landeswas-
sergesetz gefordert. In den Landeswassergesetzen von Hessen, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Thüringen ist eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange8

(TÖB) vorgesehen. Diese Beteiligung soll sicherstellen, dass die TÖB und damit
auch die Regionalplanung über die Festsetzungsabsichten der Wasserwirtschaft
informiert werden. Neben diesem horizontalen Informationsaustausch soll durch
die verbindliche Veröffentlichung des Verfahrensergebnisses der vertikale Informa-
tionsfluss gewährleistet werden.

Eine Besonderheit stellt die Verpflichtung des § 96 Abs. 2 i.V.m. § 48 Abs. 6
WG LSA dar, wonach die Überschwemmungsgebiete in die Raumordnungspla-
nung aufzunehmen sind. Hier wird ein Informationsaustausch zwischen Wasser-
wirtschaft und Raumordnung explizit eingefordert.

4.1.1.3 Informationssammlung im Rahmen der Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten

In den Wassergesetzen der Länder finden sich mit Ausnahme der Angabe des
Bemessungshochwassers in Hessen und Thüringen keine Aussagen zur konkreten
Informationssammlung bzw. zur Abgrenzung der Überschwemmungsgebiete. Sol-
che Aussagen werden oft in Verwaltungsvorschriften getroffen. Dabei werden die
folgenden für die Informationssammlung relevanten Themenbereiche9 behandelt:

5siehe Kapitel 4.2.1, S. 100f
6siehe Kapitel 4.1.1.1, S. 92
7siehe Tabelle 4.1, S. 93, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt
8Als Träger öffentlicher Belange gelten Behörden und andere Institutionen wie Umwelt-

verbände nach § 29 BNatSchG.
9für die konkreten Informationsbedürfnisse siehe Kapitel 4.4, S. 111ff
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� Berechnungsverfahren für die Ermittlung des Bemessungshochwasserabflus-
ses und der Grenze des Überschwemmungsgebietes,

� Differenzierung verschiedener Bereiche innerhalb des Überschwemmungsge-
bietes wie Abfluss- und Retentionsbereiche, die besonders ermittelt werden
müssen, und

� die Genauigkeit bzw. der Maßstab in der die Darstellung der Grenze des
Überschwemmungsgebietes erfolgen soll und die damit bei der Informati-
onssammlung berücksichtigt werden muss.

Die Informationssammlung ist rechtlich jeweils speziell für das Festsetzungs-
verfahren eines konkreten Überschwemmungsgebietes vorgesehen. Weitergehen-
de Vorschriften zur kontinuierlichen Datenerfassung im Zusammenhang mit der
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten bestehen nicht.

4.1.1.4 Ausgestaltung der Verordnungen zur Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten

Die Inhalte der Überschwemmungsgebietsverordnungen sind in den Landeswas-
sergesetzen nicht konkret geregelt. Meistens wird nur festgelegt, dass eine räum-
liche Abgrenzung des Überschwemmungsgebiets durchgeführt werden soll.

In den Verwaltungsvorschriften10 zur Feststellung von Überschwemmungsgebieten
werden die Anforderungen konkretisiert (UVM, 1997, 7.2.3; TMLNU, 2000, 5.3;
HMUEJFG, 1997a, 2.).

Danach bestehen die Feststellungsunterlagen in der Regel aus

� dem Text der Rechtsverordnung,

� einer Karte des Überschwemmungsgebietes,

� einem Flurstücksverzeichnis und

� einem Erläuterungstext.

10Grundlage bildet die Untersuchung aller Bundesländer in Wald+Corbe (1997, S. 27ff), zusätz-
lich wurden die Verwaltungsvorschriften von Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen
analysiert (UVM, 1997; TMLNU, 2000; HMUEJFG, 1997a).
In Berlin exisitieren zwei Überschwemmungsgebiete, die 1914 bzw. 1923 nach preußischem

Wasserrecht festgesetzt wurden. Sie gelten weiterhin als wasserrechtlich festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete. Seit der Novellierung des Berliner Wassergesetzes im Jahre 1960 wur-
den keine weiteren Überschwemmungsgebiete festgesetzt (Darkow, 2002). In Bremen exis-
tiert eine gültige Überschwemmungsgebietsverordnung aus dem Jahr 1962, die 16 Einzel-
gebiete umfasst (Wohlleben, 2002). In Hamburg sind in den Jahren 1966 bis 1988 sechs
Überschwemmungsgebiete festgesetzt worden. Weitere Festsetzungen sind nicht vorgesehen
(Weiner, 2002). Auf eine weitere Untersuchung der Festsetzung von Überschwemmungsge-
bieten in den Stadtstaaten wird deshalb im Folgenden verzichtet.
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Der Text der Verordnung enthält eine Beschreibung des Schutzgegenstandes, der
Schutzgebietsgrenzen, des Schutzzwecks sowie eine Aufzählung der Rechtsgrund-
lagen, der Ge- und Verbote und der Ordnungswidrigkeiten. Darüber hinaus wird
das Inkrafttreten der Verordnung festgelegt (UVM, 1997, 2.ff; TMLNU, 2000, 5.3;
HMUEJFG, 1997a, 2.1).

Die Karten des Überschwemmungsgebietes müssen die räumliche Abgrenzung
nachvollziehbar machen. Die Verwaltungsvorschriften legen deshalb fest, dass ei-
ne amtliche topographische Karte oder die amtliche Liegenschaftskarte zu ver-
wenden ist. Die Maßstabsanforderungen liegen für Übersichtskarten bei 1:25.000
und bei den Karten der Überschwemmungsgebiete zwischen 1:1.500 (Baden-
Württemberg) und 1:10.000 (Thüringen) bzw. alternativ den Anforderungen der
ALK (Hessen). Ergänzt werden die Karten durch ein Verzeichnis aller Flurstücke
(UVM, 1997, 6.; TMLNU, 2000, 5.2; HMUEJFG, 1997a, 2.).

In dem Erläuterungstext ist die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets zu be-
schreiben. Damit sollen die Berechnungsverfahren und die zu Grunde gelegten
Annahmen und Parameter wie das Bemessungshochwasser nachvollziehbar ge-
macht werden (UVM, 1997, 7.2.3; TMLNU, 2000, 5.4; HMUEJFG, 1997a, 2.5).

4.1.1.5 Wasserbuch

Nach § 37 WHG sind für die Gewässer Wasserbücher zu führen. Diese enthalten
u.a. die festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 32 WHG (§ 37
Abs. 2 WHG). Die Wasserbücher haben die Aufgabe, den Wasserbehörden, an-
deren Behörden und in den meisten Bundesländern auch der Allgemeinheit einen
Überblick über die wesentlichen Rechtsverhältnisse und Schutzanordnungen in
den Einzugsgebieten zu geben (Czychowski, 1998, § 37, Rn 1).

Die Länder haben die Rahmenvorschrift des § 37 WHG durch konkretisierende
Regelungen ausgefüllt. Neben Vorgaben zur Führung haben sie in vielen Fällen
Angaben zu Unterhaltung und Ausbau der Gewässer und Hochwasserschutz als
weitere Inhalte des Wasserbuchs festgelegt (Lersner et al., 2001, C 10 E, Rn 6).

Die für die Führung der Wasserbücher zuständigen Behörden sind bei einem
mehrstufigen Aufbau11 der Wasserwirtschaftsverwaltung meistens die oberen bzw.
höheren Wasserbehörden. In Bayern und Baden-Württemberg12 sind damit die
Verwaltungen auf Kreisebene, in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland und in
Schleswig-Holstein jeweils die oberste Wasserbehörde betraut (Czychowski, 1998,
§ 37, Rn 2a).

Die meisten Landeswassergesetze legen fest, dass die unteren Wasserbehörden und
die technischen Fachbehörden (Wasserwirtschaftsämter) beglaubigte Auszüge der

11siehe Kapitel 4.2.1, S. 100f
12Im Zuge der Novellierung des Wassergesetzes Baden-Württemberg 1998 wurde die Zuständig-

keit für die Führung des Wasserbuchs von der oberen auf die untere Wasserbehörde über-
tragen (§ 113 WG).
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Wasserbücher erhalten (Czychowski, 1998, § 37, Rn 2b). Damit soll ein interner
Austausch der Informationen über die in den Wasserbüchern enthaltenen Inhalte
sichergestellt werden.

In den meisten Ländern ist eine Einsicht in das Wasserbuch für alle Interessier-
ten möglich. In Baden-Württemberg und Sachsen ist die Einsichtnahme in das
Wasserbuch bzw. seine Auszüge (s.o.) an die Darlegung eines

”
berechtigten In-

teresses“ gekoppelt. Da es sich bei den Inhalten des Wasserbuchs in der Regel
um Umweltinformationen handelt, besteht parallel zu den Ansprüchen aus den
Landeswassergesetzen auch ein Auskunftsanspruch nach § 4 Umweltinformati-
onsgesetz13 (UIG). Dieser Anspruch muss nicht begründet werden (Lersner et
al., 2001, C 10 E, Rn 3). Dadurch ist davon auszugehen, dass in den meisten
Fällen eine Einsichtnahme in die Wasserbücher für die interessierte Öffentlichkeit
möglich ist.

4.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Die wasserrechtlichen Instrumente Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenpro-
gramm werden mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichlinie (WRRL) in na-
tionales Recht in Deutschland neu eingeführt14. Bis Ende 2003 müssen das Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) und die Landeswassergesetze geändert und von den
Ländern konkretisierende Verordnungen erlassen werden (LAWA, 2002, S. 2-2).

Aus verfassungsrechtlichen Gründen können im Wasserhaushaltsgesetz auf Bun-
desebene nur die wesentlichen Aspekte der Wasserrahmenrichtlinie übernommen
und Regelungsaufträge für die Länder erteilt werden. Das bedeutet, dass vor al-
lem verfahrensrechtliche Vorgaben durch die Länder aufgestellt werden müssen15,
z.B. zur Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme oder
zur Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Länder (LAWA, 2002, S. 2-2).

4.1.2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Die WRRL fordert in Artikel 14 Abs. 1 von den Mitgliedsstaaten die Förderung
der aktiven Beteiligung aller interessierten Stellen an der Umsetzung der Richtli-
nie, besonders bei Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaf-
tungspläne. Dabei ist für jede Flussgebietseinheit folgendes zu veröffentlichen:

� ein Zeitplan und ein Arbeitsprogramm für die Aufstellung der Pläne, ein-
schließlich einer Erklärung über die zu treffenden Anhörungsmaßnahmen,

13siehe Kapitel 3.3.4, S. 61
14siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
15Die Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes trat am 26. Juni 2002 in Kraft. Die daraus

abzuleitenden landesrechtlichen Regelungen liegen noch nicht vor.
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� ein vorläufiger Überblick über die festgestellten wichtigen Fragestellungen
der Wasserbewirtschaftung im jeweiligen Einzugsgebiet und

� die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne.

Zusätzlich muss auf Antrag der Zugang zu den Hintergrundinformationen für
die Erstellung des Bewirtschaftungsplans gewährt werden. Dazu gehören u.a. die
vollständigen Maßnahmenprogramme nach Art. 11 WRRL, deren Zusammenfas-
sungen Teile der Bewirtschaftungspläne darstellen (Art. 13 Abs. 4 WRRL).

Der Novellierung des § 36b WHG-Entwurf greift diese Forderungen auf und
überträgt den Ländern die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens.

4.1.2.2 Informationsaustausch zwischen den Behörden bei der Erstellung
von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Die Mitgliedsstaaten werden durch Artikel 3 WRRL verpflichtet, eine geeigne-
te Verwaltungsstruktur für die Wasserwirtschaft in den Flussgebietseinheiten zu
schaffen. Diese Verpflichtung gilt auch für internationale Gewässer wie den Rhein.
Dabei müssen keine neuen Behörden geschaffen werden (Art. 3 Abs. 6 WRRL). Es
muss jedoch eine geeignete Zusammenarbeit ermöglicht werden, um die Umwelt-
ziele und insbesondere die Maßnahmen der Maßnahmenprogramme koordiniert
umzusetzen (Art. 3 Abs. 4 WRRL).

Neben dieser Koordinierungsvorgabe ist in den Artikeln 15 und 18 WRRL ein um-
fangreiches Berichtswesen festgelegt. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die
periodisch fertigzustellenden Bewirtschaftungspläne und regelmäßige Zwischen-
berichte an die Kommission und alle betroffenen Mitgliedsstaaten zu übermit-
teln. Dadurch ist sichergestellt, dass der Kommission und den betroffenen Mit-
gliedsstaaten mindestens alle drei Jahre der aktuelle Planungsstand übermittelt
wird (Art. 15 WRRL). Auf Basis der Berichte der Mitgliedsstaaten informiert die
Kommission regelmäßig das Europäische Parlament (Art. 18 WRRL).

Der mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes eingeführte § 1b WHG
setzt die Verpflichtung zur Koordination der Verwaltung in den Flussgebietsein-
heiten in nationales Recht um. In § 1b Abs. 2 WHG werden die Länder aufgefor-
dert, die Koordination der Bewirtschaftung der Flussgebietseinheiten zu regeln.
Der Bund sieht folgende Schwerpunkte für die landesrechtlichen Regelungen:

� die Koordination mit den anderen Bundesländern,

� die Koordination der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne
mit den zuständigen Behörden anderer Staaten der EU bei transnationalen
Flussgebietseinheiten und

� die Koordination mit den Bundesbehörden.
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Damit wird die bisher in Deutschland praktizierte Abgrenzung der Gewässerab-
schnitte nach administrativen Grenzen revidiert. Wie stark sich die Verwaltungs-
strukturen der Länder dadurch langfristig ändern, bleibt abzuwarten.

Speziell für die Informationsbeschaffung und -übermittlung verpflichtet der Bund
mit dem neuen § 37a WHG die Länder, konkrete Regelungen für die Umsetzung
der WRRL zu treffen. Die Länder haben sicherzustellen, dass der Austausch von
Informationen mit anderen Bundesländern und dem Bund unentgeltlich erfolgt
und der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt ist.

4.1.2.3 Informationssammlung bei der Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Die WRRL legt in den Artikeln 11 Abs. 7 und 13 Abs. 7 fest, dass sowohl Maß-
nahmenprogramme als auch Bewirtschaftungspläne alle sechs Jahre aktualisiert
werden müssen. Die Inhalte der Bewirtschaftungspläne sind nach Artikel 13 in
Anhang VII der WRRL zusammengestellt. Für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz besonders interessant sind dabei die in Artikel 5 WRRL und Anhang II
beschriebenen Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten. Sie schließen die
Auswirkungen aller Abflussregulierungen der Gewässer ein. Darüber hinaus sind
die zu analysierenden morphologischen Veränderungen und die Bodennutzungs-
strukturen für den vorsorgenden Hochwasserschutz von Bedeutung.

Weiterhin legt die WRRL in Artikel 11 Abs. 2 bis 4 die Maßnahmen fest, die
in den Maßnahmenprogrammen enthalten sein müssen. Dabei wird zwischen

”
grundlegenden Maßnahmen“ als Mindestanforderung und

”
ergänzenden Maß-

nahmen“ unterschieden. Von den grundlegenden Maßnahmen sind für den vor-
sorgenden Hochwasserschutz besonders die Renaturierungsmaßnahmen nach Ar-
tikel 11 Abs. 3 j WRRL relevant. Als ergänzende Maßnahmen listet Anhang
VI Teil B der WRRL u.a. Rechtsinstrumente, administrative, wirtschaftliche und
steuerliche Instrumente und Fortbildungsmaßnahmen auf. Diese Definition wurde
mit der Novellierung des WHG in § 36 aufgenommen. In den Erläuterungen stellt
der Gesetzgeber fest, dass zu den ergänzenden Maßnahmen auch die Öffentlich-
keitsarbeit gehört (WHG-Entwurf, 2001, S. 20). Diese Maßnahmen können auch
für die Zwecke des vorsorgenden Hochwasserschutzes durchgeführt werden.

In § 37 Abs. 5 bzw. § 36 Abs. 7 WHG wird den Ländern die Aufgabe übertragen,
die Fristen festzulegen, in denen die Bewirtschaftungspläne bzw. Maßnahmenpro-
gramme zu überprüfen und zu aktualisieren sind.

4.1.2.4 Ausgestaltung der Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme

Derzeit existieren noch keine detaillierten Regelungen zur Ausgestaltung der Be-
wirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme. Von großer Bedeutung für die
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Umsetzung eines Informationsmanagements ist die Verpflichtung zur Anwendung
von Geo-Informationssystemen für die Berichterstattung (WRRL, 2000, Anhang
I ii und Anhang II vi).

4.2 Strukturen der internen Informationsaktivitäten

Auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen16 zum Informationsmanagement
haben sich in den Bundesländern unterschiedliche Strukturen entwickelt. Im Fol-
genden werden der prinzipielle Aufbau der Wasserwirtschaftsverwaltung in den
Bundesländern und die damit verknüpften Strukturen der internen und externen
Informationsaktivitäten dargestellt.

4.2.1 Aufbau der Wasserwirtschaftsverwaltung

Auf Ebene des Bundes werden die Aufgaben der Wasserwirtschaft seit 1986 durch
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
wahrgenommen. Es erfüllt auf Grund der Kompetenzverteilung zwischen Bund
und Ländern17 keine Vollzugsaufgaben im Bereich des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes. Die Arbeitsschwerpunkte liegen neben der Rahmengesetzgebung auf
Forschung, Information und Beratung (Bender, 2000, S. 38).

Seit 1972 existiert die Konferenz der Umweltminister des Bundes und der Länder
(UMK). Diese informelle Institution dient dem politischen Austausch über die
Umweltpolitik und der Förderung eines möglichst einheitlichen Vollzugs von um-
weltrelevanten Gesetzen in den Bundesländern (UMK, 2002).

Als Arbeitsgremium im Bereich der Wasserwirtschaft arbeitet ihr die Länder-
arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zu. Die LAWA wurde 1965 als Zusam-
menschluss der für die Wasserwirtschaft zuständigen Ministerien des Bundes und
der Länder gegründet. Ihre Aufgabe ist die Vorbereitung eines einheitlichen Ver-
waltungsvollzugs und der Bearbeitung von Aufträgen der UMK wie die Erarbei-
tung von Leitlinien für den vorsorgenden Hochwasserschutz (LAWA, 1995).

Die Strukturen der Wasserwirtschaftsverwaltung in den Bundesländern lassen
sich in drei Strukturmodelle unterscheiden:

� In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg existiert ein einstufiger
Verwaltungsaufbau.

� In den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland
und Schleswig-Holstein ist die Verwaltung zweistufig aufgebaut. Neben dem
zuständigen Ministerium als oberste Wasserbehörde fungieren die Kreise
bzw. kreisfreien Städte als untere Wasserbehörde.

16siehe Kapitel 4.1, S. 91ff
17siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
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� In den restlichen Bundesländern18 ist die Wasserwirtschaft dagegen dreistu-
fig aufgebaut. Zusätzlich zu den beiden Verwaltungsebenen des zweistufigen
Modells existiert noch eine Mittelebene, die obere Wasserbehörde.

Abbildung 4.1: Aufbau der Wasserwirtschaftsverwaltungen in den Bundes-
ländern

18Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
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In Abbildung 4.1 ist der Aufbau der unterschiedlichen Systeme grundsätzlich
dargestellt. Dabei werden verschiedene Bezeichnungen der Wasserwirtschafts-
behörden aus den Bundesländern den jeweiligen Verwaltungsebenen zugeordnet.
Mit Ausnahme der Stadtstaaten sind den Vollzugsbehörden zusätzliche Fach-
behörden zu- bzw. nachgeordnet. Diese haben im wesentlichen folgende für den
vorsorgenden Hochwasserschutz relevante Aufgaben (siehe u.a. LANU, LUA,
HLUG, 2002):

� Wissenschaftliche und fachliche Beratung der Verwaltungsbehörden auf den
verschiedenen Ebenen,

� Bereitstellung umweltrelevanter Daten,

� Durchführung bzw. Koordination von Forschungsvorhaben und

� Öffentlichkeitsarbeit und Funktion als Ansprechpartner für Anfragen aus
der Bevölkerung.

Der hierarchische Aufbau der Wasserwirtschaftsverwaltung prägt insbesondere
die formellen Informationsstrukturen.

4.2.2 Formelle interne Informationsstrukturen

Die formellen internen Informationsstrukturen sind von den rechtlichen Regelun-
gen19 zum Informationsmanagement für die Tätigkeiten der Wasserwirtschaft und
vom Verwaltungsaufbau20 abhängig.

In den hierarchisch aufgebauten Verwaltungen stellen die Verwaltungsvorschrif-
ten wichtige formelle Instrumente zur Information nachgeordneter Behörden dar.
Sie dienen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes vor allem der Geset-
zesauslegung21, der Vergabe von Finanzmitteln22 und der weiteren Regelung von
Verwaltungsabläufen23.

Verwaltungsvorschriften beruhen auf der Weisungskompetenz der übergeordneten
Behörden. Generell sind sie nur verwaltungsintern wirksam. Die Bezeichnungen
sind uneinheitlich. Unter anderem werden die Begriffe Richtlinie, Erlass, Rund-
verfügung und innerdienstliche Weisung neben dem Begriff Verwaltungsvorschrift
benutzt (Maurer, 1999, S. 598ff).

19siehe Kapitel 4.1, S. 91ff
20siehe Kapitel 4.2.1, S. 100ff
21z.B. Verwaltungsvorschriften zur Feststellung von Überschwemmungsgebieten (u.a. UVM,

1997, 2.; TMLNU, 2000, 2.; HMUEJFG, 1997a)
22z.B. Richtlinien zur Förderung von Renaturierungsmaßnahmen (HMULF, 2000)
23z.B. Verwaltungsvorschriften zur Feststellung von Überschwemmungsgebieten (u.a. UVM,

1997, 7.; TMLNU, 2000, 5.; HMUEJFG, 1997a, 4.ff)
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In den Fallstudien24 wurde deutlich, dass die Verwaltungsvorschriften für die Fest-
stellung von Überschwemmungsgebieten von den befragten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als wertvolle Arbeitshilfe eingestuft werden. Durch den Einsatz von
Verwaltungsvorschriften für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten wird
eine einheitliche Handhabung entlang von Gewässern in einem Bundesland er-
reicht, was die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete und die Durchsetzung
von Nutzungsrestriktionen erleichtert.

Im Zusammenhang mit der Feststellung von Überschwemmungsgebieten25 be-
stehen teilweise detaillierte Regelungen für den Informationsaustausch zwischen
den Behörden im Rahmen der Anhörung. Die Fallstudien haben jedoch gezeigt,
dass dieser Teil der formellen Informationsstruktur für den internen Informati-
onsaustausch innerhalb der Wasserwirtschaft im Gegensatz zu den informellen
Informationsflüssen im Zusammenhang mit der Feststellung von Überschwem-
mungsgebieten von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Aufnahme der festgestellten Überschwemmungsgebiete in die Wasserbücher
nach § 37 WHG soll auch dem internen Informationsaustausch dienen26. In den
Fallstudien27 wurde dieses Medium von den Interviewpartnern jedoch in keinem
Fall erwähnt. Daraus wird deutlich, dass – analog zu den formellen Beteiligungs-
verfahren für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten – die Bedeutung
der internen informellen Informationsflüsse überwiegt.

Die Entwicklung von Informationsstrukturen für die Erstellung der Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme nach WRRL ist noch nicht abgeschlossen.
Die WRRL stellt ausdrücklich klar, dass zur Umsetzung prinzipiell keine neuen
Behörden geschaffen werden müssen (Art. 3 Abs. 3 WRRL). Durch die Verpflich-
tung zu einer flussgebietsorientierten Planung und die Vorgaben zur Berichterstat-
tung müssen jedoch die Informationsstrukturen in Deutschland verändert wer-
den. Die dafür vorgeschlagenen Modelle (siehe z.B. allgemein Hagenguth, 2000,
S. 111ff und für den Rhein Bley, 2000, S. 117f) zeichnen sich durch die Schaffung
von Koordinierungsstellen aus, die ohne bzw. mit sehr begrenzter Rechtsfähigkeit
ausgestattet sind. Dementsprechend wird auch die Informationsstruktur informell
gestaltet werden. Vorbilder sind die Deutsche Kommission (DEUKO) am Rhein
oder die Länderarbeitsgemeinschaft Elbe (ARGE).

4.2.3 Informelle interne Informationsstrukturen

Die Fallstudien28 haben die hohe Bedeutung der informellen Informationsstruktu-
ren verdeutlicht. Parallel zu den formellen Informationsstrukturen haben sich in

24siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
25siehe Kapitel 4.1.1.2, S. 94
26siehe Kapitel 4.1.1.5, S. 96
27siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
28siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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vielen Fällen informelle Strukturen entwickelt, deren Anteil am Informationsfluss
oft wesentlich größer ist als der Anteil der formellen Informationsstrukturen.

Für den Bereich der Feststellung von Überschwemmungsgebieten haben die Fall-
studien ergeben, dass für den internen Informationsfluss vor allem die Vorbe-
reitung der formellen Festsetzung bedeutend ist. In dieser Phase findet oft ein
umfangreicher Austausch zwischen den verschiedenen wasserwirtschaftlichen Voll-
zugsbehörden und insbesondere mit den Fachbehörden29 statt. Landesweite Pro-
gramme zur Erfassung der Überschwemmungsgebiete wie in Hessen oder Bay-
ern30 sind in der Regel mit der Einrichtung einer Bündelungsstelle verbunden,
die den Informationsfluss innerhalb der Wasserwirtschaftsverwaltung sicherstellt.
Darüber hinaus werden im Rahmen der Abwicklung dieser Programme landes-
weite Übersichten über die Überschwemmungsgebiete erstellt.

Die geringe Nutzung der Wasserbücher für den Informationsfluss führt in vie-
len Behörden im Bereich der Fallstudien31 zu eigenen Aufstellungen über die
verschiedenen Überschwemmungsgebiete. Diese Aufstellungen werden jedoch nur
teilweise außerhalb der erstellenden Behörde genutzt.

Für die Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
nach WRRL werden in Deutschland vor allem informelle Strukturen zur Koordi-
nation geschaffen (Hagenguth, 2000, S. 111ff). Die durchgeführten Pilotprojekte
zeigen, dass basierend auf Selbstverpflichtungen der Länder Informationsnetzwer-
ke für die Flussgebiete aufgebaut werden, z.B. Pilotprojekte Main (BLW, 2002b),
Mittelrhein (Webbler et al., 2001), Weser-Ems (Mücke, 2002), Wupper (Wupper-
verband, 2002). Dabei wird übereinstimmend der Aufwand für den Aufbau der
Koordinations- und Informationsstruktur als sehr groß beschrieben. Besonders
die unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen an den Landesgrenzen erforderten
erhebliche Koordinierungsanstrengungen. Mittelfristig ist der Aufbau von leicht
zugänglichen Metadatensystemen angestrebt, um einen schnellen Zugriff auf die
Daten zu gewährleisten (Ringeltaube, 2000, S. 80).

Die Fallstudien32 haben gezeigt, dass die Erstellung von Hochwasseraktionsplänen
und lokalen Hochwasserschutzkonzepten große Bedeutung für den Informations-
austausch innerhalb der Wasserwirtschaft hat. Sowohl auf lokaler als auch auf
übergeordneten Ebenen führt die Erstellung dieser informellen Konzepte im Rah-
men der Bestandsaufnahme zu einem Zusammenführen von Informationen. Da-
bei ist der Informationsfluss jedoch nicht symmetrisch. In der Regel erhalten die
informationsgebenden Stellen keinen oder nur einen geringen Rückfluss von In-
formationen. Sinnvoll ausgeführte Hochwasserschutzkonzepte stellen jedoch eine
wichtige Informationssammlung dar. Sie sind innerhalb der Fachbehörden meis-
tens bekannt und werden von den erstellenden Ebenen auch intensiv genutzt. Die

29siehe Kapitel 4.2.1, S. 100
30siehe Kapitel 2.3.2, S. 26f
31siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
32siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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in den Fallstudien analysierten Hochwasserschutzkonzepte sind auf lokaler Ebe-
ne stark auf wasserbauliche Maßnahmen33 ausgerichtet. Weitergehende Konzepte
finden sich vor allem auf der überörtlichen und internationalen Ebene zum Bei-
spiel in Form des Aktionsplans Hochwasser für den Rhein (IKSR, 1998a) oder
der Integrierenden Konzeption Neckar-Einzugsgebiet – IKoNE (Gewässerdirekti-
on Neckar, 2002). In beiden Beispielen wurden die wichtigsten Informationen zum
vorsorgenden Hochwasserschutz zusammengefasst und über die Internetseiten der
Projekte zur Verfügung gestellt.

Die IKSR stellt ein gutes Beispiel für den Aufbau informeller Strukturen für
den Informationsaustausch dar. Sie unterstützt durch ihre stabile Struktur einen
kontinuierlichen Informationsfluss.

Die vorgestellte große Bandbreite an formellen und informellen Informations-
strukturen darf jedoch nicht über die hohe Bedeutung persönlicher Netzwerke
hinwegtäuschen. Die Fallstudien34 haben verdeutlicht, dass persönliche Kontak-
te und die Eigeninitative einzelner Beschäftigter einen erheblichen Beitrag für
einen gut funktionierenden Informationsaustausch leisten können. Diese Netz-
werke, die oft zufällig bei Fortbildungen, Tagungen oder ähnlichen Anlässen ent-
stehen, führen meistens zu einem Austausch über die Arbeit und damit auch über
Informationen und Datenbestände. Durch diese Form des informellen Informati-
onsaustauschs konnten in den Fallstudien Mängel in den Informationsstrukturen
teilweise ausgeglichen werden. Gleichzeitig wurde in den Fallstudien deutlich,
dass persönliche Gründe wie Karrieredenken, Antipathien oder fehlende fachliche
Qualifikation auch einen erheblichen negativen Einfluss auf den Informationsaus-
tausch haben können.

4.3 Extern ausgerichtete Informationsaktivitäten

Die Aktivitäten für ein externes Informationsmanagement hängen von den jewei-
ligen Zielgruppen ab. Auf Grund der unterschiedlichen Anforderungen35 können
grob die Zielrichtungen Öffentlichkeit und externe Behörden unterschieden wer-
den.

Unter Öffentlichkeit werden dabei neben den betroffenen Landnutzenden sowie
den Bürgerinnen und Bürgern auch die politischen Akteure zusammengefasst.
Als externe Behörden werden neben den Trägern öffentlicher Belange wie der
Raumplanung oder den Umweltverbänden auch Katastrophenschutzorganisatio-
nen, Versicherungen und Forschungsinstitutionen betrachtet. Sie alle verfügen in

33Dabei handelt es sich überwiegend um wasserbauliche Maßnahmen aus dem Handlungsfeld

”Technischer und organisatorischer Hochwasserschutz“ und teilweise aus den Handlungs-
feldern ”Erweiterung von Retentionsräumen“ und ”Rückhalt in der Fläche“ (siehe Kapitel
2.2.2, S. 21).

34siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
35 siehe Kapitel 2.5, Tabelle 2.5, S. 35
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den von ihnen bearbeiteten Themenfeldern über Fachwissen und sind zumindest
teilweise in der Lage, wasserwirtschaftliche Informationen direkt zu nutzen.

Im Hinblick auf die Entwicklung von Empfehlungen ist es sinnvoll, zwischen for-
mell erforderlichen und informellen Aktivitäten zu unterscheiden.

4.3.1 Formelle Informationsaktivitäten mit der Öffentlichkeit

In Kapitel 4.1.1.1 (S. 92) und 4.1.2.1 (S. 97) wurden bereits die rechtlichen Re-
gelungen für die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten und der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maß-
nahmenprogrammen vorgestellt. Im Folgenden werden ergänzend einige Aspekte
der Umsetzung dargestellt.

Für die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erstellung von Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen nach WRRL liegen noch keine Erfahrungen
vor. Die durchgeführten Pilotprojekte36 beschäftigten sich mit der Bestandsauf-
nahme und der Koordination der wasserwirtschaftlichen Behörden. Als Beitrag
zur Öffentlichkeitsarbeit sind die in diesem Zusammenhang aufgebauten Internet-
angebote zu sehen.

Die Wahrnehmung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten verläuft sehr unterschiedlich. Neben den verschiedenen
rechtlichen Vorgaben37 sind dabei nach den Erfahrungen der Fallstudien38 vor
allem die Nutzung bzw. die Nutzungsabsichten der von der Festsetzung betroffe-
nen Flächen entscheidend.

Sind Siedlungsflächen oder vorgesehene bzw. gewünschte Siedlungserweiterungen
betroffen, ist mit erheblichen Widerstand und einer hohen Bereitschaft zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit zu rechnen. Mit Konflikten ist auch die Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten und vor allem die damit verbundenen Nutzungsein-
schränkungen bei landwirtschaftlich genutzten Flächen verbunden. Diese Flächen
sind oft besonders hochwertig und auf Grund ihrer Lage gut zu bewirtschaften.
Sie stellen in etlichen Fällen die wichtigsten Flächen der landwirtschaftlichen
Betriebe dar. Bestehen solche Konflikte nicht, wird die formelle Öffentlichkeits-
beteiligung kaum wahrgenommen.

Neben der Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Festsetzung der Überschwem-
mungsgebiete ist die Vermittlung der Ergebnisse des Festsetzungsverfahrens ein
wichtiges Element der formellen Öffentlichkeitsarbeit, um die hochwassergerechte
Nutzung auf den als Überschwemmungsgebiet festgesetzten Flächen zu erzielen.
Überschwemmungsgebiete werden im Gegensatz zu Naturschutzgebieten nicht in
der Fläche durch Hinweisschilder oder ähnliches gekennzeichnet. Es ist daher not-

36Untersucht wurden Pilotprojekte bis Ende 2001.
37Eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten ist in der

Hälfte der Bundesländer vorgeschrieben (siehe Kapitel 4.1.1.1, S. 92).
38siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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wendig, die Informationen über die Überschwemmungsgebietsverordnungen und
die darin festgelegten Ge- und Verbote auf anderen Wegen zu vermitteln. In den
meisten Bundesländern ist eine einmalige Bekanntmachung nach Festsetzung der
Überschwemmungsgebiete gesetzlich39 geregelt.

In den Fallstudien40 wurde deutlich, dass eine weitergehende Öffentlichkeitsarbeit
im Zusammenhang mit den festgesetzten Überschwemmungsgebieten in der Regel
weder von den jeweils festsetzenden Wasserbehörden noch von den Gemeinden
erfolgt.

Die Gemeinden als unterste Verwaltungsebene mit dem engsten Kontakt zu den
Bürgerinnen und Bürgern sind oft nicht in der Lage, Auskünfte zu erteilen. In
vielen Fällen sind die Verordnungen in den Gemeinden nicht verfügbar. Viele
Gemeinden verweisen an die zuständigen Wasserbehörden. In einigen Fällen wa-
ren auch die unteren Wasserbehörden, die nach den jeweiligen Landesgesetzen
über Kopien der Verordnungen verfügen sollten, nicht in der Lage, Auskünfte
über Überschwemmungsgebiete zu erteilen und verwiesen auf die zuständigen
übergeordneten Wasserbehörden. Bei den festsetzenden Stellen sind die Karten
der Überschwemmungsgebiete und die zugehörigen Verordnungen einsehbar. Pro-
blematisch sind dabei historische Karten41, die einerseits schwer zu lesen und
andererseits kaum reproduzierbar und nur schlecht lagerfähig sind. In den Inter-
netangeboten der zuständigen Behörden werden häufig allgemeine Informationen
zu den rechtlichen und fachlichen Hintergründen42 sowie teilweise zu den Ver-
fahrensschritten43 der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten gegeben. Ein
weiterer Weg, um Informationen zu konkreten Festsetzungen von Überschwem-
mungsgebieten zu erhalten, ist der Bezug des jeweiligen Veröffentlichungsorgans.
Dies ist vor allem bei älteren Verordnungen schwierig.

4.3.2 Informelle Informationsaktivitäten mit der Öffentlichkeit

Seit den großen Hochwasserereignissen44 in den 1990er Jahren haben verschiede-
ne Institutionen umfangreiches Informationsmaterial45 zum Thema Hochwasser-
schutz erarbeitet. Der Schwerpunkt dieser Publikationen liegt auf der Bewusst-
seinsbildung für die Hochwassergefahr und Hinweisen auf private Vorsorgemaß-

39siehe Kapitel 4.1.1.1, Tabelle 4.1, S. 93
40siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
41siehe Kapitel 2.3.2, S. 26
42siehe beispielsweise für Thüringen MLNU, 2002
43Besonders hervorzuheben sind hier die Verfahrensbücher des Regierungspräsidiums Gießen.

In ihnen werden die verschiedenen Verfahrensschritte und die Beteiligungsmöglichkeiten
ausführlich erläutert (RP Gießen, 2002).

44siehe Kapitel 1.1, S. 1ff
45z.B. international durch die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR, 1995),

national durch die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 1995) und durch die Bun-
desländer z.B. Sachsen (SMU, 1998)
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nahmen wie die Sicherung von Öltanks, geeignete Hausinstallationen und eine
angepasste Nutzung der gefährdeten Flächen und Gebäude (Böhm et al., 2002a,
S. 168).

Darüber hinaus informieren vor allem die Länder46 bzw. die nachgeordneten
Behörden über die Tätigkeiten in den Handlungsfeldern47

”
Erweiterung von Re-

tentionsräumen“,
”
Rückhalt in der Fläche“ und

”
technischer und organisatori-

scher Hochwasserschutz“. Im Vordergrund stehen dabei wasserbauliche Maßnah-
men wie Deichverstärkungen oder -rückverlegungen.

Im Rahmen von überregionalen Hochwasserschutzkonzepten existieren inzwischen
zahlreiche Beispiele für eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung
der Planungsinhalte48. Neben Broschüren und Informationsveranstaltungen wird
dafür verstärkt das Internet als Informationsmedium genutzt, siehe z.B. Pro-
jekt IKoNE - Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet (Gewässerdirekti-
on Neckar, 2002). Einen weitergehenden Ansatz verfolgt die Internet Plattform
Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz (MUF et al., 2002). Im Rahmen dieser im
Frühjahr 2002 initiierten Kommunikationsplattform soll ein Austausch zwischen
den unterschiedlichen Projekten ermöglicht werden. Die privaten und öffentlichen
Träger sind aufgerufen, ihre Projekte in einer Datenbank darzustellen und damit
den Erfahrungsaustausch zu unterstützen.

Die Öffentlichkeitsarbeit dient dabei der Bewusstseinsbildung, der Förderung der
privaten Vorsorge und der Schaffung von Akzeptanz für Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes wie dem Bau von Poldern oder Nutzungseinschränkungen auf
hochwassergefährdeten Flächen.

Auf lokaler Ebene konzentriert sich die Öffentlichkeitsarbeit für den Hochwasser-
schutz häufig auf die Abwehr von Gefahren. Dies spiegelt sich in der Beratung
von Bauwilligen und Maßnahmen des Katastrophenschutzes. Werden kommu-
nale Hochwasserschutzkonzepte erstellt, so werden sie der Öffentlichkeit oft im
Rahmen von Versammlungen vorgestellt. Eine weitergehende Öffentlichkeitsbe-
teiligung erfolgt bei der Umsetzung konkreter – meist baulicher – Maßnahmen.
Dabei ist in vielen Fällen ein formelles Beteiligungsverfahren erforderlich, das
durch informelle Aktivitäten ergänzt wird. Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsar-
beit für den Hochwasserschutz findet nur in wenigen Kommunen statt.

Darüber hinaus machen viele Kommunen Öffentlichkeitsarbeit für Entsiegelungs-
oder Versickerungsmaßnahmen. Diese Aktivitäten werden meistens nicht mit dem
Hochwasserschutz in Verbindung gebracht.

46z.B. Aktion Blau in Rheinland Pfalz MUF, 1997, Bilanz Hochwasserschutz Rheinland-Pfalz
MUF, 2000, Integriertes Rheinprogramm in Baden-Württemberg Gewässerdirektion Südli-
cher Oberrhein/Hochrhein, 2002, Lebensadern in der Landschaft in Hessen HMUEJFG,
1997b, Hochwasserschutz in Bayern StMLU, 2001, Hochwasserschutz in Sachsen SMU, 1999

47siehe Kapitel 2.2.2, S. 21ff
48so werden z.B. im Rahmen des Arbeitsschwerpunktes Hochwasser der IKSR Broschüren her-

ausgegeben, Workshops durchgeführt usw. (IKSR, 2002)
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Eine Ausnahme auf lokaler Ebene stellt die Stadt Köln dar. Sie betreibt eine inten-
sive und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit für den Hochwasserschutz, die weit
über die Aktivitäten der meisten Kommunen hinausreicht. Neben der Verteilung
von Informationsmaterial in Form von Broschüren oder Faltblättern findet eine
intensive Pressearbeit statt. Darüber hinaus werden Ausstellungen und Aktions-
tage organisiert, in denen neben den Möglichkeiten der Eigenvorsorge auch die
wasserwirtschaftlichen Planungen der Stadt Köln erläutert werden (Vogt, 2000).

4.3.3 Formelle Informationsaktivitäten mit externen
Institutionen

Die formelle Information und Beteiligung externer Behörden bei der Festsetzung
von Überschwemmungsgebieten erfolgt in der Hälfte der Bundesländer im Rahmen
der Anhörung49. Dabei werden die externen Behörden und die Träger öffentlicher
Belange um eine Stellungnahme gebeten. Zu diesem Zeitpunkt liegt die Abgren-
zung des Überschwemmungsgebietes und der Verordnungstext bereits als Entwurf
vor. Die Stellungnahmen werden soweit erforderlich in den Entwurf eingearbeitet.
In den Fallstudien50 wurde deutlich, dass die Beteiligung vor allem dazu dient, die
anderen Behörden über die beabsichtigte Festsetzung des Überschwemmungsge-
bietes zu informieren. Raumordnungsbehörden, Katastrophenschutzorganisatio-
nen, Versicherungen, Verbände und Forschungsinstitutionen geben meistens keine
Stellungnahmen ab, die den vorgesehenen Festsetzungen widersprechen. Beden-
ken gegen die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten werden teilweise von
Kommunen geäußert, wenn Siedlungsflächen bzw. vorgesehene oder gewünschte
Siedlungsflächen von der Festsetzung betroffen sind.

Obwohl auf Drängen51 des Bundesrates eine Raumordnungsklausel52 für die Be-
wirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme in das Wasserhaushaltsgesetz
aufgenommen wurde, ist derzeit eine formale Beteiligung der Raumordnungs-
behörden und anderer Fachplanungsbehörden bei der Erstellung von Bewirt-
schaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen nicht vorgesehen. Die Pilotpro-
jekte53 konzentrieren sich bis jetzt auf die Koordination der wasserwirtschaftli-

49siehe Kapitel 4.1.1.2, S. 94
50siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
51Der Bundesrat begründet sein Drängen nach einer Raumordnungsklausel mit der Feststellung,

dass durch ”die einzugsbedingten Bewirtschaftungspläne der WRRL und des WHG [...]
nunmehr aber Forderungen an die Wasserwirtschaft gestellt [werden], die einer räumlichen
Gesamtplanung nahe kommen“ (WHG-Entwurf, 2001, S. 26f).

52 Durch die Raumordnungsklausel in § 36b WHG wird die Pflicht der Wasserwirtschaft, die
Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten (§ 4 ROG), aus dem Wasserhaus-
haltsgesetz heraus begründet und damit verdeutlicht: ”Die Ziele der Raumordnung sind zu
beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berück-
sichtigen“ (§ 36b Abs. 2 WHG).

53Untersucht wurden Pilotprojekte bis Ende 2001 (siehe Kapitel 4.3.1, S. 106f).
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chen Fachbehörden. Weitere Fachbehörden insbesondere aus den Bereichen Land-
und Forstwirtschaft wurden oft im Rahmen der Datenbeschaffung um Amtshilfe
gebeten. Eine informelle Kooperation wird in verschiedenen Projekten gefordert,
steht jedoch noch aus (siehe z.B. für das Pilotprojekt Main Müller, 2002, S.76f).

4.3.4 Informelle Informationsaktivitäten mit externen
Institutionen

Neben den vorgestellten formellen Informationsaktivitäten zu externen Institu-
tionen haben sich in den Fallstudien54 vor allem der informelle Informations-
austausch im Zusammenhang mit der Erstellung von Hochwasseraktionsplänen
und lokalen Hochwasserschutzkonzepten bzw. der Vergabe von Fördermitteln und
persönliche Netzwerke als bedeutende informelle Informationsstrukturen heraus-
gestellt.

Die Erstellung von Hochwasseraktionsplänen und lokalen Hochwasserschutzkon-
zepten ist mit einer Bestandsaufnahme verbunden. Im Rahmen dieses Arbeits-
schritts werden andere Behörden, Verbände oder Institutionen kontaktiert, von
denen Informationen benötigt werden bzw. die von den vorgesehenen Maßnahmen
betroffen sein könnten. Die Kontaktaufnahme dient zur Gewinnung von Grund-
lageninformationen wie beispielsweise historischen Hochwasserdaten oder geplan-
ten Siedlungserweiterungen aber auch der Ermittlung von potenziellen Konflikten
mit Hochwasserschutzmaßnahmen wie in Naturschutzgebieten oder auf landwirt-
schaftlich wertvollen Flächen.

Darüber hinaus spielen informelle Informationsaktivitäten immer dann eine Rol-
le, wenn Förderprogramme durch externe Behörden – insbesondere Kommunen
– abgerufen oder Konzepte durch externe Behörden umgesetzt werden sollen.
In diesen Fällen müssen die Kommunen über die Existenz der Programme und
Konzepte informiert werden. Daneben ist es aber im Bereich des vorsorgenden
Hochwasserschutzes oft erforderlich, die Vorteile für die Kommunen zu verdeut-
lichen, um eine erfolgreiche Umsetzung55 zu erreichen.

Persönliche Netzwerke erwiesen sich in den Fallstudien56 für den Informations-
und Datenaustausch als sehr bedeutend. In vielen Bereichen ist die Bedeutung
noch höher einzuschätzen als bei den internen Informationsaktivitäten57. In zahl-
reichen Beispielen im Rahmen der Fallstudien konnte beobachtet werden, dass
durch den

”
kleinen Dienstweg“ ein schneller und qualifizierter Datenaustausch

54siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
55So weist beispielsweise der zuständige Staatssekretär Gotthardt im Zusammenhang mit dem

Retentionskataster Hessen darauf hin, dass die Investitionen von über 25 Mio.e nur dann
optimal wirken, wenn die Kommunen die Möglichkeiten nutzen. Deshalb soll das Kataster
durch Informationsveranstaltungen weiter bekannt gemacht werden (HMULF, 2002).

56siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
57siehe Kapitel 4.2.3, S. 103f
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möglich war, der sonst aus strukturellen Gründen wie fehlender Verwaltungs-
vorschriften oder Unklarheiten über Gebühren vermutlich nicht oder nur mit
erheblichen Verzögerungen für die Projekte und Planungen erfolgt wäre.

Wurden diese persönlichen Netzwerke z.B. durch starre Regelungen, politisch mo-
tivierte Abgrenzungen der Behörden oder häufige Personalwechsel unterbrochen,
traten in einigen Fällen erhebliche Störungen im Informationsfluss und dadurch
in den Planungaktivitäten auf.

4.4 Informationsbedürfnisse

Die Informationsbedürfnisse für den vorsorgenden Hochwasserschutz hängen di-
rekt mit der jeweiligen Aufgabe zusammen. Im Folgenden werden die Informa-
tionsbedürfnisse zusammengestellt, die im Zusammenhang mit den wesentlichen
planerischen Aktivitäten58 der Wasserwirtschaft für den Hochwasserschutz ste-
hen. Dies sind die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und die Erarbei-
tung von Bewirtschaftungsplänen bzw. Maßnahmenprogrammen sowie informel-
len Konzepten59 für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Eine tabellarische Zu-
sammenstellung von Informationsbedürfnissen der Wasserwirtschaft im Zusam-
menhang mit dem vorsorgenden Hochwasserschutz findet sich in Tabelle 4.4 (Ka-
pitel 4.6.4, S. 132f).

4.4.1 Informationsbedürfnisse bei der Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten

Die Abgrenzung von überschwemmten Flächen für eine bestimmte Wiederkehr-
wahrscheinlichkeit an einem Ort am Gewässer basiert im wesentlichen auf drei
Elementen:

� der Abschätzung der für die Wiederkehrwahrscheinlichkeit relevanten Nie-
derschlagsmenge und -verteilung im jeweiligen Einzugsgebiet,

� der Ermittlung des Niederschlags-/Abflussverhaltens des Einzugsgebiets
und

� der Berechnung der potenziellen Wasserhöhe im jeweiligen Gewässerquer-
schnitt.

Mit den beiden ersten Schritte wird der Bemessungshochwasserabfluss60 ermit-
telt. Alternativ dazu können maximale Abflüsse prinzipiell auch mit Hilfe von

58siehe Kapitel 2.3, S. 22ff
59Hochwasseraktionspläne und lokale Hochwasserschutzkonzepte
60siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
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Wahrscheinlichkeitsverteilungen von beobachteten Hochwasserabflüssen extrapo-
liert werden61. Eine Ermittlung der Ganglinie der Hochwasserwelle für die Hoch-
wasserprognose erfolgt meistens mit Hilfe eines Niederschlags-Abfluss-Modells auf
Basis statistisch ermittelter Extremniederschläge (DVWK, 1999, S. 166). Die an-
genommene statistische Wiederkehrwahrscheinlichkeit liegt dabei für den Rhein
bei einem Ereignis in 200 Jahren und für die sonstigen Flüsse in der Regel62 bei
einem Ereignis in 100 Jahren.

Die Berechnung der potenziellen Wasserhöhe im jeweiligen Gewässerquerschnitt
dient der Abgrenzung der von Hochwasser betroffenen Flächen. Meistens werden
hierzu in Abhängigkeit von den konkreten örtlichen Verhältnissen ein- bis drei-
dimensionale Modelle genutzt. Dreidimensionale Modelle werden auf Grund des
hohen Aufwandes nur in speziellen Fällen eingesetzt. Meistens reichen zwei- und
eindimensionale Simulationsmodelle für eine hinreichend genaue Abgrenzung aus
(Bechteler et al., 2001, S. 154). Darüber hinaus wird soweit als möglich zwischen
Abfluss- und Retentionsbereich differenziert (Wald+Corbe, 1997, S. 27ff).

Zur Ermittlung der überschwemmten Fläche bei einem bestimmten Bemessungs-
hochwasserabfluss lassen sich daraus folgende prinzipiellen Informationsbedürf-
nisse ableiten (Rother, 2001, S. 12ff; Bechteler et al., 2001, S. 164f):

� Informationen über Niederschläge, möglichst flächenmäßig detailliert für
das Einzugsgebiet und über lange Zeiträume, um differenzierte statistische
Auswertungen erstellen zu können.

� Informationen über den Gebietsrückhalt, d.h. möglichst aktuelle und
flächenmäßig detaillierte Informationen zu Boden, Bewuchs, Geländeform
und dem Rückhaltevermögen der Gewässer.

� Informationen über die Form und Struktur der Aue, möglichst flächenmäßig
detaillierte Informationen über die Nutzung und zu Hindernissen wie
Brückenpfeiler sowie über die Geländeoberfläche.

Als Grundinformation über die Niederschläge in Deutschland dient oft die durch
den Deutschen Wetterdienst herausgegebene

”
Koordinierte Starkniederschlags-

regionalisierungsauswertung“ (KOSTRA) (Rother, 2001, S. 17). Sie wird soweit

61Die Diskussion über die Einsetzbarkeit der unterschiedlichen Verfahren ist in DVWK (1999)
zusammengefasst.

62In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird für kleinere Flüsse auch eine Wiederkehr-
wahrscheinlichkeit von einem Ereignis in 50 Jahren angenommen, solange keine Hochwasser
mit größerer Ausdehnung bekannt sind. In Hamburg wird generell eine Wiederkehrwahr-
scheinlichkeit von einem Ereignis in 200 Jahren angesetzt. In die Überschwemmungsgebiets-
verordnungen in Rheinland-Pfalz wird neben den Grenzen des wasserrechtlich festgesetzten
Überschwemmungsgebietes als Hinweis auch die Abgrenzung des Überflutungsbereiches ei-
nes 200jährlichen Hochwasserereignisses aufgenommen (Wald+Corbe, 1997, S. 27ff).
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möglich durch weitere Daten ergänzt. Wichtig sind dabei u.a. die regionalen Nie-
derschlagsverteilungen von historischen Hochwasserereignissen. Eine Aussage zur
notwendigen Datenquantität und -qualität ist jeweils nur für konkrete Einzugs-
gebiete möglich.

Die Informationen im Zusammenhang mit dem Gebietsrückhalt sollten möglichst
die aktuelle Situation im Einzugsgebiet wiedergeben. Neben der Morphologie sind
dabei vor allem die Informationen über den Boden und seinen Bewuchs von Be-
deutung. Verwendet werden dazu u.a. Satellitendaten wie CORINE Land Cover,
die eine Aufnahmeauflösung von mindestens 25 Metern am Boden und eine eu-
ropaweit einheitliche Datenbasis haben (EC-JRC, 2002). Für kleinere Einzugs-
gebiete kann teilweise auf detailliertere Daten zurückgegriffen werden. Über ein
digitales Höhenmodell werden die Geländeneigungen und das mit ihnen verbun-
dene Abflussverhalten in das Niederschlags-Abfluss-Modell integriert.

Die Informationen zur Struktur der Aue müssen detaillierter ausfallen als die
Informationen zum Gebietsrückhalt. Ergänzend zu Geländemodellen aus Beflie-
gungen usw. sind terrestrische Messungen der Querprofile im Gewässerbett aber
auch von einzelnen besonderen Geländekanten wie Querbauwerken oder Uferlinien
notwendig. Die Dichte der Messpunkte hängt dabei erheblich von der Struktur
der Aue ab. Oft werden Raster mit 20m · 20m eingesetzt (Bechteler et al., 2001,
S. 164). Die Höhengenauigkeit liegt mindestens bei +/- 30cm (u.a. StUa-Siegen,
2000, Schäfer, 2001, Wald+Corbe, 1997, S. 79). Im Rahmen des Projektes

”
Er-

mittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in Bayern“ wird für
die photogrammetrische Bestimmung der Geländehöhen eine Genauigkeit von
+/- 10cm63 angestrebt (Wald+Corbe, 1997, S. 74).

Ziel bei der Abgrenzung neuer Überschwemmungsgebiete ist eine Lagegenauigkeit
in den Größenordnungen der ALK (+/- 10cm bei einem Maßstab von 1:500 bis
1:5.000 Bill, 1999b, S. 212), da die meisten Bundesländer versuchen, die ALK als
Grundlage für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zu nutzen. Gene-
rell muss eine Abgrenzung der betroffenen Flurstücke möglich sein.

Die Aufbereitung der Grundlageninformationen kann meistens auf ein Mindest-
maß beschränkt werden, da die Herstellung der Unterlagen für die Festsetzung
durch Experten erfolgt. Die in der Verordnung enthaltenen Informationen müssen
möglichst allgemeinverständlich aufbereitet werden.

4.4.2 Informationsbedürfnisse bei der Erarbeitung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Die Wasserrahmenrichtlinie schreibt u.a. die Bereitstellung umfangreicher was-
serwirtschaftlicher Grundlagendaten vor. Eine Konkretisierung für Deutschland

63Gebiete, in denen mit der photogrammetrischen Auswertung nur eine geringere Genauigkeit
zu erzielen ist, sind zu kennzeichnen (Wald+Corbe, 1997, S. 74)
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wurde von den Bundesländern in Form der Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (LAWA, 2002) erstellt. Im Folgenden werden die für den
Hochwasserschutz relevanten Informationen vorgestellt.

Generell ist zwischen den Informationen für die Berichterstattung in Richtung der
EU und den Informationen für die Bearbeitung zu unterscheiden. Als Maßstab
für die Berichterstattung wird von der LAWA 1:500.000 und als Arbeitsmaßstab
1:25.000 vorgeschlagen (Ringeltaube, 2000, S. 78, 80). Damit ist auch die notwen-
dige Detaillierung der Informationen vorgegeben.

Für den vorsorgenden Hochwasserschutz sind vor allem die Karten der

� Lage und Grenzen der Oberflächengewässer,

� Flusstypen und

� ökologischen Gewässerqualtität64

relevant. Um diese Karten zu erstellen, sollen auf der Arbeitsebene u.a.
die ATKIS-Daten (Maßstabsebene 1:25.000) zu Siedlung, Verkehr, Vegetati-
on, Gewässer und Relief der jeweiligen Landesvermessung der Bundesländer
als Grundlage genutzt und das digitale Höhenmodell der Bundesanstalt für
Gewässerkunde in die Daten integriert werden. Bis zum Jahr 2003 werden die
Abgrenzung der Flusstypen sowie der künstlichen und erheblich veränderten
Gewässer, die Gewässerstrukturgüte, die Abschätzung des ökologischen Poten-
zials und die natürlichen Referenzgewässer durch die Wasserwirtschaftsverwaltun-
gen benötigt. Weiterhin werden die Daten zur Bodenbedeckung des Umweltbun-
desamtes und die CORINE Landcover - Daten65 im Maßstab 1:100.000 verwendet
(Ringeltaube, 2000, Tab. 1a/b, S.82ff).

Weitere für den vorsorgenden Hochwasserschutz relevante Ergebnisse sind die
Informationen zu Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten und Maßnah-
men66.

4.4.3 Informationsbedürfnisse bei der Erarbeitung von
informellen wasserwirtschaftlichen Konzepten

Die Bandbreite der Informationsbedürfnisse bei der Erarbeitung informeller Kon-
zepte für den vorsorgenden Hochwasserschutz ist gleich groß wie das Spektrum
der Konzepte. Ebenso unterscheiden sich die Anforderungen an Genauigkeit und
Aufbereitung der Daten zum Teil erheblich. Die Anforderungen an die Aktualität

64Die ökologische Gewässerqualität umfasst auch die Gewässerstruktur. Daraus können Rück-
schlüsse auf Renaturierungsmöglichkeiten im Sinne des vorsorgenden Hochwasserschutzes
gezogen werden.

65siehe Kapitel 4.4.1, 111f
66siehe Kapitel 4.1.2.3, S. 99
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wurden in den Fallstudien67 regelmäßig im Hinblick auf die Datenverfügbarkeit
reduziert. Generell besteht jedoch das Bedürfnis, möglichst aktuelle Daten zu ver-
wenden, die eine hohe Übereinstimmung mit der Realität haben. Besonders die
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse wie Rückhalteeigenschaften müssen mit der
Realität übereinstimmen, um belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Im Weiteren werden die wesentlichen Informationsbedürfnisse für die charakteris-
tischen informellen wasserwirtschaftlichen Konzepte, flussgebietsweite Hochwas-
seraktionspläne und lokale Hochwasserschutzkonzepte, beschrieben. In Kapitel
5.4.4 (S. 161) werden Anforderungen von weiteren informellen Konzepten für den
vorsorgenden Hochwasserschutz vorgestellt, die durch ihre raumplanerische Her-
angehensweise geprägt sind.

4.4.3.1 Flussgebietsweite Hochwasseraktionspläne

Flussgebietsweite Hochwasseraktionspläne – auch für kleinere Flussgebiete – wer-
den meistens durch die Wasserwirtschaftsbehörden erarbeitet. 1999 wurde von
der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser eine Handlungsempfehlung zur Erstellung
von Hochwasser-Aktionsplänen herausgegeben, die auf den Erfahrungen mit den
Hochwasseraktionsplänen für Rhein, Mosel/Saar, Oder und Elbe aufbaut (LA-
WA, 1999). Danach sollen folgende Informationen68 bereitgestellt werden (LAWA,
1999, S. 7f):

� Überschwemmungs- und Überflutungsbereiche: rechtlich festgesetzte Über-
schwemmungsgebiete, fachtechnisch69 abgegrenzte Überschwemmungsberei-
che, potenzielle Überflutungsbereiche hinter Deichen,

� vorhandener Hochwasserschutz : natürliche bzw. naturnahe Flächen,
Gewässer und ihre Auen ohne Handlungsbedarf zur Verbesserung des Was-
serrückhalts, Anlagen des technischen Hochwasserschutzes, Gewässeraus-
bauten,

� bestehende Schutzgrade,

� Hochwassergefährdungen: Aufgetretene Hochwasserschäden, Schadenspo-
tenziale (Flurstücks70-, Flur- und auf größere Raumeinheiten bezogen),

� bestehende Planungen: Beschlossene oder im Genehmigungsverfahren be-
findliche Maßnahmen und deren wasserwirtschaftliche Wirkungen,

67siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
68Die Begrifflichkeiten der LAWA werden soweit möglich im Folgenden an die Definitionen

dieser Arbeit (siehe Kapitel 2.1, S. 15) angepasst.
69z.B. über abgelaufene Ereignisse oder Berechnungen
70dabei ist der Datenschutz zu beachten, siehe Kapitel 3.3.3, S. 59
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� Defizite im Hochwasserschutz : objekt- bzw. nutzungsbezogene Schutzgra-
de, Defizite für die Maßnahmenkategorien

”
Wasserrückhalt“,

”
technischer

Hochwasserschutz“ und
”
Vorsorgemaßnahmen“,

� mögliche Maßnahmen: Maßnahmen in den Handlungsfeldern71

”
B Erweite-

rung von Retentionsräumen“
”
C Rückhalt in der Fläche“,

”
D Minimierung

des Schadenspotenzials“ und
”
E Technischer und organisatorischer Hoch-

wasserschutz“,

� Analyse der wasserwirtschaftlichen Wirkungen: quantitative Wirkungen72

der Maßnahmen der Handlungsfelder B, C und E,

� Aufwand und Nutzen: monetärer und nicht monetärer Aufwand und Nutzen
auf Basis der potenziellen Hochwasserschäden,

� abgeleitete durchführbare und notwendige Maßnahmen: Bewertung der
Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit, Umsetzungszeiträume, Prio-
ritäten und Zeitplan, Träger der Maßnahmen und Finanzierungsplanung
und

� Evaluierungsansätze: abgestufte Erfolgskontrolle, Wirksamkeitsprüfung
und Fortschreibung.

Die Detaillierung der Hochwasseraktionspläne hängt von dem jeweils betrachteten
Einzugsgebiet und von den Zielen der Konzepte ab.

Bei Hochwasseraktionsplänen für große Einzugsgebiete wie dem Rheineinzugs-
gebiet sind eine übergreifende Betrachtung und dementsprechend generalisierte
Aussagen erforderlich. Den Aussagen des Hochwasseraktionsplans für den Rhein
liegen Informationen auf der Maßstabsebene 1:100.000 zu Grunde (IKSR, 2000,
S. 9). Im Zusammenhang mit dem Aktionsplan Hochwasser (IKSR, 1998a) hat
die IKSR eine Aktualisierung und Überarbeitung der Grundlagendaten in Auf-
trag gegeben. Dabei wurden für das Einzugsgebiet des Rheins im Maßstabsbe-
reich 1:100.000 die Flächen ermittelt, die bei den Bemessungshochwasserabflüssen
HQ10, HQ100 und HQextrem von Hochwasser betroffen sind. Zusätzlich wurden die
Überschwemmungshöhen und, auf Basis von Kennwerten für verschiedene Nut-
zungsgruppen, die Vermögensschäden abgeschätzt (Ruiz Rodrigues + Zeisler et
al., 2001b).

Die Beschreibung der Maßnahmen des Aktionsplans Rhein wie die Schaffung
von Retentionsraumvolumen wird räumlich in die Bereiche Hochrhein, Oberrhein,
Mittelrhein, Niederrhein und Rheindelta unterteilt. Im Rheinatlas (IKSR, 1998b),

71siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
72durch Berechnungen mit Hilfe charakteristischer Hochwasser wie historischer Ereignisse oder

Modellhochwasser
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der eine Grundlage des Aktionplans bildet, sind vorhandene, im Bau befindli-
che, beschlossene und geplante Hochwasserrückhalte im Maßstab 1:100.000 dar-
gestellt. Diese Rückhalte umfassen einen Großteil der im Aktionsplan zusammen-
gestellten Maßnahmen. Wirkungsabschätzungen von Maßnahmenbündeln sind als
Grundlage für den Aktionsplan für einzelne Pegel im Verlauf des Rheins ermit-
telt worden (IKSR, 1999). Dadurch ist eine grobe Übersicht73 über die räumlichen
Auswirkungen möglich.

Hochwasseraktionspläne für kleinere Einzugsgebiete wie beispielsweise Zuflüsse
des Rheins erfordern eine detailliertere Betrachtungsweise. In den Fallstudien74

wurde deutlich, dass ein Bearbeitungsmaßstab von 1:25.00075 für die meisten In-
halte ausreichend ist. Für viele Fragestellungen wie beispielsweise die aktuelle
Landnutzung76 liegen Daten oft nur weniger detailliert vor. Für die Darstellung
der Überschwemmungsgefahren wird die Betrachtungsschärfe oft von den vorhan-
denen Nutzungen abhängig gemacht. Während für Nutzungen mit einem niedri-
gen Schadenspotenzial wie der landwirtschaftlichen Nutzung oft eine Maßstabs-
ebene von 1:100.000 bis 1:25.000 als ausreichend betrachtet wird, werden für Ab-
schnitte mit wertvollen Objekten wie Wohnbebauung oder hohem Gefährdungs-
potenzial wie Industriebebauung detailliertere Abgrenzungen vorgenommen. Für
diese Fälle werden oft die selben Anforderungen wie für die Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten77 gestellt.

Der Aufbereitungsbedarf für die Daten ist dabei unterschiedlich. Die Umsetzung
der Aktionspläne erfordert meistens eine Beteiligung verschiedener Akteure –
zumindest der für die Finanzierung Zuständigen und der Landnutzenden – so
dass eine allgemeinverständliche Aufbereitung der Ergebnisse und wesentlicher
Grundlagen der Aktionspläne notwendig ist. Die für die Erarbeitung zu Grunde
gelegten einzelnen Grundlagendaten müssen dagegen nicht aufbereitet werden,
da sie lediglich für die wasserwirtschaftliche Bearbeitung genutzt werden.

73Generell ist die quantitativ exakte Abschätzung extremer Hochwasserereignisse problema-
tisch (siehe z.B. DVWK, 1999). Für die exakte Wirkungsberechnung einzelner Hochwasser-
schutzmaßnahmen auf bestimmte Pegel und eine weitergehende räumliche Konkretisierung
in großen Einzugsgebieten sind deshalb umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Die Fall-
beispiele haben jedoch verdeutlicht, dass eine Abschätzung mit Hilfe historischer Ereignisse
oder von Modellhochwassern möglich ist. Dabei wird eine bestimmte regionale und zeitliche
Verteilung der Niederschläge angenommen und damit auch eine entsprechende Ausformung
der Hochwasserwellen in den verschiedenen Zuflüssen. Je nach getroffener Annahme fällt
die Wirkung der Maßnahme unterschiedlich aus. Zur Beurteilung werden deshalb meistens
mehrere Hochwasserwellen berechnet.
Die ersten Ansätze einer Wirkungsabschätzung des IKSR-Aktionsplans Hochwasser werden

derzeit weiterentwickelt, um die Auswirkungen der im Aktionsplan Hochwasser vorgesehenen
Maßnahmenbündel auf die Hochwassersituation besser abschätzen zu können (Malek, 2001,
S. 206).

74siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
75Das entspricht der oberen Maßstabsspanne der ATKIS-Daten (Bill, 1999b, S. 212).
76 Hierfür werden oft die CORINE Landcover-Daten verwendet, siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f.
77siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f
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4.4.3.2 Lokale Hochwasserschutzkonzepte

Übliche lokale Hochwasserschutzkonzepte sind auf Maßnahmen zum Schutz vor
Hochwasserschäden in einer Kommune ausgerichtet. Im Vordergrund steht dabei
meistens das Handlungsfeld78

”
Technischer und organisatorischer Hochwasser-

schutz“. Erst in zweiter Linie und auch erst in den letzten Jahren wurden auch die
Handlungsfelder

”
Erweiterung von Retentionsräumen“,

”
Rückhalt in der Fläche“

und
”
Minimierung des Schadenspotenzials“ in die Konzepte integriert. Das bedeu-

tet, dass in erster Linie Informationen zur Hochwassergefährdung in einer hohen
Detaillierung und einer für die Bemessung von Bauwerken ausreichenden Genau-
igkeit zur Verfügung stehen müssen. In den Fallstudien79 wurden Anforderungen
an die Informationen formuliert, die denen für die Festsetzung von Überschwem-
mungsgebieten80 weitgehend entsprechen. Je nach örtlicher Lage können jedoch
auch hydraulische Problemstellungen auftreten, die spezielle Simulationen erfor-
dern. Meistens werden deshalb umfangreiche und detaillierte Informationen über
die Morphologie des Gewässers und der Aue erhoben. Darüber hinaus ist für
die Auswahl von Maßnahmenalternativen, besonders im baulichen Bereich, die
Abschätzung von Nutzen und Kosten von besonderer Bedeutung. In den meisten
Fällen ist bei der Abschätzung des Nutzens bereits ein Schutzziel81 vorgegeben.
Die Bewertung der Alternativen konzentriert sich deshalb oft ausschließlich auf
die Kosten. Weitergehende Betrachtungen wie die Senkung des Schutzziels oder
Vergleiche mit dem Schadenspotenzial bilden die Ausnahme.

4.5 Informationstechnische Umsetzung

Im Folgenden wird der Einsatz von IuK-Technologien82 im Bereich der wasser-
wirtschaftlichen Planung an Hand der verschiedenen Handlungsbereiche des In-
formationsmanagements83, der Informationserfassung, -vorhaltung, -aufbereitung
und dem Informationsfluss, vorgestellt.

Die Fallstudien haben bestätigt, dass im öffentlichen Bereich ein Management der
Informationssysteme84 oft nicht stattfindet. Beeinflusst durch die kameralistische
Haushaltsführung werden Investitionen in Hard- und Software oft ausschließlich
als einmalige Investition betrachtet, so dass oft Mittel für die kontinuierliche Pfle-
ge von Hard- und Software fehlen (HMF, 1999, S. 6). Die Ausstattung entspricht
deshalb in vielen Fällen nicht dem aktuellen technischen Stand.

78siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
79siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
80siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f
81Meistens wird die Sicherheit vor einem definierten Hochwasserereignis (z.B. HQ100) gefordert.
82Die verschiedenen technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Informationsmanagements

sind im Kapitel 3.5 (S. 72ff) zusammengestellt.
83siehe Kapitel 12, S. 5ff
84siehe Kapitel 3.2.1.5, Abbildung 3.1, S. 48
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4.5.1 Umsetzung der Informationserfassung und -vorhaltung

Die Anwendung von Datenbanksystemen ist in der wasserwirtschaftlichen Pla-
nung weit verbreitet. Die Fallstudien85 haben gezeigt, dass in den Wasserwirt-
schaftsbehörden die verschiedensten Softwareprodukte angewandt werden. Dabei
werden meistens ältere Versionen eingesetzt. Der Einsatz der Systeme hat sich in
den meisten Fällen historisch entwickelt und basiert oft auf der Initiative einzelner
Mitarbeitender oder Organisationseinheiten. Durch den Aufbau der Datenbanken
und die unterschiedlichen Datenformate ist deshalb ein Datenaustausch häufig
erschwert. Da die Daten in der Regel nur für die Zwecke einzelner Organisations-
einheiten genutzt werden, sind keine Metadaten vorhanden. Die Daten werden
zum Großteil nur durch die jeweils zuständigen Beschäftigten genutzt, so dass
Executive Information Systeme im Bereich der wasserwirtschaftlichen Planung
keine Verbreitung gefunden haben.

CAD-Systeme werden für wasserwirtschaftliche Aufgaben vor allem bei der Kon-
struktion von Bauwerken eingesetzt. Im Bereich der wasserwirtschaftlichen Pla-
nung für den vorsorgenden Hochwasserschutz spielen CAD-Systeme eine unter-
geordnete Rolle. Räumliche Informationen werden – soweit sie digital verwen-
det werden – in Geo-Informationssystemen bearbeitet. So werden die fachli-
chen Abgrenzungen für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten oder die
Abschätzung der Hochwassergefährdung und des Schadenspotenzials meistens mit
Hilfe von GIS ermittelt.

In den Fallstudien86 wurde deutlich, dass die Grundlagendaten und Zwischener-
gebnisse der Bearbeitung, die oft durch externe Dienstleister durchgeführt wird,
den auftraggebenden Behörden oft nicht zur Verfügung stehen. Die Endergebnis-
se in digitaler Form sind häufig nur den Fachbehörden87 zugänglich. Zum größten
Teil werden die Ergebnisse in Form von analogen Karten weiterverwendet. Vor
allem auf den unteren Vollzugsebenen fehlt die IuK-Ausstattung, um die erarbei-
teten GIS-Daten adäquat weiterbenutzen zu können.

Eine strategische Konzeption zum Einsatz bestimmter GIS-Software und ein ab-
gestimmtes informationstechnisches Konzept innerhalb der Wasserwirtschaftsver-
waltung für den vorsorgenden Hochwasserschutz konnte in den Fallstudien88 nicht
ermittelt werden. Die Bundesländer und zum Teil einzelne nachrangige Behörden
haben eigenständige technische Strukturen aufgebaut, die den Datenaustausch
erheblich erschweren. Durch die Marktführerschaft der Firma ESRI89 wird dieses
konzeptionelle Defizit teilweise wieder aufgehoben. Die von ESRI eingeführten

85siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
86siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
87zur Aufteilung der Wasserwirtschaft als Fachplanung in Vollzugs- und Fachbehörden siehe

Kapitel 4.2.1, Abbildung 4.1, S. 101
88siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
89Hersteller der ArcGIS Desktop Produktlinie. In den Behörden werden überwiegend verschie-

dene Versionen der Produkte ArcView bzw. ArcInfo eingesetzt werden.

119



4 Informationsmanagement in der wasserwirtschaftlichen Planung

Datenformate können von vielen Wettbewerbsprodukten verarbeitet werden. Der
Konvertierungsprozess ist jedoch mit einem teilweise erheblichen Zeitaufwand
verbundenen. Außerdem sind Datenverluste bei der Umwandlung nicht auszu-
schließen.

Im Gegensatz zur allgemeinen Situation im Bereich des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes wird die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auf Grund der Vor-
gaben der EU zu einem abgestimmten Einsatz von Geo-Informationssystemen
führen (Ringeltaube, 2000, S. 77). In den Pilotprojekten ist die Zusammenstel-
lung vorhandener Datenengrundlagen als erster Schritt für die Erstellung der Be-
wirtschaftungsprobleme und Maßnahmenprogramme – insbesondere in einer die
administrativen Grenzen überschreitenden Zusammenarbeit – mit erheblichem
Arbeitsaufwand verbunden (siehe z.B. Müller, 2002, S. 8). Durch gemeinsame
Datenformate und -strukturen soll dieser Aufwand in Zukunft reduziert werden.

4.5.2 Umsetzung der Informationsaufbereitung

Entscheidungshilfesysteme (DSS) und Expertensysteme (XPS) werden nach den
Erfahrungen aus den Fallstudien90 durch die Wasserwirtschaftsverwaltung in
Deutschland nicht für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt. In For-
schungsvorhaben und Pilotprojekten wird jedoch die Anwendbarkeit von DSS
für den Hochwasserschutz intensiv untersucht (siehe u.a. BfG, 2000 und BfG,
2002).

Die Anwendung von Data-Warehouse-Konzepten spielt in der Wasserwirtschaft
derzeit keine Rolle.

Geo-Informationssysteme werden häufiger zur Aufbereitung von Informatio-
nen für die Erstellung wasserwirtschaftlicher Konzepte91 eingesetzt. Insbeson-
dere für die Simulation von Hochwasserereignissen mit Niederschlags-Abfluss-
Modellen, bei der Abgrenzung der von Hochwasser betroffenen Bereiche und
der Abschätzung der Wirkung von Hochwasserschutzmaßnahmen spielen Geo-
Informationssysteme eine wichtige Rolle. In den Fallstudien92 wurde deutlich,
dass die animierte Präsentation von Hochwasserereignissen eine große Wirkung
bei den Betrachtenden erzielen kann. Hier liegen große Potenziale für die Bewusst-
seinsbildung bei den verschiedenen Akteuren, die derzeit nur vereinzelt genutzt
werden. Darüber hinaus eignen sich Geo-Informationssysteme sehr gut zur Visua-
lisierung verschiedener Planungsvarianten in Form von Karten oder Präsentatio-
nen. Dieses Potenzial wird durch die Wasserwirtschaftsverwaltungen zunehmend
genutzt. Hemmend ist dabei die oft unzureichende technische Ausstattung.

90siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
91siehe auch Kapitel 4.5.1, S. 119f
92siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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4.5.3 Umsetzung des Informationsflusses

Die Nutzung von Intranetzen ist in den Behörden der Wasserwirtschaft inzwischen
weit verbreitet. Meistens sind sie jedoch auf die Gebäude der jeweiligen Behörde
beschränkt. Die Fallstudien93 verdeutlichen, dass eine übergreifende Struktur in
den Bundesländern bzw. darüber hinaus weitgehend fehlt.

Ein Beispiel für eine bundesweite Intranetstruktur stellt das Internetportal Was-
serBLIcK94 dar, das zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2001
eingerichtet wurde. Es bietet neben öffentlichen Bereichen geschlossene Benut-
zergruppen, in denen Groupware-Elemente wie gemeinsame Dokumentenablagen
und Terminkalender zur Verfügung gestellt werden (BMU, 2002).

Die Nutzung des Internet ist inzwischen im Bereich der Wasserwirtschaft weit
verbreitet95. Dabei werden vor allem einfache HTML-Seiten eingesetzt. Neuere
Angebote nutzen verstärkt weitergehende Formate wie XML oder CSS, Client-
seitige Programmierungen wie JavaScript und Server-seitige Programmierungen
wie CGI-Scripte oder Java-Server-Pages. Die Kommunikationsbeziehungen kon-
zentrieren sich vor allem auf

”
Government to Citizen“-Beziehungen96. Sicher-

heitsrelevante Transaktionen wie Genehmigungen97 werden von den Wasserwirt-
schaftsverwaltungen nicht per Internet durchgeführt. Zusätzliche Informations-
angebote für den vorsorgenden Hochwasserschutz können mit den bestehenden
Systemen oder nach geringfügigen Systemerweiterungen umgesetzt werden.

In den Fallstudien98 wurde deutlich, dass Groupware-Systeme bzw. einzelne Ele-
mente davon erst seit einigen Jahren in einigen Teilen der Wasserwirtschafts-
verwaltung eingesetzt werden. Behördenübergreifende Systeme – beispielsweise
für die Erarbeitung von Hochwasseraktionsplänen – wurden in den Fallbeispielen
nicht genutzt. Auch in den Pilotprojekten zur Wasserrahmenrichtlinie wurden
solche Systeme nicht eingesetzt. Ein Beispiel für die Anwendung stellt das oben
vorgestellte Internetportal WasserBLIcK dar. Einer wünschenswerten weiterge-
henden Anwendung für den vorsorgenden Hochwasserschutz steht in vielen Fällen
eine fehlende IuK-Ausstattung – besonders im Bereich der Software – entgegen.

Der Einsatz von computergestützten Workflow-Systemen im Bereich des vorsor-
genden Hochwasserschutzes99 wird derzeit nicht praktiziert. Die Zahl der Anwen-
dungenswiederholungen ist in der Regel so gering, dass die Einrichtung eines sol-

93siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
94WasserBLIcK ist eine Akronym für Bund- Länder- Informations- und Kommunikationsplatt-

form zur EG-Wasserrahmenrichtlinie
95 siehe zur Öffentlichkeitsbeteiligung Kapitel 4.3.1 (S. 106f) und Kapitel 4.3.2 (S. 107f)
96siehe Tabelle 3.2, S. 79
97Denkbar wären beispielsweise Ausnahmegenehmigungen von Überschwemmungsgebieten, die

auf Grund ihrer Rechtswirkung besonders gesichert werden müssten.
98siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
99Eine denkbare Anwendung wären die formalen Festsetzungsverfahren von Überschwem-

mungsgebieten.
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chen Systems speziell für den Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes nur
in Ausnahmefällen wirtschaftlich vertretbar ist. Eine Integration in allgemeine
Systeme ist dagegen denkbar100.

4.6 Analyse der Nutzbarkeit für den vorsorgenden
Hochwasserschutz

Anhand der Forschungsfragen101 werden im Folgenden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die Strukturen, die Schnittstellen, die Informationsbedürfnisse und
die informationstechnische Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Planung auf ih-
re Nutzbarkeit für ein übergreifendes Informationsmanagement im Bereich des
vorsorgenden Hochwasserschutzes untersucht. Die Basis der Beurteilung bilden
dabei die generellen Anforderungen der Akteure an Informationen für den Hoch-
wasserschutz und die Schlussfolgerungen für die Konzeption eines Informations-
managements in der Planung102 aus der allgemeinen Entwicklung des Informa-
tionsmanagements. Die daraus abgeleiteten allgemeinen Anforderungen an die
Bestandteile des Informationsmanagements in der Planung (siehe Tabelle 4.2)
und die Konkretisierung für die Wasserwirtschaft (siehe Tabelle 4.3) werden als
Kriterien für die Bewertung der Nutzbarkeit eingesetzt.

Tabelle 4.2: Allgemeine Anforderungen an die Bestandteile eines Informations-
managementes in der Planung

Rechtliche
Rahmen-
bedingungen

internes In-
formations-
management

externes In-
formations-
management

Informations-
bedürfnisse

Informations-
technologien

IM als Aufgabe
der Planung,
Regelungen zur
Koordination
von Informa-
tionserfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung und
-fluss

Koordination
von Informa-
tionserfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung und
-fluss

Koordination
von Informa-
tionserfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung und
-fluss

Ermittlung,
Befriedigung

Bereitstellung der
für Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung
und den Informa-
tionsfluss
notwendigen
Infrastruktur

100Beispielsweise hat das Regierungspräsidium Gießen ein Verfahrensbuch zur Festsstellung von
Überschwemmungsgebieten erarbeitet. Es enthält die wesentlichen Voraussetzungen für die
Einführung eines computergestützten Workflow-Managements. Derzeit wird für die Verfah-
ren ein Zeitmanagement mit Hilfe eines analog geführten Verfahrenskontos durchgeführt (RP
Gießen, 2002). Eine Übertragung auf ein weitergehendes Workflow-Managment ist prinzipiell
möglich.

101siehe Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
102siehe Kapitel 3.7, S. 86
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Tabelle 4.3: Anforderungen an die Bestandteile des Informationsmanagements
im Bereich der Wasserwirtschaft

Rechtliche
Rahmenbe-
dingungen

internes In-
formations-
management

externes In-
formations-
management

Informations-
bedürfnisse

Informations-
technologien

• IM als Teil-
aufgabe der
Wasserwirt-
schaft

• Vorgaben zur
einheitlichen
Abgrenzung
hochwasser-
relevanter
Flächen (u.a.
Bemessungs-
hochwasser)

• Verpflichtung
zur Koordi-
nation von
Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung

• Regelungen
des Informati-
onsflusses, v.a.
Öffentlichkeits-
und TÖB-
Beteiligung

• Strukturen
für flussein-
zugsgebiets-
weite Frage-
stellungen

• Kontinuierlich
arbeitende
Informations-
strukturen

• Flussgebiets-
weite Koordi-
nation von
Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung
und -fluss
(u.a. Meta-
daten)

• Formelle und
informelle
Beteiligung
externer
Stellen und
der Öffentlich-
keit bei allen
Planungsakti-
vitäten (auch
ÜG)

• Aktive, konti-
nuierliche und
flussgebiets-
weit koordi-
nierte Öffent-
lichkeitsarbeit

• Strukturen für
flusseinzugsge-
bietsweite
Arbeit

• Kontinuierlich
arbeitende
Informations-
strukturen

• Fachübergrei-
fende Koordi-
nation von
Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung
und -fluss (u.a.
Metadaten)

• Koordinierte
Ermittlung
und Bereit-
stellung von
Grundlagen-
informationen
für die Hand-
lungsfelder

• Geeignete
Aufbereitung
der Informati-
onen (inhalt-
lich und tech-
nisch)

• Erarbeitung
von koordi-
nierten Meta-
daten

• Nutzung der
Potenziale der
IuK-Technolo-
gien

• Koordination
von Software
und vor allem
von Datenfor-
maten

• Bereitstellung
von Metadaten
incl. einfachem
Zugang

• Nutzung von
technischen
Vernetzungs-
möglichkeiten

• Sicherung der
technischen
Datenqualität

• Nutzung der
informations-
technischen
Möglichkeiten
im Rahmen
der WRRL
auch für
andere Zwecke

4.6.1 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen103 enthalten Aussagen zu den Inhalten, der
Art, den Beteiligten und den zeitlichen Abläufen des Informationsmanagements
im Sinne der Forschungsfragen104.

103siehe Kapitel 4.1, S. 91ff
104siehe Abbildung 1.1, Kapitel 1.2, S. 6
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4 Informationsmanagement in der wasserwirtschaftlichen Planung

4.6.1.1 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen bei der
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten

Die Inhalte der Überschwemmungsgebietsverordnungen105 werden in den Lan-
deswassergesetzen nicht konkret geregelt. Nur in einigen Ländern konkretisie-
ren Verwaltungsvorschriften den Inhalt. Die Regelungen hinsichtlich des anzu-
setzenden Bemessungshochwassers, der zu verwendenden Berechnungsverfahren,
der Differenzierung verschiedener Bereiche (z.B. Abfluss- und Retentionsbereiche)
und der Genauigkeitsanforderungen an die Abgrenzung unterscheiden sich in den
Bundesländern erheblich. Diese Situation ist besonders bei grenzüberschreitenden
Gewässern unbefriedigend, da hierdurch die Glaubwürdigkeit der Festsetzung und
damit auch ihre Durchsetzbarkeit eingeschränkt werden kann. Für weitergehende
Kooperationen fehlt durch die unterschiedlichen Voraussetzungen teilweise eine
geeignete Datenbasis.

Auch die Vorschriften zu Art und Weise des Informationsmanagements sind in
den Bundesländern uneinheitlich. In Einigen existieren indirekte Regelungen zur
Erhebung von Informationen durch die Vorgabe von Berechnungsverfahren und
zur Aufbereitung von Informationen durch Bestimmungen zur Form der Ergeb-
nisse. Vorgaben zur konkreten Art der Vorhaltung der Daten beschränken sich
auf die Forderung eines Verordnungstextes und einer Karte sowie die Angabe der
Dienststellen, die diese Unterlagen vorhalten sollen. In einigen Bundesländern
wird ein Bezug zur Liegenschaftskarte gefordert. In Hessen wird bei einer digi-
talen Bearbeitung die Nutzung der ALK vorgeschrieben. Darüber hinaus exis-
tieren keine Vorgaben, die eine Integration der im Zusammenhang mit der Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten stehenden Informationen in ein Daten-
Gesamtkonzept fördern.

Regelungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit und von anderen Behörden als
ein wichtiges Element der Informationsverteilung existieren nur in einigen Bun-
desländern. In den Meisten ist nur eine Veröffentlichung der Überschwemmungs-
gebietsverordnungen vorgeschrieben. Dabei wird mit wenigen Ausnahmen auf die
Form der Bekanntmachung zurückgegriffen. Weitergehende Regelungen für eine
aktive Informationswirtschaft106 wie die Anlage von Metadaten existieren nicht.

Die Akteure bei der Festsetzung der Überschwemmungsgebiete setzen sich in den
Bundesländern unterschiedlich zusammen. Das Spektrum reicht dabei vom Mini-
malfall, in dem ausschließlich die festsetzende Wasserwirtschaftsbehörde agiert,
bis zu einer umfassenden formellen Beteiligung der betroffenen Landbesitzenden,
der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass die
für den vorsorgenden Hochwasserschutz notwendige Integration der verschiede-
nen Akteure bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten nur teilweise
vorgeschrieben ist.

105siehe Kapitel 4.1.1.4, S. 95
106siehe Kapitel 3.2.1.5, S. 47
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Die zeitlichen Abläufe des Informationsmanagements sind durch die rechtlichen
Rahmenbedingungen nicht konkret vorgegeben. In den Bundesländern, in denen
eine Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Träger öffentlicher Belange vorgese-
hen ist, wird ein formelles Verfahren nach Fertigstellung der Entwurfsunterlagen
durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind teilweise Fristen für die Auslegung
bzw. für die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange vorgegeben. Für den
vorsorgenden Hochwasserschutz ist der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwi-
schen den unterschiedlichen Akteuren unabdingbar. Dazu trägt eine frühzeitige
Information über die Festsetzungsabsicht sowie deren Folgen und Hintergründe
bei. Nach Abschluss des Verfahrens ist eine schnelle und einfache Zugriffsmöglich-
keit auf die Überschwemmungsgebietsverordnungen erforderlich. Dies wird durch
die rechtlichen Regelungen nicht in allen Bundesländern gefordert.

4.6.1.2 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Erstellung
von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen

Auch wenn die Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie noch nicht vollständig107

in deutsches Recht umgesetzt sind, lassen sich bereits erste Aussagen zu ihrer
Nutzbarkeit für den vorsorgenden Hochwasserschutz treffen.

Im Vordergrund der Wasserrahmenrichtline steht die Wasserqualität. Durch
die Ausweitung des Qualitätsbegriffs u.a. auf die Gewässermorphologie müssen
bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
auch zahlreiche Informationen mit Bedeutung für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz erhoben werden. Dies sind vor allem Informationen über Bodennutzung,
Gewässermorphologie, Umwelteinflüsse durch Tätigkeiten des Menschen und über
Maßnahmen zur Erreichung der Gewässerqualität wie Renaturierungen. Diese In-
formationen werden durch die Umsetzung der WRRL in Deutschland erstmals
über administrative Grenzen hinweg flussgebietsweit zusammengestellt.

Durch die Vorgabe einer GIS-gestützen Berichterstattung und zur regelmäßigen108

Überarbeitung wird der verstärkte Einsatz von Geo-Informationssystemen un-
terstützt. Weitere Vorgaben durch die EU-Kommission sind in diesem Zusam-
menhang möglich. Darüber hinaus forciert die vorgeschriebene flussgebietsweite
Zusammenarbeit die Bestrebungen zu kompatiblen Datenstrukturen.

Das Spektrum der Beteiligten wird durch die Vorgaben der WRRL weit über
das bisher bei wasserwirtschaftlichen Planungen übliche Maß hinausgehen. Neben
der Beteiligung der Öffentlichkeit wird durch die interdisziplinäre Aufgabenstel-
lung indirekt und durch die Verpflichtung zur flussgebietsweiten Zusammenarbeit
direkt die Zusammenarbeit innerhalb der Flusseinzugsgebiete und mit anderen
Behörden intensiviert werden.

107Nach der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes im Juni 2002 steht die Umsetzung in den
Landeswassergesetzen noch aus.

108Als Wiederholungsturnus sind 6 Jahre vorgesehen (Art. 13 Abs. 7 WRRL).
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Die Verpflichtung zur regelmäßigen Überarbeitung fördert den Aufbau eines kon-
tinuierlichen Informationsmanagements einschließlich geeigneter Strukturen.

4.6.2 Nutzbarkeit der Strukturen der internen
Informationsaktivitäten

Die internen Informationsaktivitäten sichern die Informationsversorgung inner-
halb der Wasserwirtschaftsverwaltung.

4.6.2.1 Aufbau der Wasserwirtschaftverwaltung

Der Aufbau der Wasserwirtschaftsverwaltungen unterscheidet sich in den ver-
schiedenen Bundesländern zum Teil erheblich. Darüber hinaus ist der Hochwas-
serschutz auf den unterschiedlichsten Ebenen angesiedelt. In vielen Fällen liegt die
Verantwortung dafür auf den unteren Ebenen der Wasserwirtschaftverwaltung, so
dass die zahlreichen administrativen Grenzen die notwendige flussgebietsbezoge-
ne Arbeitsweise für den vorsorgenden Hochwasserschutz erschweren. Die Inhalte
der vorhandenen Informationen konzentrieren sich vor allem auf die jeweiligen
räumlichen Zuständigkeiten. Übergreifende Informationen sind oft erst auf der
nächsthöheren Behördenebene verfügbar.

Die starke Zersplitterung der Zuständigkeiten in einem Flussgebiet verhindert
bzw. erschwert häufig die flussgebietsweite Verfügbarkeit bzw. den Austausch von
Informationen. Weitere Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Beteiligten
und die zeitlichen Abläufe sind durch den Aufbau der Wasserwirtschaftsverwal-
tungen nicht zu erwarten.

4.6.2.2 Formelle interne Informationsstrukturen

Die formellen internen Informationsstrukturen einschließlich der Wasserbücher
haben für den internen Informationsaustausch gegenüber den informellen Infor-
mationsstrukturen eine nachrangige Bedeutung. Durch die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie ist mit der Schaffung von Informationsstrukturen zur fluss-
gebietsweiten Zusammenarbeit zu rechnen. Derzeit sind dafür jedoch durch die
Bundesländer vor allem informelle Strukturen vorgesehen. Es ist nicht zu erwar-
ten, dass hier in großem Umfang formelle Strukturen geschaffen werden.

4.6.2.3 Informelle interne Informationsstrukturen

Die informellen internen Informationsstrukturen haben eine hohe Bedeutung für
den Informationsfluss innerhalb der wasserwirtschaftlichen Planung. Sie dienen
vor allem dem Austausch von Grundlageninformationen und der Information über
vorgesehene Aktivitäten im Vorfeld der formellen Verfahren für die Festsetzung
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von Überschwemmungsgebieten oder der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen
und Maßnahmenprogrammen.

Ein Großteil der informellen Informationsstrukturen hat keinen festen Aufbau.
In vielen Fällen werden projektgebundene Strukturen wie Arbeitskreise etabliert.
Durch ihre Hilfe können Defizite im Informationsfluss teilweise ausgeglichen wer-
den. Durch die Projektorientierung kann jedoch keine kontinuierlich funktionie-
rende Struktur aufgebaut werden, was für ein Informationsmanagement im Be-
reich des vorsorgenden Hochwasserschutzes notwendig ist. Feste informelle Struk-
turen, die auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt werden können,
stellen die Gremien an den großen Flüssen wie die IKSR dar. Sie sollen einen kon-
tinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Beteiligten sicherstellen. Dies
gelingt jedoch nur teilweise, da die

”
Arbeitsebene“ oft nicht ausreichend in den

Informationsaustausch integriert ist. Weitere nicht projektgebundene Strukturen
sind für den flussgebietsweiten Informationsaustausch im Rahmen der Erstellung
von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen vorgesehen.

In vielen Fällen gleichen die informellen Informationsstrukturen Defizite des for-
mellen Informationsflusses aus. Die Akteure erhalten dadurch Informationen, die
sie auf den formellen Wegen wie der Bekanntmachung von Überschwemmungs-
gebieten nicht oder erst mit erheblicher Zeitverzögerung erreicht hätten. Werden
diese informellen Strukturen nicht systematisch aufgebaut, kann es jedoch zu
erheblichen Ungleichgewichten zwischen den Akteuren kommen, die eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit beeinträchtigen können.

Die Bedeutung informeller Strukturen ist unter anderem durch den zeitlichen Vor-
lauf vor formellen Verfahren begründet. Dieser zeitliche Vorsprung ermöglicht es,
die Belange des Hochwasserschutzes in einem frühen Planungsstadium in andere
Planungen und Aktivitäten zu integrieren.

4.6.3 Nutzbarkeit der extern ausgerichteten
Informationsaktivitäten

Die extern ausgerichteten Informationsaktivitäten109 stellen die Schnittstelle der
wasserwirtschaftlichen Planung zur Öffentlichkeit und zu externen Behörden dar.
Dabei kann jeweils zwischen den formell vorgegebenen und den informellen Ak-
tivitäten unterschieden werden.

4.6.3.1 Formelle Öffentlichkeitsarbeit

Die formelle Öffentlichkeitsarbeit mit Bezug zum vorsorgenden Hochwasserschutz
umfasst die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und die Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen bzw. Maßnahmenprogrammen.

109siehe Kapitel 4.3, S. 105ff
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Die Regelungen zur Festsetzung von Überschwemmungsgebieten sind in den
Bundesländern unterschiedlich. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung findet nur in ei-
nem Teil der Bundesländer statt. Im Vordergrund stehen die Abgrenzung der
Flächen des Überschwemmungsgebietes sowie die Ver- und Gebote der Über-
schwemmungsgebietsverordnung. Grundlagendaten werden meistens nicht für die
Öffentlichkeitsarbeit verwendet.

Die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf Printmedien. Besonders bei histori-
schen Karten110 bzw. deren Abschriften und Kopien ist die Lesbarkeit, die Repro-
duzierbarkeit und die Lagerung oft problematisch. Das Internetangebot der Was-
serwirtschaftsbehörden zu Überschwemmungsgebieten enthält derzeit vor allem
allgemeine Informationen zu rechtlichen und fachlichen Hintergründen. Die Art
der Verteilung der Informationen hängt davon ab, ob eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung durchgeführt wird. Im Rahmen der Anhörung werden dann die Unterlagen
im Entwurfsstadium zugänglich gemacht. Den Abschluss des Verfahrens bildet
die formale Bekanntgabe der Ergebnisse. Diese sind dann bei den zuständigen
Behörden einzusehen. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz ist ein einfache-
rer Zugang zu den Unterlagen erforderlich. Vor allem fehlen leicht zugängliche
und sich intuitiv erschließende Übersichten darüber, an welchen Gewässern Über-
schwemmungsgebiete festgesetzt sind und wo eine Festsetzung beabsichtigt ist.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird in der Regel ausschließlich durch die verfah-
rensführende Behörde durchgeführt. In einigen Bundesländern ist eine Auslegung
der Unterlagen im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren in den betroffe-
nen Gemeinden vorgesehen. Eine weitergehende Integration anderer Institutionen
für die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt nicht. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz
ist eine intensive Integration der Gemeinden und der für die Baugenehmigung
zuständigen Behörden von großer Bedeutung, um das Bewusstsein für die Über-
schwemmungsgebiete und die damit verbundenen Ver- und Gebote zu stärken
und die Informationen leichter zugänglich zu machen. Hier bestehen zum Teil
erhebliche Defizite.

Der zeitliche Ablauf der Öffentlichkeitsarbeit unterscheidet sich nach Art der
Öffentlichkeitsbeteiligung in den Bundesländern deutlich. Generell ist die Öffent-
lichkeitsarbeit auf das Festsetzungsverfahren konzentriert. Nach Abschluss des
Verfahrens und einer Bekanntgabe der Ergebnisse wird auch die aktive Öffent-
lichkeitsarbeit abgeschlossen. Die Unterlagen stehen in den zuständigen Behörden
zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die Gemeinden jedoch – als unterste Verwal-
tungsebene mit dem engsten Kontakt zur Bevölkerung – sind oft nicht in der
Lage, Auskünfte zu erteilen und verweisen an die zuständigen Wasserbehörden.
Eine für den vorsorgenden Hochwasserschutz notwendige kontinuierliche Öffent-
lichkeitsarbeit auch nach dem Abschluss des Festsetzungsverfahrens findet nur in
Ausnahmefällen statt.

110Die Karten stammen teilweise vom Anfang des letzten Jahrhunderts.
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Die formelle Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit den Bewirtschaftungs-
plänen ist in Deutschland noch nicht geregelt. Die WRRL sieht eine intensive
Öffentlichkeitsbeteiligung vor. Die ersten Ansätze in Form von Internetangeboten
zu den einzelnen Projekten zeigen ein großes Potenzial auch für den vorsorgenden
Hochwasserschutz. Derzeit dominiert thematisch jedoch die Wasserqualität.

4.6.3.2 Informelle Öffentlichkeitsarbeit

Die Inhalte der informellen Öffentlichkeitsarbeit sind vielfältig. Schwerpunkte
sind die Bewusstseinsbildung bei den unterschiedlichen Akteuren und Hinwei-
se auf private Vorsorgemaßnahmen. Darüber hinaus informieren die zuständi-
gen Behörden über ihre – vorwiegend wasserbaulichen – Tätigkeiten. Für den
vorsorgenden Hochwasserschutz ist eine systematische Erweiterung der Informa-
tionen auf alle Bereiche des vorsorgenden Hochwasserschutzes wünschenswert.
Einen wichtigen Schwerpunkt nehmen dabei Informationen zur Reduzierung des
Schadenspotenzials wie Gefahrenkarten und Maßnahmen zur Eigenvorsorge ein.

Im Vordergrund der Öffentlichkeitsarbeit stehen derzeit noch Printmedien. In zu-
nehmenden Maße gewinnt das Internet als Medium an Bedeutung. Die Erfahrun-
gen mit direkten Informationsveranstaltungen in Form von Aktionstagen oder
Ausstellungen zeigen, dass hiermit ein wesentlicher Beitrag zur Bewusstseins-
bildung geleistet werden kann. Für einen erfolgreichen vorsorgenden Hochwas-
serschutz ist eine umfangreiche Integration verschiedenster Akteure notwendig.
Die derzeitige Öffentlichkeitsarbeit versucht oft alle Interessen gemeinsam aufzu-
greifen, was zu allgemein gehaltenen Aussagen mit geringem Informationsgehalt
führt. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz ist eine stärker zielgruppenorien-
tierte Öffentlichkeitsarbeit notwendig.

Auf Grund der aufgesplitterten Zuständigkeit für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz fehlt in Deutschland eine strukturierte Öffentlichkeitsarbeit für dieses The-
ma. Mit großem Aufwand werden beispielsweise von den einzelnen Bundesländern
Printmedien mit ähnlichen Inhalten herausgegeben und Internetplattformen par-
allel aufgebaut. Es ist in vielen Fällen sinnvoll, auf konkrete örtlichliche Gege-
benheiten einzugehen. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz können jedoch
deutschlandweite Basisinformationen zur Verfügung gestellt werden, die dann
von den Bundesländern bzw. den zuständigen wasserwirtschaftlichen Behörden
in den Flussgebieten weiter konkretisiert werden können.

Die informelle Öffentlichkeitsarbeit wird vorwiegend projektorientiert durch-
geführt. Konzepte für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit wie die der IKSR
oder der Stadt Köln bilden die Ausnahme. Für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz ist die Kontinuität der Öffentlichkeitsarbeit von herausragender Bedeu-
tung. Dabei können und sollen einzelne Projekte in ein Gesamtkonzept eingebun-
den werden, wie z.B. das Programm

”
Aktion Blau“ in Rheinland-Pfalz111 .

111siehe MUF (1997)
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4 Informationsmanagement in der wasserwirtschaftlichen Planung

4.6.3.3 Formelle Informationsaktivitäten mit externen Institutionen

Formelle Informationsaktivitäten mit externen Institutionen für die Festsetzung
von Überschwemmungsgebieten sind derzeit nur in einigen Bundesländern vorge-
sehen. Die Beteiligung entspricht im wesentlichen der formellen Beteiligung der
Öffentlichkeit112. Zur besseren Integration des vorsorgenden Hochwasserschutzes
in andere Planungen ist eine Ausweitung der Informationsaktivitäten mit exter-
nen Institutionen erforderlich. Derzeit erfolgt die Information nicht kontinuierlich.
Die jeweils aktuellen Überschwemmungsgebietsverordnungen sind auch für exter-
ne Behörden auf Grund fehlender Metadaten oft nur schwer zu ermitteln und
teilweise auch schwer zugänglich bzw. zu vervielfältigen.

Die Regelungen für die Beteiligung externer Behörden bei der Erstellung von
Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen im Sinne der WRRL sind
noch nicht in deutsches Recht umgesetzt. In den Pilotprojekten wurde bis jetzt
auf eine formelle Beteiligung externer Behörden verzichtet. Dem Grundgedan-
ken einer interdisziplinären Herangehensweise würde eine intensive Kooperation
zwischen den beteiligten Behörden entsprechen. Es bleibt abzuwarten, ob hier
geeignete formelle oder informelle Formen der Zusammenarbeit etabliert werden.
Durch die konsequente GIS-Integration der Daten sind jedoch die technischen
Möglichkeiten wesentlich besser als im Bereich der Überschwemmungsgebiete.

4.6.3.4 Informelle Informationsaktivitäten mit externen Behörden

Die verschiedenen Inhalte der informellen Informationsaktivitäten entsprechen
dem Spektrum der unterschiedlichen Aufgaben. So werden neben konkreten Da-
tenbeständen – oft unter Umgehung langwieriger Dienstwege – vor allem Informa-
tionen über Planungsabsichten ausgetauscht. Im Vordergrund der Informations-
aktivitäten im Zusammenhang mit Hochwasseraktionsplänen steht die Sammlung
von Grundlagendaten und die Einschätzung möglicher Maßnahmen bzw. der da-
mit verbundenen Widerstände. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz können
dadurch wertvolle Informationen gewonnen werden. Oft fehlen jedoch Metadaten,
mit denen ein gezieltes Auffinden der Daten möglich wäre.

Basis der informellen Informationsaktivitäten sind zu einem Großteil persönliche
Beziehungen zwischen den Beteiligten. Diese oft zufällig entstandenen Netzwerke
ermöglichen in vielen Fällen einen vertrauensvollen Austausch von Informationen
und Daten. Teilweise werden die informellen Netzwerke im Rahmen der Erstellung
von Aktionsplänen oder Projekten in Form von Arbeitsgruppen bewusst aufge-
baut. Damit kann im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes die fehlende
Informationsinfrastruktur teilweise ausgeglichen werden.

Ein Großteil der informellen Informationsaktivitäten entsteht zufällig. Dadurch
ist die Zusammensetzung der Beteiligten teilweise sehr heterogen. Insgesamt wird

112siehe Kapitel 4.6.3.1, S. 127
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jedoch durch die Bildung solcher informeller Netzwerke auf
”
berufsnahen Veran-

staltungen“ eher eine
”
disziplinäre Zusammensetzung“ gefördert. Für den vorsor-

genden Hochwasserschutz ist die Förderung der interdisziplinären Zusammenar-
beit sehr wichtig. Deshalb gilt es, die oft vorherrschende disziplinäre Sichtweise
zu erweitern und bewusst Beteiligte aus verschiedenen Disziplinen miteinander
zu vernetzen.

Informellen Informationsstrukturen fehlt oft die Kontinuität. Sie werden zu einem
Großteil für spezielle Projekte aufgebaut. Um die notwendige Kontinuität zu er-
reichen, müssen die informellen Informationsaktivitäten institutionell gefördert
und möglichst verstetigt werden, ohne sie durch schwerfällige formelle Verfahren
abzulösen.

4.6.4 Zusammenstellung der Informationsbedürfnisse

Im Rahmen der Aktivitäten der wasserwirtschaftlichen Planung für den Hochwas-
serschutz werden umfangreiche Daten benötigt. Ein Großteil dieser Daten wird
von anderen Stellen übernommen. Nach Abschluss der Planungen stehen neue In-
formationen zur Verfügung. In Tabelle 4.4 sind wesentliche Grundlageninforma-
tionen und Ergebnisse der wasserwirtschaftlichen Planung113 zusammengestellt.
Diese Informationsbedürfnisse werden anhand der folgenden Kriterien charakte-
risiert:

� Zweck : Die Informationen werden meistens zweckgebunden für die Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten, die Erarbeitung von Bewirtschaf-
tungsplänen und Maßnahmenprogrammen, Hochwasseraktionsplänen oder
lokalen Hochwasserschutzkonzepten genutzt.

� Übernahme: Oft ist eine Übernahme von Daten anderer Stellen oder aus
bestehenden Datenbeständen für andere Zwecke wie die Gewässerunterhal-
tung möglich.

� Vollständigkeit : Ein Teil der Informationen wird nur für den Bereich der
morphologischen Aue bzw. nur für spezielle Bereiche benötigt. Andere Da-
ten müssen für das gesamte Einzugsgebiet vollständig vorliegen.

� Aktualität : Generell besteht das Bestreben, möglichst aktuelle Daten zu
nutzen. Diese sind jedoch oft nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand verfügbar. Für einige Fragestellungen wie Vergleiche mit
historischen Hochwasserereignissen wird bewusst auf historische Ereignisse
Bezug genommen.

113Die Ergebnisse der wasserwirtschaftlichen Planungen werden hier auch als Informations-
bedürfnisse bezeichnet, da die Planungsaktivitäten in der Regel auch dazu dienen, Infor-
mationen für weitere Umsetzungsschritte bereitzustellen.
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� Maßstabsbereich: Die Angabe eines Maßstabsbereichs gibt einen ersten Ein-
druck über den Detaillierungsgrad der Bearbeitung und Anforderungen an
die Genauigkeit der Informationen.

� Aufbereitung : Die Informationen müssen je nach Zielgruppe unterschiedlich
aufbereitet werden114.

� Verfügbarkeit: Grundlegendes Kriterium für die Nutzbarkeit der Informa-
tionen ist deren Verfügbarkeit. In Tabelle 4.4 wird die Verfügbarkeit der
Informationen für Dritte durch die Wasserwirtschaft abgeschätzt. In vie-
len Bereichen sind die Daten prinzipiell verfügbar, eine Weitergabe ist aus
Gründen des Urheberrechts jedoch ausgeschlossen. In diesen Fällen müssen
die Daten über die ursprünglichen Datenlieferanten bezogen werden.

Die Charakterisierung in Tabelle 4.4 basiert auf den Erfahrungen der Fallstudi-
en115 und stellt die derzeitige Situation im Überblick dar. Im konkreten Einzelfall
kommt es immer wieder zu teilweise erheblichen Abweichungen. Deshalb ist die
Bereitstellung von Metadaten im Rahmen der einzelnen Planungen von großer
Bedeutung für die weitere Nutzbarkeit der Daten.

Tabelle 4.4: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Wasserwirtschaft
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Niederschlagsmenge und
-verteilung

Ü-G j EZG m 1:25.000-100.000 g D D

Abflussverhalten/Boden-
nutzung

Ü-G j EZG m 1:25.000-100.000 g D D

historische Hochwasser Ü-G j Aue g 1:5.000-25.000 g g g

Höhenmodell Ü-G z.T. EZG h 1:5.000, ± 10cm g D D

Querprofile Ü-G z.T. Spe h 1:100, ± 10cm g g g

Strukturgüte Ü-G/
B-G/
A-G

j Aue h 1:5.000-25.000 m h h

114siehe Kapitel 2.5, S. 34ff
115siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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Tabelle 4.4: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Wasserwirtschaft – Fortsetzung
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Gewässerverläufe Ü-G j Aue h 1:5.000-25.000 g h h

Bemessungshochwasser Ü-E z.T. EZG h — g — —

Berechnete Abflüsse Ü-E n EZG h — g m m

neue Abgrenzung der
Bereiche

Ü-E n Aue h 1:500-5000 m h h

Lage der Oberflächen-
gewässer

B-G j Aue h 1:25.000 g h h

Siedlung (ATKIS) B-G j EZG m 1:25.000 g D D

Verkehr (ATKIS) B-G j EZG m 1:25.000 g D D

Vegetation (ATKIS) B-G j EZG m 1:25.000 g D D

Gewässerverläufe (ATKIS) B-G j Aue m 1:25.000 g D D

Relief (ATKIS) B-G j EZG m 1:25.000, ± 2m g D D

Flusstypen B-E n Aue h 1:25.000 m h h

ökologische Qualität B-E n Aue h 1:25.000 h h h

Umweltauswirkungen
menschlicher Tätigkeiten

B-E n Aue h 1:25.000 m h h

festgesetze Ü-Gebiete A-G/
L-G

j Aue h 1:500-5000 m h g

Überschwemmungsbereiche A-G/
L-G

j Aue m 1:500-1:5.000 g g g

potenzielle Überflutungs-
bereiche

A-G/
L-G

j Aue m 1:500-1:5.000 g g g

naturnah genutzte Flächen A-G j EZG h 1:25.000 m D D

Anlagen des Hochwasser-
schutzes

A-G j EZG h 1:500-1:25.000 g h g

Gewässerausbauten A-G j Aue h 1:5.000-25.000 g h g

Bestehende Schutzgrade A-G z.T. Aue h 1:1.000-1:25.000 g h g

historische Hochwasser-
schäden

A-G/
L-G

j Aue m 1:1.000-1:25.000 g m g

bestehende Planungen A-G/
L-G

j EZG m 1:1.000-1:25.000 g m g
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Tabelle 4.4: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Wasserwirtschaft – Fortsetzung
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Überschwemmungsbereiche A-E n Aue h 1:500-1:5.000 m h m

potenzielle Überflutungs-
bereiche

A-E n Aue h 1:500-1:5.000 m m m

Schadenspotenziale A-E n Aue h 1:1.000-1:25.000 g m g

Schutzbedarf A-E n Aue h 1:1.000-1:25.000 g h g

Mögliche Maßnahmen A-E n EZG h 1:25.000 g h g

Wirkungsabschätzungen A-E n Aue h einzelne Pegel g h g

Kosten/Nutzen A-E n EZG h 1:1.000-1:25.000 m m g

Maßnahmenplan A-E n EZG h 1:1.000-1:25.000 m m g

Anlagen des Hochwasser-
schutzes

L-G j Aue h 1:500-1:5.000 g h g

Gewässerausbauten L-G j Aue h 1:500-5.000 g h g

Bestehende Schutzgrade L-G z.T. Aue h 1:500-1:5.000 g h g

Überschwemmungsbereiche L-E n Aue h 1:500-1:5.000 m m g

potenzielle Überflutungs-
bereiche

L-E n Aue h 1:500-1:5.000 m m g

Schadenspotenziale L-E n Aue h 1:500-1:5.000 g m g

Schutzbedarf L-E n Aue h 1:500-1:5.000 g h g

Mögliche Maßnahmen L-E n EZG h 1:5.000 g h g

Kosten/Nutzen L-E n Aue h 1:1.000-1:5.000 g m g

Maßnahmenplan L-E n EZG h 1:500-1:5.000 g m g

Legende

Ü=Überschwemmungsgebiet EZG=Einzugsgebiet
B=Bewirtschaftungsplan/Maßnahmenprogramm Spe=spezielle Gebiete
A=Aktionsplan Hochwasser E=Ergebnis PG=Plangebiet
L=Lokale Schutzkonzepte G=Grundlage Aue=morphologische Aue

j=ja h=hoch
n=nein m=mittel
z.T.=zum Teil g=gering

D=Verfügbarkeit bei Dritten, z.B. Landesvermessung
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Ein Großteil der Daten ist noch nicht digital verfügbar, was einem modernen
Informationsmanagement entgegensteht. Die durch das Urheberrecht hervorge-
rufenen Verfügbarkeitsdefizite können durch eine geeignete Metadatenhaltung
entschärft werden, da dadurch der direkte Bezug wesentlich vereinfacht wird.

Darüber hinaus sind die Daten meistens stark auf die interne Arbeit ausgerichtet,
was sich in dem geringen Aufbereitungsgrad niederschlägt. Für eine weitere Nut-
zung im Sinne des vorsorgenden Hochwasserschutzes ist eine mit den potenziellen
Nutzenden koordinierte Aufbereitung erforderlich.

4.6.5 Nutzbarkeit der informationstechnischen Umsetzung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die informationstechnischen Ausge-
staltungsmöglichkeiten116 in der Wasserwirtschaft für den Bereich des vorsorgen-
den Hochwasserschutzes nicht ausgenutzt werden. Es bestehen zum Teil erhebliche
Defizite im Management der Informationssysteme, was sich vor allem in der oft
fehlenden kontinuierlichen Pflege einschließlich der Erneuerung von Hard- und
Software zeigt.

4.6.5.1 Informationserfassung und -vorhaltung

Die verwendeten Datenbanksysteme sind in den meisten Fällen nicht aufeinander
abgestimmt, so dass ein Datenaustausch zwischen Behörden oft nicht möglich
oder mit erheblichen Aufwand verbunden ist. Dies führt zu einer redundanten
Datenhaltung117 und einer sinkenden Bereitschaft zur Kooperation mit anderen
Nutzenden vergleichbarer Informationen, da auf Grund der technischen Probleme
keine Vorteile gesehen werden. Verstärkt werden diese Tendenzen durch fehlende
Metadaten. Für ein Informationsmanagement im Bereich des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes ist ein Datenaustausch mit anderen Behörden und Interessierten
von elementarer Bedeutung, so dass dieses Defizit einer einfachen Umsetzung
entgegensteht. Im Rahmen der Vorarbeiten zur Erstellung von Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen werden in den Pilotprojekten Modelle für
einen flussgebietsweiten Datenaustausch erarbeitet. Die dabei gewonnenen Erfah-
rungen können auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt werden.

Vergleichbare Defizite treten auch bei der Verwendung von Geo-Informations-
systemen auf. Da die Weiterentwicklung der Systeme nur teilweise nachvollzogen
wurde, stehen viele Funktionen wie eine strukturierte Metadatenführung oder
die Nutzung des Internets nur teilweise zur Verfügung. Für den vorsorgenden
Hochwasserschutz ist eine Verminderung dieser Defizite von großer Bedeutung.

116siehe Kapitel 3.5, S. 72ff
117Das bedeutet, die Daten werden von verschiedenen Stellen mehrfach erfasst, was zu erheb-

lichen Problemen hinsichtlich der Übereinstimmung und zu unnötigem Aufwand durch die
parallele Erfassung führt.
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4.6.5.2 Informationsaufbereitung

Entscheidungshilfesysteme (DSS), Expertensysteme (XPS) und Data-Warehouse-
Konzepte können für spezielle Anwendungen wichtige Beiträge leisten. Für die
Mehrzahl der Aufgaben des vorsorgenden Hochwasserschutzes sind sie derzeit von
nachrangiger Bedeutung. Die Entwicklung der nächsten Jahre wird zeigen, inwie-
weit sie einen wesentlichen Beitrag auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz
leisten können.

In den letzten Jahren wurden die Möglichkeiten der Präsentation von Informa-
tionen durch Geo-Informationssysteme laufend verbessert. Zahlreiche Anwendun-
gen verdeutlichen das große Potenzial, das beispielsweise durch die Visualisierung
der Informationen besteht. Durch die zum Teil fehlende Ausstattung mit moder-
nen Programmversionen können die Möglichkeiten in diesem Bereich nur einge-
schränkt genutzt werden.

4.6.5.3 Informationsfluss

Die Potenziale von Intranetzen und dem Internet werden bislang nur teilweise
für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt. Für eine kontinuierliche Zusam-
menarbeit zwischen Behörden aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit können diese
Technologien wesentliche Beiträge leisten. Beispiele wie das Internetportal Was-
serBLIcK118, das die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie unterstützten soll,
zeigen die umfangreichen Möglichkeiten für beide Bereiche.

Die verstärkte Verwendung von Groupware-Systemen könnte die Zusammenar-
beit auch über die Disziplinen hinweg verbessern. Die mit diesen Systemen ver-
bundene gemeinsame Informationsbasis ist ein wichtiger Bestandteil für ein Infor-
mationsmanagement im vorsorgenden Hochwasserschutz. Die derzeitige geringe
Nutzung dieser Systeme ist vor allem durch die fehlende informationstechnische
Ausstattung bedingt. Ein Abbau dieses Defizits kann die Zusammenarbeit im
Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes unterstützen.

Der Einsatz von Workflow-Systemen ist für den Bereich des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes nachrangig. Die Stärken dieser Systeme liegen vor allem bei sich
oft wiederholenden Tätigkeiten, die im Bereich der Planung für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz nur vereinzelt auftreten. Eine Nutzung solcher Systeme ist
besonders im Bereich von Genehmigungsverfahren denkbar.

118siehe Kapitel 4.5.3, S. 121f
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räumlichen Gesamtplanung

Analog zur Untersuchung des Informationsmanagements in der wasserwirtschaft-
lichen Planung1 hinsichtlich seiner Nutzbarkeit für ein Informationsmanagement
im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes wird im Folgenden die räumli-
che Gesamtplanung analysiert. Dafür werden die rechtlichen Rahmenbedingungen
zusammengestellt und die internen sowie externen Informationsaktivitäten be-
schrieben. Daran schließt sich eine Ermittlung der Informationsbedürfnisse und
die Darstellung der informationstechnischen Umsetzung an.

5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Das Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung wird außer von
den allgemeinen rechtlichen Grundlagen2 wie dem Urheberrecht durch Vorgaben
in den Rechtsgrundlagen der räumlichen Gesamtplanung geprägt. Die wesentli-
chen Regelungen für ein Informationsmanagement im Bereich des vorsorgenden
Hochwasserschutzes stehen in engem Zusammenhang mit den formellen Instru-
menten der räumlichen Gesamtplanung, die für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz eingesetzt werden können3. Dies sind vor allem die Raumordnungspläne
auf Landesebene und für Teilräume der Länder sowie die Flächennutzungspläne
und Bebauungspläne der Bauleitplanung der Kommunen. Für sie werden im Fol-
genden die rechtlichen Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Informati-
onsaustausch, zur Informationssammlung und zu den Mindestinhalten vorgestellt.
Die damit in Verbindung stehenden Regelungen zur Raumbeobachtung und zu
Raumordnungskatastern werden ergänzend dargestellt. Darüber hinaus verfügt
die Raumordnung mit der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) über
ein gesetzlich verankertes bundesweites Koordinationsgremium.

1siehe Kapitel 4, S. 91ff
2siehe Kapitel 3.3, S. 57ff
3siehe Kapitel 2.4.1, S. 27ff
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

5.1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Landes- und
Regionalplanung

Die Benennung der Pläne der Landes- und Regionalplanung in den Landespla-
nungsgesetzen orientiert sich nur zum Teil an den Begriffsdefinitionen des 1997
novellierten Raumordnungsgesetzes. Die Raumordnungspläne der Länder werden
als Landesraumordnungsprogramme bzw. -pläne und als Landesentwicklungspro-
gramme bzw. -pläne bezeichnet. Eine größere begriffliche Vielfalt existiert im Be-
reich der Regionalplanung. Die entsprechenden Planwerke werden als Regionale
Entwicklungspläne, Regionale Raumordnungspläne, Regionalpläne und Gebiets-
entwicklungspläne bezeichnet. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg
werden keine Raumordnungspläne aufgestellt. An ihre Stelle treten die jeweiligen
Flächennutzungspläne (§ 8 Abs. 1 ROG). Im Saarland wird auf eine eigenständi-
ge Regionalplanung verzichtet. Die Inhalte werden bereits in den Landesentwick-
lungsplan integriert.

5.1.1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Landes- und Regionalplanung

Das Raumordnungsgesetz eröffnet in § 7 Abs. 6 ROG den Ländern die Möglich-
keit, in ihren Planungsgesetzen vorzusehen, dass

”
die Öffentlichkeit bei der Auf-

stellung der Raumordnungspläne einzubeziehen oder zu beteiligen ist“.

Auf Ebene der Landesplanung beschränkt sich die Öffentlichkeitsbeteiligung mit
Ausnahme von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf die Informati-
on der Öffentlichkeit4 über die Planung und deren Ergebnisse. In Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen sind

”
Personen des Privatrechts, für die eine Be-

achtenspflicht (§ 4 Abs. 1, 3 ROG) begründet werden soll“, an der Erarbeitung
des Landes-Raumordnungsprogramms zu beteiligen5.

Auch auf der Ebene der Regionalplanung wird die Öffentlichkeit in den meis-
ten Bundesländern nur informiert. In Niedersachen und Sachsen-Anhalt gelten
gleiche Regelungen wie bei der Landesplanung. In Hessen und Thüringen erfolgt
eine öffentliche Auslegung des Entwurfs des Regionalplans6. Die Bürgerinnen und
Bürger haben dabei die Möglichkeit, Anregungen zu äußern.

Die Information über den Beschluss der Planwerke der Landes- und Regionalpla-
nung und deren Inhalte erfolgt in der Regel über eine Veröffentlichung in einem
amtlichen Bekanntmachungsorgan und durch die Möglichkeit der Einsichtnahme
in die Unterlagen bei den zuständigen Raumordnungsbehörden.

4Die verschiedenen Stufen der Beteiligung der Öffentlichkeit werden in Kapitel 4.1.1.1 (S. 92)
erläutert. Zur indirekten Beteiligung der Öffentlichkeit über die Träger öffentlicher Belange
siehe Kapitel 5.1.1.2 (S. 139).

5§ 6 Abs. 2 Nr. 8 NROG, § 5 Abs. 2 LPlGSA bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 4 ThürLPlG
6§ 7 Abs. 3 HLPG bzw. § 12 Abs. 2 ThürLPlG
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5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

5.1.1.2 Informationsaustausch mit externen Institutionen bei der
Erstellung der Raumordnungspläne

Sowohl in der Landes- als auch in der Regionalplanung findet ein Informationsaus-
tausch mit externen Institutionen statt. Die Ausgestaltung wird in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich geregelt.

Bei der Erstellung der Raumordnungspläne auf Landesebene wird in allen
Bundesländern die kommunale Ebene beteiligt. In der Regel werden Gemein-
den, Kreise bzw. Gemeindeverbände um eine Stellungnahme gebeten. Die Bun-
desländer Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen betei-
ligen weitere Träger öffentlicher Belange einschließlich der Umweltverbände7.

Wie bei der Landesplanung wird auch bei der Regionalplanung die kommuna-
le Ebene eingebunden. In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-
Pfalz werden zusätzlich die öffentlichen Planungsträger beteiligt. Darüber hin-
aus werden in Baden-Württemberg die Umweltverbände nach § 29 BNatSchG
angehört8. Die Landesgesetzgeber schreiben in Brandenburg, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergänzend die
Beteiligung weiterer Träger öffentlicher Belange vor9.

5.1.1.3 Informationssammlung für die Erstellung der Raumordnungspläne

Die inhaltliche Abgrenzung der Informationssammlung erfolgt indirekt über die
Festlegung von Mindestinhalten. In § 7 Abs. 2 ROG werden bundesweit Mindest-
inhalte der Raumordnungspläne festgelegt. Demnach sollen die Raumordnungs-
pläne Festlegungen zur Raumstruktur in den Themenbereichen

� anzustrebende Siedlungsstruktur,

� anzustrebende Freiraumstruktur und

� zu sichernde Standorte und Trassen für Infrastruktur

enthalten. Wichtig für den vorsorgenden Hochwasserschutz sind dabei die Festle-
gungen zur Siedlungsentwicklung und zum Freiraumschutz.

Außerdem sollen die Raumordnungspläne nach § 7 Abs. 3 ROG auch raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen10 enthalten, die

7§ 5 Abs. 3 HLPG, § 6 Abs. 2 NROG, § 3 Abs. 3 SächsLPlG, § 5 Abs. 2 LPlGSA, § 10 Abs. 2
ThürLPlG

8§ 9 Abs. 2 LplGBW
9§ 2 Abs. 4 RegBkPlG, § 7 Abs. 2 HLPG, § 8 Abs. 2 NROG, § 15 Abs. 2 LPlGNW, § 6 Abs. 1

SächsLPlG, § 7 Abs. 1 LPlGSA, § 12 Abs. 2 ThürLPlG
10sowie Personen des Privatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, wenn öffentliche

Stellen an diesen Institutionen mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und Maßnah-
men überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden (§ 7 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 3
ROG)
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

sich zur Aufnahme in die Raumordnungspläne eignen, für die eine Koordinierung
der Raumnutzungsansprüche erforderlich ist und die mit den Instrumenten der
Raumordnung gesichert werden können. Für den Hochwasserschutz von besonde-
rer Bedeutung sind hierbei die Darstellungen in den Fachplänen des Wasserrechts
und die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes so-
wie der Land- und Forstwirtschaft.

Die meisten Länder konkretisieren diese Mindestvorgaben in den Landesplanungs-
gesetzen. Dabei werden für die Raumordnungspläne auf Landesebene vor allem
die Siedlungsstrukturen differenziert. Die Wasserwirtschaft wird in Schleswig-
Holstein und der Hochwasserschutz in Hessen explizit erwähnt11. Da im Saarland
die Raumordnung nur auf Landesebene durchgeführt wird, werden hier konkretere
Vorgaben getroffen, die denen für die Regionalplanung in anderen Bundesländern
vergleichbar sind. Die Wasserwirtschaft wird in § 6 Abs. 4 Nr. 1 SLPG explizit
als Inhalt der Landesentwicklungpläne benannt. Für die Raumordnungspläne auf
regionaler Ebene wird in Bayern und Brandenburg die Wasserwirtschaft und in
Hessen der Hochwasserschutz explizit als Planinhalt festgelegt12. In den anderen
Ländern finden sich allgemeine Formulierungen zum Freiraumschutz bzw. keine
Angaben, so dass die Mindestfestlegungen des § 7 ROG zum Tragen kommen.

Weitergehende Vorgaben zur Detaillierung, z.B. durch Angabe eines Planmaßsta-
bes wie in § 6 Abs. 1 HLPG für Regionalpläne, bilden in den Landesplanungsge-
setzen die Ausnahme. Solche Anforderungen in Form von Maßstabsangaben oder
Aussagen zum Aufbau werden teilweise in Verordnungen13 formuliert.

Zur Vorbereitung für die Planungen und im engen Zusammenhang mit den Tätig-
keiten der Raumordnung ist in einigen Landesplanungsgesetzen die Erarbeitung
von Raumordnungsgutachten14 bzw. -berichten auf Landes- und/oder Regional-
ebene15 vorgesehen. Sie enthalten die für die jeweilige Ebene relevanten raum-
bedeutsamen Entwicklungen und Entwicklungstendenzen sowie Stand und Erfor-
dernisse der Landes- bzw. Regionalplanung und der raumbedeutsamen Fachpla-
nungen. Inhaltlich orientieren sie sich dabei an den Vorgaben für die jeweiligen
Planwerke.

Eine weiteres Element der Informationssammlung im Zusammenhang mit der Er-
stellung von Raumordnungsplänen sind die in den meisten Landesgesetzen vor-
gesehenen Raumordnungskataster16. Sie werden durch die bundesweite laufende
Raumbeobachtung und die Raumordnungsberichte nach § 21 ROG des Bundes-

11§ 5 Abs. 2 LPlGSH, § 4 Abs. 3 Nr. 5 HLPG
12Art. 17 Abs. 3 Nr. 6 BayLplG, § 2 Abs. 1, Nr. 10 RegBkPlG, § 6 Abs. 3 Nr. 5 HLPG
13Exemplarisch wurden die Verordnungen von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

ausgewertet (siehe Kapitel 5.1.1.4).
14z.B. in Hessen § 6 Abs. 2 HLPG
15z.B. in Baden-Württemberg (§ 20 LplGBW), Bayern (Art. 19 BayLplG), Brandenburg

(Art. 19 LPlV), Saarland (§ 20 SLPG), Sachsen-Anhalt (§ 19 LPlGSA), Schleswig-Holstein
(§ 20 LPlGSH) und Thüringen (§ 22 ThürLPlG)

16siehe Kapitel 5.1.1.5, S. 141
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5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

amtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ergänzt. Diese Aktivitäten der
BBR haben auf Grund der Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern
keinen direkten Bezug zur Landes- und Regionalplanung.

5.1.1.4 Ausgestaltung der Raumordnungspläne

Der Bund ist nach § 17 ROG ermächtigt, die Planzeichen und Festlegungen für die
Raumordnungspläne per Rechtsverordnung bundesweit vorzugeben. Eine solche
Verordnung wurde bis jetzt nicht verabschiedet17.

Die Länder haben deshalb eigene Regelungen18 getroffen. Neben konkreten Plan-
zeichen enthalten die Verordnungen Aussagen zum Maßstab der Planwerke, zur
Aufnahme bestimmter Inhalte, zur zeichnerischen Darstellung und zur Form text-
licher Festsetzungen. Darin sind prinzipiell auch Aspekte des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes enthalten. Explizite Festlegungsmöglichkeiten zum Hochwasser-
schutz bilden jedoch die Ausnahme.

Die Konkretisierung der Inhalte unterscheidet sich zwischen den Ländern.
Während in Hessen grob Mindestinhalte in Form einer Aufzählung inhaltlich fest-
gelegt werden konkretisiert die entsprechende Regelung in Nordrhein-Westfalen
die Raumbedeutsamkeit auf eine Mindestgröße von 10 ha19. Die niedersächsische
Verordnung enthält keine Aussagen zum Inhalt der Raumordnungspläne.

Die Regelungen zur zeichnerischen Darstellung konzentrieren sich vor allem auf
die Planzeichen. Für die textlichen Festsetzungen wird in Niedersachsen eine
Gliederung analog zur Gliederung des Landesraumordnungsprogramms gefordert
(§ 2 VerfVO-RROP). In Nordrhein-Westfalen wird eine Konkretisierung der Ziele
der Landesplanung verlangt während in Hessen nur eine einheitliche Gliederung
von Text, Begründung und zeichnerischen Darstellungen gefordert wird20. Die
Maßstäbe der Raumordnungspläne auf Landesebene bewegen sich im Bereich
1:200.000 bis 1:750.000. Auf regionaler Ebene werden Maßstäbe von 1:50.000 bis
1:100.000 verwendet.

5.1.1.5 Raumordnungskataster und Raumbeobachtung

Rechtliche Regelungen zur Einrichtung von Informationssystemen über die räum-
liche Entwicklung sind im Raumordnungsgesetz des Bundes und in den Planungs-
gesetzen der Länder enthalten.

§ 18 Abs. 5 ROG weist dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung die
Aufgabe zu, bundesweit kontinuierlich Informationen zur räumlichen Entwick-

17Zur fachlichen Notwendigkeit einer solchen Vereinheitlichung siehe David (1999); besonders
für den vorsorgenden Hochwasserschutz siehe Heiland (2002b, S. 133f).

18Grundlage bildet die exemplarische Untersuchung der Verordnungen in Hessen (PlanzVRP),
Niedersachsen (VerfVO-RROP) und Nordrhein-Westfalen (3.DVOLPlG).

19§ 2 PlanzVRP, § 2 3.DVOLPlG
20§ 2 Abs. 6 Nr.1 3.DVOLPlG, § 1 Abs.4 PlanzVRP
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

lung zusammenzutragen, auszuwerten und zu bewerten. Die Ergebnisse dieses
Informationssystems21 sollen den für die Landes- und Regionalplanung zuständi-
gen Landesbehörden zugänglich gemacht werden.

Explizit haben die Länder Bayern, Sachsen und Thüringen eine kontinuierliche
Raumbeobachtung in ihren Landesplanungsgesetzen verankert22. Implizit ist die
Raumbeobachtung durch die Einrichtung von Raumordnungskatastern in den
meisten Bundesländern23 gesetzlich geregelt.

Die Führung dieser Kataster übernimmt dabei mit Ausnahme von Mecklenburg-
Vorpommern die obere24 bzw. oberste25 Raumordnungsbehörde. Die Raumord-
nungskataster sollen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen enthal-
ten. Um den Informationsfluss in Richtung des Raumordnungskatasters sicher-
zustellen, enthalten die meisten Landesplanungsgesetze26 eine Auskunfts- und
Mitteilungspflicht. Die Behörden des Landes, die Gemeinden und öffentliche Pla-
nungsträger sind verpflichtet, den zuständigen Planungsbehörden Informationen
über raumwirksame Planungen und Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Wei-
tergehende Aussagen wie die Nutzung von Informationstechnologien zur Führung
der Raumordnungskataster sind in den Landesplanungsgesetzen nicht enthalten.

5.1.1.6 Die Ministerkonferenz für Raumordnung

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) stellt ein wichtiges Binde-
glied zwischen der Raumordnung des Bundes und der Länder sowie zwischen
den Ländern dar. Sie trat 1967 die Nachfolge der

”
Konferenz für Raumordnung“

an (von Hinüber et al., 1999, S. 27). Nach § 19 Abs. 4 ROG hat sie die Auf-
gabe, grundsätzliche Fragen der Raumordnung und Zweifelsfragen im Bereich
der Abstimmung der Raumordnung benachbarter Planungsräume zu beraten. In
der MKRO sind das für Raumordnung zuständige Bundesministerium und die
zuständigen obersten Landesplanungsbehörden vertreten. Im Bereich des vorsor-
genden Hochwasserschutzes sind vor allem die Handlungsempfehlungen zum vor-
beugenden Hochwasserschutz (MKRO, 2000) als Beitrag der MKRO zu benennen.

21siehe Kapitel 302, S. 149f
22Art. 21 BayLplG, § 21 SächsLPlG, § 22 ThürLPlG
23In den Landesplanungsgesetzen verankert sind Raumordnungskataster in Baden-Württem-

berg (§ 19 LplGBW), Berlin/Brandenburg (Art. 18 LPlV), Mecklenburg-Vorpommern (§ 19
LPlGMV), Niedersachsen (§ 20 NROG), Rheinland-Pfalz (§ 21 LPlGRP), Saarland (§ 16 SL-
PG), Sachsen (§ 21 SächsLPlG), Sachsen-Anhalt (§ 14 LPlGSA), Schleswig-Holstein (§ 18
LPlGSH) und Thüringen (§ 22 ThürLPlG). In Bayern finden sich im Landesplanungsge-
setz keine expliziten Regelungen zum Raumordnungskataster. Dennoch verfügt Bayern über
ein GIS-gestütztes Raumordnungskataster, das im Rahmen der Raumbeobachtung (Art. 21
BayLplG) geführt wird.

24Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Thüringen
25Berlin/Brandenburg, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein
26Diese Verpflichtung fehlt in den Landesplanungsgesetzen von Berlin, Brandenburg und Nie-

dersachsen.
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Die Entschließungen, Empfehlungen, Beschlüsse und Stellungnahmen der MKRO
haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Sie müssen dafür durch die beteiligten
Stellen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich umgesetzt werden.

5.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Bauleitplanung

Im Gegensatz zur Landes- und Regionalplanung ist die Bauleitplanung durch das
Baugesetzbuch (BauGB) bundesweit einheitlich geregelt27.

5.1.2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Bauleitplanung

Der Beschluss des kommunalen Parlaments, einen Bauleitplan aufzustellen, muss
ortsüblich bekanntgemacht werden (§ 2 Abs. 1 BauGB). Im weiteren Planungs-
ablauf ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über

� die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung,

� weitere Alternativen zur vorliegenden Planung und

� voraussichtliche Auswirkungen der Planung

zu unterrichten. Dabei ist den Bürgerinnen und Bürgern eine Möglichkeit zur
Äußerung und Erörterung zu geben (§ 3 Abs. 1 BauGB).

Der Erörterung muss sich ein formelles Auslegungsverfahren anschließen. Im
Rahmen dieses Verfahrens werden die Bauleitpläne mit den jeweils zugehörigen
Erläuterungen28 für einen Monat öffentlich ausgelegt. Voraus geht eine Bekannt-
machung der Auslegung und der damit verbundenen Möglichkeit der Äußerung
von Anregungen. Die im Laufe der Auslegungsfrist vorgetragenen Anregungen
sind zu prüfen. Die Ergebnisse der Prüfung sind den Personen, die Anregun-
gen vorgebracht haben, mitzuteilen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Ergeben sich nach der
Auslegung Änderungen oder Ergänzungen, muss eine zweite Auslegung durch-
geführt werden, die auf die Änderungen und Ergänzungen beschränkt werden
kann. Darüber hinaus kann die Auslegungsdauer auf zwei Wochen befristet wer-
den. Werden durch die Änderungen und Ergänzungen die Grundzüge der Planung
nicht verändert, so kann auf eine erneute Auslegung verzichtet werden. In die-
sem Fall ist den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine Stellungnahme zu
ermöglichen (§ 3 Abs. 3 BauGB).

27siehe Kapitel 2.4.1, S. 27ff
28Erläuterungsberichte nach § 5 Abs. 5 BauGB für Flächennutzungspläne und Begründungen

nach § 9 Abs. 8 BauGB
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5.1.2.2 Informationsaustausch zwischen den Institutionen im Rahmen der
Bauleitplanung

Analog zur Öffentlichkeitsbeteiligung sind die Gemeinden verpflichtet, die Träger
öffentlicher Belange29 frühzeitig über die Planungsabsichten zu informieren und
eine Stellungnahme einzuholen. Diese Beteiligung kann gleichzeitig mit der for-
mellen öffentlichen Auslegung30 durchgeführt werden (§ 4 Abs. 1 BauGB). Die
Träger öffentlicher Belange werden über die öffentliche Auslegung informiert (§ 3
Abs. 2 Satz 3 BauGB).

Die Träger öffentlicher Belange sollen ihre Stellungnahme innerhalb eines Monats
abgeben und sich auf ihren jeweiligen Aufgabenbereich beschränken. Im Rahmen
dieser Stellungnahme sollen sie die Gemeinde über beabsichtigte oder begonnene
Planungen und Maßnahmen informieren, sofern diese Einfluss auf die Planung
haben könnten (§ 4 Abs. 2 BauGB).

Bei einer nachträglichen Änderung des Entwurfs kann die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange auf die Träger eingeschränkt werden, deren Belange durch
die Änderung stärker oder erstmals berührt werden. Voraussetzung dieser Ver-
einfachung ist, dass die Planungen nicht in den Grundzügen verändert werden
(§ 4 Abs. 4 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB).

Flächennutzungspläne und nicht aus Flächennutzungsplänen abgeleitete Bebau-
ungspläne unterliegen außerdem der Genehmigungspflicht31 durch eine höhere
Verwaltungsbehörde (§ 6 und § 10 Abs. 2 BauGB).

5.1.2.3 Informationssammlung im Rahmen der Bauleitplanung

Generell muss als Vorbereitung für die Abwägungsentscheidung nach § 1 Abs. 6
BauGB von der Gemeinde Abwägungsmaterial für alle relevanten Belange zu-
sammengetragen werden. Dafür sind alle mit vernünftigem Aufwand erreichba-
ren Quellen und ggf. Sachverständige hinzuzuziehen (Bielenberg et al., 2001, § 1
Rn 191, siehe für den Hochwasserschutz ausführlich Böhm et al., 1999, S. 53f).

Da der vorsorgende Hochwasserschutz nicht explizit als Belang im BauGB be-
nannt ist32, muss sich die Informationssammlung inhaltlich an dem Gebot der
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes bzw. der Entwicklung
der natürlichen Lebensgrundlagen und dem Belang der gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse orientieren. Das Abwägungsmaterial wird in den Erläuterungen
der Planungen zusammengestellt. Weitergehende Anforderungen an eine kommu-

29Als Träger öffentlicher Belange gelten Behörden und andere Institutionen wie Umwelt-
verbände nach § 29 BNatSchG.

30siehe Kapitel 5.1.2.1, S. 143
31Zu den Auswirkungen und Hintergründen des Wegfalls der generellen Anzeigepflicht für Be-

bauungspläne im Zusammenhang mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 1998 siehe Bie-
lenberg et al. (2001, § 10 Rn 19ff).

32siehe Kapitel 48, S. 29ff
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nale Informationssammlung33 im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes
bestehen nicht.

5.1.2.4 Ausgestaltung der Bauleitpläne

Bauleitpläne bestehen aus dem Planwerk und einer Erläuterung. Das Planwerk
enthält die planerischen Aussagen wie Darstellungen bzw. Festsetzungen. In der
Erläuterung werden Planungsgrundlagen, Planungsziele und -zwecke, Auswirkun-
gen der Planungen und Abwägungsentscheidungen zusammengestellt.

Konkrete Anforderungen an die Ausgestaltung der Planwerke werden in der Plan-
zeichenverordnung (PlanzV) getroffen. Für die Plangrundlagen wird dabei eine
Genauigkeit und Vollständigkeit gefordert, die das Plangebiet

”
in einem für den

Planinhalt ausreichenden Grade erkennen“ lässt. Die Anforderungen hängen da-
mit von den jeweiligen Planaussagen und vor allem auch von der Art des Bau-
leitplans34 ab (Bielenberg et al., 2001, § 1 Rn 4). Für den Flächennutzungsplan
werden deshalb Maßstäbe von 1:5.000 bis 1:10.000 verwendet. Die in den Bebau-
ungsplänen enthaltenen parzellenscharfen Festsetzungen werden in einem Maß-
stabsbereich von 1:200 bis 1:2.500 ausgeführt (Bielenberg et al., 2001, § 1 Rn 7f).
Die Planunterlagen der Bebauungspläne sind in Übereinstimmung mit dem Lie-
genschaftskataster zu erstellen. Zusätzlich soll der Stand der Planunterlagen (Mo-
nat und Jahr) angegeben werden (§ 1 Abs. 2 PlanzV). Diese Regelungen gelten
auch für die verschiedenen für den vorsorgenden Hochwasserschutz einsetzbaren
Instrumente der Bauleitplanung35.

Konkrete gesetzliche Vorgaben für die Ausgestaltung der Erläuterungsberich-
te und Begründungen der Bauleitpläne existieren nicht, jedoch müssen die
Abwägungsentscheidungen nachvollziehbar sein (Bielenberg et al., 2001, § 5
Rn 75). Dies schließt die Auseinandersetzung mit dem Hochwasserschutz ein.

5.2 Strukturen der internen Informationsaktivitäten

Durch die Zuständigkeit der Länder für die Landes- und Regionalplanung36 ha-
ben sich in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Verwaltungsstrukturen
entwickelt. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist dagegen auf Grund der bun-

33§ 200 Abs. 3 BauGB ermöglicht den Kommunen den Aufbau eines Baulandkatasters (siehe
ausführlich Krause, 2001, S. 65ff). Da für diese Flächen bereits Baurecht besteht, sind sie den
Instrumenten der Bauleitplanung in der Regel nicht mehr zugänglich. Auf eine weitergehende
Betrachtung wird deshalb im Folgenden verzichtet.

34Während der Flächennutzungsplan die Art der Bodennutzung für das ganze Gemeindege-
biet ”in den Grundzügen“ darstellt (§ 5 Abs. 1 BauGB), enthält der Bebauungsplan die
rechtverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung (§ 8 Abs. 1 BauGB).

35siehe Kapitel 48, S. 29ff
36siehe Kapitel 5.1, S. 137ff
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

desrechtlichen Vorgaben eine weitgehend einheitliche Struktur37 vorhanden. Im
Folgenden werden der prinzipielle Verwaltungsaufbau der räumlichen Gesamt-
planung und die damit korrespondierenden Strukturen der internen und externen
Informationsaktivitäten vorgestellt.

5.2.1 Verwaltungsaufbau der räumlichen Gesamtplanung

Auf Bundesebene ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen für die Raumordnung des Bundes zuständig, die sich auf die Vorgabe von
Grundsätzen und die Rahmengesetzgebung beschränkt. Neben der Rahmenge-
setzgebung zählen Information, Beratung und Forschung im Bereich der Raum-
ordnung zu den Hauptaufgaben. Wesentliches Koordinationsgremium der Raum-
ordnung der Bundesländer ist die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO).

Durch die rechtlichen Vorgaben ist mit Ausnahme der Stadtstaaten Berlin, Bre-
men und Hamburg ein mehrstufiger Verwaltungsaufbau mit einer klaren Trennung
zwischen Raumordnung (Landes- und Regionalplanung) und Bauleitplanung vor-
gegeben.

Die Raumordnung auf Landesebene erfolgt in allen Bundesländern auf Ebene der
zuständigen Ministerien. Die Raumordnungspläne auf Landesebene werden mit
Ausnahme von Schleswig-Holstein38 durch die jeweilige Landesregierung bzw. den
jeweiligen Landtag beschlossen. Dafür ist eine Aufbereitung für die politischen
Akteure notwendig. Nachgeordnete Fachbehörden existieren in Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen in Form des Instituts für Stadtentwicklung und Wohnen
des Landes Brandenburg (ISW) und des Instituts für Landes- und Stadtent-
wicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen (ILS). Beide Institutionen
unterstützen die zuständigen Stellen in Fragen der Raumordnung und der Bau-
leitplanung.

Die Trägerschaft für die Regionalplanung unterscheidet sich zwischen den Bun-
desländern erheblich (siehe ausführlich Benz et al., 1998, S. 341ff). Prinzipiell
lassen sich folgende Modelle der Regionalplanungsstruktur unterscheiden:

37In dieser Arbeit kann auf Besonderheiten einzelner Kommunen bzw. kommunaler Zusam-
menschlüsse nicht detailliert eingegangen werden. Die speziellen Eigenschaften des gemein-
samen Flächennutzungsplans nach § 204 BauGB und der Verknüpfung von Regionalplan und
Flächennutzungsplan nach § 9 Abs. 6 ROG sowie der daraus resultierenden Strukturen wer-
den deshalb nicht berücksichtigt. Ihre Bedeutung für den vorsorgenden Hochwasserschutz
ist vor allem in der engeren Kooperation benachbarter Gemeinden und damit einer weiteren
Institutionalisierung der in § 2 Abs. 2 BauGB geforderten gegenseitigen Abstimmung der
Bauleitplanung zu sehen.

38Nach § 7 Abs. 3 LPlGSH werden die Raumordnungspläne durch die Landesplanungsbehörde
festgestellt. Vor der Feststellung ist gemäß § 7 Abs. 2 LPlGSH das Benehmen mit den
fachlich beteiligten Ministerinnen und Ministern sowie dem Landesplanungsrat herzustellen.
Dem Landesplanungsrat gehören u.a. Mitglieder des Landesparlamentes an. Dadurch ist eine
indirekte Beteiligung der Landesregierung und des Landtages sichergestellt.
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� Integration in die Landesplanung: Im Saarland wird die Regionalplanung in
die Landesplanung integriert. Eigenständige Regionalpläne existieren nicht.

� Regionalplanung durch die oberste Landesplanungsbehörde: In Schleswig-
Holstein existiert keine Mittelebene. Die Regionalplanung wird durch das
zuständige Ministerium übernommen (§ 7 Abs. 1 LPlGSH).

� Regionalplanung durch die obere Landesplanungsbehörde im Auftrag von
Planungsverbänden oder -versammlungen: In den Ländern Bayern, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen
erstellen Abteilungen der oberen Planungsbehörde im Auftrag der Pla-
nungsverbände und -versammlungen die Regionalpläne39. Die Planungs-
verbände vertreten dabei die kommunalen Interessen.

� Regionalplanung durch Planungsverbände oder -gemeinschaften: In Baden-
Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt werden
die Regionalpläne durch die Planungsverbände bzw. -gemeinschaften erar-
beitet40.

� Regionalplanung durch Landkreise und kreisfreie Städte: In Niedersachsen
(§ 8 Abs. 1 i.V.m. § 26 NROG) führen die Landkreise, kreisfreien Städte
und Planungsverbände für die Großräume Braunschweig und Hannover die
Regionalplanung durch. Die obere Raumordnungsbehörde genehmigt die
Planung.

Für das Informationsmanagement von besonderer Bedeutung ist, dass mit Aus-
nahme der Bundesländer Schleswig-Holstein und Saarland bei der Erstellung bzw.
beim Beschluss der Regionalpläne politische Gremien beteiligt sind. Diese Gre-
mien repräsentieren die Interessen der Gemeinden innerhalb der Planungsräume.
In der Regel handelt es sich um politische Akteure, für die eine geeignete Aufbe-
reitung der Informationen erforderlich ist.

Die Bauleitplanung ist als Teil der Selbstverwaltung der Gemeinden nach Art. 28
Abs. 2 GG aufzufassen. Auch auf dieser Planungsebene sind politische Akteu-
re für die Planungsentscheidungen verantwortlich, so dass die Informationen in
geeigneter Weise aufbereitet werden müssen.

Abbildung 5.1 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der unterschiedlichen Verwal-
tungssysteme der Raumplanung in den Bundesländern.

39Art. 18 Abs. 1 Art. 5 BayLplG, § 7 Abs. 1 HLPG, § 9 Abs. 1 LPlGMV, § 15 Abs. 1 LPlGNW,
§ 4 Abs. 1 i.V.m. §§ 9-14 SächsLPlG, § 12 Abs. 1 i.V.m. §§ 3-5 ThürLPlG

40§ 9 Abs. 1 i.V.m. §§ 22-35a LplGBW, § 2 Abs.4 i.V.m. §§ 4-10 RegBkPlG, § 13 Abs. 1 i.V.m.
§ 16f LPlGRP, § 7 Abs. 1 i.V.m. § 17 LPlGSA
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

Abbildung 5.1: Verwaltungsaufbau der Raumplanung in den Bundesländern

5.2.2 Formelle interne Informationsstrukturen

Die formellen Informationsstrukturen der Raumplanung sind durch die recht-
lichen Regelungen41 zum Informationsmanagement im Zuge der Planungsakti-

41siehe Kapitel 5.1, S. 137f
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vitäten, die kontinuierliche Informationserfassung im Rahmen der Raumbeob-
achtung bzw. die Führung der Raumordnungskataster42 und die Verwaltungs-
strukturen der räumlichen Gesamtplanung geprägt.

Auf allen Planungsstufen (Landes-, Regional- und Bauleitplanung) der räumli-
chen Gesamtplanung findet im Rahmen der Planaufstellung eine Beteiligung der
jeweils anderen mit der Raumplanung beauftragten Stellen statt. Dadurch ist ein
Informationsaustausch über die aktuellen Planungsverfahren sichergestellt. Die
Fallstudien43 haben die Funktionsfähigkeit dieser Beteiligung bestätigt.

Zusätzlich werden in den meisten Bundesländern im Rahmen der laufenden
Raumbeobachtung bzw. bei der Führung von Raumordnungskatastern44 alle raum-
wirksamen Planungen zusammengetragen. Die Planungen werden dabei im Maß-
stab 1:25.000 räumlich abgegrenzt. Die informationstechnische Gestaltung und
Führung dieser Kataster unterscheiden sich erheblich (siehe u.a. Steingube, 1998,
S. 73). Das Spektrum reicht von einer weitgehenden Digitalisierung verbunden
mit einer schnellen und einfachen Zugriffsmöglichkeit in Bayern (Krause, 2001,
S. 133ff) bis zu analog geführten Katastern, deren Verwendbarkeit in den Fallstu-
dien teilweise von den zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeitern angezweifelt
wurde.

Der Mitteilungsverpflichtung der Planungsträger wird in der Praxis nicht
vollständig nachgekommen, obwohl sie in den meisten Landesplanungsgesetzen
festgeschrieben ist. Kritisiert wurde in den Fallstudien besonders der Wegfall der
Anzeigepflicht für Bebauungspläne durch die Gemeinden bei der Novellierung des
Baugesetzbuches 1997. Insgesamt verdeutlichen die Fallstudien, dass der Aufwand
für ein aktuelles und damit auch nutzbares Raumordnungskataster erheblich ist.
Der Zugriff erfolgt zum Großteil durch die erstellende Behörde. Im Vordergrund
steht dabei die Fortschreibung der Regionalpläne.

Die Aktivitäten der Länder bzw. nachgeordneter Behörden zur Raumbeobachtung
werden durch die Tätigkeit des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung
im Rahmen der laufenden Raumbeobachtung des Bundes ergänzt. Mit ihr sollen
die für die räumlich orientierte Politik notwendigen Sachinformationen bereitge-
stellt werden. Als Basis dafür werden die Daten der Regionalstatistik des Bun-
des und der Länder aber auch anderer Stellen wie der Bundesanstalt für Arbeit
genutzt. Darauf aufbauend werden Indikatoren für die wesentlichen räumlichen
Entwicklungsfaktoren abgeleitet und jährlich aktualisiert. In den Fallstudien wur-
de deutlich, dass diese Aktivitäten vor allem auf Bundes- und Landesebene bzw.
zu Forschungszwecken Verwendung finden. Für die Praxis der Regional- bzw.
Bauleitplanung im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes werden die Er-
gebnisse der laufenden Raumbeobachtung des BBR nicht genutzt.

42siehe Kapitel 5.1.1.5, S. 141
43siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
44siehe Kapitel 5.1.1.5, S. 141
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Die Fallstudien45 verdeutlichen, dass für wichtige der Raumplanung zugänglicher
Handlungsfelder46 des vorsorgenden Hochwasserschutzes wie

”
Schutz und Erwei-

terung von Retentionsräumen“ und
”
Minimierung des Schadenspotenzials“ keine

Verwaltungsvorschriften aufgestellt werden47. Dies betrifft auch die Beschlüsse
und Empfehlungen der Ministerkonferenz für Raumordnung48 zur Berücksich-
tigung des Hochwasserschutzes in der Raumordnung. Die Fallstudien zeigen je-
doch, dass diese Beschlüsse und Empfehlungen in einigen Raumordnungsbehörden
– auch mit hochwassergefährdeten Bereichen in den Planungsräumen – nicht
bekannt sind. Liegen die Beschlüsse vor, werden sie als wertvolle Information
geschätzt. Im Handlungsfeld

”
Rückhalt in der Fläche“ existieren für den Bereich

Versickerung von Niederschlagswasser zahlreiche Verwaltungsvorschriften, beson-
ders zur Integration dieser Aspekte in die Bauleitplanung.

5.2.3 Informelle interne Informationsstrukturen

Die Darstellung der formellen internen Informationsstrukturen49 zeigt die starke
formell vorgegebene Vernetzung der unterschiedlichen Planungsebenen. Darüber
hinaus bestehen weitere informelle interne Informationsstrukturen. Sie werden
nach den Ergebnissen der Fallstudien50 vor allem im Vorfeld der Aufstellung neuer
Planwerke genutzt.

Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung ist die Bedeutung dieser In-
formationsflüsse in Bundesländern mit funktionierenden Raumordnungskatastern
eher gering, da diese die aktuellen raumwirksamen Planungen beinhalten. Gene-
rell besteht zwischen den oberen Raumordnungsbehörden und den für die Bauleit-
planung zuständigen Gemeinden ein regelmäßiger Kontakt. Dieser ist vor allem
durch die formellen Beteiligungsverfahren und notwendige Genehmigungsverfah-
ren geprägt. Von den Gemeinden wird die übergeordnete Behörde im Vorfeld von
Aktivitäten der Flächennutzungsplanung und teilweise der Bebauungsplanung
oft kontaktiert, um Konflikte bei der Plangenehmigung bzw. Verzögerungen bei
der formalen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu minimieren. In vie-
len Fällen besteht jedoch auch eine Konfrontationshaltung, die dem informellen
Informationsaustausch entgegenwirkt.

Weitergehende Aktivitäten der informellen internen Informationsstrukturen be-
ziehen sich im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes vor allem auf die
Bewusstseinsbildung bei den Akteuren der Raumplanung (siehe hierzu ausführ-

45siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
46siehe in Kapitel 2.2.2, S. 21ff
47In Nordrhein-Westfalen wurde im Juni 2002 ein Erlass im Zusammenhang mit den MKRO-

Handlungsempfehlungen der Regionalplanung zugeleitet (HWS-Erlass, 2002). Die Wirkun-
gen konnten in dieser Arbeit nicht untersucht werden.

48siehe Kapitel 5.1.1.6, S. 142
49siehe Kapitel 5.2.2, S. 148f
50siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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lich Böhm et al., 2002a, S. 161ff). Darüber hinaus sind die Akteure der Raum-
planung an zahlreichen weiteren informellen Projekten51 beteiligt, die meistens
in Kooperation mit der Wasserwirtschaft durchgeführt werden, auch wenn die
raumplanerische Umsetzung im Vordergrund steht.

5.3 Extern ausgerichtete Informationsaktivitäten

Die jeweiligen Zielgruppen beeinflussen die extern ausgerichteten Informationsak-
tivitäten maßgebend. Im Folgenden wird grob zwischen den Zielgruppen Öffent-
lichkeit und externe Institutionen unterschieden52. Darüber hinaus werden einige
wesentliche Aspekte der Umsetzung in der Planungspraxis vorgestellt.

5.3.1 Formelle Informationsaktivitäten mit der Öffentlichkeit

Die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Raumplanung wird durch
die rechtlichen Regelungen53 vorgegeben.

Auf Ebene der Landesplanung wird die Öffentlichkeit lediglich über die Beschluss-
fassung informiert. Eine indirekte Beteiligung erfolgt über die Landesregierungen
bzw. Landtage sowie in einigen Bundesländern durch die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange. Darüber hinaus wird die kommunale Ebene um Stellung-
nahme gebeten. Die Fallstudien54 haben gezeigt, dass damit in der Regel auch
Diskussionen in den politischen Gremien verbunden sind, die sich in den Medien
widerspiegeln. Die Information über die Verabschiedung erfolgt über die üblichen
Bekanntmachungsorgane. Darüber hinaus sind die Planwerke bzw. Teile daraus
im Internet zugänglich55.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Regionalplanung verläuft mit Aus-
nahme der Bundesländer Hessen und Thüringen analog zur Beteiligung auf Ebene
der Landesplanung. In Hessen und Thüringen werden die Planentwürfe öffentlich
ausgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger haben dabei die Möglichkeit, Anregungen
zu äußern. Im Rahmen der Fallstudien56 wurde deutlich, dass diese Möglichkeit
in den meisten Fällen von der breiten Öffentlichkeit nur sehr wenig wahrgenom-
men wird. Eine Ausnahme bildete die Auslegung des aktuellen Regionalplans
Südhessen. Dieser Plan enthielt unter anderem Aussagen im Zusammenhang mit
dem Frankfurter Flughafen, dessen Erweiterung zum Zeitpunkt der Planausle-

51siehe Kapitel 5.3.4, S. 154f
52siehe Kapitel 4.3, S. 105ff – Öffentlichkeit: Landnutzende, Bürgerinnen und Bürger und po-

litische Akteure; externe Institutionen: Träger öffentlicher Belange
53für die Landes- und Regionalplanung siehe Kapitel 5.1.1.1, S. 138, für die Bauleitplanung

siehe Kapitel 5.1.2.1, S. 143
54siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
55siehe Kapitel 5.3.2, S. 152f
56siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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gung bereits durch die Betreibergesellschaft in die Diskussion gebracht worden
war. Durch die Diskussion im Vorfeld und die intensiven Medienaktivitäten eines
Bündnisses von Bürgerinitiativen, wurden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu
einer Stellungnahme motiviert. Insgesamt gingen 500 Stellungnahmen öffentlicher
Stellen und ca. 3.000 Stellungnahmen von Privatpersonen und Firmen mit über
5.000 Änderungsanträgen ein (RP Darmstadt, 2002). Eine intensive Diskussion
von Fragestellungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes fand dabei nicht statt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist in der Bauleitplanung gesetzlich gefordert57.
Die Erfahrungen mit der praktischen Umsetzung sind vergleichbar mit denen in
der Regionalplanung. In den Fallstudien58 wurde deutlich, dass Bürgerinnen und
Bürger sowie Firmen und andere Landnutzende ihr Recht zur Beteiligung vor
allem dann wahrnehmen, wenn sie in ihren konkreten Interessen betroffen sind.
Insgesamt ist das Interesse der nicht in Verbänden oder anderen Interessensgrup-
pen organisierten Bürgerinnen und Bürgern an der Bauleitplanung eher gering.

Die Raumordnungskataster bzw. die laufende Raumbeobachtung59 werden
verstärkt auch für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Dabei wird den Bürgerinnen
und Bürgern die Möglichkeit geboten, mit einer einfach zu bedienenden Ober-
fläche auf die digitalen Daten der Raumbeobachtung bzw. des ROK zurückzu-
greifen (siehe z.B. Regierung Oberpfalz, 2002).

5.3.2 Informelle Informationsaktivitäten mit der Öffentlichkeit

Die informelle Öffentlichkeitsarbeit ergänzt die Aktivitäten im Rahmen der for-
mellen Landes- und Regionalplanung60. Sie konzentriert sich auf eine Darstel-
lung der prinzipiellen Abläufe und der Planungsinhalte (siehe Abbildung 5.2).
Besonders ausführlich werden die Abläufe der Regionalplanung durch das Re-
gierungspräsidium Gießen dargestellt (siehe RP Gießen, 2002). Hier werden die
verschiedenen Verfahrensschritte detailliert und allgemeinverständlich erläutert
und durch die Präsentation im Internet auch allgemein zugänglich gemacht.

Im Zusammenhang mit der Bauleitplanung finden zahlreiche informelle Akti-
vitäten zur Öffentlichkeitsarbeit statt. Diese beziehen sich zum Einen auf die
Intensivierung der Beteiligung und zum Anderen auf die Lösung von Konflik-
ten im Vorfeld des eigentlichen Planungsverfahrens. Für beide Bereiche werden
sowohl

”
klassische“ kooperative Planungsmethoden (siehe z.B. Dickhaut, 1996,

S. 75ff oder Bischoff, 2001, S. 57ff) als auch internetgestützte Kommunikations-

57siehe Kapitel 5.1.2.1, S. 143
58siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
59siehe Kaptiel 5.1.1.5, S. 141
60Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Erarbeitung der Landes- und Regionalpläne.

Darüber hinausgehende Aktivitäten im Vorfeld von Großvorhaben wie das Mediationsver-
fahren für den Frankfurter Flughafen (siehe ausführlich Mediationsgruppe Flughafen Frank-
furt, 2002) oder im Rahmen von Raumordnungsverfahren werden im Rahmen dieser Arbeit
nicht betrachtet.
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Abbildung 5.2: Beispiel für einen Internetauftritt der Landesplanung (Oberste
Landesplanungsbehörde Rheinland-Pfalz, 2002)

methoden genutzt (siehe u.a. Hasemann, 1998, S. 73ff und Burg, 1999, S. 141ff). In
den Fallstudien61 konnten solche Aktivitäten gezielt für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz nicht ermittelt werden.

Darüber hinaus werden die gesetzlichen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und
die Rechtswirkung von Bauleitplänen durch zahlreiche Informationsbroschüren
auf Landesebene und durch Internetangebote auf allen Ebenen der Raumplanung
erläutert.

5.3.3 Formelle Informationsaktivitäten mit externen
Institutionen

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung ist in einigen Bundesländern62 und
in der Bauleitplanung63 für alle Planungen die Beteiligung der Träger öffentlicher

61siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
62siehe Kapitel 5.1.1.2, S. 139
63siehe Kapitel 5.1.2.2, S. 144
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Belange an den Planungen explizit vorgeschrieben. Die Fallstudien64 haben die
Funktionsfähigkeit dieser Informationsaktivitäten bestätigt. Auf der Ebene der
Landes- und Regionalplanung werden die wasserwirtschaftlichen Beiträge in den
Planwerken bzw. Erläuterungen durch die wasserwirtschaftliche Fachplanung vor-
bereitet. Daran schließt sich eine weitergehende Bearbeitung durch die Behörden
der Landes- und Regionalplanung an. Das Spektrum reicht dabei von geringfügi-
gen textlichen Änderungen bis zur Neuabgrenzung von Bereichen im Sinne des
Hochwasserschutzes. Ausgenommen von der Neuabgrenzung sind dabei immer die
wasserrechtlich festgesetzen Überschwemmungsgebiete. Diese bilden in den Fall-
studien die Basis der Auseinandersetzung mit dem Hochwasserschutz. Darüber
hinausgehende Gebietsabgrenzungen – insbesondere hinter den Deichen – bilden
die Ausnahme (siehe ausführlich Heiland, 2002b, S. 94ff).

Die Informationen des Raumordnungskatasters bzw. der Raumbeobachtung können
einen wichtigen Beitrag zum Informationsaustausch mit externen Institutionen
leisten. Voraussetzung dazu ist jedoch die Möglichkeit, Informationen schnell und
kostengünstig bereitstellen zu können. Darüber hinaus müssen die Informationen
in einer Form vorliegen, die die Weiterverwendung unterstützt. Inzwischen exis-
tieren Intranetsysteme, die einen direkten Zugriff für angeschlossene Institutionen
ermöglichen (siehe z.B. das bayrische Rok-view, StMLU, 2002).

5.3.4 Informelle Informationsaktivitäten mit externen
Institutionen

Die informellen Informationsaktivitäten mit externen Institutionen weisen im Zu-
sammenhang mit den Planwerken der Raumplanung eine starke Ähnlichkeit mit
den informellen internen Informationsstrukturen65 auf. Die Aktivitäten zum In-
formationsaustausch finden vor allem im Vorfeld der Aufstellung neuer Planwerke
statt. Ziel dieser Aktivitäten ist die frühzeitige Auseinandersetzung mit potenzi-
ellen Konflikten.

Auf kommunaler Ebene wurden in den Fallstudien66 etliche Abweichungen von
dieser Strategie ermittelt. Teilweise aus Unwissenheit aber auch aus strategischen
Erwägungen wurde bei einigen Bauleitplänen auf eine frühzeitige Beteiligung der
Wasserwirtschaft verzichtet. In den Fällen, in denen auf eine frühzeitige Beteili-
gung aus Unwissenheit verzichtet wurde, handelte es sich überwiegend um Be-
reiche, in denen keine gesetzlichen Überschwemmungsgebiete ausgewiesen waren
und in denen seit langer Zeit kein größeres Hochwasserereignis eingetreten ist. Den
zuständigen Planenden fehlte deshalb das Bewusstsein für die Hochwassersitua-
tion. Beispielsweise wurde im Flächennutzungsplan ein Überschwemmungsgebiet
dargestellt, das den regelmäßigen Frühjahrshochwassern entsprach. Damit war

64siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
65siehe Kapitel 5.2.3, S. 150f
66siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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5.3 Extern ausgerichtete Informationsaktivitäten

nach Ansicht der Planenden die Hochwasserthematik ausreichend bearbeitet. Die
im Rahmen der Fallstudien vereinzelt angetroffene Strategie, die Fachbehörden
erst bei der formell vorgeschriebenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
hinzuzuziehen, hatte das Ziel, den Wasserbehörden möglichst wenig Zeit für eine
Stellungnahme zu lassen. Den Gemeinden war bewusst, dass ihre Siedlungserwei-
terungen in Überschwemmungsgebieten lagen. Sie zweifelten diese jedoch an, da
sie der Ansicht waren, dass diese nicht mehr der aktuellen wasserwirtschaftlichen
Situation entsprachen. Einige der Festsetzungen stammten noch aus preußischer
Zeit.

Die für die Raumplanung zuständigen Stellen beteiligen sich an zahlreichen Pro-
jekten für den vorsorgenden Hochwasserschutz, an denen auch die Wasserwirt-
schaft beteiligt ist (siehe ausführlich für das Rheineinzugsgebiet Heiland, 2002b,
S. 172ff). Das Spektrum erstreckt sich dabei von der Mitarbeit an wasserwirt-
schaftlichen Projekten bis zur eigenständigen Initiierung und Durchführung von
Projekten. Wesentlicher Antrieb für die Durchführung war in vielen Fällen das
Programm IRMA67. Während die konkreten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
meist auf lokaler oder regionaler Ebene koordiniert wurden, liegt der Schwer-
punkt der planerischen Aktivitäten auf der Landesebene. Beispielhaft werden im
Folgenden Aktivitäten aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vorge-
stellt, die sich sehr stark mit der Informationssituation auseinandersetzten.

Ein Beispiel für die Erarbeitung von Grundlagendaten für die Raumplanung ist
das IRMA-Projekt

”
Erfassung überschwemmungsgefährdeter Bereiche in NRW“.

In diesem Projekt68 hat das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen eine GIS-
basierte Karte der hochwassergefährdeten Bereiche für die Regionalplanung er-
stellt. Durch die Begrenzung der Genauigkeit auf die Ebene der Regionalpla-
nung konnten vereinfachte Abschätzungsverfahren angewandt werden, so dass es
möglich wurde, großflächig Daten zur Verfügung zu stellen. Durch die digita-
le Aufbereitung wird den zuständigen Stellen die Arbeit mit den Informationen
wesentlich erleichtert (Maul-Kötter, 2001).

Während in dem Beispiel aus Nordrhein-Westfalen die Raumplanung eine zen-
trale Rolle bei der Formulierung der Anforderungen einnahm, wurde in Baden-
Württemberg mit dem Projekt

”
Konzeption zur Erstellung von Leitlinien für den

Umgang mit hochwassergefährdeten Flächen in Baden-Württemberg“ ein weiter-
gehender Ansatz verfolgt. Auf Initiative des Umweltministeriums Baden-Würt-
temberg als oberster Wasserbehörde wurde eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen
und Vertretern der Wasserwirtschaft, der Raumordnung, der Bauleitplanung, der
Kommunen, des Katastrophenschutzes und der Versicherungswirtschaft gebildet.
Dieser Arbeitskreis hatte unter anderem die Aufgabe, geeignete Begriffsdefini-

67INTERREG Rhein-Maas Aktivitäten im Rahmen der Gemeindschaftsinitiative INTERREG
IIc (Laufzeit 1997-2001)

68Das IRMA-Projekt 3/DU/3/008 wurde in den Jahren 1997 bis 2001 mit 525.000e durch das
IRMA-Programm kofinanziert (IRMA, 2002).
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tionen und Abgrenzungen für die Flächenkategorien des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes zu finden und Anforderungen an den Inhalt und die Ausführung von
Gefahren- und Risikokarten zu formulieren. Ziel der Zusammenarbeit ist die Erar-
beitung von

”
Leitlinien für partnerschaftlichen Hochwasserschutz und Hochwas-

servorsorge in Baden-Württemberg“ und die Begleitung der Umsetzung (Ruiz
Rodrigues + Zeisler, 2001a).

5.4 Informationsbedürfnisse

Die Informationsbedürfnisse der Raumplanung sind durch die jeweilige Aufgabe
vorgegeben. Im Folgenden werden die Informationsbedürfnisse im Zusammen-
hang mit den Planungsaktivitäten im engeren Sinn zusammengestellt. Diese Pla-
nungsaktivitäten haben ihren Schwerpunkt auf den formellen Planungen69 der
Landes- und Regionalplanung sowie der Bauleitplanung. Die Informationsbedürf-
nisse orientieren sich an den instrumentellen Möglichkeiten der einzelnen Pla-
nungsinstrumente für die unterschiedlichen Handlungsfelder70 des vorsorgenden
Hochwasserschutzes. Darüber hinaus werden die Informationsbedürfnisse im Zu-
sammenhang mit wesentlichen informellen Aktivitäten71 für den vorsorgenden
Hochwasserschutz vorgestellt. Eine zusammenfassende Darstellung findet sich in
Tabelle 5.2 in Kapitel 5.6.4 (S. 175).

5.4.1 Informationsbedürfnisse im Zusammenhang mit der
Landesplanung

Die Landesplanung hat die Aufgabe, Rahmenvorgaben für die weiteren Planungs-
ebenen zu treffen. Im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes sollen durch
textliche und/oder zeichnerische Festlegungen Teilräume definiert werden, in de-
nen die Integration der Belange des vorsorgenden Hochwasserschutzes eine be-
sondere Bedeutung hat. Dies kann in Form von Zielen und Grundsätzen er-
folgen72 (MKRO, 2000, S. 8). Neben den in den Handlungsempfehlungen der
MKRO zusammengestellten grundsätzlichen Vorgaben benötigt die Landespla-
nung deshalb Informationen über Räume mit besonderer Relevanz für den vor-
sorgenden Hochwasserschutz73. Bedingt durch die Planungsmaßstäbe der Lan-
desplanung von 1:200.000 bis zu 1:750.000 reicht dabei eine grobe Abgrenzung
dieser Räume aus. Die Maßstabswahl macht deutlich, dass die Landesplanung im
Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes auf eine rahmengebenede Funkti-
on beschränkt ist und vor allem Vorgaben für die weitere Vorgehensweise der

69siehe Kapitel 2.4, S. 27ff
70siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
71siehe Kapitel 5.3.4, S. 154f
72siehe Kapitel 2.4.1, Abbildung 2.4, S. 29
73siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
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Regionalplanung treffen soll. Das bedeutet, dass die Anforderungen an die De-
taillierung der Grundlageninformationen deutlich geringer ausfallen, als in den
folgenden Planungsebenen.

5.4.2 Informationsbedürfnisse im Zusammenhang mit der
Regionalplanung

Die Instrumente der Regionalplanung eignen sich vor allem für die Handlungsfel-
der74

”
Schutz und Erweiterung von Retentionsraum“,

”
Rückhalt in der Fläche“

und
”
Minimierung des Schadenspotenzials“. Für die Abgrenzung von Vorrang-

und Vorbehaltsgebieten75 sind dafür Informationen76 über die unterschiedlichen
Teilräume innerhalb der hochwassergefährdeten Bereiche77 erforderlich:

� Vorhandene Überschwemmungsbereiche (Handlungsfeld
”
Schutz von Reten-

tionsraum“). Sie können u.a. durch vorhandene wasserrechtlich festgesetz-
te Überschwemmungsgebiete und damit in Zusammenhang stehende Akti-
vitäten78 abgegrenzt werden.

� Übrige Überschwemmungsbereiche (Handlungsfeld
”
Schutz von Retentions-

raum“). Diese Bereiche lassen sich mit Hilfe der Abgrenzung der morpho-
logischen Aue ermitteln.

� Rückgewinnbare Überschwemmungsbereiche (Handlungsfeld
”
Erweiterung

von Retentionsraum“). Diese deichgeschützten Bereiche lassen sich über
die Abgrenzung der morphologische Aue grob abschätzen bzw. durch Be-
rechnungen ermitteln. Für die Regionalplanung ist eine Unterscheidung in
abgestimmte79 (Festlegung als Vorranggebiet) und unabgestimmte (Fest-
legung als Vorbehaltsgebiet) Deichrückverlegungsgebiete bzw. Renaturie-
rungsflächen notwendig.

� Potenzielle Überflutungsbereiche (Handlungsfeld
”
Minimierung des Scha-

denspotenzials“). In den potenziellen Überflutungsbereichen sollte zwi-
schen Flächen mit bei Flut nicht beherrschbaren Gefahren (Festlegung als
Vorranggebiet) und weiteren Flächen mit einem Überschwemmungsrisiko
(Festlegung als Vorbehaltsgebiet) unterschieden werden. Eine erste Grob-
abschätzung kann mit Hilfe der Abgrenzung der morphologischen Aue er-
folgen. Für eine fundierte Bestimmung sind Berechnungen erforderlich.

74siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
75siehe Kapitel 2.4.1, Abbildung 2.4, S. 29
76Eine Zuordnung von Handlungsfeldern, Informationsbedürfnissen und aktueller Datenlage

für die Ebene der Regionalplanung leistet Heiland (2002b, S. 88).
77siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
78z.B. Retentionskataster Hessen, siehe Kapitel 2.3.2, S. 26f
79Eine Abstimmung mit anderen Raumnutzungen im Sinne der Raumordnung ist erfolgt.
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� Hochwasserentstehungsgebiete (Handlungsfeld
”
Rückhalt in der Fläche“).

Die Abgrenzung dieser Gebiete ist fachlich umstritten. Für die Regionalpla-
nung sind Flächen relevant, die auf Grund ihrer speziellen Beschaffenheit
besonders zur Hochwasserentstehung beitragen80.

Die Genauigkeit der Abgrenzung orientiert sich dabei am Planungsmaßstab der
Regionalplanung von 1:50.000 bis 1:100.000. Das bedeutet vor allem, dass keine

”
parzellenscharfen “ Abgrenzungen erforderlich sind. Für die Vorranggebiete sind

vor allem fachlich fundierte und nachvollziehbare Gebietsbestimmungen erforder-
lich.

5.4.3 Informationsbedürfnisse im Zusammenhang mit der
Bauleitplanung

Die Möglichkeiten der Bauleitplanung zur Darstellung bzw. Festsetzung für den
vorsorgenden Hochwasserschutz konzentrieren sich vor allem auf die Handlungs-
felder81

”
Schutz- und Erweiterung von Retentionsräumen“,

”
Rückhalt in der

Fläche“ und
”
Minimierung des Schadenspotenzials“. Der technische und orga-

nisatorische Hochwasserschutz kann mit den Instrumenten der Bauleitplanung
nur in Ausnahmefällen beeinflusst werden82. Maßnahmen aus diesem Handlungs-
bereich werden durch die wasserwirtschaftliche Fachplanung geplant und – soweit
erforderlich – zusätzlich in den Bauleitplänen dargestellt bzw. festgesetzt.

Generell gilt für beide Planungsebenen der Bauleitplanung, dass die Informatio-
nen nicht nur für die Erarbeitung der Planwerke benötigt werden sondern auch für
die Erläuterungen genutzt werden können. Deshalb müssen die Informationen ent-
sprechend aufbereitet werden. Die Aufbereitung ist auch für die Beschlussfassung
in den politischen Gremien und die Beteiligung der Öffentlichkeit83 erforderlich.

Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ebenen der Bauleitplanung existie-
ren bei den Anforderungen an die Detaillierung der Informationen.

Auf der Ebene der Flächennutzungspläne werden die Aussagen
”
in den

Grundzügen“ dargestellt84. Das bedeutet, dass die Informationen in der Re-
gel nicht

”
parzellenscharf“ vorliegen müssen. Der Planmaßstab von 1:5.000 bis

1:10.000 macht es zudem unmöglich, kleinräumige dezentrale Maßnahmen fest-
zulegen.

Auf der Ebene der Bebauungspläne ist prinzipiell eine höhere Detailschärfe erfor-
derlich. Dies bedingt der detailliertere Planmaßstab (1:200 bis 1:2.500) aber auch

80siehe z.B. für mittlere Einzugsgebiete Richter et. al, 2002, S.353ff
81siehe Kapitel 2.2.2, S. 21f
82zum Subsidiaritätsprinzip für diesen Handlungsbereich in der Bauleitplanung siehe ausführ-

lich Böhm et al., 1999, S. 74
83siehe Kapitel 5.1.2.1, S. 143
84siehe Kapitel 5.1.2.4, S. 145
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die Rechtsverbindlichkeit gegenüber dem bzw. der Einzelnen. Diese erfordert nicht
nur detailliertere Festsetzungen im Vergelich zum Flächennutzungsplan sondern
stellt auch höhere Anforderungen an die Begründung bzw. Herleitung der Fest-
setzungen. Insbesondere bei Einschränkungen der Nutzbarkeit von Grundstücken
und beim Umgang mit Gefahren ist eine fundierte und exakte Begründung der
Festsetzungen erforderlich.

Diese Randbedingungen führen zu den folgenden Informationsbedürfnissen in den
unterschiedlichen Handlungsbereichen.

Für den Handlungsbereich
”
Schutz von Retentionsräumen“ in den Bauleitplänen

ist eine Abschätzung mit der für die Flächennutzungsplanung ausreichenden Ge-
nauigkeit erforderlich. Die Informationsbedürfnisse entsprechen dabei im Prin-
zip den Informationsbedürfnissen bei der Festsetzung von Überschwemmungsge-
bieten85. Eine eigenständige Festsetzung von Retentionsräumen ist auf Grund
des Subsidiaritätsvorbehaltes86 durch Bebauungspläne nicht möglich. Im Vorder-
grund steht die nachrichtliche Übernahme von Überschwemmungsgebieten. In den
Bebauungsplänen ist lediglich eine indirekte Sicherung von Retentionsraum durch
die Festsetzung verträglicher Nutzungen möglich. Hierfür reicht eine Abschätzung
auf der Genauigkeitsebene des Flächennutzungsplanes in der Regel aus, da sich
die räumliche Abgrenzung dieser Nutzungen am jeweiligen Hauptzweck orientie-
ren muss.

Im Gegensatz zum Schutz von Retentionsräumen ist für den Handlungsbereich

”
Erweiterung von Retentionsräumen“ auf Ebene der Bebauungspläne eine di-

rekte Festsetzung von Maßnahmen möglich, soweit sie städtebaulich erforderlich
sind. Im Rahmen der Fallstudien87 wurden bei der Festsetzung eines Gewerbe-
gebietes in einem – umstrittenen88 – Überschwemmungsgebiet Maßnahmen zur
Erweiterung des Retentionsraums festgesetzt. Dafür sind exakte Berechnungen
erforderlich, deren Informationsbedürfnisse mit denen für die Festsetzung von
Überschwemmungsgebieten89 übereinstimmen. Die Informationsbedürfnisse auf
Ebene der Flächennutzungspläne sind damit vergleichbar. Ihre Genauigkeit kann
jedoch entsprechend der Anforderung der Flächennutzungsplanung reduziert wer-
den.

Die Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten im Handlungsbereich
”
Rück-

halt von Niederschlagswasser in der Fläche“ konzentrieren sich auf die Maß-
nahmen zur Regenwasserbewirtschaftung in den Siedlungsbereichen und die Be-
grenzung der Neuversiegelung. Während für die Begrenzung der Neuversiege-
lung durch Darstellungen und Festsetzungen lediglich allgemeine Informationen

85siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f
86siehe Böhm et al., 1999, S. 74
87siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
88Die vorhandene Überschwemmungsgebietsverordnung aus preußischer Zeit wies für die um-

strittene Fläche ein wesentlich größeres Gebiet aus als bei einem 100-jährlichen Hochwasser-
ereignis in den 1980er Jahren tatsächlich überschwemmt wurde.

89siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f
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über Umsetzungsmöglichkeiten erforderlich sind (siehe z.B. BSI, 1989 und HMdF,
1993) müssen für eine sinnvolle Darstellung und Festsetzung von Maßnahmen zur
Regenwasserbewirtschaftung weitergehende Informationen vorliegen. Auf Ebene
der Flächennutzungspläne steht die Darstellung von großflächigen Versickerungs-
flächen für zentrale Systeme im Vordergrund. Die Eignung dieser Flächen für die
Versickerung, d.h. ein Mindestabstand zum Grundwasser und eine ausreichende
Versickerungsfähigkeit des Bodens, muss gegeben sein. Diese Informationsbedürf-
nisse gelten auch für die Festsetzung von dezentralen Versickerungsmaßnahmen
im Rahmen der Bebauungspläne. Werden detaillierte Festsetzungen zum Stand-
ort der Versickerungsanlagen getroffen, müssen die Informationen in der gleichen
Detaillierung vorliegen.

Zusätzlich können die Darstellungen und Festsetzungen einen Beitrag zur Renatu-
rierung von Fließgewässern leisten. Auf Ebene der Flächennutzungspläne reicht
dafür eine Abgrenzung der morphologischen Aue bzw. des Renaturierungsbe-
reichs im entsprechenden Maßstab aus. Für die Bebauungsplanung sind dagegen
detaillierte Abgrenzungen erforderlich. In der Planungspraxis werden solche Fest-
setzungen überwiegend als Ausgleichsmaßnahme erfolgen. Das bedeutet, dass die
Maßnahmen in der Begründung des Bebauungsplanes detailliert beschrieben wer-
den müssen.

Verbindliche Regelungen für die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung,
die den Schwerpunkt der Nutzung der Außenbereiche bilden, sind in der Regel
mit der Bauleitplanung nicht möglich (Bielenberg et al., 2001, § 9 Rn 147ff). Das
bedeutet, dass Wunschvorstellungen der Gemeinde zwar im Flächennutzungsplan
dargestellt werden können, eine verbindliche Festsetzung auf Ebene der Bebau-
ungsplanung jedoch für den vorsorgenden Hochwasserschutz nicht möglich ist.
Deshalb reichen für diese Regelungen Informationen im Maßstab der Flächennut-
zungspläne aus.

Eine wesentliche Aufgabe der Flächennutzungsplanung im Handlungsbereich
”
Mi-

nimierung des Schadenspotenzials“ ist die Begrenzung des Anstiegs des Schadens-
potenzials durch eine gezielte Auswahl von Flächen für Siedlungserweiterungen.
Dafür ist eine Abgrenzung der hochwasserrelevanten Flächen90 mit den Genauig-
keitsanforderungen der Flächennutzungsplanung erforderlich. Neben der Konkre-
tisierung dieser Darstellungen sind auf der Ebene der Bebauungspläne Festset-
zungen zur Bauvorsorge (z.B. die Höhenlage) möglich. Dafür sind detaillierte Ab-
grenzungen der Hochwassergefahren erforderlich. Die Informationserfordernisse
entsprechen dabei weitgehend denen für die Feststellung von Überschwemmungs-
gebieten91. Als weitergehende Information ist die Beeinflussung des Grundwassers
– besonders hinter Deichen – durch Hochwasserereignisse von Bedeutung.

Sowohl auf Ebene der Flächennutzungspläne als auch auf Ebene der Bebauungs-
pläne ist es möglich, Hinweise zu geben. Diese haben keine rechtsverbindliche

90siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
91siehe Kapitel 4.4.1, S. 111f
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Wirkung. Sie dienen der Weitergabe von Informationen auch an Bürgerinnen
und Bürger. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, ist eine geeignete Auf-
bereitung erforderlich . Auf Ebene der Flächennutzungspläne stehen allgemeine
Informationen zur Hochwassersituation im Flusseinzugsgebiet und zu den ver-
schiedenen Handlungsfeldern des vorsorgenden Hochwasserschutzes im Vorder-
grund. Auf Ebene der Bebauungspläne sind konkrete Hinweise zur Bau- und zur
Eigenvorsorge sinnvoll.

5.4.4 Informationsbedürfnisse im Zusammenhang mit
informellen Planungsaktivitäten

Die Raumplanung – insbesondere auf Ebene von Ländern und Regionen – betei-
ligt sich an zahlreichen informellen Planungsprojekten des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes92. Viele dieser Projekte beschäftigen sich mit Fragestellungen der
Abgrenzung von hochwasserrelevanten Flächen93 und einem koordinierten Vor-
gehen auf diesen Flächen. Der Informationsbedarf ist dabei von den konkreten
Projekten abhängig, die auf Grund der informellen Ausrichtung ein breites Spek-
trum aufweisen. In vielen Projekten ist der Informationsbedarf vergleichbar mit
dem Informationsbedarf für die Erstellung von wasserwirtschaftlichen Aktions-
plänen94.

Darüber hinaus kann die Raumplanung – hier besonders die Raumordnung –
durch Aktivitäten zur interregionalen Kooperation und zum ökonomischen Las-
tenausgleich einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten (siehe ausführlich Hei-
land, 2002b). Neben Informationen über die hochwasserrelevanten Bereiche sind
vor allem für den ökonomischen Lastenausgleich Informationen über Kosten, Nut-
zen und Lasten von Maßnahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes erforder-
lich (Heiland, 2002b, S. 201f):

� Die Ermittlung der Kosten umfasst die direkten Kosten für die Maßnahmen
des Hochwasserschutzes sowie indirekte Kosten durch Folgen der Maßnah-
men wie Vernässungschäden, Produktionsausfälle in Land- oder Forstwirt-
schaft usw..

� Eine Reihe von Folgen der Maßnahmen für den Hochwasserschutz sind nicht
berechenbar. Diese sonstigen Lasten wie beispielsweise eine eingeschränk-
te Erholungsnutzung müssen jedoch detailliert beschrieben werden, um sie
zumindest teilweise im Rahmen eines Lastenausgleichs berücksichtigen zu
können.

92siehe Kapitel 5.3.4, S. 154f
93siehe Kapitel 2.1, S. 15ff
94siehe Kapitel 4.4.3.1, S. 115

161



5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

� Der Nutzen lässt sich in direkten Nutzen (besonders Verringerung des Risi-
kopotenzials, Einsparung von Reparaturkosten) und indirekten Nutzen (vor
allem Verringerung des Handlungsdrucks, Zufriedenheit der Bevölkerung)
differenzieren.

Grundlagen dieser Informationen sind neben der Abgrenzung der hochwasserre-
levanten Bereiche die Definition von Maßnahmeszenarien, die Ermittlung ihrer
wasserwirtschaftlichen Auswirkungen95 und der Schadenspotenziale.

Der Aufbereitungsbedarf der Informationen für diese Aktivitäten der Raumpla-
nung ist besonders hoch, da hierbei eine umfangreiche Beteiligung von Akteuren
erforderlich ist, die nur teilweise über detaillierte Kenntnisse des vorsorgenden
Hochwasserschutzes verfügen.

5.5 Informationstechnische Umsetzung

Aufbauend auf den Fallstudien96 wird im Folgenden der Einsatz von IuK-
Technologien97 auf den verschiedenen Ebenen der Raumplanung vorgestellt. Die
Zusammenstellung ist dabei an den Handlunsgbereichen des Informationsmana-
gements98 Informationserfassung, -vorhaltung, -aufbereitung und dem Informati-
onsfluss orientiert.

Entsprechend der allgemeinen Situation im öffentlichen Bereich99 findet ein Ma-
nagement der Informationssysteme100 oft nicht statt. Die informationstechnische
Ausstattung in den Dienststellen entspricht deshalb in vielen Fällen nicht dem
aktuellen technischen Stand.

5.5.1 Umsetzung der Informationserfassung und -vorhaltung

Datenbanksysteme werden auf allen Ebenen der Raumplanung für unterschied-
lichste Aufgaben genutzt. In den Fallstudien101 wurde deutlich, dass die unter-
schiedlichsten Systeme verwendet werden. Dabei werden auch noch Softwarepro-
dukte102 aus den 1980er Jahren eingesetzt. Eine Abstimmung von Datenformaten
erfolgte bei dem historischen Aufbau der Datenbestände nur in Ausnahmefällen.

95zur Problematik solcher Aussagen siehe Heiland, 2002b, S. 39ff
96siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
97Die wesentlichen technischen Ausgestaltungsmöglichkeiten des Informationsmanagements

werden in Kapitel 3.5 (S. 72ff) vorgestellt.
98siehe Kapitel 12, S. 5ff
99siehe für die Wasserwirtschaft Kapitel 4.5, S. 118ff

100siehe Kapitel 3.2.1.5, Abbildung 3.1, S. 48
101siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
102So finden sich in verschiedenen Bereichen DOS-basierte Anwendungen wie dbase oder Pa-

radox. Spezielle Datenbanken der Raumplanung im Zusammenhang mit dem vorsorgenden
Hochwasserschutz bilden die Ausnahme. Sie sind meistens auf die Zusammenstellung von
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5.5 Informationstechnische Umsetzung

Statistische Daten werden zum Teil auch mit Hilfe von Tabellen in Tabellenkalku-
lationsprogrammen103 erfasst und weitergegeben. Executive Information Systeme
kommen nicht zum Einsatz, da die Daten überwiegend von den sachlich zuständi-
gen Beschäftigten genutzt werden.

Weite Verbreitung vor allem bei der Erstellung von Bauleitplänen haben CAD-
Systeme. Für diese Anwendungsfelder existieren inzwischen verschiedene Applika-
tionen zu Standardprogrammen104. Die Daten werden dabei in den proprietären
Datenformaten der jeweiligen CAD-Programme gespeichert. Als Austauschfor-
mat hat sich das

”
dxf“ -Format der Firma Autodesk durchgesetzt. Probleme be-

reitet dabei jedoch die Übernahme von Attributen zu Geometrien (Krause, 2001,
S. 40).

Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung werden verstärkt Geo-
Informationssysteme (GIS) eingesetzt. Im Gegensatz dazu stellt die Verwendung
dieser Systeme in der Bauleitplanung bzw. der Stadtenwicklung105 noch immer
die Ausnahme dar106. Die Fallstudien haben gezeigt, dass die Arbeit mit den GIS
auf spezielle Fachabteilungen konzentriert ist. Für die Routinearbeit wird weiter-
hin überwiegend auf analoge Medien zurückgegriffen. Der Einsatz der GIS ist nur
in wenigen Fällen mit anderen Systemen der Raumplanung oder der Fachplanung
abgestimmt. Das bedeutet, dass überwiegend weder Datenformate noch Daten-
strukturen oder Metadaten aneinander angepasst sind. Durch die Marktführer-
schaft107 der GIS-Produkte der Firma ESRI ist es – wenn auch mit teilweise
erheblichem Aufwand – möglich, Datenbestände über die ESRI Datenformate zu
übertragen.

Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld von GIS stellt die Raumbeobachtung dar. So-
wohl auf Bundesebene durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
(BBR) (siehe hierzu ausführlich Dosch, 1998, S. 315ff) als auch durch zahlreiche
Institutionen der Raumbeobachtung108 in den Ländern werden GIS für die In-
formationserfassung und -vorhaltung genutzt (siehe auch Krause, 2001, S. 129ff).

hochwasserrelevanten Flächen beschränkt.
Im Bereich der räumlichen Daten – besonders auch in Verbindung mit Geo-

Informationssystemen – werden bei Neuanschaffungen verstärkt Produkte des Marktführers
Oracle eingesetzt.

103vor allem im Format des Marktführers Excel der Firma Microsoft
104Marktführer in diesem Bereich in Deutschland ist das Programm WS-LandCAD der Fir-

ma Wiedemann Systeme, das als Applikation des CAD-Programms AutoCAD der Firma
Autodesk konzipiert ist (Krause, 2001, S. 40).

105Einige Beispiele stellt Krause (2001, S. 155) dar.
106Dieser beobachtete Trend bestätigt Erhebungen, die für das Jahr 1994 für Nordrhein-

Westfalen zu dem Schluss kamen, dass GIS auf kommunaler Ebene vor allem im Bereich des
Vermessungswesens und erst mit Abstand durch die Kommunalstatistik, die Planung und
andere Anwendungen genutzt wird (Bose, 1999, S. 77ff).

107Neben den Produkten der Firma ESRI werden u.a. GIS der Firmen Siemens (SICAD/open),
Smallworld (Smallworld) und Intergraph (GeoMedia) eingesetzt.

108einschließlich der Führung der Raumordnungskataster
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

Die Informationen im Zusammenhang mit dem vorsorgenden Hochwasserschutz
haben dabei eine nachgeordnete Rolle.

Durch die verstärkte Nutzung von Geo-Informationssystemen vor allem im Um-
weltbereich (siehe ausführlich Bill, 1999b, S. 248ff) stehen der Raumplanung GIS-
geeignete Daten in immer größerer Menge zur Verfügung. Ein wesentliches Pro-
blem der Nutzung stellen dabei die unterschiedlichen Datenformate und die zum
Teil unzureichenden Metadaten dar.

5.5.2 Umsetzung der Informationsaufbereitung

In den Fallstudien109 wurde deutlich, dass die Potenziale der digitalen Informati-
onsaufbereitung durch die Raumplanung nur in geringem Umfang genutzt werden.
Entscheidungshilfesysteme (DSS) und Expertensysteme (XPS) spielen ebenso wie
Data-Warehouse-Konzepte in der Raumplanung keine nennenswerte Rolle.

Soweit Geo-Informationssysteme eingesetzt werden, werden deren Möglichkei-
ten zur Aufbereitung von Informationen umfangreich genutzt. Neben der Erstel-
lung der Planunterlagen stehen Themenkarten im Vordergrund (zur allgemeinen
Visualisierung von Planungsinformationen siehe Rase, 1998). Besonders für die
Raumbeobachtung110 stellt die räumliche Darstellung von statistischen Daten eine
wichtige Möglichkeit zur Unterstützung der Planungsprozesse dar. Der inhaltli-
che Schwerpunkt liegt dabei auf Fragestellungen zur Siedlungsstruktur Auf kom-
munaler Ebene werden bei städtebaulichen Großprojekten vereinzelt computer-
gestützte Visualisierungsmöglichkeiten in den Planungsprozessen genutzt (siehe
ausführlich Lehmkühler, 1999). Im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschut-
zes beschränkt sich die Informationsaufbereitung auf die Integration wasserwirt-
schaftlicher Abgrenzungen in Planwerke der Raumplanung und die Erstellung von
Themenkarten. Diese werden in der Regel in analoger Form weiterverwendet.

5.5.3 Umsetzung des Informationsflusses

Die Fallstudien111 zeigen , dass die meisten Verwaltungen Intranetze auf der je-
weiligen Verwaltungsebene betreiben. Darüber hinaus existieren Bestrebungen,
die Netzstrukturen zu landesweiten Behördennetzen auszubauen, beispielsweise
in Bayern (Bayrische Staatskanzlei, 2002). Bestrebungen für eine bundesweite
Vernetzung wie in der Wasserwirtschaft112 sind derzeit nicht zu erkennen.

Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung werden die Möglichkeiten des

109siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
110einschließlich der Auswertung der Raumordnungskataster, siehe ausführlich Krause, 2001,

S. 129ff
111siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
112siehe Kapitel 4.5.3, S. 121f
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5.5 Informationstechnische Umsetzung

Internet vor allem für die informelle Öffentlichkeitsarbeit umfangreich genutzt113.
Im Bereich der Bauleitplanung wird das Internet zur Umsetzung bzw. Ergänzung
der formellen Öffentlichkeitsarbeit114 eingesetzt. Das Spektrum reicht von der in-
zwischen weit verbreiteten Bekanntmachung der Auslegung bis zur detaillierten
Vorstellung des jeweiligen Bauleitplans, verbunden mit der Möglichkeit, Anregun-
gen per Internet zu äußern (siehe z.B. Stadt Osnabrück, 2002)115. Der Großteil der
Internetangebote basiert auf einfachen HTML-Seiten. Technologische Weiterent-
wicklungen wie XML oder CSS kommen in neueren Internetauftritten vermehrt
zum Einsatz. Rechtsverbindliche Transaktionen wie die Mitteilung des Ergebnis-
ses der Abwägung nach § 3 Abs. 2 BauGB werden derzeit noch nicht per Internet
durchgeführt.

Liegen die Bauleitpläne in CAD- oder GIS-Formaten vor, so ermöglichen die Pro-
gramme inzwischen eine Internet-gerechte Aufbereitung. Die bestehenden Syste-
me lassen meistens zusätzliche Informationsangebote zu. Als Hemmnis ist immer
noch die geringe Bandbreite der Übertragungswege – besonders im privaten Be-
reich – anzusehen.

Groupware-Systeme haben inzwischen im Bereich der architektonischen Entwurfs-
planung – einschließlich der städtebaulichen Entwürfe – einen großen Stellenwert
erreicht (Streich, 1998, S. 296). Die Fallstudien116 haben verdeutlicht, dass diese
Systeme bzw. einige Elemente daraus auch in der Raumplanung eingesetzt wer-
den117. Dabei handelt es sich vor allem um Systeme innerhalb einer Dienststelle.
Behördenübergreifend eingesetzte Elemente von Groupware-Systemen finden sich
u.a. im Behördennetz Bayern (Bayrische Staatskanzlei, 2002). In den nächsten
Jahren ist der Ausbau solcher Systeme zumindest auf der Ebene der Länder und
Regionen zu erwarten. Einem umfassenden Einsatz steht derzeit die oft unzurei-
chende IuK-Ausstattung der mit der Raumplanung betrauten Stellen entgegen.

Umfangreiche computergestützte Workflow-Systeme konnten im Bereich der
Raumplanung in den Fallstudien nicht angetroffen werden. In zahlreichen Dienst-
stellen werden jedoch vereinfachte Systeme in Form von Checklisten, Verfah-
rensbüchern usw. zum Teil auch digital geführt. Der Schwerpunkt dieser Akti-
vitäten liegt in der internen Kontrolle des Verfahrensablaufs und hier insbesondere
bei der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange. Durch die Weiterentwicklung von Controllingelementen in der öffentlichen
Verwaltung ist in Zukunft mit einem verstärkten Einsatz von Workflow-Systeem
zu rechen.

113siehe z.B. Kapitel 5.3.2, Abbildung 5.2, S. 153
114siehe Kapitel 5.1.2.1, S. 143
115siehe Kapitel 6.3.3 , Abbildung 6.4, S. 206
116siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
117Spezielle Systeme für den vorsorgenden Hochwasserschutz bzw. mit diesem Schwerpunkt wur-

den im Rahmen der Fallstudien nicht angetroffen.
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

5.6 Analyse der Nutzbarkeit für den vorsorgenden
Hochwasserschutz

Im Folgenden werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Strukturen ein-
schließlich der Schnittstellen zur wasserwirtschaftlichen Planung, die Informati-
onsbedürfnisse und die informationstechnische Umsetzung in der Raumplanung
hinsichtlich der Nutzbarkeit für ein Informationsmanagement für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz analysiert. Dabei werden die Forschungsfragen118 zugrunde
gelegt. Die Beurteilung erfolgt analog zur Bewertung im Bereich der Wasserwirt-
schaft119. Sie basiert auf den generellen Anforderungen der Akteure an Infor-
mationen für den vorsorgenden Hochwasserschutz120 und den aus der allgemei-
nen Entwicklung des Informationsmanagements ableitbaren Schlussfolgerungen
für die Konzeption eines Informationsmanagements in der Planung121. Die aus
den allgemeinen Anforderungen (siehe Tabelle 4.2) entwickelten Forderungen an
die Bestandteile des Informationsmanagement in der Raumplanung (siehe Tabelle
5.1) werden im Weiteren als Bewertungskriterien eingesetzt.

Tabelle 5.1: Anforderungen an die Bestandteile des Informationsmanagements
im Bereich der Raumplanung

Anforderungen an die Bestandteile eines Informationsmanagements
im Bereich der räumlichen Gesamtplanung:

Rechtliche
Rahmenbe-
dingungen

internes In-
formations-
management

externes In-
formations-
management

Informations-
bedürfnisse

Informations-
technologien

• IM als Teil-
aufgabe der
Raumplanung

• Vorgaben zur
einheitlichen
Abgrenzung
hochwasserre-
levanter
Flächen (Ver-
bindlichkeit
der MKRO-
Richtlinie)

• Strukturen
für Arbeit
über adminis-
trative Gren-
zen hinaus

• Strukturen
zur Inte-
gration der
Akteure v.a.
der kommu-
nalen Ebene

• Formelle und
informelle
Beteiligung
externer
Stellen und
der Öffentlich-
keit bei allen
Planungsakti-
vitäten (auch
Landes- und
Regionenebe-
ne)

• Koordinierte
externe
Beschaffung
und eigene
Bereitstellung
von Grund-
lageninfor-
mationen

• Nutzung der
Potenziale der
IuK-Techno-
logien

• Koordination
von Software
und vor allem
von Datenfor-
maten

• Bereitstellung
von Metadaten
incl. einfachem
Zugang

118siehe Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
119siehe Kapitel 4.6, S. 122ff
120siehe Kapitel 2.5, S. 34ff
121siehe Kapitel 3.7, S. 86ff
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5.6 Analyse der Nutzbarkeit für den vorsorgenden Hochwasserschutz

Tabelle 5.1: Anforderungen an die Bestandteile des Informationsmanagements
im Bereich der Raumplanung – Fortsetzung

Rechtliche
Rahmenbe-
dingungen

internes In-
formations-
management

externes In-
formations-
management

Informations-
bedürfnisse

Informations-
technologien

• Verpflichtung
zur Koordi-
nation von
Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung

• Regelungen
des Informati-
onsflusses, v.a.
Öffentlichkeits-
und TÖB-
Beteiligung
auf Ebene der
Landes- und
Regionalpla-
nung

• Kontinuierlich
arbeitende
Informati-
onsstrukturen

• Grenzüber-
schreitende
Koordination
von Informa-
tionserfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung
und -fluss
(u.a. Meta-
daten)

• Aktive,
kontinuierliche
und flussge-
bietsweit
koordinierte
Öffentlich-
keitsarbeit

• Strukturen für
flusseinzugsge-
bietsweite
Arbeit

• Kontinuierlich
arbeitende
Informations-
strukturen
(u.a. externe
Nutzung
ROK)

• Fachübergrei-
fende Koordi-
nation von
Informations-
erfassung,
-aufbereitung,
-vorhaltung
und -fluss (u.a.
Metadaten)

• Geeignete
Aufbereitung
der Informa-
tionen (in-
haltlich und
technisch)

• Erarbeitung
von koordi-
nierten
Metadaten

• Nutzung von
technischen
Vernetzungs-
möglichkeiten

• Sicherung der
technischen
Datenqualität

• Nutzung der
informations-
technischen
Infrastruktur
von ROK/
Raumbeobach-
tungauch für
andere Zwecke

• Nutzung der
Möglichkeiten
digitaler
Karten

5.6.1 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen enthalten Vorgaben zu den Inhalten, der
Art, den Akteuren und den zeitlichen Abläufen des Informationsmanagements122.

5.6.1.1 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Landes-und Regionalplanung

Durch die Aufnahme des vorsorgenden Hochwasserschutzes als Grundsatz der
Raumordnung mit der Vorgabe, diesen

”
im Binnenland vor allem durch Siche-

rung und Rückgewinnung von Auen, Rückhalteflächen und überschwemmungs-

122siehe Forschungsfragen in Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

gefährdeten Bereichen“ zu erreichen (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG), sind die Inhalte
für den vorsorgenden Hochwasserschutz durch den Bund geregelt. Weitergehende
gesetzliche Konkretisierungen durch die Länder z.B. zur Abgrenzung hochwasser-
relevanter Flächen existieren nicht123.

Die Ministerkonferenz für Raumordnung124 hat deshalb Handlungsempfehlun-
gen zum vorbeugenden Hochwasserschutz herausgegeben (MKRO, 2000), die ein
abgestuftes inhaltliches Konzept enthalten. Diese werden bislang jedoch nur in
Nordrhein-Westfalen per Erlass für alle Planungen der Raumordnung verbind-
lich. Sie sind teilweise bei den für die Raumordnung zuständigen Stellen unbe-
kannt. Die ungleiche inhaltliche Abgrenzung und Anwendung der raumordneri-
schen Instrumente führt besonders bei grenzüberschreitenden Gewässern zu Ab-
stimmungsproblemen. Insgesamt schränkt die uneinheitliche Vorgehensweise die
Glaubwürdigkeit der Festsetzung und damit ihre Durchsetzbarkeit ein.

Die Regelungen zur Art und Weise des Informationsmanagements unterscheiden
sich zwischen den Bundesländern zum Teil erheblich. In den meisten Ländern125

ist ein Berichtswesen zumindest auf Ebene der Landesplanung gesetzlich vor-
geschrieben. Darüber hinaus bestehen Regelungen zur Raumbeobachtung bzw.
zur Führung eines Raumordnungskatasters126. Diese Art der Informationssamm-
lung wird durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung auf Ebene des
Bundes ergänzt. Konkrete Vorschriften über Aufbau und Ausgestaltung dieser
Sammlungen – insbesondere zur Nutzung von Informationstechnologien – exis-
tieren nicht. Um den Datenfluss sicherzustellen enthalten die meisten Landes-
planungsgesetze eine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht. Dadurch werden alle
öffentlichen Planungsträger verpflichtet, Informationen über raumwirksame Pla-
nungen und Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Auf eine Vereinheitlichung der Planwerke bzw. der zu verwendenen Planzeichen
und Kategorien nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 ROG hat der Bund bis jetzt verzichtet. Dies
führt besonders bei grenzüberschreitenden Gewässern zu Problemen. Insgesamt
wird die Glaubwürdigkeit und damit die Umsetzbarkeit der Festsetzungen durch
die uneinheitliche Vorgehensweise geschwächt. Regelungen zur Nutzung neuer
Medien wie das Internet werden für die Planwerke nicht getroffen. Bei den Inter-
netangeboten der Länder handelt es sich um ergänzende freiwillige Aktivitäten.
Eine rechtliche Absicherung dieser Angebote ebenso wie die Verpflichtung zur
Nutzung von Informationstechnologien wie GIS für die Erstellung der Planwerke
existiert nicht.

Besonders große Unterschiede zwischen den Ländern treten bei den Regelun-
gen zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange127 auf.

123siehe Kapitel 5.1.1.3, S. 139
124siehe Kapitel 5.1.1.6, S. 142
125siehe Kapitel 5.1.1.3, S. 139
126siehe Kapitel 5.1.1.5, S. 141
127siehe Kapitel 5.1.1.1, S. 138, und 5.1.1.2, S. 139
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Eine Beteiligung der Öffentlichkeit über die Bekanntgabe der Planungsergeb-
nisse hinaus ist auf Ebene der Landesplanung in den Landesplanungsgesetzen
nicht vorgesehen. Auf der Ebene der Regionalplanung sehen lediglich die Bun-
desländer Hessen und Thüringen eine öffentliche Auslegung vor. Die Auslegung
bietet die Möglichkeit, regelmäßig die Bedeutung und Inhalte der Regionalpläne
– auch bezüglich des vorsorgenden Hochwasserschutzes – einer breiten Öffentlich-
keit zu vermitteln. In allen anderen Bundesländern ist eine direkte Mitwirkung
der Öffentlichkeit an der Regionalplanung nicht vorgesehen.

Ähnlich unterschiedlich wie die Beteiligung der Öffentlichkeit wird auch die Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange gehandhabt. Auf Ebene der Landes- und
Regionalplanung wird in allen Bundesländer die kommunale Ebene am Planungs-
prozess beteiligt. Darüber hinaus ist in einigen Bundesländern die Beteiligung von
Trägern öffentlicher Belange vorgesehen. Dadurch können die Inhalte der Regio-
nalplan an entscheidungstragende Akteure vermittelt werden.

Durch die verschiedenartige Handhabung der Öffentlichkeitsbeteiligung und der
formalen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange aber auch durch den hete-
rogenen Verwaltungsaufbau verbunden mit abweichenden Zuständigkeiten in den
Bundesländern setzen sich die beteiligten Akteursgruppen sehr unterschiedlich
zusammen. Das Spektrum reicht dabei von einer eher intern betriebenen Bear-
beitung in Zusammenarbeit der Fachabteilungen der jeweiligen Planungsstelle bis
zu einer umfangreichen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Planungsstufen
der Raumplanung und der Fachplanung, den Trägern öffentlicher Belange und
der Öffentlichkeit. Die letztgenannte Variante bietet dabei die Chance zur Ver-
mittlung der Inhalte der Raumordnungspläne an die Akteure.

Vorgaben zu den zeitlichen Abläufen werden nur im Zusammenhang mit der in
einigen Bundesländern vorgesehenen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
und der Öffentlichkeit gemacht. Hier werden Fristen für die Anregungen bzw.
Stellungnahmen vorgegeben.

5.6.1.2 Nutzbarkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Bauleitplanung

Die Inhalte der Bauleitpläne sind im wesentlichen durch das Baugesetzbuch128

sowie die Baunutzungs- und die Planzeichenverordnung geregelt. Konkrete Vor-
gaben für die Anwendung der Instrumente im Sinne des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes existieren nicht. Im Vordergrund der Bauleitplanung steht die Ab-
wendung von Gefahren.

Die Ausgestaltung der Bauleitpläne129 richtet sich vor allem nach der Planzei-
chenverordnung (PlanzV). Darin sind allgemeine Aussagen zum Planungsmaß-
stab und konkrete Planzeichen für die verschiedenen Darstellungs- und Festset-

128siehe Kapitel 48, S. 29
129siehe Kapitel 5.1.2.4, S. 145
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zungsmöglichkeiten vorgegeben. Die Planzeichenverordnung ist vor allem auf ein
analoges Planwerk ausgerichtet. Vorgaben zur Nutzung von Informationstechno-
logien existieren nicht.

Der Austausch von Informationen mit der Öffentlichkeit und den Trägern öffent-
licher Belange ist durch die förmliche Beteiligung nach den §§ 3 und 4 BauGB ge-
regelt130. Dabei wird eine frühzeitige Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger
vorgeschrieben, daran schließt sich ein Auslegungsverfahren an. Alle Anregungen
der Bevölkerung sind im weiteren Verfahren zu prüfen und die jeweiligen Perso-
nen über das Ergebnis zu informieren. Dadurch ist es diesen Personen möglich,
den weiteren Verlauf der Planung zu verfolgen. Neben Formvorschriften existieren
keine weitergehenden rechtlich verbindlichen Anforderungen zur Integration der
Bevölkerung in den Planungsprozess z.B. durch Einsatz von Elementen der kom-
munikativen Planung (siehe u.a. Selle, 2000). Die rechtlich festgelegte Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange (TÖB) ist vergleichbar mit der Beteiligung der
Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu den Bürgerinnen und Bürgern, die Anregungen
zur Planung äußern und deshalb über die Abwägungsergebnisse informiert wer-
den müssen, besteht eine solche Verpflichtung gegenüber den TÖB nicht, so dass
eine Information über den weiteren Verlauf des Planungsverfahrens nur durch
weitere informelle Aktivitäten der TÖB erfolgt.

Durch die Regelung der Beteiligung sind auch die Akteure prinzipiell festgelegt.
Auflistungen von Trägern öffentlicher Belange, die von den Gemeinden auf jeden
Fall zu beteiligen sind, liegen in den meisten Bundesländern auf untergesetzlicher
Ebene vor. Darüber hinaus ergeben sich Ergänzungen in Abhängigkeit der lokalen
Verhältnisse.

Der zeitliche Ablauf der Beteiligung ist nur teilweise konkret vorgegeben. So ist
nach § 2 Abs. 2 BauGB die Öffentlichkeit durch eine ortsübliche Bekanntma-
chung vom Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, zu informieren. Eine Infor-
mation der TÖB ist nicht explizit gefordert. Für den weiteren Ablauf ist eine

”
möglichst frühzeitige“ Information der Öffentlichkeit und der TÖB gefordert.

Eine weitere Konkretisierung des Zeitpunktes erfolgt nicht. Dadurch ist nicht si-
chergestellt, dass die Beteiligung bereits in einer frühen Konzeptphase beginnt.
Durch das förmliche Auslegungsverfahren und die damit verbundene Verpflich-
tung zur detaillierten Information ist es vielmehr erforderlich, einen konkreten
– und damit auch wenig flexiblen – Planungsentwurf vorzulegen. Die vor allem
zur Begrenzung der Verfahrensdauer vorgegebene Befristung der Offenlegung und
der Stellungnahmen der TÖB erschwert prinzipiell einen umfangreichen Informa-
tionsaustausch.

130siehe Kapitel 5.1.2.1 und 5.1.2.2, S. 143 bzw. 144
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5.6.2 Nutzbarkeit der Strukturen der internen
Informationsaktivitäten

Inhalte, Art, Beteiligte und zeitliche Abläufe des gesamten Informationsmana-
gements131 werden auch durch die Strukturen der internen Informationsakti-
vitäten132 erheblich beeinflusst.

5.6.2.1 Verwaltungsaufbau der räumlichen Gesamtplanung

In den Bundesländern unterscheidet sich der Verwaltungsaufbau der räumlichen
Gesamplanung erheblich133. Da sich die Planungsstufen jedoch prinzipiell ent-
sprechen, wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und damit der Infor-
mationsaustausch von den unterschiedlichen Strukturen nur geringfügig beein-
flusst. Einen größeren Einfluss hat die unterschiedliche Abgrenzung der adminis-
trativen Grenzen im Bereich der Regionalplanung. Vor allem eine kleinräumige
Zuständigkeit der Regionalplanung134 wirkt einer für den vorsorgenden Hochwas-
serschutz erforderlichen großräumigen Betrachtung prinzipiell entgegen. Hier sind
überregionale Kooperationen und übergreifend ausgerichtete Vorgaben der Lan-
desplanung von besonderer Bedeutung (siehe hierzu ausführlich Heiland, 2002b,
S. 135ff). Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Übersichtsinformationen über das
gesamte Flusseinzugsgebiet.

Ein wichtiger Faktor des Verwaltungsaufbaus für das Informationsmanagement
ist die enge Verzahnung der Verwaltung mit politischen Gremien. So ist jeder
Planungsebene ein politisches Gremium135 zugeordnet. Dies macht eine besonde-
re Aufbereitung der Informationen erforderlich, um die fachlichen Anliegen den
Entscheidungstragenden verständlich zu vermitteln.

Die Mehrstufigkeit der Raumplanung und die damit verbundene hohe Zahl von
Akteuren in Flusseinzugsgebieten erschwert das Informationsmanagement für
den vorsorgenden Hochwasserschutz. Darin liegt jedoch die Chance, eine Viel-
zahl relevanter Akteure für den Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes
zu erreichen. Dies setzt voraus, dass für die jeweiligen Ebenen und deren Hand-
lungsmöglichkeiten geeignete Informationen bereitgestellt werden.

5.6.2.2 Formelle interne Informationsstrukturen

Die formellen internen Informationsstrukturen stellen besonders in Form der Be-
teiligungsverfahren ein Mindestmaß des Informationsaustauschs sicher. Dadurch

131siehe Forschungsfragen in Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
132siehe Kapitel 5.2, S. 145ff
133siehe Kapitel 5.2.1, S. 146f
134In Niedersachen ist die Regionalplanung beispielsweise auf Ebene der Landkreise angesiedelt.
135z.B. Landtag bzw. Landesregierung, Planungsversammlungen, kommunale Parlamente, siehe

Kapitel 5.2.1, Abbildung 5.1, S. 148
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5 Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

kann davon ausgegangen werden, dass alle mit der Raumplanung betrauten Stel-
len von konkreten Planungsabsichten der jeweils anderen Stellen unterrichtet sind.
Der Zugriff auf diese Informationen ist jedoch nicht immer zeitnah und einfach
möglich, da sie zum Großteil analog vorgehalten werden.

In den meisten Ländern und auf Bundesebene existiert eine laufende Raumbe-
obachtung bzw. wird ein ROK geführt. Diese Einrichtungen dienen dazu, die
tatsächliche Raumentwicklung zu beobachten und die raumrelevanten Planun-
gen zentral zu erfassen. Informationen im Zusammenhang mit dem vorsorgenden
Hochwasserschutz stellen dabei keine Schwerpunkte dar. Eine Abstimmung zwi-
schen den jeweiligen Stellen in Bund und Ländern findet in der Regel weder hin-
sichtlich der informationstechnischen noch der inhaltlichen Vorgehensweise statt.
Dies erschwert ein Informationsmanagement im Sinne des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes. Auf der kommunalen Ebene werden die Informationsangebote
der laufenden Raumbeobachtung und der Raumordnungskataster nur in gerin-
gem Maß genutzt. Sie dienen vor allem der Landes- und Regionalplanung, der
Raumordnungspolitik des Bundes und Forschungszwecken.

Verwaltungsvorschriften werden im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschut-
zes lediglich im Handlungsfeld

”
Rückhalt in der Fläche“ umfangreich eingesetzt.

Die Möglichkeit, die Handlungsempfehlungen der MKRO (2000) in Form einer
Verwaltungsvorschrift an die zuständigen Stellen auf Ebene der Landes- und vor
allem der Regionalplanung weiterzuleiten und damit die Umsetzung zu fördern,
wird derzeit nur in Nordrhein-Westfalen136 praktiziert.

5.6.2.3 Informelle interne Informationsstruktruen

Eine wesentliche Aufgabe der internen informellen Informationsstrukturen ist die
frühzeitige Beschaffung von Informationen für die Aufstellung formeller Planun-
gen. Hauptakteure sind vor allem die kommunalen Planungsträger und die Träger
der Landes- und Regionalplanung, wenn kein funktionierendes Raumordnungska-
taster vorliegt. Die enge Verknüpfung mit den formellen Planungsverfahren führt
teilweise dazu, dass der Aufbau informeller Informationsstrukturen vorrangig auf
die Genehmigungsfähigkeit von Planwerken ausgerichtet ist oder durch die vorge-
gebenen Rollen und Machtpositionen eine Konfrontationshaltung aufgebaut wird.
Beides steht einen umfangreichen Informationsaustausch entgegen.

5.6.3 Nutzbarkeit der extern ausgerichteten
Informationsaktivitäten

Aktivitäten für ein externes Informationsmangement137 haben eine enge Verbin-
dung zu Inhalt, Art, Beteiligten und zeitlichen Abläufen eines Gesamtkonzeptes

136seit Juni 2002, siehe HWS-Erlass, 2002
137siehe Kapitel 5.3, S. 151ff
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für ein Informationsmanagement138. Im Bereich des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes als interdisziplinäres Themenfeld ist die Zusammenarbeit mit externen
Stellen von besonderer Bedeutung.

5.6.3.1 Formelle Öffentlichkeitsarbeit

Die derzeitige formelle Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf die Beteiligung
im Rahmen der Bauleitplanung. Im Bereich der Landes- und Regionalplanung
wird die Öffentlichkeit lediglich über die Ergebnisse der Planungen durch eine
Veröffentlichung in einem Bekanntmachungsorgan informiert. Ausnahmen sind
die Bundesländer Hessen und Thüringen, in denen für die Regionalplanung eine
Beteiligung in Form einer Offenlegung vorgesehen ist. Damit werden nur in die-
sen beiden Ländern die mit der Offenlegung verbundenen Chancen zur Bewusst-
seinsbildung für die Aufgaben der Regionalplanung allgemein und für besondere
Aspekte wie den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt. Auch die Potenziale
der Raumordnungskataster bzw. der laufenden Raumbeobachtung zur Vermitt-
lung planerischer Frage- und Problemstellungen in die Öffentlichkeit werden erst
in den letzten Jahren ansatzweise genutzt.

Die Beteiligung auf Ebene der Bauleitplanung ist gesetzlich vorgegeben. Sie wird
insgesamt von den Bürgerinnen und Bürgern nur in geringem Ausmaß wahr-
genommen. Die Verfahren werden nur in Ausnahmefällen durch eine informelle
Öffentlichkeitsarbeit oder weitergehende kooperative Planungsverfahren ergänzt.
Dadurch werden die Möglichkeiten für eine gezielte Weiterverbreitung von In-
formationen auf Themen beschränkt, deren Nutzen bzw. Betroffenheit einfach
erkennbar ist und für die sich leicht eine breite Öffentlichkeitswirkung erzielen
lässt. Themen wie der vorsorgende Hochwasserschutz können auf diese Art und
Weise nur nachrangig vermittelt werden.

5.6.3.2 Informelle Öffentlichkeitsarbeit

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung ist die informelle Öffentlichkeitar-
beit auf die Darstellung der allgemeinen Aufgaben der Raumordnung, der Pla-
nungsabläufe und der Planungsinhalte beschränkt. Für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz haben diese Angebote keine nennenswerte Bedeutung. Die Möglich-
keiten, einer breiten Öffentlichkeit Zusammenhänge zwischen Raumordnung und
vorsorgendem Hochwasserschutz zu vermitteln, werden nicht genutzt.

Die in der Bauleitplanung eingesetzten informellen Aktivitäten zur Öffentlich-
keitsarbeit beziehen sich auf eine prinzipielle Intensivierung der Öffentlichkeits-
beteiligung an Planungsverfahren und auf spezielle konfliktträchtige Planungs-
absichten. Die Chancen kooperativer Planungsverfahren werden speziell für den

138siehe Forschungsfragen in Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
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vorsorgenden Hochwasserschutz im Zusammenhang mit der Bauleitplanung kaum
genutzt.

5.6.3.3 Formelle Informationsaktivitäten mit externen Institutionen

Ist eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgeschrieben139, so bieten
die Beteiligungsverfahren eine funktionierende Informationsinfrastruktur. Diese
wird auch für den Informationsaustausch im Bereich des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes genutzt. Dabei stellt jedoch der Rückfluss von Informationen bei
Verfahren der Bauleitplanung ein Problem dar. Meistens werden die Träger öffent-
licher Belange nach der Beteiligung nicht über den Abschluss der Planung und
die Realisierung von Maßnahmen informiert.

Die Raumordnungskataster und die Aktivitäten der Raumbeobachtung140 können
einen wichtigen Beitrag im Informationsmanagement für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz leisten. Dafür ist es jedoch notwendig, dass Informationen schnell,
kostengünstig und in einer zur Weiterverwendung optimalen Form zur Verfügung
gestellt werden. Dies ist bislang nicht in allen Bundesländern möglich. Bemühun-
gen zur weitergehenden Lieferung von Daten zur Wasserwirtschaft existieren der-
zeit nicht.

5.6.3.4 Informelle Informationsaktivitäten mit externen Institutionen

Im Vorfeld formeller Planungsverfahren findet in vielen Fällen ein Informations-
austausch vergleichbar mit den informellen internen Aktivitäten141 statt, um die
formellen Verfahren möglichst konfliktfrei zu halten. Damit ist es möglich, die
Belange des vorsorgenden Hochwasserschutzes frühzeitig in die Planungen zu in-
tegrieren.

Auf kommunaler Ebene wird auf eine informelle Beteiligung der Wasserwirtschaft
– als für den Hochwasserschutz zuständigen Fachplanung – aus Unwissenheit oder
zur Stärkung der eigenen Position im formellen Verfahren teilweise verzichtet.
Dadurch wird die Integration von Aspekten des vorsorgenden Hochwasserschutz-
es in die Planungen erschwert und teilweise verhindert. Im formellen Verfahren
können dann oft nur die zwingend erforderlichen Nachbesserungen zur Abwehr
von Gefahren durchgesetzt werden. Bei einer frühzeitigen Auseinandersetzung
mit der Hochwasserproblematik werden dagegen oft Lösungen gefunden, die so-
wohl die Interessen der planenden Institutionen umsetzen als auch die Integration
von Belangen des vorsorgenden Hochwasserschutzes sicherstellen. Diese Planungs-
praktiken verdeutlichen, dass eine rein freiwillige und informelle Integration des

139Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung ist dies in einigen Bundesländern und auf
der Ebene der Bauleitplanung bundesweit gesetzlich vorgeschrieben.

140siehe Kapitel 5.1.1.5, S. 141
141siehe Kapitel 5.6.2.3, S. 172
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Hochwasserschutzes in die Planung nicht ausreicht. Für ein Informationsmanage-
ment für den vorsorgenden Hochwasserschutz muss deshalb immer ein Bezug zu
den regulativen Instrumenten und den formellen Informationsaktivitäten gegeben
sein.

5.6.4 Zusammenstellung der Informationsbedürfnisse

Die Raumplanung nutzt für ihre Aktivitäten ein breites Spektrum von Informa-
tionen. Ein Großteil davon wird aus anderen Planungsaktivitäten gewonnen. Für
den vorsorgenden Hochwasserschutz nimmt dabei die Wasserwirtschaft eine wich-
tige Rolle ein. Im Rahmen der Planungsaktivitäten werden neue Informationen
erarbeitet, die wiederum anderen Planungsträgern zur Verfügung gestellt wer-
den können. Tabelle 5.2 enthält die wesentlichen Grundlageninformationen und
Ergebnisse der räumlichen Gesamtplanung. Die Charakterisierung erfolgt ana-
log der Zusammenstellung für die Wasserwirtschaft142 nach Zweck, Übernahme,
Vollständigkeit, Aktualität, Maßstabsbereich, Aufbereitung und Verfügbarkeit.
Grundlage der Zusammenstellung bilden die Ergebnisse der Fallstudien143. In
konkreten Einzelfällen weichen die Verhältnisse oft erheblich von den hier darge-
stellten Ergebnissen ab. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Metadaten, um
die Nutzbarkeit der erarbeiteten Daten zu gewährleisten.

Tabelle 5.2: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Raumplanung
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reich
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B-G

j Aue m 1:25.000-1:100.000/
1:5.000-1:10.000

h D D

142siehe Tabelle 4.4, Kapitel 4.6.4, S. 132
143siehe Kapitel 1.3.1, S. 8f
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Tabelle 5.2: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Raumplanung – Fortsetzung
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Abgrenzung der morpho-
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Vorrang-/Vorbehaltsgebiet
für den Hochwasserschutz
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Allgemeine Informationen zu
Versiegelung/Versickerung/
Regenwasserbewirtschaftung
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Grundwasserstände
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Darstellunge/Festsetzungen
zur Retentionsraumsicherung/
-erweiterung

F-E/
B-E
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Niederschlagsmenge und
-verteilung

F-G j PG m 1:5.000-1:10.000 h D D

Abflussverhalten/Boden-
nutzung

F-G j PG m 1:5.000-1:10.000 h D D

Darstellungen zur Bewirt-
schaftung (Land-/
Forstwirtschaft)

F-E n PG m 1:5.000-1:10.000 h D D

Wasserstandshöhen B-G j Aue m 1:500-1:1.000 m D D

Überflutungsdauer B-G j Aue m 1:500-1:1.000 h D D
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Tabelle 5.2: Zusammenstellung der wesentlichen Anforderungen an Informatio-
nen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes durch die
Raumplanung – Fortsetzung
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maximale Grundwasser-
stände bei Hochwasser

B-G j Aue m 1:500-1:5.000 m D D

Festsetzungen zur
Bauvorsorge

B-E n Aue m 1:500-1:5.000 m h g

Allgemeine Informationen
zur Bauvorsorge

F-G/
B-G

j Aue m 1:50 h m g

Hinweise zur Bauvorsorge F-E/
B-E

j Aue m 1:50-1:10.000 m m g

Allgemeine Informationen
zur Hochwassersituation im
Einzugsgebiet

R-G/
F-G/
B-G

j EZG m 1:100.000 h D D

Hinweise zur Hochwasser-
situation und zum
Handlungsbedarf

F-E/
B-E

j EZG m 1:100.000 h h g

Wasserwirtschaftliche
Maßnahmen (technischer/
organisatorischer HWS) mit
Darstellungs-/Festsetzungs-
erfordernis
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Kosten, sonstige Lasten
Nutzen, Wirkungen von
Maßnahmen
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Legende

R=Raumordnungsplan EZG=Einzugsgebiet
F=Flächennutzungsplan Spe=spezielle Gebiete
B=Bebauungsplan E=Ergebnis PG=Plangebiet
I=Informelle Aktivitäten G=Grundlage Aue=morphologische Aue

j=ja h=hoch
n=nein m=mittel
z.T.=zum Teil g=gering

D=Verfügbarkeit bei Dritten, z.B Wasserwirtschaftsverwaltung
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Insgesamt verdeutlicht die Übersicht, dass ein Großteil der Daten noch nicht di-
gital nutzbar ist. Dadurch wird der Einsatz moderner Informationstechnologien
im Rahmen eines umfassenden Informationsmanagements erschwert. Eine Aufbe-
reitung der Datenbestände für potenzielle extern Nutzende erfolgt derzeit nur in
Ausnahmefällen.

5.6.5 Nutzbarkeit der informationstechnischen Umsetzung

Trotz zahlreicher Bemühungen144 werden im Bereich der Raumplanung die infor-
mationstechnischen Ausgestaltungsmöglichkeiten145 für den Bereich des vorsor-
genden Hochwasserschutzes nicht umfassend genutzt. Die Problembereiche sind
im wesentlichen vergleichbar mit den Defiziten in der Wasserwirtschaft146.

5.6.5.1 Informationserfassung und -vorhaltung

Die in der Raumplanung eingesetzten Datenbanksysteme sowie CAD-Programme
und GIS sind nur in wenigen Fällen aufeinander abgestimmt. Ein Datenaustausch
innerhalb der Strukturen der Raumplanung und zu anderen Fachplanungsträgern
ist damit in den meisten Fällen aufwändig und zum Teil unmöglich. Auch die Inte-
gration der Grundlagendaten der Vermessungsverwaltung ist oft mit erheblichen
Problemen verbunden. Verstärkt wird diese Tendenz durch Defizite im Bereich
der Metadaten und im Management der Informationssysteme147. Diese Fakto-
ren beeinträchtigen die Integration des vorsorgenden Hochwasserschutzes in die
Raumplanung. Eine Verminderung dieser Defizite besonders bei der Datenkom-
patibilität der GIS und der Metadatenhaltung ist wichtig für den vorsorgenden
Hochwasserschutz.

5.6.5.2 Informationsaufbereitung

Für spezielle Situationen können Entscheidungshilfesysteme (DSS), Expertensys-
teme (XPS) und Data-Warehouse-Konzepte Beiträge zur Raumplanung leisten.
Für die Mehrzahl der Planungsprozesse in der Raumplanung haben diese Tech-
nologien jedoch keine Relevanz. Die weitere Entwicklung148 wird zeigen, ob diese
Technologien einen größeren Beitrag für die Integration des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes in die Raumplanung leisten können.

Die Präsentation mit CAD-Programmen und besonders die Möglichkeiten der
Informationsaufbereitung mit Hilfe von GIS haben ein großes Potenzial für die

144siehe Kapitel 5.5, S. 162ff
145siehe Kapitel 3.5, S. 72ff
146siehe Kapitel 4.6.5, S. 135f
147siehe Kapitel 3.2.1.5, Abbildung 3.1, S. 48
148(siehe z.B. die Forschungsvorhaben DSS-Large River oder STORM Rhine, NCR, 2002)
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Raumplanung allgemein und – durch die Möglichkeit Themenkarten einfach zu
erstellen – auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Eine durchgehende digi-
tale Planung mit Hilfe von GIS149 leistet vor allem durch den damit verbundenen
Datenaustausch und die verbesserten Aufbereitungsmöglichkeiten einen Beitrag
zur Verbesserung der Integration von Belangen der Fachplanung und damit auch
des vorsorgenden Hochwasserschutzes in die Raumplanung. Gegenüber analogen
Planwerken bieten sich folgende Vorteile:

� Die Lesbarkeit der Planwerke150 kann durch eine geeignete digitale Imple-
mentierung deutlich verbessert werden.

� Die Bearbeitung kann durch einfachere Vergleichsmöglichkeiten mit ande-
ren Datenbeständen wesentlich vereinfacht werden. Durch die Nutzung von
GIS-geeigneten Daten werden viele räumliche Untersuchungen erst möglich,
die in analoger Form aus Gründen des Arbeitaufwandes oft nicht durch-
geführt werden können (z.B. Flächenberechnungen, Verschneidungen). Da-
durch ist eine stärkere Fundierung der Planungen möglich151. Außerdem
lässt sich mit einer geeigneten digitalen Aufbereitung die Informationsmen-
ge im Hinblick auf die jeweilige Fragestellung reduzieren152.

� Durch die vereinfachte Vervielfältigung kann die Verfügbarkeit der Plan-
unterlagen erhöht werden. Damit ist es leichter als bisher möglich, auch
innerhalb der als Träger öffentlicher Belange beteiligten Institutionen und
für die interessierte Öffentlichkeit die Unterlagen zeitnah zu verbreiten.

� Die Digitalisierung ermöglicht eine Beschleunigung der Verwaltungswege
(z.B. Weiterleitung per email) und eine einfachere Kontrolle des Verfah-
rensablaufs (Workflow-Management).

Gleichzeitig wird der Rückfluss von Informationen aus der Raumplanung erleich-
tert. Die Ergebnisse des Planungsverfahrens oder Grundlagendaten der Planung
gelangen wesentlich schneller in die Fachplanungen bzw. zu anderen beteiligten
Institutionen. Dieses Potenzial wird derzeit nur zu einem kleinen Teil genutzt.
Die notwendigen informationstechnischen Voraussetzungen sind erst in wenigen
der mit der Raumplanung betrauten Stellen vorhanden.

149Einige der Vorteile können auch mit Hilfe von CAD-Programmen genutzt werden. Wesentliche
Eigenschaften wie die Analyse und räumliche Verknüpfung zur Gewinnung neuer geographi-
scher Daten sind damit jedoch in der Regel nicht möglich (siehe ausführlich Kapitel 3.5.1.3,
S. 73 und 3.5.1.4, S. 73).

150siehe auch Empfehlungen zur Digitalen Karte in Kapitel 6.3, S. 203
151Damit kann insbesondere ein Beitrag zur Verbesserung des Informationsstandes (siehe Kapitel

3.4.1, Abbildung 3.3, S. 63) geleistet werden.
152zur Überforderung von Entscheidungstragenden durch zuviele Informationen siehe Dörner

(2000, S. 145) und Kapitel 3.4.1.4, S. 66
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5.6.5.3 Informationsfluss

Neben den im vorhergehenden Abschnitt geschilderten Potenzialen einer durch-
gehend digitalen Planung bestehen weitere Optionen durch die Nutzung von In-
tranetzen, des Internet und von Groupware- sowie Workflow-Systemen.

Mit den Bestrebungen zum Aufbau von landesweiten Verwaltungsnetzen werden
die Möglichkeiten zum Informationsaustausch innerhalb der Verwaltung verbes-
sert. Ein weitergehender Aufbau länderübergreifender und europäischer Intra-
netzstrukturen, besonders für grenzüberschreitende Themen wie den vorsorgen-
den Hochwasserschutz, wird derzeit nicht weiter verfolgt. Durch die Nutzung sol-
cher Intranetze kann der Zugriff auf notwendige Daten im Bereich des vorsorgen-
den Hochwasserschutzes vereinfacht und damit der Informationsfluss verbessert
werden.

Die bestehenden Internetprojekte auf den verschiedenen Ebenen der Raumpla-
nung zeigen die Potenziale des Internet für die Raumplanung insbesondere im
Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung auf. Diese Projekte haben derzeit in weiten
Bereichen noch den Status von Pilotprojekten. Eine konsequente Umsetzung auf
allen Ebenen ist nicht abzusehen. Für größere räumliche Einheiten, die eine direk-
te Beteiligung der Öffentlichkeit erschweren, bietet das Internet die Chance, die
formalen Beteiligungsmöglichkeiten zu erweitern und den Beteiligungsgrad der
Öffentlichkeit an den Planungsaktivitäten zu erhöhen. Die Raumplanung kann
so einen Beitrag zur Verbesserung der Bewusstseinsbildung bei den Akteuren
leisten. Dadurch kann auch die Akzeptanz gegenüber Maßnahmen im Sinne des
vorsorgenden Hochwasserschutzes gestärkt und zur Eigenvorsorge durch die ein-
zelnen Landnutzenden motiviert werden. Dies trifft besonders auf die Planungen
zu, die zyklisch überarbeitet werden wie die Landes- und Regionalpläne sowie die
Flächennutzungspläne.

Die Potenziale von Groupware-Systemen bei der Zusammenarbeit mit anderen
Behörden und Workflow-Systemen werden derzeit in der Raumplanung für den
vorsorgenden Hochwasserschutz nicht genutzt. Wesentliche Hemmnisse sind die
fehlende Netzstruktur und die oft unzureichende informationstechnische Ausstat-
tung der mit der Raumplanung betrauten Stellen. Der Einsatz von Workflow-
Systemen innerhalb der jeweiligen Raumplanungsverwaltungen soll durch die
Verwaltungsreform und die dabei eingeführten Controllinginstrumente gefördert
werden.
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6 Empfehlungen zur
Weiterentwicklung des
Informationsmanagements

Die in diesem Kapitel zusammengestellten Empfehlungen basieren auf den prinzi-
piellen Anforderungen der Hauptakteure an die Informationen zum vorsorgenden
Hochwasserschutz1, den Schlussfolgerungen aus der Untersuchung der Entwick-
lung des Informationsmanagements2 und der Analyse der Nutzbarkeit des In-
formationsmanagements in der Wasserwirtschaft3 sowie der Raumplanung4. Die
Empfehlungen beziehen sich auf die Forschungsfragen dieser Arbeit und treffen
Aussagen zu den Inhalten, der Art, den Beteiligten und den zeitlichen Abläufen
des Informationsmanagements für den vorsorgenden Hochwasserschutz5.

Der Aufbau dieses Kapitels orientiert sich an den Bestandteilen

�
”
Anforderungen an die Informationen“,

�
”
Struktur des Informationsmanagements“,

�
”
informationstechnische Umsetzung“ und

�
”
rechtliche Regelungen“

des Informationsmanagements, um die Umsetzung der Empfehlungen zu un-
terstützen.

6.1 Anforderungen an die Informationen

Zum Einen bestehen inhaltliche Anforderungen an die Informationen, die auf der
Ebene des Managements der Informationswirtschaft6 aufgestellt werden. Zum

1siehe Kapitel 2.5, Abbildung 2.2, S. 36
2siehe Kapitel 3.7, S. 86
3siehe Kapitel 4.6, S. 122
4siehe Kapitel 5.6, S. 166
5zur Zuordnung der Empfehlungen zu den Forschungsfragen, den Handlungsbereichen und den

Bestandteilen des Informationsmanagements siehe Kapitel 6.5, S. 213
6siehe Kapitel 3.2.1.5, Abbildung 3.1, S. 48
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Anderen sind Anforderungen an die Beschaffenheit und Handhabbarkeit zu be-
achten. Sie werden vorwiegend durch das Management der Informationssysteme
festgelegt.

6.1.1 Inhaltliche Anforderungen an die Informationen

Für den vorsorgenden Hochwasserschutz in der Raumplanung und der Wasser-
wirtschaft sind Informationen zu

� hydrologischen Grundlagen wie der Niederschlagsverteilung und daraus ab-
geleiteten Bemessungshochwassern oder dem Versickerungs- und Abfluss-
verhalten,

� hydraulischen Grundlagen wie den Gewässerstrukturen und -verläufen,

� hochwasserrelevanten Flächen7,

� wasserwirtschaftlichen Einrichtungen wie Deichen, Gewässerausbauten oder
Talsperren einschließlich der bestehenden Schutzgrade,

� der Raumnutzung einschließlich der land- und forstwirtschaftlichen Nut-
zung sowie damit verbundener Schadenspotenziale und Schutzbedürfnisse,

� formellen und informellen Planungen der Fachplanung wie Überschwem-
mungsgebietsfestsetzungen oder Hochwasseraktionsplänen und der räumli-
chen Gesamtplanung wie Bauleitplänen oder raumplanerischen Konzepten
zum vorsorgenden Hochwasserschutz und

� Abschätzung der wasserwirtschaftlichen Wirkungen von Hochwasserschutz-
maßnahmen und deren Kosten-/Nutzenverhältnis

erforderlich8.

Die Anforderungen9 an die Vollständigkeit der Informationen für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz hängen von den jeweiligen Räumen ab, in denen die ein-
zelnen Handlungsfelder umgesetzt werden können. Diese Räume unterscheiden
sich erheblich. Während z.B. Änderungen der Landbewirtschaftung (Handlungs-
feld

”
Rückhalt in der Fläche“) prinzipiell im gesamten Einzugsgebiet umgesetzt

7vorhandene und übrige Überschwemmungsbereiche, potenzielle Überflutungsbereiche und
sonstige hochwasserrelevante Flächen, siehe Kapitel 2.1, S. 15ff

8Die inhaltlichen Anforderungen sind detailliert für die Wasserwirtschaft in Tabelle 4.4 (S. 132)
und für die Raumplanung in Tabelle 5.1 (S. 166) zusammengestellt.

9Die Anforderungen an die Vollständigkeit, die Genauigkeit, die Aktualität und die inhaltliche
Aufbereitung sind bezogen auf die wasserwirtschaftliche Planung in Kapitel 4.6.4 (S. 131)
und bezogen auf die räumliche Gesamtplanung in Kapitel 5.6.4 (S. 175) zusammengestellt.
Darüber hinaus werden die Anforderungen an die Genauigkeit, die Aktualität und die in-
haltliche Aufbereitung in Kapitel 2.5, S. 34 bezogen auf die Akteure erläutert.
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werden können, konzentrieren sich Maßnahmen zur Bauvorsorge (Handlungsfeld

”
Minimierung des Schadenspotenzials“) auf die Überflutungsbereiche.

Die Anforderungen an die Genauigkeit werden durch die Handlungsfelder und die
Bearbeitungsmaßstäbe der jeweiligen Planungen vorgegeben. Sie werden durch
den Maßstabsbereich der Planungen charakterisieren, der für den vorsorgenden
Hochwasserschutz vor allem im Bereich von 1:1.000 bis 1:100.000 liegt.

Die Anforderungen an die Aktualiät der Daten werden durch die Veränderungszy-
klen der jeweils beobachteten Objekte vorgegeben. Das Spektrum reicht dabei von
extrem seltenen Änderungen wie bei Standorten von Talsperren bis zu zyklischen
Austauschvorgängen wie bei technischen Bauteilen. Die größten Veränderungen
sind bei der landwirtschaftlichen Landnutzung zu erwarten, wo teilweise in einem
Jahr mehrere Nutzungen auf einer Fläche auftreten.

Die Anforderungen an die inhaltliche Aufbereitung der Informationen hängt von
den jeweiligen Akteuren10 ab. Das Spektrum reicht dabei von internen Fachdaten
der Wasserwirtschaft ohne Aufbereitung bis zu Informationen für die Öffentlich-
keit, die meistens umfangreich bearbeitet werden. Diese Aufbereitung umfasst
auch die didaktische Gestaltung der Inhalte, die bis zur Veranstaltung von Aus-
stellungen und Aktionstagen reichen kann (siehe ausführlich Vogt, 2000).

Empfehlung 1 Die für den vorsorgenden Hochwasserschutz erforderlichen In-
formationen sollten für die verschiedenen Handlungsfelder den jeweiligen Akteu-
ren in einer für sie aufbereiteten Form zugänglich sein. Dabei sollte sich die räum-
liche und sachliche Vollständigkeit an den jeweiligen Handlungsfeldern orientie-
ren. Die Genauigkeit und der Detaillierungsgrad sollten an den Handlungsfel-
dern und den jeweiligen Planungsaufgaben ausgerichtet werden. Die Informatio-
nen sollten aktuell sein und Änderungen der Realität zeitnah wiedergeben.

Die inhaltlichen Anforderungen an die Informationen sollten auf Basis der Zu-
sammenstellung dieser Arbeit gemeinsam11 von den unterschiedlichen Akteuren
formuliert werden.

6.1.2 Anforderungen an Beschaffenheit und Handhabbarkeit
der Informationen

Zusätzlich zu den inhaltlichen Ansprüchen müssen Anforderungen an Beschaffen-
heit und Handhabbarkeit erfüllt werden, um die Informationen in ein Informati-
onsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz integrieren zu können.

Eine wesentliche Voraussetzung für ein modernes Informationsmanagement, mit
dem die Vorteile der IuK-Technologien genutzt werden können, ist die Umsetzung
der Informationen in Daten, die von den verschiedenen Akteuren eingesetzt wer-

10siehe Kapitel 2.5, S. 34ff
11zu den Koordinationsstrukturen siehe Kapitel 6.2.7, S. 195
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den können12. Eine weitere Grundvoraussetzung, um den Akteuren den Zugriff
auf die Daten zu ermöglichen, ist eine ständig verfügbare und aktuelle Übersicht
über die Datenbestände. Auf dieser Übersicht kann der Zugriff auf die Daten auf-
bauen. Die für die inhaltliche Beschreibung erforderlichen Begriffe sollten aus dem
UDK-Thesaurus13 entnommen bzw. in diesen integriert werden, um einheitliche
Begrifflichkeiten in den Metadaten sicherzustellen.

Darüber hinaus ist für ein funktionierendes Informationsmanagement die konti-
nuierliche Pflege der Datenbestände und die Weiterentwicklung der eingesetzten
IuK-Technologien erforderlich, um neue Möglichkeiten besonders zur Aufberei-
tung und zur Verbesserung des Informationsflusses nutzen zu können.

Empfehlung 2 Die Informationen für den vorsorgenden Hochwasserschutz soll-
ten vollständig digitalisiert und systematisch mit Metadaten versehen werden. Die
Begrifflichkeiten der Metadaten sollten auf dem UDK-Thesaurus basieren. Ge-
nerell muss eine einfache Nutzbarkeit der Daten und Metadaten weitestgehend
unabhängig von der jeweils eingesetzten Informationstechnik ermöglicht werden.
Auf Basis von kontinuierlich verfügbaren Metadaten sollte die Zugänglichkeit zu
den Daten aufgebaut werden. Der Datenbestand muss kontinuierlich gepflegt wer-
den. Daten, Metadaten, Anforderungen und technologische Möglichkeiten sollten
einem gemeinsamen Controlling14 durch alle Akteure unterworfen werden.

Die Anforderungen an die Beschaffenheit und Handhabbarkeit der Informationen
sollten ebenso wie die inhaltlichen Anforderungen durch die beteiligten Akteure
koordiniert15 werden.

Ein wesentlicher Faktor für die Nutzbarkeit der Daten ist deren Qualität16. We-
sentliche Qualitätsmerkmale raumbezogener Daten sind (Wilke, 1995, S. 145ff):

� die Herkunft der Daten (verantwortliche Person/Organisation, Zeitpunkt
der Datenerfassung, Erfassungsmethoden usw.),

� die Positions- und Attributgenauigkeit (Lagegenauigkeit von Punkten, Li-
nien und Polygonen, Höhengenauigkeit von Geländemodellen und Genau-
igkeit der semantischen Objektinformation wie Klassifizierungs usw.),

� die Vollständigkeit (Vollständigkeit aller Objekte und Attribute im angege-
benen Bezugsraum),

12zu den technischen Aspekten siehe Kapitel 6.3, S. 200ff
13siehe Kapitel 3.6.2, S. 85ff
14Das Controlling stellt dabei einen Teil der Führungsaufgabe des Informationsmanagements

dar, siehe Kapitel 3.2.1.5, S. 47ff
15zu den Koordinationsstrukturen siehe Kapitel 6.2.7, S. 195
16siehe Kapitel 3.2.3, S. 49ff
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� die logische Konsistenz (Richtigkeit der metrischen17, topologischen18 und
topologisch-semantischen19 Beziehungen),

� die Aktualität (Zeitpunkt der Erfassung und der letzten Aktualisierung der
Datenbestände) und

� die Zugreifbarkeit (informationstechnische Zugreifbarkeit auf die einzelnen
Objekte, Attribute usw.).

Empfehlung 3 Im Rahmen des Informationsmanagements für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz sollte eine Qualitätsplanung im Sinne des Qualitätsmana-
gements20 durchgeführt werden. Dabei sollten die Akteure gemeinsam21 Qualitäts-
merkmale auswählen und für die verschiedenen Informationen Umsetzungsvorga-
ben erarbeiten und diese regelmäßig überprüfen. Die Metadaten22 sollten diese
Merkmale enthalten.

6.2 Struktur des Informationsmanagements

Die Analysen der Planungssysteme der Wasserwirtschaft und der Raumplanung23

haben verdeutlicht, dass für ein erfolgreiches Informationsmanagement im Bereich
des vorsorgenden Hochwasserschutzes eine fachübergreifende Koordinationsstruk-
tur24 geschaffen werden muss. Diese kann auf vorhandene Strukturen25 aufbauen.

Die Gesamtstruktur des Informationsmanagements für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz setzt sich damit zusammen aus

� den Strukturen der internen Informationsaktivitäten,

� den extern ausgerichteten Informationsaktivitäten zu dem jeweils anderen
Planungsbereich (Schnittstellen),

17Eine metrische Beziehung ist beispielsweise der vorgeschriebene Mindestabstand zweier Linien
wie einer Gebäudekante und einer Grundstücksgrenze.

18Topologische Beziehungen beschreiben die Nachbarschaften, die Verbundenheit und das Ent-
haltensein zwischen geographischen Objekten, d.h. die relative Position unabhängig von
ihrer exakten Lage. Die topologische Richtigkeit erfordert beispielsweise, dass eine Fläche
vollständig von den sie bildenden Linien umschlossen sein muss.

19Topologisch-semantische Beziehungen beschreiben inhaltliche Abhängigkeiten von verschie-
denen Objekten. So ist beispielsweise bei der Kreuzung von Bahnlinien und Gewässern ohne
weitere Informationen davon auszugehen, dass die Bahnlinie das Gewässer überquert.

20siehe Kapitel 3.2.3, S. 49ff
21zu den dafür erforderlichen Koordinationsstrukturen siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
22siehe Empfehlung 2
23siehe Kapitel 3.7 (S. 86ff) und 4.6 (S. 122ff)
24siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
25siehe Kapitel 6.2.1 (S. 186ff) bis 6.2.6 (S. 193ff)
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6 Empfehlungen zur Weiterentwicklung

� den extern ausgerichteten Informationsaktivitäten zur Öffentlichkeit
(Öffentlichkeitsinformation und -beteiligung) und

� der Koordinationsstruktur für die extern ausgerichteten Informationsakti-
vitäten.

Deren Zusammenwirken ist in Abbildung 6.1 schematisch dargestellt.

Abbildung 6.1: Schematische Übersicht der empfohlenen Gesamtstruktur des In-
formationsmanagements

6.2.1 Strukturen innerhalb der Wasserwirtschaft für die
internen Informationsaktivitäten

Der heterogene Aufbau der Wasserwirtschaft in den Bundesländern erschwert der-
zeit die flussgebietsweite Zusammenarbeit und effektive interne Informationsakti-
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vitäten26. Die Empfehlungen dieser Arbeit sind zunächst unabhängig von grund-
legenden Änderungen des Planungssystems zu sehen. Die Pilotprojekte27 im Rah-
men der EU-Wasserrahmenrichtlinie zeigen, dass es durch zusätzliche – derzeit
meist informelle – Informationsstrukturen möglich ist, ein Informationsmanage-
ment innerhalb der Wasserwirtschaft zu etablieren. Darüber hinaus ist der vorsor-
gende Hochwasserschutz auf eine kontinuierlich arbeitende Struktur angewiesen.
Für die in der EU-Wasserrahmenrichtlinie geforderten Planungsaktivitäten reicht
hingegen eine periodische Wiederholung des Informationsaustauschs im Abstand
von sechs Jahren generell aus, um die Anforderungen zu erfüllen.

Empfehlung 4 Die im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auf-
gebauten bzw. weiterhin aufzubauenden Informationsstrukturen sollten auch für
die internen Informationsaktivitäten im Zusammenhang mit dem vorsorgenden
Hochwasserschutz genutzt werden. Dadurch stehen für die einzelnen Flusseinzugs-
gebiete Informationsstrukturen zur Verfügung. Diese müssen für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz einen kontinuierlichen Informationsfluss bis zu der unteren
Behördenebene sicherstellen.

Die Wasserbücher28 sind durch die rechtlichen Regelungen als Informationssamm-
lung im Bereich der formellen Planung in der Wasserwirtschaft vorgesehen. In der
Praxis haben sie jedoch eine geringe Bedeutung, da der Zugang zu den Informa-
tionen oft aufwändig ist.

Empfehlung 5 Die Wasserbücher als Informationssammlung der formellen Pla-
nung der Wasserwirtschaft und die damit verbundene Informationsinfrastruktur
zu ihrer Führung sollte aktiv für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt wer-
den. Durch eine geeignete Zugangsstruktur sollte sichergestellt werden, dass die
Wasserbehörden aller Ebenen einen einfachen Zugriff auf die relevanten Was-
serbüchern haben. Zur Förderung dieses Zugriffs wird eine Digitalisierung der
Bearbeitung und eine Nutzung von Intranetzen bzw. des Internets als Verbrei-
tungsmedium empfohlen.

Die Charakterisierung von Datenbeständen durch Metadaten ist eine wesentliche
Grundlage für ein funktionierendes Informationsmanagement29. Die Verantwor-
tung für diese Aufgabe kann nur zentralisiert gestaltet werden, um die Funkti-
onsfähigkeit sicherzustellen. Auch mit der Einführung einer Koordinationsstruk-
tur30 ist innerhalb der Wasserwirtschaft eine eindeutige Verantwortung für die
Führung von Metadaten erforderlich.

26siehe Kapitel 4.6.2, S. 126f
27siehe Kapitel 4.2.3, S. 103
28siehe Kapitel 4.1.1.5, S. 96
29siehe Empfehlung 2, S. 184
30siehe Empfehlung 23, S. 200
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Empfehlung 6 Auf allen Verwaltungsebenen sollten konsequent Metadaten er-
arbeitet werden. Die Koordination und Zusammenführung sollte durch folgende
Stellen zentral für die Wasserwirtschaft durchgeführt werden:

� auf Ebene der EU durch die European Environment Agency (EEA) in Ver-
bindung mit dem statistischen Amt der EU (EuroStat),

� auf Ebene der Flusseinzugsgebiete durch Internationale Kommissionen (z.B.
IKSR für den Rhein),

� auf nationaler Ebene in Deutschland durch die Bundesanstalt für Gewässer-
kunde und

� auf Ebene der Länder und nachfolgender Ebenen durch die jeweiligen Lan-
desfachbehörden (Landesamt/-anstalt für Umwelt).

Der Zugang zu den Metadaten sollte dabei durch die Nutzung von Intranetzen
oder dem Internet einfach möglich sein.

6.2.2 Strukturen innerhalb der räumlichen Gesamtplanung für
die internen Informationsaktivitäten

Vergleichbar mit der Situation im Bereich der Wasserwirtschaft erschwert die he-
terogene Verteilung der Zuständigkeiten der Raumplanung in den Bundesländern
die für den vorsorgenden Hochwasserschutz notwendige flussgebietsweite Zusam-
menarbeit31 und den Informationsaustausch.

Empfehlung 7 Für den flussgebietsweiten Informationsaustausch innerhalb der
Raumplanung in Deutschland sollte eine geeignete Informationsstruktur aufgebaut
werden. Es wird empfohlen, dafür die Informationsstrukturen der Ministerkonfe-
renz für Raumordnung (MKRO) und die Informationsinfrastruktur des Bundes-
amtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zu nutzen.

Innerhalb der Raumplanung existieren durch die vorgeschriebenen Beteiligungs-
verfahren formal vorgegebene Informationsstrukturen. Durch die zum Teil sehr
langen Fortschreibungsintervalle für die Planwerke der Raumplanung wird da-
durch jedoch keine kontinuierlich wirkende Informationsstruktur aufgebaut. Die-
se Aufgabe übernimmt auf Bundesebene und in vielen Bundesländern die lau-
fende Raumbeobachtung. Eine weitere Informationsstruktur sind die Raumord-
nungskataster und das Berichtswesen. In etlichen Bundesländern ist trotz dieser
Aktivitäten nicht immer sichergestellt, dass die verschiedenen Ebenen der Raum-
planungen zeitnah und ohne großen Aufwand über die Informationen der jeweils
anderen Ebenen verfügen können. Darüber hinaus hat der vorsorgende Hochwas-
serschutz bei diesen Aktivitäten eine untergeordnete Bedeutung.

31siehe hierzu ausführlich Heiland (2002b, S. 138ff)
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Empfehlung 8 Die bestehenden kontinuierlich arbeitenden Informationsstruk-
turen in der Raumplanung wie die laufende Raumbeobachtung oder die Raumord-
nungkataster sollten in Richtung auf eine einfach verfügbare und aktuelle Infor-
mationsbasis für die Raumplanung weiterentwickelt werden. Ziel sollte ein konti-
nuierlicher Informationsfluss von der kommunalen Ebene bis zur Ebene des Bun-
des sein. Zur Förderung des Informationsflusses wird die intensive Nutzung von
Intranetzen bzw. des Internets vorgeschlagen. Die Informationsbedürfnisse im Zu-
sammenhang mit dem vorsorgenden Hochwasserschutz sollten gleichrangig mit
anderen Belangen in der Informationsbasis berücksichtigt werden.

Wie in der Wasserwirtschaft32 hat auch in der Raumplanung die Bereitstellung
von Metadaten eine entscheidente Bedeutung für das Funktionieren eines Infor-
mationsmanagements.

Empfehlung 9 Auf allen Verwaltungsebenen sollten konsequent Metadaten er-
zeugt werden. Die erforderliche inhaltliche Koordinierung und Zusammenführung
sollte in der Raumplanung von folgenden Stellen zentral durchgeführt werden:

� auf Ebene der EU durch das statistische Amt der EU (EuroStat)als beson-
dere Aufgabe im Auftrag des EU-Ministerrates für Raumordnung,

� auf Ebene der Flusseinzugsgebiete durch Internationale Kommissionen (z.B.
IKSR) als besondere Aufgabe im Auftrag der für die Raumordnung in dem
Flusseinzugsgebiet zuständigen Raumordnungsminister,

� auf nationaler Ebene in Deutschland durch das Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBR) und

� auf Ebene der Länder und nachfolgenden Ebenen durch die jeweils zuständi-
gen Ministerien (oberste Raumordnungsbehörde) ggf. unter Integration der
oberen Raumordnungsbehörden

Durch die Nutzung von Intranetzen oder dem Internet sollte dabei ein einfacher
Zugang zu den Metadaten möglich sein.

6.2.3 Schnittstellen der Wasserwirtschaft zur Raumplanung

Die formelle, verbindlich vorgesehene Beteiligung externer Behörden und der
Raumplanung bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten wird in etwa
der Hälfte der Bundesländer im Rahmen einer Auslegung und Anhörung prakti-
ziert. Dadurch werden die externen Institutionen über die Festsetzung und deren
Hintergründe informiert und ihr Bewusstsein für die Thematik erhöht33.

32siehe Empfehlung 6, S. 188
33siehe Kapitel 4.6.3.3, S. 130
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Obwohl die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen
im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie34 erst begonnen hat, zeichnen sich Defizite
bei der Beteiligung der Raumplanung35 ab. Die in den Pilotprojekten in Ansätzen
praktizierte informelle Beteiligung anderer Planungen – hier vor allem der Land-
wirtschaft – kann die Kontinuität einer formellen Beteiligung nur unzureichend
sicherstellen. Für den Informationsfluss ist eine solche Beteiligung aber von großer
Bedeutung.

Empfehlung 10 In allen Bundesländern sollte als Grundlage des Informations-
flusses eine formelle Beteiligung der Raumplanung bei der Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten sowie bei der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und
Maßnahmenprogramme erfolgen.

Neben den formellen Informationsstrukturen sind die informellen Strukturen ein
wichtiger Bestandteil des Informationsmanagements. So werden beispielsweise für
die Erarbeitung der Grundlagen der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme derzeit in Pilotprojekten informelle Strukturen zur flussgebietsweiten
Zusammenarbeit erprobt. Diese werden in den nächsten Jahren flächendeckend
aufgebaut.

Empfehlung 11 Die Sicherung und der Ausbau der informellen Informations-
strukturen in der Wasserwirtschaft sollte als Ergänzung der formellen Planun-
gen durch gemeinsame Aktivitäten beispielsweise im Rahmen der Koordinations-
struktur36 gefördert werden. Hierbei sollten insbesondere die im Rahmen der Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie aufgebauten bzw. aufzubauenden informellen
Strukturen37 zur flussgebietsweiten Zusammenarbeit zwischen Wasserwirtschaft
und anderen Akteuren auch für das Informationsmanagement für den vorsorgen-
den Hochwasserschutz genutzt werden. Dies sollte zumindest bei der Einrichtung
der Strukturen berücksichtigt werden, um eine spätere Integration nicht zu er-
schweren.

Für das Informationsmanagement ist eine hohe Kontinuität und ein einfacher Zu-
griff auf die Informationen von grundlegender Bedeutung. Dies ist derzeit zum
Teil für Informationen zum vorsorgenden Hochwasserschutz wie Grundlageninfor-
mationen aber auch für Unterlagen zu Überschwemmungsgebieten für die Raum-
planung nicht gegeben.

Empfehlung 12 Die im Rahmen der internen Informationsaktivitäten erarbei-
teten Metadaten38 sollten für die Raumplanung permanent zur Verfügung stehen.

34siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
35siehe Kapitel 4.3.3 (S. 109f) und 4.6.3.3 (S. 130)
36siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
37siehe Empfehlung 4, S. 187
38siehe Empfehlung 6, S. 188
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Ein wesentliches Problem der Schnittstellen zur Raumordnung ist die Ausrichtung
auf die eigenen Tätigkeiten und die fehlende gemeinsame Koordinierung.

Empfehlung 13 Zur Verbesserung der Schnittstellen der Wasserwirtschaft zur
Raumplanung sollte eine fachübergreifende Koordinierung erfolgen und dafür eine
Koordinierungsstruktur39 aufgebaut werden.

6.2.4 Schnittstellen der Raumplanung zur Wasserwirtschaft

Die formellen Beteiligungsverfahren der Raumplanung bilden eine Ausgangsbasis
für ein Informationsmanagement auch im Bereich des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes40. Neben dem Informationsfluss zwischen den Behörden kann durch die
öffentliche Beteiligung auch die Transparenz der Entscheidungen und damit die
Akzeptanz in der Öffentlichkeit erhöht werden.

Empfehlung 14 Die formelle Beteiligung der externen Institutionen als Träger
öffentlicher Belange sollten auf allen Ebenen der Raumplanung konsequent um-
gesetzt werden.

Generell ist der Zeitpunkt der Information im Planungsprozess von großer Bedeu-
tung. Für den vorsorgenden Hochwasserschutz ist eine möglichst frühzeitige Inte-
gration in die Raumplanung anzustreben, um die Belange möglichst weitgehend
umsetzen zu können. Im Gegensatz zur wasserwirtschaftlichen Planung konkur-
rieren die Belange des vorsorgenden Hochwasserschutzes mit zahlreichen anderen
Belangen. Dies wird vor allem auf Ebene der Landes- und Regionalplanung durch
die Integration der verschiedenen Fachabteilungen – für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz inbesondere der Wasserwirtschaft – in die Planentwicklung deut-
lich41.

Empfehlung 15 Die Integration der Belange des Hochwasserschutzes sollte
möglichst frühzeitig im Planungsprozess erfolgen. Deshalb sollte die formelle Be-
teiligung auf allen Ebenen durch informelle Aktivitäten der Informationsbeschaf-
fung im Vorfeld der Planungen ergänzt werden. Diese sollte durch eine kontinu-
ierliche Koordination der Informationsbedürfnisse42 unterstützt werden.

Für den Informationsaustausch ist es wichtig, den Liefernden der Informatio-
nen eine Rückmeldung darüber zu geben, was mit ihren Informationen erreicht
werden konnte. Dies ist derzeit bei der formellen Planung in der Raumplanung
nicht vorgesehen. Insbesondere auf der Ebene der Bauleitplanung bestehen hier
Defizite43.
39siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
40siehe Kapitel 5.6.3.3, S. 174
41siehe Kapitel 5.6.3.3, S. 174
42siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
43siehe Kapitel 5.6.3.3, S. 174
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Empfehlung 16 Die Träger öffentlicher Belange sollten im Rahmen der Be-
teiligung ebenso wie die Öffentlichkeit über die Ergebnisse ihrer Stellungnahmen
informiert werden.

Neben der Integration der wasserwirtschaftlichen Fragestellungen in die Raum-
planung ist die Ausgestaltung der Schnittstellen der Raumplanung zur Wasser-
wirtschaft entscheidend für die Integration von raumplanerischen Aspekten des
vorsorgenden Hochwasserschutzes in die Wasserwirtschaft. Ein wichtiger Hand-
lungsansatz ist dabei die Bewusstseinsbildung unter den Akteuren. Die Daten-
bestände der Raumplanung im Rahmen der Raumbeobachtung, der Raumord-
nungskataster bzw. des Berichtswesens44 stellen ein großes Potenzial für den In-
formationsaustausch auch in Richtung externer Stellen dar. Dieses kann auch für
den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt werden.

Empfehlung 17 Unter den Akteuren in der Raumplaung sollte ein Bewusstsein
für den Wert ihrer Informationen und deren potenzielle Bedeutung für andere
Planungsträger geschaffen werden. Durch geeignete Regelungen sollte der Da-
tenaustausch einfach und nachvollziehbar geregelt und ein positives Klima für
den Informationsaustausch geschaffen werden. Die internen Datenbestände der
Raumplanung sollten so geführt werden, dass auch eine Verwendung durch Drit-
te einfach möglich wird. Das setzt die konsequente Führung von Metadaten und
deren leichte Zugänglichkeit voraus. Darüber hinaus müssen die Metadaten konti-
nuierlich, aktuell und ohne großen Aufwand verfügbar sein. Dies lässt sich durch
den Einsatz von IuK-Technologien45 sicherstellen.

6.2.5 Informationsaktivitäten der Wasserwirtschaft gegenüber
der Öffentlichkeit

Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Festsetzung von Überschwemmungs-
gebieten ist derzeit nur in einigen Bundesländern rechtlich vorgesehen46. Dabei
ist eine einfache Zugangsmöglichkeit ausschlaggebend für den Grad der Beteili-
gung. Außerdem spielt die Nähe der jeweiligen Behörde zu den Bürgerinnen und
Bürgern eine wichtige Rolle.

Empfehlung 18 Als Basis einer umfassenden Integration der Öffentlichkeit
in die Planungsaktivitäten sollte die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit bei
der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten und bei den Planungsverfahren
für Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme in allen Bundesländern
durchgeführt werden.

44siehe Kapitel 5.1.1.3 (S. 139) und Kapitel 5.1.1.5 (S. 141f)
45siehe Kapitel 6.3.3, S. 204ff
46siehe Kapitel 4.6.3.1, S. 127
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Bei der Beteiligung sollte der Zugang zu den Unterlagen nicht nur über die verfah-
rensführende Behörde sondern auch durch die in den räumlich betroffenen Gebie-
ten liegenden Gemeinden möglich sein. Darüber hinaus sollten die Möglichkeiten
des Internets47 für die Beteiligung genutzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit48 ist die Bewusstseinsbildung
und die Unterstützung der Umsetzung der Planungen. Dafür sind Informationen
über die formellen Planungsergebnisse hinaus sinnvoll. Durch eine flussgebietswei-
te Koordination kann der Aufwand reduziert und die Glaubwürdigkeit gesteigert
werden.

Empfehlung 19 Durch ein Informationsmanagement für den vorsorgenden
Hochwasserschutz sollte sichergestellt werden, dass die Öffentlichkeit ohne großen
Aufwand – und kostenfrei – auf die wesentlichen Informationen zum vorsorgen-
den Hochwasserschutz zugreifen kann. Wie bei der Beteiligung49 sollten die Infor-
mationen zum vorsorgenden Hochwasserschutz in den Gemeinden und über das
Internet zugänglich sein.

Neben den Informationen über die formellen und informellen Planungen und Hin-
tergründe zu diesen Planungen sollten Informationen über mögliche private Vor-
sorgemaßnahmen zugänglich gemacht werden. Dabei sollte eine flussgebietsweite
Koordination50 erfolgen.

6.2.6 Informationsaktivitäten der Raumplanung gegenüber der
Öffentlichkeit

Eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erstellung von formellen Plänen
der räumlichen Gesamtplanung findet fast nur auf Ebene der Bauleitplanung
statt51. Durch eine engere Einbindung der Öffentlichkeit kann das Bewusstsein
für die Aufgaben der verschiedenen Planungsebenen allgemein und für die Be-
deutung des vorsorgenden Hochwasserschutzes speziell verbessert werden. Die
Durchführung einer formellen Öffentlichkeitsbeteiligung in Hessen und Thürin-
gen für die Regionalplanung zeigt die Machbarkeit auf. In den Niederlanden er-
folgt die Beteiligung bereits bei der Erstellung nationaler Strategiepapiere wie der

”
Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening“ (VROM, 2002a). Begleitet wird die

Öffentlichkeitsbeteiligung in den Niederlanden durch eine breit angelegte Öffent-
lichkeitsarbeit. Solche aktivierenden Beteiligungsformen bilden in Deutschland
die Ausnahme52. Durch sie können spezielle Themen, die wie der vorsorgende

47siehe Kapitel 6.3.3, S. 204ff
48siehe Kapitel 4.3.1 (S. 106ff) und 4.3.2 (S. 107ff)
49siehe vorangegangene Empfehlung 18
50siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
51siehe Kapitel 5.6.3.1, S. 173
52siehe Kapitel 5.6.3.2, S. 173
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Hochwasserschutz nicht durch eigene Fachplanungen bzw. Fachverwaltungen ab-
gedeckt sind, zusätzlich zu den Aussagen der formellen Planwerken erläutert wer-
den.

Empfehlung 20 Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung sollte eine formel-
le Beteiligung bei der Planung analog zur Bauleitplanung durchgeführt werden.

Die formellen Verfahren sollten durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit einschließ-
lich von Formen der kooperativen Planung ergänzt werden, um eine möglichst
große Beteiligung und damit auch Wirkung der Pläne zu erreichen. Darüber
hinaus sollten spezielle Themenbereiche wie der vorsorgende Hochwasserschutz
zusätzlich erläutert werden.

Neben der Planerstellung bestehen im Bereich der kontinuierlichen Information
über die Aktivitäten der Raumplanung zahlreiche Möglichkeiten zur Steigerung
der Öffentlichkeitswirkung53. Der Zugang zu den verschiedenen Planwerken ist für
die Bürgerinnen und Bürger zum Teil mit größerem Aufwand verbunden. In vielen
Fällen – vor allem auf kommunaler Ebene – ist lediglich eine Einsichtnahme in
die Planungsunterlagen möglich. Die Planwerke der Landes- und Regionalplanung
sind in der Regel nur bei den erstellenden Behörden erhältlich. Bemühungen
zur Bereitstellung der Planungsergebnisse und Erläuterungen im Internet haben
den Charakter von Pilotprojekten und sind innerhalb der Ebenen meistens nicht
aufeinander abgestimmt. Im Gegensatz dazu werden in dem nationalen Programm

”
Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen“ des niederländischen Ministeriums

für Raumordnung (VROM, 2002b) die verschiedenen Planungsebenen koordiniert
digitalisiert.

Die Informationsbestände der laufenden Raumbeobachtung, der Raumordnungs-
kataster und der Aktivitäten im Rahmen des Berichtswesens werden derzeit kaum
öffentlichkeitswirksam eingesetzt54. Damit wird auch für Themen wie den vorsor-
genden Hochwasserschutz eine Möglichkeit der kontinuierlichen Bewusstseinsbil-
dung nicht genutzt.

Empfehlung 21 Der Zugang zu den Plänen und zugehörigen Erläuterungen
sollte für die Bürgerinnen und Bürger so einfach wie möglich gestaltet werden.
Dazu sollten Metadaten über alle Planwerke zentral in den Bundesländern ab-
rufbar sein. Zusätzlich sollten in den Gemeinden alle Planwerke, die für die Ge-
meinde relevant sind, erhältlich sein.

Durch eine koordinierte kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen der
Raumplanung sollten die Inhalte der Raumplanung und die Zugangsmöglichkeiten
aktiv vermittelt werden. Darüber hinaus sollte ein Informationszugang über das
Internet aufgebaut werden, dessen Struktur und technische Umsetzung auch über
administrative Grenzen hinweg koordiniert werden sollte.

53siehe Kapitel 5.3.1 (S. 151) und 5.3.2 (S. 152)
54siehe Kapitel 5.6.3.1, S. 173
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Die Informationen der laufenden Raumbeobachtung, der Raumordnungskataster
und des Berichtswesens sollten zentral auf Landesebene bzw. auf regionaler Ebe-
ne gesammelt und in geeigneter Form für die kontinuierliche Information der
Öffentlichkeit über die Raumentwicklung genutzt werden.

Die unterschiedlichen Verwaltungen der Raumplanung sind – im Unterschied zur
Fachplanung Wasserwirtschaft – an Politikebenen gekoppelt55. Diese Verzahnung
stellt ein wichtiges Potenzial für das Informationsmanagement dar.

Empfehlung 22 Die politikbezogene Struktur der Raumplanung sollte intensiv
genutzt werden, um den Entscheidungstragenden auch Themen zu vermitteln, die
nur eine geringe tagespolitische Bedeutung haben. Dafür sind die Informationen
geeignet aufzubereiten.

6.2.7 Koordinationsstruktur des Informationsmanagements
von Wasserwirtschaft und Raumplanung

Die Koordinationsstruktur kann einen Beitrag zur Verbesserung des externen
Informationsmanagements zwischen den Planungen und mit der Öffentlichkeit
leisten, ohne jedoch eine neue eigenständige Verwaltungsstruktur (

”
Hochwasser-

schutzverwaltung“) aufzubauen. Ziel der Veränderungen ist ein einfacher und
einheitlicher Zugriff auf die Informationen, weitgehend unabhängig von den ver-
schiedenen Strukturen, aus denen sie stammen.

Die Aufgaben der Koordinationsstruktur setzen sich aus strategischen und ope-
rativen Aufgaben zusammen. Für strategische Aufgabe wie Bedarfsanalysen, die
Koordination der Informationserhebung oder die Festlegung von Standards bie-
tet sich die Einrichtung von regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen an. Diese Ar-
beitsgruppen sollten auf der Selbstverpflichtung zur Mitarbeit und Übernahme
der Ergebnisse der jeweiligen Akteure auf den verschiedenen Ebenen56 basieren.
Wesentlich ist die Zusammenarbeit der Akteure der Wasserwirtschaft und der
Raumplanung. Darüber hinaus besteht bei dieser Arbeitsform die Möglichkeit,
nach Bedarf weitere Akteure zu mit einzubeziehen.

Die für eine kontinuierliche Arbeit notwendigen Geschäftsstellen sollten an exis-
tierende Institutionen angegliedert werden. Die in diesen Geschäftsstellen täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten neben der Unterstützung der Ar-
beitsgruppen operative Tätigkeiten wahrnehmen. Schwerpunkte dieser Tätigkei-
ten sind die Sicherstellung des Informationsflusses zwischen den Akteuren, die
Zusammenführung der Metadaten und die Überprüfung der Einhaltung der ver-
einbarten Standards. Für die Sicherung des Informationsflusses ist der Aufbau

55siehe Kapitel 5.2.1, Abbildung 5.1, S. 148
56siehe Tabelle 6.1, S. 198
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eines Internetangebotes sinnvoll. Damit lässt sich auch die unten beschriebene
virtuelle Gesamtstruktur realisieren.

In Abbildung 6.2 werden den Aufgaben die Arbeitsformen und die jeweiligen
Akteure zugeordnet.

Abbildung 6.2: Aufgaben, Arbeitsformen und Akteure der empfohlenen Koordi-
nationsstruktur

196



6.2 Struktur des Informationsmanagements

Als Beispiel für die Einbindung der verschiedenen Akteure in die Abarbeitung der
strategischen Aufgaben durch Arbeitsgruppen kann die Projektgruppenarbeit im
Rahmen des Projektes

”
Konzeption zur Erstellung von Leitlinien für den Umgang

mit hochwassergefährdeten Flächen in Baden-Württemberg“57 gesehen werden.
Dieses Projekt, das über die Koordination von Raumplanung und Wasserwirt-
schaft hinausging, zeigt die Machbarkeit und den erforderlichen Aufwand für die
empfohlenen Koordinationsstrukturen.

Der Aufbau der Strukturen für den Hochwasserschutz muss sich zum einen an der
Themenstellung orientieren, d.h. er muss flussgebietsorientiert sein, und zum an-
deren an den Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung, die derzeit in Deutschland
an administrativen Grenzen orientiert sind. Um die europäische Zusammenarbeit
über Flussgebiete hinweg zu ermöglichen, ist darüber hinaus eine europäische
Koordination sinnvoll.

Durch die Nutzung vorhandener IuK-Technologien ist es einfach möglich, aufbau-
end auf der Koordinationsstruktur einen einheitlichen virtuellen Gesamtauftritt
zu schaffen. Dadurch werden die Nutzenden in die Lage versetzt, sich die notwen-
digen Informationen an einer Stelle zu beschaffen. Dieses Vorgehen ermöglicht es,
strategische Entscheidungen in gemeinsamen Arbeitsgruppen (

”
Strategische Ak-

teure“) zu erarbeiten, die dann von den unterschiedlichsten Dienststellen umge-
setzt werden und durch wenige Stellen (

”
Operative Akteure“) zu einem virtuellen

Gesamtauftritt58 zusammengefügt werden.

Am Beispiel der Strukturen des Informationsmanagements wird besonders deut-
lich, dass die Einführung eines umfassenden Informationsmanagements nur durch
eine Verknüpfung der

”
Informationsstrukturen“ mit den weiteren Bestandteilen

”
Rechtliche Rahmenbedinungen“,

”
Informationsbedürfnisse“ und

”
Informations-

technologien“ erfolgreich möglich ist. Gleichwohl ist es sinnvoll, die Vorschläge
auch unabhängig voneinander59 abzuarbeiten und mit Hilfe von Pilotprojekten
schrittweise umzusetzen, wie dies im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtline erfolgreich durchgeführt wird.

In Tabelle 6.1 sind die empfohlenen Ebenen und die wesentlichen Akteure in den
Strukturen der Wasserwirtschaft, der Raumplanung und der Koordinationsstruk-
tur zusammengestellt. Tabelle 6.2 stellt die empfohlenen Hauptaufgaben der Ko-
ordinierungsstruktur und die wesentlichen Informationsinhalte auf den einzelnen
Ebenen dar.

Dabei wird deutlich, dass die Raumplanung auf Grund ihrer nationalen Veranke-
rung auf den übernationalen Ebenen auf andere Institutionen zurückgreifen muss
(Eurostat, IKSR). Die IKSR steht stellvertretend für flussgebietsweit agierende
wasserwirtschaftlich ausgerichtete Institutionen, die inzwischen für alle großen
europäischen Einzugsgebiete existieren.

57siehe Kapitel 5.3.4, S. 154f
58siehe auch Kapitel 6.3.3, S. 204f
59siehe Kapitel 6.6.1, S. 216f
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Tabelle 6.1: Zusammenstellung der empfohlenen Akteure in den Strukturen der
Wasserwirtschaft, der Raumplanung und der Koordinationsstruktur

Ebene
(Aufgaben)

Koordinations-
struktur

Wasserwirtschaft Raumplanung

EU
(strategisch)

AG Wasserwirtschaft
und Raumplanung

EU-Umweltminister-
konferenz

EU-Raumordnungs-
ministerrat

EU
(operativ)

Eurostat EEA Eurostat

Einzugsgebiet
(strategisch)

AG Wasserwirtschaft
und Raumplanung

Rheinkonferenz,
IKSR

Konferenz der Raum-
ordnungsminister

Einzugsgebiet
(operativ)

IKSR Sekretariat IKSR IKSR

national
(strategisch)

AG WaWi/RP, BKG,
IMAGI und AdV

BMU, LAWA, BfG BMVBW, MKRO,
BBR

national
(operativ)

BKG BfG BBR

Bundesland
(strategisch)

AG WaWi/RP und
Landesvermessung

Umweltministerium
LfU

Ministerium

Bundesland
(operativ)

Landesvermessung Landesamt/-anstalt
für Umwelt (LfU)

Ministerium

regional
(strategisch)

AG WaWi/RP und
Kataster- und Ver-
messungsverwaltung

obere Wasserbehörde
(LfU)

Politisches Gremium
der Regionalplanung

regional
(operativ)

Kataster- und Vermes-
sungsverwaltung

Landesamt/-anstalt
für Umwelt (LfU)

Planerstellende Stelle
des Regionalplans

lokal
(operativ)

Kommunale GIS/
Datenabteilung ggf.
Vermessungabteilung

— Kommunale
Verwaltung

Abkürzungen
AdV Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer
AG WaWi/RP Arbeitsgemeinschaft Wasserwirtschaft und Raumplanung
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde
BKG Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
BMU Bundesministeriumm für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
EEA European Environment Agency
Eurostat Statistische Amt der EU
IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins
IMAGI Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LfU Landesamt-/Landesanstalt für Umweltschutz
MKRO Ministerkonferenz für Raumordnung

198



6.2 Struktur des Informationsmanagements

Tabelle 6.2: Zusammenstellung der empfohlenen Koordinationsstruktur, der
Hauptaufgaben und der wesentlichen Informationsbedürfnisse

Ebene
(Aufgabenart)

Koordinations-
struktur

Hauptaktivitäten Informationsinhalte (zu-
sammengefasst)

EU
(strategisch)

AG Wasserwirt-
schaft und Raum-
planung

Regelung: Mindest-
inhalt, Datenstruk-
tur, Metadaten

Überblick: Einzugsgebiete,
Gefährdungsgebiete, rechtlich
geschützte Gebiete,

EU
(operativ)

Eurostat Betrieb: Metadaten
(GISCO/CDS)

Schadenspotenzial, mögliche
Maßnahmen (1:500.000)

Einzugsgebiet
(strategisch)

AG Wasserwirt-
schaft und Raum-
planung

Regelung: Mindest-
inhalt, Datenformat,
Metadaten, Daten-
fluss, Methodik,
Evaluierung

Daten: Einzugsgebiete,
Gefährdungsgebiete, recht-
lich geschützte Gebiete,
Schadenspotenzial, hydro-
logische Daten (1:100.000),

Einzugsgebiet
(operativ)

IKSR Sekretariat Betrieb: Metadaten,
Daten IKSR

Überblick: Maßnahmen,
Prioritäten, Aktivitäten

national
(strategisch)

AG WaWi/RP,
BKG, IMAGI und
AdV

Regelung: Inhalt,
Datenformat, Meta-
daten, Datenfluss,
Methodik, Evalu-
ierung

Daten: Einzugsgebiete,
Gefährdungsgebiete, recht-
lich geschützte Gebiete,
Schadenspotenzial, hydro-
logische Daten, mögliche

national
(operativ)

BKG Betrieb: Metadaten,
Daten Bund

Maßnahmen, Prioritäten, Ak-
tivitäten (1:100.000)

Bundesland
(strategisch)

AG WaWi/RP und
Landesvermessung

Regelung: Inhalt,
Datenformat, Meta-
daten, Datenfluss,
Methodik, Evaluie-
rung

Daten: Einzugsgebiete,
Gefährdungsgebiete, recht-

lich geschützte Gebiete,
Schadenspotenzial, hydrolo-
gische Daten, mögliche

Bundesland
(operativ)

Landesvermessung Betrieb: Metadaten,
Daten Land

Maßnahmen, Prioritäten, Ak-
tivitäten (1:100.000)

regional
(strategisch)

AG WaWi/RP und
Kataster- und Ver-
messungsverwaltung

Regelung: Inhalt,
Datenfluss, Metho-
dik, Evaluierung

Daten: Gefährdungsgebiete
(incl. Art der Gefahr), Scha-
denspotenzial, hydrologische

regional
(operativ)

Kataster- und Ver-
messungsverwaltung

Betrieb: Metadaten,
Daten Region

Daten, mögliche Maßnah-
men, Prioritäten, Aktivi-
täten (1:25.000), rechtlich
geschützte Gebiete (1:1.000)

lokal
(operativ)

Kommunale GIS/
Datenabteilung ggf.
Vermessungab-
teilung

Betrieb: Metadaten,
lokale Daten

Daten: Schadenspotenzial
(1:25.000), Gefährdungsge-
biete (incl. Art und Inten-
sität), mögliche Maßnahmen,
Aktivitäten, Bodendaten
(1:5.000), rechtlich geschütz-
te Gebiete (1:1.000)
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Empfehlung 23 Die Koordinationsstruktur des Informationsmanagements für
den vorsorgenden Hochwasserschutz sollte auf einer flussgebietsorientierten
Struktur basieren, die europaweit koordiniert wird. Die nachgeordneten Struktu-
ren innerhalb der Flussgebiete sollten sich an den vorhandenen Verwaltungsstruk-
turen orientieren (siehe Tabelle 6.1). Wesentliche Aufgaben der Koordinations-
strukturen sind die inhaltliche und informationstechnische Koordination der Ak-
tivitäten des externen Informationsmanagements (behördenintern und gegenüber
der Öffentlichkeit).

Die Verantwortung für die inhaltliche und informationstechnische Qualität der
Daten trägt weiterhin die erfassende Stelle.

6.3 Informationstechnische Umsetzung

Die Möglichkeiten der IuK-Technologien60 stellen ein großes Potenzial für ein
Informationsmanagement im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes dar.
Dabei müssen jedoch die Erfahrungen aus anderen Disziplinen und die Gründe
für das weitgehende Scheitern des EDV-Einsatzes im Bereich der Stadtplanung
in den 1970er Jahren61 berücksichtigt werden.

Voraussetzung für die Nutzung der IuK-Technologien ist die Aufbereitung der
Informationen zu informationstechnisch nutzbaren Daten62. Sowohl in der Was-
serwirtschaft als auch in der Raumplanung wird eine Digitalisierung der Infor-
mationen für verschiedene Bereiche vorangetrieben, beispielsweise im Rahmen
der Aktivitäten der Wasserrahmenrichtlinie und der laufenden Raumbeobachtung
bzw. der Raumordnungskataster.

Empfehlung 24 Die Potenziale der IuK-Technologien sollten unter Berücksich-
tigung der Erfahrungen in anderen Disziplinen und in der Planung für ein In-
formationsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz genutzt werden.
Dabei sollten die vorhandenen und vor allem die im Aufbau befindlichen IuK-
Systeme in der Wasserwirtschaft (Aktivitäten im Rahmen der Wasserrahmen-
richtlinie) und der Raumplanung (laufende Raumbeobachtung, digitales Raum-
ordnungskataster) soweit möglich auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz
genutzt werden.

6.3.1 Umsetzung der Informationserfassung und -vorhaltung

Die Informationserfassung und -vorhaltung bildet die Basis eines Informationsma-
nagements. Im Rahmen der damit verbundenen Aktivitäten muss sichergestellt

60siehe Kapitel 3.5, S. 72
61siehe Kapitel 3.7, S. 86
62siehe Empfehlung 2, S. 184
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werden, dass die Anforderungen an die Beschaffenheit und Handhabbarkeit der
Informationen – insbesondere die datentechnischen Voraussetzungen – innerhalb
des gesamten Systems erfüllt werden können.

Ein wesentlicher Einflussfaktor ist die Austauschbarkeit der Daten. Diese wird
derzeit durch unterschiedliche Datenformate erschwert bzw. unmöglich gemacht.
Dieses Problem hat bereits seit einigen Jahren zu zahlreichen Initiativen hinsicht-
lich einer Vereinheitlichung der Datenformate63 geführt.

Durch die informationstechnische Entwicklung und die damit verbundenen Preis-
senkungen für Hard- und Software nimmt die Bedeutung der Datenbestände
immer mehr zu. Der Anteil der Ausgaben für die Daten an den Gesamtkosten
des IuK-Einsatzes liegt für Geodaten bei über 65% (Jeschkeit, 2001). Deshalb
kommt dem Datenbestand bei der Konzeption eines Informationsmanagements
eine Schlüsselrolle zu. Eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzbarkeit von
Daten sind Metadaten64 (Giger, 2002, S. 320).

Empfehlung 25 Daten sollten generell in Standardformaten bereitgehalten wer-
den. Für textbasierte Informationen sollte deshalb das Portable Document For-
mat (PDF) verwendet werden. Für raumbezogene Informationen sollte für Daten
und Metadaten auf Datenformate nach dem OPEN-GIS-Standard zurückgegrif-
fen werden. Weitere Entwicklungen wie die Extensible Markup Language (XML)
und die Geography Markup Language (GML) sollten kontinuierlich verfolgt und
bei einer ausreichenden Implementierung in die einschlägigen Softwareprodukte
als Standard eingesetzt werden. Die Erstellung von Metadaten sollte nach den
Vorgaben der ISO 19115 erfolgen.

Obwohl die Bedeutung von Hard- und Software für den Informationsaustausch
durch die zunehmend eingesetzten systemübergreifenden Datenformate abnimmt,
kann eine koordinierte Beschaffung und der Einsatz solcher Systeme für die Er-
fassung von Informationen immer noch einen Beitrag zur Verbesserung des In-
formationsaustauschs leisten. Wesentliche Aspekte des Softwareeinsatzes sind die
Unterstützung der in Empfehlung 25 beschriebenen Standarddatenformate und
die Erstellung von Metadaten.

Für die Erstellung von Metadaten gemäß ISO 19115 fehlen derzeit noch geeignete
Softwareprodukte, da der Standard noch nicht endgültig verabschiedet ist. Die
derzeit von vielen GIS-Anbietern für ihre Produkte angegebene Konformität kann
sich lediglich auf die Vornormen beziehen (Giger, 2002, S. 327).

Empfehlung 26 Die Beschaffung und der Einsatz von Software sollte darauf
abzielen, kompatible und den aktuellen Standards entsprechende Daten- und Me-
tadatenbestände auf Basis von Standardformaten65 aufzubauen.

63siehe Kapitel 3.5.3.4, S. 82
64siehe auch Empfehlung 2, S. 184
65siehe Empfehlung 25
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6.3.2 Umsetzung der Informationsaufbereitung

Alle wesentlichen Informationen im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes
haben einen Raumbezug. Ebenso bezieht sich ein Großteil der Fragestellungen im
Zusammenhang mit dem vorsorgenden Hochwasserschutz auf räumliche Abgren-
zungen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit über den Raumbezug einen Zugang
zu den Informationen sicherzustellen. Dieser räumliche Zugang wird bereits für
den Zugang zu Metadaten eingesetzt (InGeo IC, 2002).

In Abbildung 6.3 ist beispielhaft eine Empfehlung für eine digitale Karte mit
Zugang zu den relevanten Planungsinformationen aus der räumlichen Gesamtpla-
nung und der Fachplanung dargestellt. Auf Grundlage der topographischen Karte,
die eine Orientierung auch für Laien ermöglicht, ist im Feld

”
Karte“ der Regional-

plan mit den zeichnerischen Festlegungen zu sehen. Dazu werden die textlichen
Festlegungen des Regionalplans und deren Begründungen bereitgestellt. Diese
regionalplanerischen Festlegungen werden durch die Bauleitplanung weiter kon-
kretisiert. Im Beispiel ist deshalb ein Feld für den Flächennutzungsplan sichtbar.
Exemplarisch für fachrechtliche Regelungen ist in diesem Feld eine Überschwem-
mungsgebietsverordnung abgebildet. Das Feld

”
Weitere Hinweise“verweist auf all-

gemeine Informationsquellen. Das Beispiel zeigt die wesentlichen Elemente der
empfohlenen digitalen Karte. Durch die empfohlene Zusammenstellung gelingt
eine Integration der verschiedenen Regelungen für die Nutzenden. Problematisch
ist dabei, dass Planaussagen mit verschiedenen Maßstabsebenen (hier: Regio-
nalplan 1:100.000, Flächennutzungsplan 1:10.000, Überschwemmungsgebietsver-
ordnung 1:5.000) miteinander kombiniert werden. Bei der Umsetzung muss den
Nutzenden in geeigneter Weise vermittelt werden, welche Maßstabsebene die ein-
zelnen Aussagen haben. Dies wurde hier durch die Option

”
Informationen zu

Verbindlichkeit“ angedeutet. Alternativ müssen die Details entsprechend ihrer
Maßstabseignung ein- bzw. ausgeblendet werden.

Empfehlung 27 Der Zugang zu den Informationen sollte durch intuitiv zu be-
dienende digitale Karten ermöglicht werden. Diese Karten sollten es mindes-
tens ermöglichen, die Metadaten der Informationen im Bereich des vorsorgenden
Hochwasserschutzes für alle Interessierten einfach zugänglich zu machen. Darauf
aufbauend sollten alle existierenden Planungen mit Relevanz für den vorsorgenden
Hochwasserschutz für einen bestimmten Raum zugänglich gemacht werden (siehe
beispielsweise Abbildung 6.3). Perspektivisch ist eine direkte Verfügbarkeit aller
für den vorsorgenden Hochwasserschutz relevanten Informationen anzustreben.

Bei der Erstellung digitaler Karten, die auf Informationen aus verschiedenen
Maßstabsbereichen basieren, müssen die Nutzenden auf diese Problematik hin-
gewiesen werden. Alternativ kann durch technische Beschränkungen der Details
auf die gültigen Maßstabsebenen (fraktales zoomen) eine problematische Nutzung
vermieden werden.
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Abbildung 6.3: Empfohlene Elemente einer digitalen Karte als Zugang zu hoch-
wasserrelevanten Aussagen der Planungen
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Weitere Technologien zur Informationsaufbereitung wie Entscheidungshilfesyste-
me (DSS) oder Expertensysteme (XPS)66 stehen im Bereich des vorsorgenden
Hochwasserschutzes für Spezialaufgaben zur Verfügung. Einer breiten Anwen-
dung steht derzeit der hohe Aufwand für Einrichtung und Betrieb gegenüber. Bei
einer weitergehenden Digitalisierung der Planungsschritte und einer deutlichen
Verbesserung der Datenlage kann dieser Aufwand zukünftig gesenkt werden.

Empfehlung 28 Die Weiterentwicklung der Technologien zur Informationsauf-
bereitung sollte kontinuierlich verfolgt und deren Einsatz im Rahmen des Manage-
ments der Informationssysteme67 regelmäßig überprüft werden.

6.3.3 Umsetzung des Informationsflusses

Der wesentliche Aspekt der informationstechnischen Umsetzung im Bereich des
Informationsflusses ist die Nutzung von Intranetzen und des Internets. Der Ein-
satz dieser Technologien ist für

� die Information über vorhandene Datenbestände,

� den Zugriff auf Informationen,

� die Kooperation und den Erfahrungsaustausch sowie

� die Beteiligung an Planungsverfahren

von Bedeutung für den vorsorgenden Hochwasserschutz.

Die Daten sollen, wie in Empfehlung 23 erläutert, durch die jeweils zuständigen
Stellen geführt werden. Dieser dezentralen Datenhaltung steht die Anforderung
einer Datenverfügbarkeit an zentraler Stelle gegenüber. Dieser Widerspruch lässt
sich mit den Technologien des Internet durch eine

”
virtuelle Zentrale“ auflösen68.

Empfehlung 29 Die am Informationsmanagement für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz beteiligten unterschiedlichen Stellen sollten durch eine virtuelle Ge-
samtstruktur im Internet für die Interessenten an Informationen zu einer Stelle
zusammengeführt werden.

Die Versorgung mit Metadaten und Daten wird in den Empfehlungen 2 und 27 als

”
Abholmodell“69 vorgesehen, um die Probleme der Überinformation zu reduzie-

ren. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass der jeweilige Informationsbestand
allen Akteuren jederzeit bekannt ist.

66siehe Kapitel 3.5.2.1, S. 75
67siehe Kapitel 3.2.1.5, S. 47
68Die dafür erforderliche Koordinationsstruktur wird in Kapitel 6.2.7 (S. 195ff) erläutert.
69siehe Kapitel 3.4.1.2, S. 64
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Empfehlung 30 Ergänzend zu einer virtuellen Gesamtstruktur70, die mit Hil-
fe digitaler Karten den Zugang zu den Informationen ermöglicht, sollte ein re-
gelmäßiger Newsletter die Interessierten über Zugänge und Änderungen im In-
formationsbestand informieren.

Durch Groupware-Systeme71 können Kooperationen und der Erfahrungsaus-
tausch auch im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes unterstützt werden.
Je nach Zielgruppe basieren die Dienste dabei auf Intranetzen oder dem Internet.

Das Internetportal WasserBLIcK72, das im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie
eingerichtet wurde, ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Unterstützung der
Kooperation verschiedener Dienststellen aus unterschiedlichen Bundesländern.

Ein Beispiel für den Erfahrungsaustausch im Bereich des Hochwasserschutzes
stellt die im Frühjahr 2002 eingerichtete Internet-Plattform

”
Hochwasserschutz

Rheinland-Pfalz“ dar. Hier haben Träger von Hochwasserschutzmaßnahmen die
Möglichkeit eigene Projekte vorzustellen und die Erfahrungen anderer Projekte
einzusehen.

Empfehlung 31 Die Möglichkeiten von Groupware-Systemen sollten für den
Erfahrungsaustausch und die erforderlichen Koordinationsaufgaben73 für den vor-
sorgenden Hochwasserschutz genutzt werden. Dabei sollten mit Hilfe der IuK-
Technologien zielgruppenspezifische Angebote erarbeitet werden, die für die Nut-
zenden möglichst einfach zu bedienen sind und geringe Anforderungen an die
IuK-Infrastruktur der Nutzenden stellen.

Die Beteiligung an formellen Planungsverfahren beschränkt sich derzeit in den
meisten Fällen auf wenige interessierte Bürgerinnen und Bürger. Durch den Ein-
satz des Internets kann die Zugänglichkeit zu den Informationen des Planungsver-
fahrens erleichtert werden. Zur Verbesserung der Lesbarkeit der Planunterlagen
stehen kontextorientierte Eläuterungen zur Verfügung. Das Beispiel der Stadt
Osnabrück in Abbildung 6.4 zeigt, dass mit den derzeit existierenden Internet-
Technologien ein bedienungsfreundliches Angebot zur Beteiligung angeboten wer-
den kann, für das eine einfache IuK-Infrastruktur bei den Nutzenden ausreicht.
Durch die Möglichkeiten zur Internetpräsentation der meisten CAD- und GIS-
Software ist die informationstechnische Umsetzung mit einem vertretbaren Auf-
wand verbunden. In Osnabrück konnte mit 18.000 Zugriffen auf diese Seiten
während des Beteiligungsverfahrens (Stadt Osnabrück, 2002) durch das Inter-
netangebot eine große Resonanz erzielt werden.

Empfehlung 32 Durch die ergänzende Nutzung des Internets sollte die Beteili-
gung der Öffentlichkeit an Planungsverfahren attraktiver gestaltet werden.

70siehe Empfehlung 29
71siehe Kapitel 3.5.3.2, S. 80
72siehe Kapitel 4.5.3, S. 121f
73siehe Kapitel 6.2.7, S. 195ff
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6 Empfehlungen zur Weiterentwicklung

Abbildung 6.4: Internetbasiertes Beteiligungsverfahren für die Aufstellung des
Flächennutzungsplans der Stadt Osnabrück (Stadt Osnabrück,
2002)

Der Einsatz von Workflow-Systemen hat für das Informationsmanagement
im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes eine nachrangige Bedeutung.
Einsatzfelder bieten sich in allen stark strukturierten Arbeitsabläufen, z.B.
der Ablaufüberwachung von formellen Beteiligungsverfahren. Eine verstärkte
Einführung von Workflow-Systemen in die Verwaltungen ist oft im Rahmen von
Umstrukturierungen im Zuge der Verwaltungsmodernisierung zu beobachten (En-
gel, 2000, S. 391ff).

6.4 Weiterentwicklung der rechtlichen
Rahmenbedingungen

Die Untersuchungen der allgemeinen rechtlichen Randbedingungen74 und der pla-
nungsrechtlichen Regelungen75 zeigen, dass bereits zahlreiche Regelungen zum

74siehe Kapitel 3.3, S. 57ff
75siehe Kapitel 4.1 (S. 91ff) und 5.1, (S. 137ff)
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Informationsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz bestehen. Die
Analysen76 verdeutlichen gleichzeitig, dass durch Veränderungen und Ergänzun-
gen der rechtlichen Regelungen ein erheblicher Beitrag zu einer Verbesserung
des Informationsmanagements für den vorsorgenden Hochwasserschutz geleistet
werden kann. Neben den allgemeinen Regelungen stehen dabei vor allem Empfeh-
lungen77 zu den planungsrechtlichen Regelungen im Vordergrund. Im Bereich der
Wasserwirtschaft bietet sich die Umsetzung der Empfehlungen derzeit besonders
an, da die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht mit zahlrei-
chen Veränderungen der Wassergesetze des Bundes78 und der Länder verbunden
ist.

6.4.1 Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen des
Informationsmanagements

Die Untersuchungen der Regelungen zum Urheberrecht und zum Datenschutz79

haben gezeigt, dass durch beide Rechtsbereiche bei einer frühzeitigen Integration
in die Konzeption eines Informationsmanagements für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz keine wesentlichen Einschränkungen zu erwarten sind.

Ein mögliches Modell zur Nutzungsregelung ist das in Tirol praktizierte Ko-
operationsmodell, das zwischen einer übergeordneten und den nachgeordneten
Behörden praktiziert wird. Dabei stellt die übergeordnete Behörde den nachge-
ordneten Behörden Grundlagendaten zur Verfügung, mit denen diese arbeiten und
neue Daten erzeugen können. Als Gegenleistung erhält die übergeordnete Behörde
diese neuen Daten (zumindest teilweise) und speist sie in den Datenbestand ein.
Dadurch werden die Grundlagendaten einheitlich in allen untergeordneten Ebe-
nen eingesetzt, kompatible Datenbestände erzeugt und der Datenbestand insge-
samt kontinuierlich erweitert (siehe ausführlich Riedl, 1999 und TIRIS, 2001).

Da Fragestellungen des Datenschutzes in der Planungspraxis immer wieder zu Un-
sicherheiten bei der Informationsweitergabe führen, kann durch eine Klarstellung
in den rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft und der räumlichen Gesamt-
planung ein Beitrag zur Verbesserung des Informationsflusses geleistet werden80.

Die EU-Umweltinformationsrichtlinie und deren Umsetzung in nationales Recht
unterstützt den Informationsfluss zur Öffentlichkeit. Durch die angestrebte Novel-
lierung der Umweltinformationsrichtlinie soll vor allem der Zugang zu den Infor-

76siehe Kapitel 3.7 (S. 86ff), 4.6 (S. 122ff) und 5.6 (S. 166ff)
77Diese Arbeit beschränkt sich auf eine Beschreibung der gewünschten Wirkungen der emp-

fohlenen Regelungen. Eine detaillierte und juristisch korrekte Ausformulierung muss den
jeweils zuständigen Institutionen überlassen bleiben.

78Das Wasserhaushaltsgesetz wurde mit der 7. WHG-Novelle am 25.6.2002 an die EU-
Wasserrahmenrichtlinie angepasst. Die Änderung der Landeswassergesetze steht noch aus.

79siehe Kapitel 3.7, S. 86ff
80siehe Empfehlung 35 S. 208
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mationen durch die Nutzung digitaler Medien verbessert werden. Dies unterstützt
auch die Empfehlungen dieser Arbeit für den vorsorgenden Hochwasserschutz.

Empfehlung 33 Die anstehende Novellierung der Umweltinformationsrichtlinie
sollte möglichst weitreichend in das deutsche Recht integriert werden. Ziel soll-
te ein intuitiver und für die Nutzenden kostenfreier Zugriff auf die relevanten
Informationen sein.

Die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes könnte die Informationspolitik
der Behörden gegenüber der Öffentlichkeit deutlich verändern. Mit dem Gesetz
würden alle Informationen prinzipiell öffentlich zugänglich und nur bestimmte
Informationen wie persönliche oder sicherheitsrelevante Daten der Geheimhaltung
unterliegen (IFG-E81).

Empfehlung 34 Durch die Verabschiedung von Informationsfreiheitsgesetzen
für den Bund und die Länder sollte der öffentliche Umgang mit Informationen in
den Verwaltungen etabliert werden.

6.4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft
und der Raumplanung

Neben speziellen Regelungen im Zusammenhang mit den Planungsinstrumenten
der Wasserwirtschaft und der räumlichen Gesamtplanung sollten für ein Infor-
mationsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz Regelungen in die
rechtlichen Grundlagen beider Planungsbereiche aufgenommen werden.

Das Verwaltungshandeln wird durch die gesetzlichen Grundlagen vorgegeben. Ins-
besondere bei einer angespannten Haushaltslage besteht die Tendenz, das Verwal-
tungshandeln auf die verpflichtenden Aufgaben zurückzuführen. Dies würde der-
zeit auch ein Informationsmanagement für den vorsorgenden Hochwasserschutz
betreffen.

Empfehlung 35 Das Informationsmanagement sollte explizit als Teilaufgabe
der Wasserwirtschaft und der Raumplanung in den jeweiligen rechtlichen Grund-
lagen verankert werden.

Die Bedeutung der inhaltlichen Koordination besonders bei der Informationser-
fassung zeigt sich bei der Beurteilung der Nutzbarkeit der verschiedenen Infor-
mationen82. Durch rechtliche Regelungen zu den Bestandteilen des Informations-
managements kann diese Koordination unterstützt werden.

81Der Referentenentwurf wurde bislang noch nicht dem Kabinett vorgelegt. Er soll jedoch noch
in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden (Braun, 2002).

82siehe Kapitel 4.6 (S. 122ff) und 5.6 (S. 166ff)
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Empfehlung 36 Die rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft und der
Raumplanung sollten die inhaltliche Koordination der Informationserfassung vor-
schreiben.

Zur Umsetzung eines modernen computergestützten Informationsmanagements
ist eine Koordination der informationstechnischen Umsetzung unumgänglich. Die
Fallstudien83 haben verdeutlicht, dass hier noch erhebliche Defizite84 bestehen.
Eine Ursache hierfür sind unter anderem Rivalitäten zwischen den verschiedenen
Planungsebenen bzw. Planungsregionen und eine fehlende Koordination zwischen
den Planungen. Eine rechtliche Regelung kann einen Beitrag zur Koordination der
informationstechnischen Umsetzung leisten.

Empfehlung 37 In den rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft85 und der
räumlichen Gesamtplanung sollten die Verwaltungen zur Kompatibilität der Da-
tenformate und der Metadaten verpflichtet werden. Die Regelungen sollten auch
strukturelle Fragestellungen86 umfassen.

Der Informationsfluss zwischen den Akteuren ist die Voraussetzung für ein In-
formationsmanagement und für koordinierte Planungsaktivitäten im Bereich des
vorsorgenden Hochwasserschutzes. Derzeit ist die Verpflichtung zum Informati-
onsaustausch nicht auf allen Ebenen eindeutig geregelt und die Frage des Daten-
schutzes nicht immer explizit geklärt.

Empfehlung 38 Die Verpflichtung zum Informationsaustausch sollte in allen
rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft und der Raumplanung enthalten
sein. Dabei sollten die Fragestellungen des Datenschutzes möglichst eindeutig ge-
klärt werden.

Ein wichtiger Einflussfaktor im Informationsflusses ist der richtige Zeitpunkt der
Information. Generell sollte ein schneller und einfacher Zugriff auf die Planungs-
informationen der Wasserwirtschaft und der Raumplanung möglich sein. Durch
ein kontinuierliches Informationsangebot und die Bereitstellung von geeigneten
Metadaten lässt sich ein

”
Abholmodell“ realisieren, dass den Anforderungen der

Informationswirtschaft87 entspricht.

Empfehlung 39 In den rechtlichen Regelungen der Wasserwirtschaft und der
Raumplanung sollte die Teilaufgabe88 im Sinne der Informationswirtschaft weiter
konkretisiert werden. Dabei sollte ein kontinuierlicher Zugriff auf geeignete Me-
tadaten und eine schnelle Bereitstellung der Planungsdaten vorgegeben werden.

83siehe Kapitel 1.3.1, S. 8
84siehe Kapitel 4.6 (S. 122ff) und 5.6 (S. 166ff)
85Eine Ausdehung dieser Verpflichtung auf weitere Fachplanungen wäre wünschenswert, ist

aber für den vorsorgenden Hochwasserschutz nachrangig.
86siehe Kapitel 6.2, S. 185ff
87siehe Kapitel 3.4.1.2, S. 64
88siehe Empfehlung 35, S. 208
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Für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit an Pla-
nungsaktivitäten ist ein früher Zeitpunkt der Beteiligung oft ein entscheidender
Beitrag für den Erfolg. In der Bauleitplanung muss deshalb der Beschluss, einen
Bauleitplan aufzustellen, bekanntgemacht werden (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Empfehlung 40 Für alle Planungsverfahren der Wasserwirtschaft und der
Raumplanung sollte der Beginn der Verfahren der Öffentlichkeit und den Trägern
öffentlicher Belange bekannt gemacht werden.

6.4.3 Rechtliche Rahmenbedingungen der Wasserwirtschaft

Die Vorschläge zur Weiterentwicklung der rechtlichen Regelungen zur Un-
terstützung des Informationsmanagements im Bereich der Wasserwirtschaft kon-
zentrieren sich auf Grund der Analyseergebnisse89 auf die Änderung bzw.
Ergänzung der bestehenden Regelungen zur Festsetzung von Überschwemmungs-
gebieten und Hinweise zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in nationales
Recht90.

Der Bund hat in § 32 WHG den von den Ländern auszufüllenden Rahmen für die
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten vorgegeben. Es ist deshalb Aufgabe
der Länder eine weitere Konkretisierung vorzunehmen.

Für das Informationsmanagement sind einheitliche Regelungen zur Abgrenzung
der Überschwemmungsgebiete (Bemessungshochwasser91) von besonderer Bedeu-
tung. Dadurch wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert sowie
die Nachvollziehbarkeit und die Durchsetzungsfähigkeit verstärkt.

Weitere für ein Informationsmanagement relevante Detailregelungen betreffen die
Vorgabe von Anforderungen an die Berechungen und die Genauigkeit der Grund-
lagendaten. Dabei wird sinnvollerweise eine Regelung zu finden sein, die die je-
weiligen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt und gleichzeitig sicherstellt, dass
ein Qualitätsstandard eingehalten werden kann. Diese Regelungen dienen eben-
so wie die Vorgaben eines Bemessungshochwassers der Nachvollziehbarkeit und
Durchsetzungsfähigkeit.

Empfehlung 41 Die Bundesländer sollten ein einheitliches Konzept für die Ab-
grenzung der Überschwemmungsgebiete entwickeln und rechtlich verankern. Dabei
sollten beondere Schutzbedürfnisse charakterisiert werden. Auf untergesetzlicher
Ebene sollten einheitliche Vorgaben an die für die Abgrenzung von Überschwem-
mungsgebieten notwendigen Berechnungen und die Genauigkeit der Grundlagen-
daten getroffen werden.

89siehe Kapitel 4.6, S. 122ff
90Eine Darstellung bestehender Regelungen und der beabsichtigten Regelungen im Zusammen-

hang mit der Wasserrahmenrichtlinie findet sich in Kapitel 4.1, S. 91ff
91Solche Regelungen bestehen derzeit auf gesetzlicher Ebene nur in Hessen und Thüringen

(siehe Kapitel 2.3.1, S. 22).
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Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Informationsmanagements können
Regelungen zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange92 und der Öffent-
lichkeit93 bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten leisten. Durch die
Beteiligung werden die Information über die Festsetzung an sich aber auch über
die Hintergründe weitergetragen. Für die Beteiligung der Öffentlichkeit ist der
Zugang zu Informationen über Überschwemmungsgebiete auf lokaler Ebene an-
zustreben94.

Empfehlung 42 Bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten sollten die
Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit beteiligt werden. Im Vorder-
grund der Beteiligung sollte die Vermittlung der Hintergründe der Festsetzung
und der Situation im gesamten Einzugsgebiet stehen. Den Gemeinden sollte neben
den für die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten zuständigen Behörden die
Aufgabe zugewiesen werden, die aktuellen Unterlagen zu den Überschwemmungs-
gebieten in ihrem Gemeindegebiet den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung
zu stellen.

Generell ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie auf die Qualität der Gewässer ausge-
richtet. Diese wichtige und umfangreiche Aufgabe erfordert von den Beteiligten
erhebliche Anstrengungen, um die vorgegebenen Ziele in der geforderten Zeit zu
erreichen. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Hochwasserschutz nicht von
Anfang an als weiteres Arbeitsfeld mit aufgenommen wurde. Es ist jedoch sinn-
voll, zumindest durch eine prinzipielle Berücksichtigung der Belange des vorsor-
genden Hochwasserschutzes auch in Hinblick auf die rechtlichen Regelungen eine
spätere Integration zu ermöglichen. Dies betrifft besonders Regelungen zu Ko-
operationsstrukturen, zur Öffentlichkeitsarbeit und zur informationstechnischen
Umsetzung.

Empfehlung 43 Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in deutsches
Recht sollte sicherstellen, dass eine Integration der Belange des vorsorgenden
Hochwasserschutzes in die Aktivitäten im Zusammenhang mit den Bewirtschaf-
tungsplänen und Maßnahmenprogrammen zu einem späteren Zeitpunkt einfach
möglich ist.

Zur Umsetzung der Anforderungen an die Datenerhebung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie werden derzeit flussgebietsweit kompatible GIS-geeignete
Datenbestände erarbeitet. Darüber hinaus müssen Metadaten erstellt und die
Verfügbarkeit der Daten geregelt werden. Dabei sollten die Belange des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes bereits berücksichtigt werden, um eine spätere
Integration zu ermöglichen.

92siehe Kapitel 4.1.1.2, S. 94
93siehe Kapitel 4.1.1.1, S. 92
94zu den Defiziten in diesem Bereich siehe Kapitel 4.6.3, S. 127ff
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Empfehlung 44 Die rechtlichen Regelungen zur Datenerhebung, -aufbe-
reitung, -vorhaltung und zum Datenfluss durch die Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie sollten so aufgebaut sein, dass die Belange des vorsor-
genden Hochwasserschutzes einfach integriert werden können.

6.4.4 Rechtliche Rahmenbedingungen der Raumplanung

Auf Basis der Analysen95 werden Vorschläge zur Ergänzung der Regelungen für
alle Ebenen der Raumplanung gemacht. Schwerpunkte sind dabei die Verwen-
dung von einheitlichen Planzeichen sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange und der Öffentlichkeit in der Landes- und Regionalplanung.

Im Jahr 2000 hat die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO, 2000) Hand-
lungsempfehlungen für die Landes- und Regionalplanung im Bereich des vorsor-
genden Hochwasserschutzes vorgelegt. Diese Vorgaben sind jedoch unverbindlich
und nicht bei allen für die Raumordnung zuständigen Stellen bekannt. Die Über-
nahme der inhaltlichen Regelungen der MKRO-Richtlinie reicht nicht aus, um
einen einheitlichen Umgang – besonders in den Regionalplänen – zu erreichen. Da-
zu ist eine Vereinheitlichung der Planwerke erforderlich. Die Kompetenz hierfür
liegt beim Bund.

Empfehlung 45 Die Handlungsempfehlungen zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz der MKRO (2000) sollten durch untergesetzliche Regelungen für die mit
der Regionalplanung betrauten Stellen zur verbindlichen Vorgabe gemacht wer-
den. Darüber hinaus sollte der Bund seine Regelungskompetenz nach § 17 Abs. 1
Nr. 2 ROG nutzen und für den vorsorgenden Hochwasserschutz einheitliche Plan-
zeichen für die Raumordnungspläne in Form einer Rechtsverordnung analog zur
Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Bauleitplanung vorgeben.

Auf Ebene der Landes- und Regionalplanung werden die Potenziale der Infor-
mationsvermittlung durch die Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange und
der Öffentlichkeit in keinem Bundesland vollständig genutzt. Durch eine konse-
quente Beteiligung kann ein Beitrag zu einem verstärkten Bewusstsein für die
Raumordnung allgemein und den vorsorgenden Hochwasserschutz als Belang der
Raumordnung geleistet werden.

Empfehlung 46 In der Raumordnung sollte in allen Bundesländern eine der
Bauleitplanung vergleichbare Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und zu-
mindest eine intensivere Information der Öffentlichkeit eingeführt werden.

Neben den allgemein für die Raumplanung getroffenen Vorschlägen weisen die
Analysen96 auf ein Detailproblem bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

95siehe Kapitel 5.6, S. 166ff
96siehe Kapitel 4.6, S. 122ff
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lange (TÖB) in der Bauleitplanung hin. Für die TÖB ist im Gegensatz zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit keine Rückmeldung für die Anregungen vorgesehen. Da-
durch werden die TÖB nicht über den Umgang mit ihren Anregungen informiert
und verfügen in vielen Fällen lediglich über Entwurfsunterlagen der Bauleitpläne.

Empfehlung 47 In § 4 BauGB sollte den Trägern öffentlicher Belange ebenso
wie den Bürgerinnen und Bürgern (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB) das Recht ein-
geräumt werden, von der für die Bauleitplanung zuständigen Institution über die
Abwägungsergebnisse informiert zu werden.

6.5 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Empfehlungen zur Weiterentwicklung beziehen sich auf die Forschungsfragen
dieser Arbeit und treffen Aussagen zu den Inhalten (Was ?), zur Art (Wie ?), zu
den Beteiligten (Wer ?) und zu den zeitlichen Abläufen (Wann ?) des Informa-
tionsmanagements97 für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Dabei werden die
Empfehlungen an den Bestandteilen des Informationsmanagements

� Anforderungen an die Informationen bzw. Informationsbedürfnisse,

� Struktur des Informationsmanagements (interne und externe Informations-
aktivitäten),

� informationstechnische Umsetzung und

� rechtliche Rahmenbedingungen

orientiert. Dadurch ist eine Zuordnung der Empfehlungen zu den analysierten Ge-
gebenheiten der Wasserwirtschaft und der Raumplanung98 möglich. Gleichzeitig
wird durch die Zuordnung die Verantwortlichkeit für die Umsetzung verdeutlicht.

Im Folgenden werden die Forschungsfragen zusammenfassend beantwortet. Eine
detaillierte Zuordnung der in Kapitel 6.1 (S. 181ff) bis 6.4 (S. 206ff) dargestellten
und begründeten einzelnen Empfehlungen zu den Bestandteilen bzw. den Hand-
lungsbereichen des Informationsmanagements und den Forschungsfragen erfolgt
in den Tabellen 6.3 und 6.4.

Was soll erhoben, aufbereitet, vorgehalten und verteilt werden ? (Inhalte)

Die wesentlichen Inhalte des Informationsmanagements für den vorsorgenden
Hochwasserschutz sind die hochwasserrelevanten Flächen, die Schadenspotenzia-
le, die Planungen der Fachplanungen und der räumlichen Gesamtplanung, die

97siehe Kapitel 1.2, Abbildung 1.1, S. 6
98siehe Kapitel 4.6 (S. 122ff) und 5.6 (S. 166ff)
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Kosten und Nutzen von Hochwasserschutzkonzepten sowie die zur Ermittlung er-
forderlichen Grundlagendaten. Die erforderliche Detaillierung und die Maßstäbe
orientieren sich dabei an den Handlungsfeldern des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes und den jeweiligen Planungsaufgaben. Die inhaltliche Aufbereitung der
Informationen muss sich an den jeweiligen Zielgruppen orientieren.

Wie soll erhoben, aufbereitet, vorgehalten und verteilt werden ? (Art)

Die Informationen sollten vollständig digitalisiert und systematisch mit Metada-
ten versehen werden. Dabei müssen die Daten und Metadaten in standardisierten
Datenformaten vorgehalten und verteilt werden, um sie für möglichst viele Akteu-
re nutzbar zu machen. Die Metadaten sollten zentralisiert werden und über das
Internet kostenlos zugänglich sein, um eine Mehrfachnutzung zu fördern. Durch
eine umfassende Koordination sollten Paralleltätigkeiten verhindert werden.

Wer soll erheben, aufbereiten, vorhalten und verteilen ? (Beteiligte)

Die Erhebung und Aufbereitung der Daten sollte weiterhin von den zuständigen
Institutionen durchgeführt werden. Die Vorhaltung sollte schrittweise zentralisiert
werden, um den Zugriff durch Dritte auf die Daten zu vereinfachen. Insbeson-
dere die Metadaten sollten zentral durch eine Koordinierungsstelle vorgehalten
werden. Dafür bieten sich Institutionen an, die mit dem Umgang mit raumbe-
zogenen Daten Erfahrungen haben wie die Vermessungsverwaltungen. Für die
Klärung strategischer Fragestellungen sollten Arbeitsgruppen der verantwortli-
chen Akteure eingerichtet werden.

Wann soll erhoben, aufbereitet und verteilt werden ? (Abläufe)

Wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes Informationsmanagement ist
die Kontinuität der Strukturen und die ständige Verfügbarkeit von Metada-
ten. Dadurch ist sichergestellt, dass Interessierte die von ihnen gesuchten Da-
tenbestände finden können. Die Datenbestände müssen regelmäßig gepflegt und
aktualisiert werden. Der dafür erforderliche Aufwand hängt dabei wesentlich von
den Veränderungsintervallen der Objekte ab. In den einzelnen Planungen ist eine
möglichst frühzeitige und umfassende Information der Beteiligten anzustreben.
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Tabelle 6.3: Zuordnung der Empfehlungen der Kapitel 6.1 (S. 181ff) bis 6.4
(S. 206ff) zu den Bestandteilen des Informationsmanagements und
den Forschungsfragen

Forschungs- Bestandteile
fragen Information Struktur IuK-Techno-

logien
Rechtliche
Regelungen

Was ? 1 — — —

Wie ? 1, 2, 12, 15,
19, 41

2, 4, 10, 11,
13, 14, 16-18,
20, 22, 23, 29

2, 17, 21-32 33-47

Wer ? 19 1-4, 6-9, 18,
20, 22, 42

24 35, 36, 39, 40,
42, 43, 45-47

Wann ? 1, 15 8, 15 — 38

Tabelle 6.4: Zuordnung der Empfehlungen der Kapitel 6.1 (S. 181ff) bis 6.4
(S. 206ff) zu den Handlungsbereichen des Informationsmanage-
ments und den Forschungsfragen

Forschungs- Handlungsbereiche
fragen Informations-

erfassung aufbereitung vorhaltung fluss

Was ? 1 1 1 1

Wie ? 2, 3, 24-26,
37, 41, 44

1, 2, 22,
24-28, 37, 44

2, 4, 24-26, 44 2, 4, 10-14,
26-26, 29-31,
33-40, 43-47

Wer ? 23 6, 22 6 4, 6-9, 17-23,
39, 40, 45-47

Wann ? — 28 1 15, 17

6.6 Umsetzungschancen und Ausblick

Die Einführung eines Informationsmanagements für den vorsorgenden Hochwas-
serschutz ist eine langfristig umzusetzende Aufgabe. Um die Umsetzungschancen
zu erhöhen, werden im Folgenden die Empfehlungen für die Bestandteile des Infor-
mationsmanagements mit Prioritäten versehen. Daran schließt sich eine Betrach-
tung des Problembewusstseins und des Änderungswillens sowie eine Einschätzung
der möglichen Nutzen und der Finanzierbarkeit als wesentliche Voraussetzungen
der Umsetzung an. Zum Abschluss wird der weitere Untersuchungsbedarf zusam-
mengestellt.
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6 Empfehlungen zur Weiterentwicklung

6.6.1 Prioritäten der Empfehlungen

Zur Vorbereitung der Umsetzung wird im Folgenden eine Priorisierung der Emp-
fehlungen vorgenommen. Die Empfehlungen lassen sich in vier Prioritätsgruppen
zusammenfassen:

� Die schrittweise Umsetzung der grundlegenden Empfehlungen ist die Vor-
aussetzung eines Gesamtkonzeptes für ein Informationsmanagement im Be-
reich des vorsorgenden Hochwasserschutzes. Auch wenn eine vollständige
Umsetzung nur langfristig zu bewerkstelligen ist, müssen diese Empfehlun-
gen frühzeitig behandelt werden, um das Gesamtergebnis nicht zu gefähr-
den. Hierunter zählen die Empfehlungen 1-3, 6, 9, 13, 23, 25, 35 und 36.

� Bei den zeitkritischen Empfehlungen handelt es sich vor allem um Empfeh-
lungen, die eine Integration der Aspekte des vorsorgenden Hochwasserschut-
zes in andere Entwicklungen vorsehen. Hier besteht eine große Dringlich-
keit der Umsetzung, um neu entstehende Strukturen und Regelungen, z.B.
durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie, für den vorsorgenden Hochwasser-
schutz nutzen zu können. Darauf bauen zum Teil langfristig umzusetzende
Empfehungen auf. Als zeitkritisch werden folgende Empfehlungen einge-
stuft: 4, 7, 24, 26, 33, 43 und 44.

� Langfristig umzusetzende Empfehlungen basieren teilweise auf der Umset-
zung anderer Empfehlungen bzw. zu nutzender Entwicklungen oder erfor-
dern erhebliche Vorarbeiten wie den Aufbau von neuen Strukturen. Hierzu
werden die Empfehlungen 5, 8, 11, 15, 19, 27-31 und 37-39 gerechnet.

� Darüber hinaus existieren unabhängig umzusetzende Empfehlungen, die
einen wichtigen Beitrag zu einem Informationsmangement für den vorsor-
genden Hochwasserschutz leisten können. Auf ihnen bauen keine weiteren
Empfehlungen auf. Ihre Umsetzungszeiträume sind unterschiedlich und un-
abhängig von anderen Empfehlungen. Viele der Empfehlungen lassen sich
kurzfristig und ohne großen Aufwand realisieren. Dabei handelt es sich um
die Empfehlungen 10, 12, 14, 16-18, 20-22, 32, 34, 40-42 und 45-47.

Ein erfolgreiches Gesamtergebnis ist nur durch eine möglichst weitreichende Rea-
lisierung aller Empfehlungen zu erreichen. Da der Aufbau von neuen Strukturen
erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nimmt, sollte unbedingt parallel dazu mit
der Umsetzung der unabhängig umzusetzenden Empfehlungen begonnen werden.

6.6.2 Problembewusstsein und Änderungswille

Grundvoraussetzung für die Einführung eines Informationsmanagements für den
vorsorgenden Hochwasserschutz ist das Problembewusstsein und der Wille zur
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Änderung der bestehenden Strukturen und Abläufe durch die verschiedenen Ak-
teure. Die Fallstudien99 haben verdeutlicht, dass das Problembewusstsein sowohl
für den vorsorgenden Hochwasserschutz als auch für den offenen und koordinier-
ten Umgang mit Informationen nur teilweise vorhanden ist. Daraus resultiert auch
ein teilweise geringer Veränderungswille.

Problembewusstsein und Änderungswille lassen sich bzw. werden jedoch von
äußeren Faktoren beeinflusst. So steigt das Problembewusstsein für den Hoch-
wasserschutz regelmäßig nach großen Hochwasserereignissen in den betroffenen
Regionen deutlich an (Böhm et al., 2002a). Verschiedene Beispiele für den vor-
sorgenden Hochwasserschutz100 zeigen, dass ein engagiertes Zusammenwirken für
den vorsorgenden Hochwasserschutz erfolgreich möglich ist. Diesen Beispielen
ist gemeinsam, dass einzelne Mitarbeiter der Verwaltung ein Problembewusst-
sein für den vorsorgenden Hochwasserschutz entwickelt haben, sich aktiv für die
Durchführung der Projekte engagieren und finanzielle Mittel zu ihrer Umsetzung
aquirieren konnten. Dadurch konnten alle Beteiligten davon ausgehen, materielle
oder immaterielle Vorteile durch die Mitarbeit zu erhalten, was ein wesentliches
Kriterium für freiwillige Änderungen darstellt101.

Im Gegensatz zu diesen Beispielen freiwilliger Zusammenarbeit ist der Aufbau
flussgebietsweit agierender Kooperationsstrukturen für die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie rechtlich vorgegeben102. Durch diesen rechtlichen Rahmen
sind die Akteure zu Änderungen gezwungen. Gleichzeitig werden

”
nicht unerheb-

liche“ (WHG-Entwurf, 2001, S. 2) Mittel für die Umsetzung der Richtlinie bereit-
gestellt werden. Das bedeutet, dass hier das Problembewusstsein und der Ände-
rungswille durch finanzielle Anreize und rechtliche Regelungen gesteuert wird.
Die ersten Zwischenergebnisse103 zeigen die Wirksamkeit dieser Kombination für
den Aufbau von Koordinationsstrukturen für ein Informationsmanagement.

Neben diesen eher auf die wasserwirtschaftlichen Problemstellungen ausgerichte-
ten Bestrebungen bestehen zahlreiche weitere Ansätze für einen anderen Umgang
mit Informationen in der Verwaltung wie die vorgesehenen Regelungen der No-
vellierung der EU-Umweltinformationsrichtlinie104 und des Informationsfreiheits-
gesetzes105. Beide rechtlichen Instrumente verpflichten die Akteure in den Ver-
waltungen zu Änderungen bei ihrem Umgang mit Informationen. Andererseits
tragen auch die

”
eGovernment - Initiative BundOnline 2005“ und die ergänzen-

den Aktivitäten der Bundesländer (siehe ausführlich BMI, 2002) zur Steigerung

99siehe Kapitel 1.3.1, S. 8
100siehe u.a. Kapitel 5.3.4, S. 154f
101siehe hierzu für die raumordnerische Kooperation im Bereich des vorsorgenden Hochwasser-

schutzes ausführlich (Heiland, 2002b, S. 161ff)
102siehe Kapitel 2.3.1, S. 22ff
103z.B. Pilotprojekte Main (BLW, 2002b), Mittelrhein (Webbler et al., 2001), Weser-Ems

(Mücke, 2002) oder Wupper (Wupperverband, 2002)
104siehe Kapitel 3.3.4, S. 61
105siehe Empfehlung 34, S. 208
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des Problembewusstseins für den Umgang mit Informationen und deren Wert für
die Volkswirtschaft bei. Diese Initiativen sind mit zum Teil erheblichen Mitteln
ausgestattet.

Es wird deutlich, dass umfangreiche Bemühungen zur Steigerung des Problembe-
wusstseins hinsichtlich des Umgangs mit Informationen und unabhängig davon
für den vorsorgenden Hochwasserschutzes betrieben werden. Um die Umsetzungs-
chancen für ein Informationsmanagement im Bereich des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes zu erhöhen, werden in dieser Arbeit Empfehlungen formuliert, die
beide Bereiche miteinander verknüpfen. Eine Vielzahl der Empfehlungen zielt
darauf ab, Synergien mit Entwicklungen in anderen Bereichen zu erzielen. Ins-
gesamt ist das derzeitige Umfeld zur Einrichtung eines Informationsmangements
für den vorsorgenden Hochwasserschutz auf Grund der beschriebenen Entwicklun-
gen hinsichtlich des Problembewusstseins und des Änderungswillens als positiv
einzuschätzen.

6.6.3 Einschätzung der möglichen Nutzen und der
Finanzierbarkeit

Der monetäre und nichtmonetäre Nutzen einer Umsetzung der in dieser Arbeit
getroffenen Empfehlungen für ein Informationsmanagement im Bereich des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes lässt sich in die folgenden Aspekte untergliedern:

� Verbesserung der Datennutzung und -verwertung

– Durch den Aufbau eines Metadatensystems werden die vorhandenen
Datenbestände für weitergehende Anwendungen erschlossen.

– Die Standardisierung der Datenformate ermöglicht einen einfachen Da-
tenaustausch.

– Mit der Verbesserng der Erschließung der Bestände und der Möglich-
keiten des Datenaustauschs kann die Mehrfach-Datengewinnung und
-haltung reduziert werden.

– Die Koordination der Anforderungen an Informationen fördert Syner-
gieeffekte bei der Datengewinnung.

– Durch die Koordinationsstruktur wird der Zugriff auf die Daten-
bestände und damit deren wirtschaftliche Verwertung durch Dritte
gefördert, da die Zahl der Ansprechpartner gegenüber der derzeitigen
Situation deutlich gesenkt werden kann.

� Verbesserung der Planungsergebnisse und -umsetzung

– Durch die Bereitsstellung geeigneter Informationen können die formel-
len und informellen Planungsinstrumente effektiver im Sinne des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes genutzt werden.
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– Verbesserte Kenntnisse über die Planungsaktivitäten der verschiede-
nen Institutionen können Synergien bei der Planumsetzung fördern.
Darüber hinaus kann ein Beitrag dazu geleistet werden, dass die Ak-
teure ein Bewusstsein für die Belange der jeweils anderen Akteure
entwickeln und dadurch die Koordination unterschiedlicher Interessen
verbessert wird.

– Mit Hilfe einer geeigneten Informationsvermittlung kann das Bewusst-
sein der Entscheidungstragenden und der Bevölkerung für den vorsor-
genden Hochwasserschutz gesteigert werden. Dadurch kann ein Beitrag
zur Akzeptanzsteigerung für Maßnahmen des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes und damit auch deren Umsetzungschancen geleistet wer-
den, was zu einer Verminderung der Schäden bei Hochwasserkatastro-
phen beiträgt.

– Auch die gestärkten Beteiligungsmöglichkeiten der Bevölkerung
können einen Beitrag zu einer höheren Akzeptanz der Planungsergeb-
nisse und dadurch zur Umsetzung leisten.

Diesen Nutzen stehen im Vergleich zum aktuellen Umgang mit Informationen
Aufwendungen für die Koordinationsstruktur einschließlich der durch die Koor-
dination hervorgerufenen Zusatzkosten, Kosten durch die Ausweitung der Infor-
mationsaktivitäten insbesondere zur Öffentlichkeit und Kosten für den Ausbau
der informationstechnischen Infrastruktur gegenüber:

� Betriebskosten für die Koordinationsstruktur wie Personalkosten und damit
verbundener Kosten.

� Betriebskosten – vor allem Personalkosten – in der Wasserwirtschaft und
der Raumplanung für die Beteiligung an der Koordinationsstruktur durch
die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen, die weitergehende Erfassung und Auf-
bereitung der Informationen usw.

� Betriebskosten – insbesondere Personalkosten – durch die Ausweitung
der externen Informationsaktivitäten wie Beteiligungsverfahren, Öffentlich-
keitsarbeit usw. in der Wasserwirtschaft und der Raumplanung

� Investitionskosten und Betriebskosten für die Bereitstellung der informati-
onstechnischen Infrastruktur innerhalb der Raumplanung, der Wasserwirt-
schaft und der Koordinationsstruktur.

Durch die gewählte Strategie, möglichst weitgehend bestehende oder für andere
Bereiche im Aufbau befindliche Strukturen auch für ein Informationsmanagement
im Bereich des vorsorgenden Hochwasserschutzes zu nutzen, können diese Kosten
in vielen Fällen minimiert werden. Eine Berechnung der für den Bereich des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes entstehenden Mehrkosten ist erst auf Grundlage
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der weiteren Konkretisierung der noch aufzubauenden Strukturen im Rahmen
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Bemühungen zur Digitali-
sierung der Planungsaktivitäten in der Raumplanung wie der Digitalisierung der
Raumordnungspläne und -kataster möglich. Im Vergleich zu den Aufwendungen
im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist jedoch für den Mehr-
aufwand für den vorsorgenden Hochwasserschutz nur ein Bruchteil der Kosten
zu erwarten. Diese Mehrkosten sollten als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge106

durch die unterschiedlichen Kostenträger für den vorsorgenden Hochwasserschutz
bereitgestellt werden. Die Umsetzungschancen aus Sicht der möglichen Nutzen
und der Finanzierbarkeit sind durch die Verknüpfung mit den Aktivitäten zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie als positiv einzuschätzen.

6.6.4 Weiterer Untersuchungsbedarf

In dieser Arbeit werden Empfehlungen für ein Informationsmanagement für den
vorsorgenden Hochwasserschutz formuliert. Im Vordergrund steht die Entwick-
lung eines Gesamtkonzeptes. Für die Umsetzung ist eine weitere Konkretisierung
der Empfehlungen in den einzelnen Bestandteilen des Informationsmanagements
erforderlich.

Wesentlich ist die Finanzierung der vorgeschlagenen Koordinationsstruktur und
die Ausstattung mit IuK-Technologien. Hier ist zu untersuchen, ob durch neue
Finanzierungsansätze107 und durch eine Kopplung mit den Aktivitäten der Was-
serrahmenrichtlinie bzw. den Bestrebungen der Raumplanung im Hinblick auf die
Raumbeobachtung eine dauerhafte Verankerung erreicht werden kann. Darüber
hinaus sollten Kriterien für eine Wirtschaftlichkeitsanalyse entwickelt werden, die
Aussagen zum volkwirtschaftlichen Nutzen ermöglicht.

Im Bereich der strukturellen Fragestellungen steht die transnationale Zusammen-
arbeit im Vordergrund des weiteren Forschungsbedarfs. Vor allem im Bereich der
Raumplanung fehlen übergreifende formelle und informelle Strukturen wie sie in
Form der internationalen Kommissionen für die Flusseinzugsgebiete und den eu-
ropäischen Umweltinstitutionen existieren. Darüber hinaus ist die weitergehende
Integration von Steuerungselementen eines objektorientierten Informationsma-
nagements108 in die Verwaltungsstrukturen eine wichtige Frage, die bislang für
übergreifende Handlungsbereiche der öffentlichen Verwaltung nicht untersucht
wurde.

Im Bereich der IuK-Technologien gilt es trotz der erzielten Fortschritte weiterhin,
eine einfachere Bedienbarkeit der Produkte zu erreichen, um den unterschiedli-
chen Akteuren eine Nutzung zu ermöglichen. Im Bereich der Datenerfassung und
Aktualisierung der Datenbestände sind vor allem Fragen der Automatisierung und

106siehe Kapitel 3.3.1, S. 58
107siehe hierzu auch Heiland (2002b)
108siehe Kapitel 3.2.1.5, S. 47
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der Nutzung von alternativen Erfassungsmethoden wie Satellitenbildern usw. von
großem Interesse, um die Qualität der Datenbestände zu erhöhen und die Kosten
zu senken.

Die Übertragbarkeit auf andere Planungsfragen ist für viele Bereiche offensicht-
lich gegeben. Eine weitergehende Kopplung mit anderen Planungsbereichen und
vor allem eine Integration der gemeinsamen Datenbestände lässt einen erhebli-
chen volkswirtschaftlichen Nutzen erwarten. Hier sollten weitergehende Untersu-
chungen zu den Umsetzungsmöglichkeiten und zu den daraus erzielbaren Nutzen
durchgeführt werden.
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7 Zusammenfassung

Die extremen Hochwasserereignisse der letzten Jahre haben zu einem Strategie-
wechsel geführt. Der vorsorgende Hochwasserschutz wurde dadurch zu einer durch
unterschiedliche Akteure gemeinschaftlich zu bewältigenden Aufgabe. Eine zen-
trale Rolle spielen dabei die wasserwirtschaftliche Planung und die räumliche
Gesamtplanung. Sie konnten zahlreiche Erfolge erzielen, zum Beispiel den inter-
nationalen

”
Aktionsplan Hochwasser“ für den Rhein oder die interdisziplinären

”
Leitlinien für den Umgang mit hochwassergefährdeten Flächen“ in Baden-Würt-

temberg. Als wesentliche Hemmnisse ihrer Arbeit gelten jedoch die unzureichende
Einsetzbarkeit und Abstimmung sowie die unzulängliche Anwendung der vor-
handenen Planungsinstrumente und fehlende ergänzende Handlungsformen zur
Umsetzung der Planungen.

Die Analyse dieser Defizite verdeutlicht, dass ein grundlegendes Problem die un-
zureichende Versorgung der Akteure mit Informationen ist.

In der vorliegenden Arbeit wird diese Problemstellung in der wasserwirtschaftliche
Planung und der räumlichen Gesamtplanung für die

� rechtlichen Rahmenbedingungen,

� internen und externen Informationsaktivitäten und deren Strukturen,

� Informationsbedürfnisse bzw. Anforderungen an Informationen und

� informationstechnischen Umsetzungsmöglichkeiten

analysiert. Darauf aufbauend werden für diese Bestandteile des Informationsma-
nagements Empfehlungen entwickelt, die sicherstellten, dass die an den jeweiligen
Planungsaktivitäten beteiligten Akteure die erforderlichen Informationen in einer
für sie nutzbaren Form und zum geeigneten Zeitpunkt erhalten.

Hochwasserschutz als Teilaufgabe von Wasserwirtschaft und Raumplanung

Der Hochwasserschutz wird der Wasserwirtschaft indirekt über den Grundsatz
der Gewässerbewirtschaftung durch § 1a Wasserhaushaltsgesetz als Aufgabe zu-
gewiesen. Wesentliches formelles Planungsinstrument für den vorsorgenden Hoch-
wasserschutz ist die Festsetzung von

”
Überschwemmungsgebieten“, die Retenti-
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onsräume vor ungeeigneten Nutzungen schützen. Mit der Erarbeitung informel-
ler

”
Hochwasseraktionspläne“ leistet die Wasserwirtschaft darüber hinaus wei-

tergehende Beiträge für den vorsorgenden Hochwasserschutz. Die mit der EU-
Wasserrahmenrichtlinie 2000 eingeführten

”
Maßnahmenprogramme“ und

”
Be-

wirtschaftungspläne“können in Zukunft einen Beitrag zum vorsorgenden Hoch-
wasserschutz leisten. Die Raumordnung auf Ebene der Bundesländer und Regio-
nen wurde mit der Novellierung des Raumordnungsgesetzes 1997 ausdrücklich
verpflichtet, den vorsorgenden Hochwasserschutz in ihren Planungen zu berück-
sichtigen. Ihr stehen dafür mit den

”
Zielen“ und

”
Grundsätzen der Raumord-

nung“ wirkungsvolle formelle Planungsinstrumente zur Verfügung. Die Bauleit-
planung auf kommunaler Ebene ist durch § 1 Baugesetzbuch verpflichtet, eine
menschenwürdige Umwelt sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu si-
chern und damit auch den vorsorgenden Hochwasserschutz zu berücksichtigen.
Die formellen Planungsinstrumente

”
Darstellung“ und

”
Festsetzung“ lassen sich

für die verschiedenen Handlungsbereiche des vorsorgenden Hochwasserschutzes
einsetzen. Darüber hinaus ist die Raumplanung an unterschiedlichen informellen
Planungsaktivitäten für den vorsorgenden Hochwasserschutz beteiligt.

Entwicklung des Informationsmanagements

Elemente des Informationsmanagements werden in zahlreichen Disziplinen tra-
ditionell eingesetzt. Durch den Einsatz computergestützter Informations- und
Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) seit Anfang der 1960er Jahre
konnten quantitativ und qualitativ neue Dimensionen des Umgangs mit Informa-
tionen erreicht werden.

Dieser Entwicklung in anderen Disziplinen stehen die zwiespältigen Erfahrungen
in der Planung gegenüber. Während im Bereich der Umweltverwaltung erfolg-
reich Umweltinformationssysteme für abgegrenzte Aufgabenstellungen eingesetzt
wurden, scheiterte Ende der 1960er Jahre die Einführung einer weitgehend com-
putergestützt modellierten Stadtplanung. Eine erneute intensive Beschäftigung
mit IuK-Technologien setzte in der räumlichen Gesamtplanung Mitte der 1990er
Jahre ein. Ziel ist die Unterstützung der Planungsaktivitäten. Durch die Weiter-
entwicklung der IuK-Technologien stehen erprobte Ausgestaltungsmöglichkeiten
für die Erfassung und Aufbereitung von Informationen, für die Datenvorhaltung
und den Informationsfluss zur Verfügung.

Informationsmanagement in der wasserwirtschaftlichen Planung

Die vorliegende Arbeit untersucht das bestehende Informationsmanagement in
der wasserwirtschaftlichen Planung im Hinblick auf die hier analysierten Anfor-
derungen der Akteure an die Informationen und die informationstechnischen Aus-
gestaltungsmöglichkeiten.
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Die rechtlichen Regelungen der Bundesländer im Zusammenhang mit der Fest-
setzung von Überschwemmungsgebieten unterscheiden sich erheblich. Das be-
deutet, dass die Abgrenzungen der Gebiete auf unterschiedlichen Voraussetzun-
gen basieren, was die länderüberschreitende Zusammenarbeit erschwert und die
Glaubwürdigkeit der Festsetzungen einschränkt. Eine Beteiligung anderer Insti-
tutionen als Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit ist nicht in allen
Bundesländern vorgesehen, dies beeinträchtigt den Informationsfluss. Als konti-
nuierliche Informationsquelle sind in allen Bundesländern Wasserbücher vorge-
schrieben, in denen u.a. Überschwemmungsgebiete dokumentiert werden sollen.

Für das Informationsmanagement im Bereich des vorsorgenden Hochwasser-
schutzes sind die Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie nach einer fluss-
gebietsweiten Arbeitsweise und einer Berichterstattung auf Basis von Geo-
Informationssystemen bei der Erarbeitung von Maßnahmenprogrammen und Be-
wirtschaftungsplänen von besonderer Bedeutung. Sie werden zum Aufbau einer
Kooperationsstruktur und zur Ausstattung mit geeigneten Informationstechnolo-
gien führen, die sich auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz nutzen lassen.
Konkrete Regelungen für die Öffentlichkeitsbeteiligung und -information im Zu-
sammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie stehen noch aus.

Die internen Informationsaktivitäten werden durch den heterogenen Verwaltungs-
aufbau in den Bundesländern erschwert. Eine flussgebietsweite Zusammenarbeit
bildet derzeit die Ausnahme. Die Wasserbücher werden analog geführt, so dass
der Zugriff auf die Informationen oft umständlich ist. Sie haben deswegen nur
eine geringe Bedeutung für die internen und externen Informationsaktivitäten.

Die externen Informationsaktivitäten unterscheiden sich in den Bundesländern
auf Grund der unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben erheblich. In vielen Bun-
desländern wird die Chance nicht genutzt, durch eine formelle Beteiligung der
Öffentlichkeit bei der Festsetzung von Überschwemmungsgebieten das Bewusst-
sein in der Bevölkerung für den Hochwasserschutz zu stärken. Ergänzende infor-
melle Öffentlichkeitsarbeit wird zwischen den Bundesländern nicht koordiniert,
was zu unnötigem Doppelaufwand führt.

Die Informationsflüsse zu externen Institutionen sind nur in einigen Bun-
desländern durch formelle Beteiligungsverfahren gesichert. Eine weitergehende
kontinuierliche Informationsstrategie bildet die Ausnahme. Auch in den Pilotpro-
jekten im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist
die Zusammenarbeit zwischen der Wasserwirtschaft und externen Institutionen
noch defizitär.

Die Analyse der Informationsbedürfnisse macht deutlich, dass ein Großteil der
benötigten Informationen noch nicht digital vorliegt. Metadaten existieren nur
für wenige Datenbestände, so dass ein systematischer Zugriff auf diese Daten
durch Dritte ausgeschlossen ist. Eine Koordination der Datenerfassung und der
systematische Austausch mit anderen Institutionen findet nur in wenigen Fällen
statt, was zu zahlreichen Doppelerhebungen führt.
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Die informationstechnische Infrastruktur wird auf Grund fehlender Mittel oft
nur unzureichend gepflegt. In vielen Bereichen wird veraltete Hard- und Softwa-
re eingesetzt, die nur selten aufeinander abgestimmt ist. Auch die verwendeten
Datenformate sind oft nicht einheitlich, was den Datenaustausch zwischen den
Institutionen häufig unmöglich macht. Die Potenziale von Intranetzen und dem
Internet werden für den vorsorgenden Hochwasserschutz nur teilweise genutzt.

Informationsmanagement in der räumlichen Gesamtplanung

Analog zur Untersuchung des bestehenden Informationsmanagements in der Was-
serwirtschaft wird das Informationsmanagement in der Raumplanung analysiert.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Raumordnung auf Ebene der Bun-
desländer und der Regionen sehen im Gegensatz zur kommunalen Bauleitpla-
nung keine einheitliche Vorgehensweise für den vorsorgenden Hochwasserschutz
vor, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschwert. In den meisten
Bundesländern ist ein Berichtswesen, die Führung eines Raumordnungskatasters
oder eine Raumbeobachtung in den Landesplanungsgesetzen verankert. Ergänzt
werden diese Informationssammlungen durch die im Raumordnungsgesetz vor-
gegebene laufende Raumbeobachtung auf Bundesebene. Eine Verzahnung dieser
Aktivitäten ist nicht festgelegt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und externer Institutionen ist in den Landes-
planungsgesetzen sehr unterschiedlich geregelt. Die positiven Wirkungen auf den
Informationsstand der Akteure durch die Beteiligung werden nur in Hessen und
Thüringen intensiv genutzt. Auf Ebene der Bauleitplanung ist eine Beteiligung
externer Institutionen in Form der Träger öffentlicher Belange und der Öffent-
lichkeit vorgegeben.

Die übergreifenden internen Informationsaktivitäten werden durch den heteroge-
nen Verwaltungsaufbau und die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Regio-
nalplanung erschwert. Für das Informationsmanagement bietet die in der Raum-
planung vorhandene enge Kopplung an politische Gremien die Chance, den poli-
tischen Akteuren die fachlichen Anliegen direkt zu vermitteln.

Aktivitäten im Rahmen des Berichtswesens, der Raumbeobachtung und der
Raumordnungskataster orientieren sich oft nur an den jeweiligen Planungsauf-
gaben und Ebenen. Die gewonnenen Informationen werden häufig analog und
ohne geeignete Metadaten vorgehalten, so dass eine Nutzung für Dritte nur in
geringem Umfang möglich ist.

Die externen Informationsaktivitäten hängen weitgehend von den rechtlich vor-
gegebenen Beteiligungsverfahren ab. Bei einer Beteiligung geben externe Insti-
tutionen meistens Stellungnahmen ab, während die Resonanz der Öffentlichkeit
insgesamt gering ausfällt. Eine systematische Informationslieferung in Richtung
der Fachplanungen oder eine Koordination der Informationserhebung findet sel-
ten statt.
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Ein Großteil der Informationsbedürfnisse der Raumplanung wird aus anderen
Planungsaktivitäten befriedigt, so dass für den vorsorgenden Hochwasserschutz
wie auch in der Wasserwirtschaft häufig Informationen in analoger Form und ohne
Metadaten vorliegen.

Auch die Defizite der informationstechnischen Infrastruktur sind mit den Verhält-
nissen in der Wasserwirtschaft vergleichbar. Die im Bereich der Raumplanung
besonders großen Potenziale digitaler Karten, die zu einer Verbesserung von Les-
barkeit, Analysemöglichkeiten und Verfügbarkeit beitragen können, werden nur
in geringem Maß genutzt.

Empfehlungen zur Weiterentwicklung

Auf Basis der Analysen werden Empfehlungen zur Weiterentwicklung für die
Handlungsbereiche des Informationsmanagements formuliert.

Die Empfehlungen zum Bereich Anforderungen an die Informationen bilden die
Grundlage für alle nachfolgenden Empfehlungen. Sie umfassen vor allem

� die Verknüpfung der inhaltlichen Anforderungen mit den Handlungsfeldern
des Hochwasserschutzes,

� die gemeinsame Erarbeitung der Anforderungen durch die unterschiedlichen
Akteure,

� die vollständige digitale Erfassung der Informationen und

� die systematische Kombination der Daten mit Metadaten auf Basis beste-
hender Systematiken.

Wesentliche Informationen des vorsorgenden Hochwasserschutzes sind dabei die
hochwasserrelevanten Flächen, die Schadenspotenziale, die Vorhaben der Fach-
und der Raumplanung, die Kosten und Nutzen von Hochwasserschutzkonzepten
sowie die zur Ermittlung dieser Informationen erforderlichen Grundlagendaten.

Die Empfehlungen für die internen und externen Informationsaktivitäten beinhal-
ten die Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen der Wasserwirtschaft und
der Raumplanung einschließlich ihrer Schnittstellen und eine ergänzende Koordi-
nationsstruktur. Ziel ist der Aufbau kontinuierlicher Informationsstrukturen und
hierarchischer Verantwortlichkeiten für die Zusammenführung von Metadaten in-
nerhalb der Planungen. Zur Koordination der externen Informationsaktivitäten
zwischen den Planungen und zur Öffentlichkeit wird empfohlen auf den einzelnen
Planungsebenen zu strategischen Fragestellungen Arbeitskreise der Akteure zu
etablieren. Als deren Geschäftsstellen sollten kleine Einheiten eingerichtet wer-
den, die auch operative Aufgaben erledigen, z.B. Metadaten zusammenführen und
Standards überprüfen. Die Geschäftsstellen sollten an Institutionen angegliedert
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werden, die bereits über Erfahrungen mit dem Umgang mit raumbezogenen Da-
ten verfügen wie die Vermessungsverwaltungen. Die Verantwortlichkeit für die
Datenerhebung und -aufbereitung verbleibt bei den zuständigen Institutionen.

Im Vordergrund der Empfehlungen für die informationstechnische Umsetzung
steht die Verwendung von Standardformaten für die Daten, der Einsatz digitaler
Karten in den Planungen und als Zugangsmöglichkeit zu den Datenbeständen
sowie die verstärkte Nutzung von Intranetzen und dem Internet.

Eine Weiterentwicklung der rechtlichen Grundlagen ermöglicht bzw. unterstützt
die Umsetzung der Empfehlungen. Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des
Zugangs zu den Informationen kann durch die weitreichende Integration der No-
vellierung der EU-Umweltinformationsrichtlinie und die Einführung des Öffent-
lichkeitsprinzips durch Informationsfreiheitsgesetze auf Bundes- und Länderebene
erreicht werden. Für die Fachgesetze wird die Aufnahme des Informationsmana-
gements als Aufgabe der Planung sowie die Verpflichtung zur Koordination aller
Informationsaktivitäten innerhalb und zwischen den Planungen empfohlen. Für
alle Planungsverfahren sollte die Beteiligung externer Institutionen als Träger
öffentlicher Belange und zumindest eine intensivere Information der Öffentlich-
keit festgelegt werden.

Umsetzungschancen und Ausblick

Durch die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die anstehende Novellie-
rung der EU-Umweltinformationsrichtlinie und das vorgesehene Informations-
freiheitsgesetz werden vor allem im Bereich der Wasserwirtschaft wesentliche
Voraussetzungen für die Einführung eines Informationsmanagements geschaffen.
Darüber hinaus tragen die

”
eGovernment - Initative BundOnline 2005“ und die

ergänzenden Aktivitäten der Bundesländer zur Steigerung des Bewusstseins für
den Umgang mit Informationen bei. Sie fördern durch zahlreiche Pilotprojekte
die Anwendung von modernen Informationstechnologien in der Verwaltung.

Ein großer Teil der Empfehlungen in der vorliegenden Arbeit zielt darauf ab,
diese Entwicklungen für die Einrichtung eines Informationsmanagements für den
vorsorgenden Hochwasserschutz mit zu nutzen, was den Aufwand erheblich re-
duzieren kann. Insgesamt ist das derzeitige Umfeld für die Etablierung eines
Informationsmanagements für den vorsorgenden Hochwasserschutz positiv ein-
zuschätzen.

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht vor allem im Bereich der Strukturen für
die transnationale und bundesländerübergreifende Zusammenarbeit in der Raum-
planung, der Automatisierung der Datenerfassung bzw. -aktualisierung und der
Integration des empfohlenen Informationsmanagements in weitere Planungsbe-
reiche.

228



Quellen

Literatur und Internetquellen

Artikel oder Aufsätze sind durch Anführungszeichen (��) gekennzeichnet.
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�Der Einfluß des Internets auf die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bauleitplanung
am Beispiel Deutschlands, Großbritanniens und Schwedens�. Schrenk, Manfred (1999):
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�Kommunikation�. Schneider, Hans-Jochen (1997): Lexikon der Informatik und Daten-
verarbeitung, 4. Auflage,
München, Oldenbourg.

Fiedler, Klaus; Michaela Wänke (1999):
�Soziale Wahrnehmung und Informationsverarbeitung in Organisationen�. Hoyos, Carl
Graf; Dieter Frey (1999): Arbeits- und Organisationspsychologie – Ein Lehrbuch. Ange-
wandte Psychologie, Band 1, S. 265-278,
Weinheim, Beltz – Psychologie-Verlags-Union.

Fietkau, Hans J. ; Helmut Weidner (1998):
Umweltverhandeln – Konzepte, Praxis und Analysen alternativer Konfliktregelungsver-
fahren – ein erweiterter Projektbericht.
Berlin, Edition Sigma.

Finkelnburg, Klaus; Karsten-Michael Ortloff (1998):
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Planung der Abwasserentsorgung im Ländlichen Raum. Entwurf zur Dissertation, Stand
7/2002,
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Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen – ein Beitrag zur Lösung mod-
ernster Fragen der Architektur und monumentalen Plastik unter besonderer Beziehung
auf Wien. 2. Auflage,
Wien, Graeser.
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Einführung in die Vermessungstechnik.
Bonn, Dümmlers.
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ISO-Norm 9000 Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe. Ausgabe 2000,
Berlin, Beuth.

LplGBW, Landesplanungsgesetz (LplG) Baden-Württemberg i.d.F. vom 8. April 1992, GBl
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halts (Planzeichenverordnung 1990) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. III/FNA 213-1-6).

PlanzVRP, Verordnung über die Anforderungen an die Form und den Mindestinhalt von Re-
gionalplänen (Planzeichenverordnung Regionalpläne) vom 10. November 1997 (GVBl. I
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ThürWG, Thüringer Wassergesetz i.d.F. vom 4. Februar 1999 (GVBl. 1999 S. 114; 2001 S. 265).

TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Übereinkommen über handels-
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S. 205) i.d.F. vom 5. September 2001 (BGBl. I 2001, S. 2350).

VerfVO-RROP, Verordnung über die Aufstellung der Regionalen Raumordnungsprogramme
vom 26. Juli 1995 (Nds. GVBl. S. 260), geändert durch Verordnung vom 19. November
2001 (Nds. GVBl. S. 724).

Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Entwicklung und
Pflege des Metainformationssystems Umwelt-Datenkatalog (UDK), in Kraft getreten am
1. Januar 1996, http://www.umweltdatenkatalog.de/koudk/kst vwv.html.

WCT, (World Intellectual Property Organization) Urheberrechtsvertrag = (World Intel-
lectual Property Organization) (WIPO) Copyright Treaty vom 20. Dezember .1966
http://www.wipo.org/eng/diplconf/distrib/94dc.htm. – Zugriff am 5.6.2000.

WHG, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz), neugefasst durch
Bekanntmachung vom 12. November 1996 BGBl. I 1695; zuletzt geändert durch Art. 18
Gesetz vom 9. September 2001 BGBl. I 2331.

WHG, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz), neugefasst durch
Bekanntmachung vom 24. Juni 2002 BGBl. I 1914.

WHG-Entwurf, Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes,
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A Beschreibung der Fallstudien

Die Arbeit basiert zu einem großen Teil auf der Durchführung von Projekten1, an
denen der Verfasser intensiv mitwirkte. Im Rahmen dieser Projekte wurde vom
Verfasser, vor allem durch Interviews2 und Dokumentenanalysen Erfahrungen
über das Informationsmanagement auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen
zusammenzutragen. Dabei wurden räumliche Untersuchungsschwerpunkte gebil-
det, die in dieser Arbeit als Fallstudien Elbe, Lahn, Ried und Ruhr bezeichnet
werden. Zusätzlich wurden die Befragungenund Ergebnisse einer vom Verfasser
betreuten Studienarbeit genutzt, die als Fallstudie Ruhr ausgewertet wurde.

Ergänzend konnten im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt SPONGE3

zahlreiche Interviews im Einzugsgebiet des Rheins geführt werden. Die dabei
gesammelten Erfahrungen der Bundesländer am Rhein werden in die Aussagen
der Fallstudien integriert, solange dies im Text nicht explizit ausgeschlossen wird.

Ein ausführliche Darstellung der Fallstudien findet sich in den jeweiligen Projek-
tergebnissen.

A.1 Fallstudie Elbe

Die Fallstudie Elbe basiert auf den Erfahrungen, die im Rahmen des Forschungs-
vorhaben

”
Anforderungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes an Raumord-

nung, Landes-/Regionalplanung, Stadtplanung und die Umweltfachplanungen –
Empfehlungen für die Weiterentwicklung“ (Böhm et al., 1999) von September
1997 bis Februar 1999 gesammelt werden konnten.

Aufgabe des Forschungsvorhabens war die Analyse der Ziele, Maßnahmen und In-
strumente von Regionalplanung, Fachplanungen und kommunaler Planung sowie
der Kooperations- und Informationspraxis im Hinblick auf wirkungsvolle Hoch-
wasserschutzmaßnahmen. Aus der Analyse der Situation wurden Instrumente ab-
geleitet bzw. weiterentwickelt, die für einen verbesserten vorsorgenden Hochwas-
serschutz eingesetzt werden können. Es wurde ein integriertes Gesamtkonzept

1siehe Kapitel 1.3.1, S. 8
2siehe Anhang B
3siehe Kapitel 1.3.1, S. 8

259



A Beschreibung der Fallstudien

für die verschiedenen Planungsbereiche entwickelt, in dem jeder Bereich einen
wichtigen, abgestimmten Beitrag leisten muss.

Im Rahmen des Vorhabens wurden entlang der Elbe Interviews mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von wasserwirtschaftlichen Fachbehörden und der Raum-
planungsverwaltung auf den verschiedenen Ebenen geführt. Darüber hinaus wur-
den Vertreterinnen und Vertreter von Interessensgruppen und Forschungsinstitu-
tionen befragt. Die beteiligten Personen sind in Tabelle B.1 (S. 263) unter der
Fallstudie Elbe aufgeführt.

Die Interviews wurden zum Teil von Herrn Dipl.-Ing. Peter Heiland durchgeführt.
Dabei wurden die Fragen im Zusammenhang mit dem Informationsmanagement
an Hand eines vom Verfassers erarbeiteten Frageleitfadens gestellt.

A.2 Fallstudie Lahn

Im Rahmen des Projektes
”
Vorbeugender Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der

hessischen Lahn“ (HMULF, 2001) konnten in der Zeit von Oktober 1999 bis Juni
2001 Fragestellungen des Informationsmanagements im hessischen Einzugsgebiet
der Lahn vertieft untersucht werden. Durch die interdisziplinäre Zusammenset-
zung der Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern u.a. aus den Berei-
chen Wasserwirtschaft, Raumplanung, Landwirtschaft und Naturschutz konnten
darüber hinaus Erfahrungen mit der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen
für den vorsorgenden Hochwasserschutz gesammelt werden. Die Auswertung wur-
de auf Basis der schriftlichen Interviewergebnisse durchgeführt.

Ziel des Teilprojektes
”
Raumordnung und Hochwasserschutz“ war eine fachlich

übergreifende Analyse

� der Raumnutzungsansprüche an die hochwasserrelevanten Flächen,

� der raumordnerischen Auswirkungen eines Hochwasserschutz-Rahmenpla-
nes und

� der raumrelevanten Konflikte (einschließlich einer Risikoabschätzung), die
im Status-Quo vorhanden waren und die durch Hochwasserschutzmaßnah-
men hervorgerufen werden können.

Auf Grundlage dieser Analysen wurden Kriterien für die Integration der wasser-
wirtschaftlichen Belange in die räumliche Gesamtplanung und für deren Berück-
sichtigung im Rahmen von Abwägungsvorgängen formuliert. Die Untersuchungen
bezogen sich dabei zum Einen auf die flussgebietsweite Rahmenplanung und zum
Anderen auf Einzelmaßnahmen, jeweils mit dem Ziel einer umsetzungsorientier-
ten Betrachtungsweise.

Das Projekt bot die Möglichkeit, eine umsetzungsorientierte Planung zu beglei-
ten und mit Akteuren der Wasserwirtschaft und der Raumplanung die Aspekte
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A.3 Fallstudie Ried

des Informationsmanagements praxisnah zu erörtern. Dabei wurden verschiedene
Vorschläge des Verfassers zur Diskussion gestellt. In Tabelle B.1 (S. 263) sind die
Beteiligten unter der Fallstudie Lahn zusammengestellt.

Einige der Interviews der Fallstudie Lahn wurden von Frau Dipl.-Ing. Natalie
Scheck geführt. Die Fragestellungen zum Informationsmanagement wurden da-
bei vorher vom Verfasser zusammengestellt. Die Auswertung stützt sich auf die
schriftlich zusammengefassten Ergebnisse.

A.3 Fallstudie Ried

Die Fallstudie Ried bezieht sich auf den Rheinabschnitt zwischen Worms und
Mainz. Sie baut auf drei Projekten auf.

Im Rahmen des Projektes
”
Hochwasserschutz am Rhein - Räumliche Planung und

Bauvorsorge in hochwassergefährdeten Gebieten, insbesondere hinter den Deichen
am Beispiel des hessischen Rieds“ (HMWVL, 1999) wurden von Juli 1998 bis Ju-
ni 1999 Untersuchungen zu den Instrumenten der Regional- und Bauleitplanung
durchgeführt. Dabei wurden Abgrenzungen und Zielsetzungen für Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete für den Hochwasserschutz im hessischen Ried konzipiert und
Festsetzungen für die Kommunen in der betroffenen Region vorgeschlagen. Dabei
konnten mit den befragten Akteuren auch Fragestellungen des Informationsma-
nagements diskutiert werden.

Von Oktober bis Dezember 2000 führten die Studierenden Tamar Leene und
Siem Bijman im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten (master of sience)

”
Simulati-

on TOol for River Management (STORM) - German Rhine“ und
”
International

differences in a management simulation game for the river Rhine“ zahlreiche In-
terviews durch. Dabei stellten sie in Absprache mit dem Verfasser auch Fragen
zum Informationsmanagement. Die Auswertung stützt sich auf die Tonbandmit-
schnitte und schriftlichen Ausarbeitungen der Interviews.

Eine weitere Basis für die Fallstudie Ried waren die von cand. wirtsch. ing. Tho-
mas Brunner im Zuge seiner Studienarbeit

”
Einsetzbarkeit betriebswirtschaftli-

cher Konzepte des Informationsmanagements zur Verbesserung des Zusammen-
wirkens von räumlicher Gesamtplanung und Fachplanungen am Beispiel des vor-
sorgenden Hochwasserschutzes“ von August bis Dezember 2001 durchgeführten
Interviews (siehe Fallstudie Ruhr). Für die Auswertung konnte die schrifliche Do-
kumentation der Interviews genutzt werden.

A.4 Fallstudie Ruhr

Die Fallstudie Ruhr basiert auf den Befragungen und Ergebnissen der vom Verfas-
ser betreuten Studienarbeit

”
Einsetzbarkeit betriebswirtschaftlicher Konzepte des
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A Beschreibung der Fallstudien

Informationsmanagements zur Verbesserung des Zusammenwirkens von räumli-
cher Gesamtplanung und Fachplanungen am Beispiel des vorsorgenden Hochwas-
serschutzes“ für cand. wirtsch. ing. Thomas Andreas Brunner. Die Studienarbeit
wurde von August bis Dezember 2001 durchgeführt.

Ein Fallbeispiel war dabei der Ruhrverband. Der Ruhrverband ist einer von elf
Wasserwirtschaftsverbänden in Nordrhein-Westfalen. Er betreibt mit Hilfe eines
Talsperrensystems eine Wassermengenwirtschaft.

Die Fallstudie bot die Möglichkeit, eine flussgebietsweit agierende Institution der
Wasserwirtschaft zu untersuchen. Auf Grund des Steuerungsbedarfs der zahlrei-
chen technischen Anlagen (Talsperren, Kläranlagen usw.) verfügt der Ruhrver-
band über ein umfangreiches informationstechnisches Know-how, dessen Anwen-
dungspotenzial für den vorsorgenden Hochwasserschutz analysiert werden konnte.

Die von Herrn Brunner durchgeführten Befragungen wurden mit dem Verfasser
abgestimmt. Die Auswertung basiert auf der schriftlichen Dokumentation der
Befragungsergebnisse. Die Befragten sind in Tabelle B.1 (S. 263) unter Fallstudie
Ruhr aufgeführt.
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B Informationen zu den Interviews

Bei der Verarbeitung der Interviews wurde generell auf eine Bestätigung der Er-
gebnisse durch die Interviewten verzichtet. In vielen Fällen wurde von den In-
terviewten der Wunsch nach Anonymität geäußert. Um die Ergebnisse trotzdem
nutzen zu können, wurde in dieser Arbeit in der Regel keine direkte Zuordnung der
Aussagen zu den Interviewten vorgenommen. Die Aussagen werden als Ergebnis-
se der Fallstudien gekennzeichnet. Dabei sind in den Aussagen die Erfahrungen
aus weiteren Interviews – insbesondere die Erfahrungen der Bundesländer am
Rhein aus dem SPONGE-Projekt – integriert, solange dies nicht im Text explizit
ausgeschlossen wird.

Die Interviews werden auf Grund ihres erheblichen Umfangs in dieser Arbeit nicht
wiedergegeben. Sie können jedoch beim Verfasser eingesehen werden.

Neben den Interviews im Rahmen der Fallstudien1 wurden zahlreiche Befragun-
gen von Akteuren aus verschiedenen Bereichen durchgeführt. Im Rahmen des
Forschungsprojektes SPONGE konnten Kontakte in die verschiedenen Rheinan-
liegerstaaten dazu genutzt werden, Fragestellungen der Arbeit auch in einem eu-
ropäischen Kontext zu diskutieren. Darüber hinaus wurden verschiedene Anlässe
wie Workshops und Sitzungen im Rahmen der durchgeführten Projekte oder Mes-
sen und Fachtagungen für Interviews genutzt. Der Umfang der Interviews reicht
dabei von wenigen Fragen bis zu zweistündigen Befragungseinheiten. Die ver-
schiedenen Anlässe sind in Tabelle B.1 jeweils angegeben.

Weiterhin wurden verschiedene Akteure auch telefonisch oder per email befragt.
Auch hier unterschied sich der Umfang der Befragungen zum Teil erheblich und
reichte von Einzelfragen bis zu einstündigen Telefoninterviews bzw. mehrseitigen
emails. Die Art der Befragung ist in Tabelle B.1 dokumentiert.

Ein Teil der Interviews wurde nicht durch den Verfasser durchgeführt. Die Aus-
wertung erfolgt dabei auf Basis der schriftlichen Aufzeichnungen und wurde in
Einzelfällen durch Tonbandmitschnitte ergänzt. In allen Fällen wurden die Fra-
gestellungen der Interviews im Vorfeld mit dem Verfasser abgestimmt.

1siehe Anhang A
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Tabelle B.1: Zusammenstellung der Interviews - Fortsetzung
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fü
r

E
rn

äh
ru

ng
,
L
an

dw
ir

ts
ch

af
t

un
d

Fo
rs

te
n

B
ra

nd
en

bu
rg

,
A

bt
.

L
an

dw
ir

ts
ch

af
t

07
.0

5.
19

98
X

X

E
lb

e
Fr

.
M

ai
er

Sä
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Tabelle B.1: Zusammenstellung der Interviews - Fortsetzung
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Tabelle B.1: Zusammenstellung der Interviews - Fortsetzung
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lä

ch
en

nu
tz

un
gs

pl
an

un
g

18
.0

1.
19

98
X

X

So
ns

t.
H

r.
T
el

sc
ha

U
m

w
el

tm
in

is
te

ri
um

T
hü
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öb

el
In

G
eo

Fo
ru

m
20

.0
9.

20
01

X
X

So
ns

t.
IG

H
r.

H
üt

te
rm

an
n

co
n

te
rr

a
20

.0
9.

20
01

X
X

So
ns

t.
IG

H
r.

D
r.

K
au

er
In

te
rg

ra
ph

20
.0

9.
20

01
X

X

So
ns

t.
IG

H
r.

K
oh

lle
pp

el
M

ic
ro

Im
ag

es
20

.0
9.

20
01

X
X

So
ns

t.
IG

H
r.

Sc
ha

ffe
r

IB
M

D
eu

ts
ch

la
nd

G
m

bH
20

.0
9.

20
01

X
X

So
ns

t.
M

G
H

r.
B

re
ts

ch
ne

i-
de

r
G

re
en

L
ab

G
es

el
ls

ch
af

t
fü
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fü

r
U

m
w

el
t

un
d

V
er

ke
hr

B
ad

en
-W

ür
tt

em
be

rg
28

.0
5.

20
01

09
.1

0.
20

01
X

X
X

X
X

274



B Informationen zu den Interviews

Tabelle B.1: Zusammenstellung der Interviews - Fortsetzung
Fallstudie

Hr./Fr.

N
am

e
In

st
it
u
ti

on
D

at
u
m

Leitfadeninterview

Interview

Telefon

E-mail

Workshop

K.Dapp

P.Heiland

T.Leene,S.Bijman

M.Beil

T.A.Brunner

N.Scheck

So
ns

t.
T

B
H

r.
B

ec
k

G
ew

äs
se

rd
ir

ek
ti

on
U

nt
er

er
N

ec
ka

r,
B

er
ei

ch
B

ie
si

gh
ei

m
22

.1
0.

20
01

X
X

So
ns

t.
T

B
H

r.
-

D
r.

G
re

iv
in

g
Fa

ch
ge

bi
et

R
au

m
pl

an
un

g,
U

ni
ve

rs
it

ät
D

or
tm

un
d

18
.1

2.
20

01
X

X

So
ns

t.
T

B
H

r.
K

ni
ck

re
hm

A
bt

ei
lu

ng
II

I,
R

eg
ie

ru
ng

sp
rä
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